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Einleitung 
Die XXVI. Generalversammlung der Vereinten 

Nationen, die vom 2 1 .  September bis 22. Dezem­
ber 1971 :in New York abgehalten wurde, hatte 
eine Reihe bedeutungsvoller Entscheidungen zu 
treffen. Zwei Fragen standen hiebei im Mittel­
punkt des Interesses: Die Vertretung Chinas in 
den Vereinten Nationen und die Wahl des neuen 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 

M�t dem Beschluß vom 25. Oktober 197 1 ,  den 
chinesischen Sitz in den Vereinten Nationen der 
Volksrepublik China zuzuerkennen, hat die 
Generalversammlung eine weltpolinisch bedeut­
same Entscheidung getroffen, die gleichzeitig die 
Vereinten Nationen dem Ziel einer universellen 
politischen OrgaIllisanion einen wichtigen Schritt 
näher gebracht hat. 

In der Bestellung Botschafter Dr. Kurt Wald­
heims zum neuen Generalsekretär der Vereinten 
Nationen manifestierte sich die überzeugung der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, in Bot­
schafter Waldheim das verantwortungsvolle Amt 
des Generalsekretärs einem Mann anvertrauen 
zu können, der für die Erfüllung der Vlielfältigen 
und schwierigen Aufgaben des Generalsekretärs 
die erforderlichen Voraussetzungen mitbringt. 

Eine Reihe von Regierungen bezeichnete 
darüber hinaus die Wahl Botschafter Waldheims 
zum Generalsekretär der Vereinten Nationen 
als Ausdruck der internationalen Anerkennung 
für die Stellung Osterreichs als neutrales Land, 
für seine außenpolitische Linie und seine kon­
struktive Mitarbeit bei den Vereinten Nationen. 

Das vordringliche Interesse, das die China­
Frage und die Bestellung des neuen Generalsekre­
tärs fanden, soll nicht die Bedeutung der anderen 
Fragen mindern, die von der XXVI. General­
versammlung behandelt wurden. 

Auf politischem Gebiet standen die offenen 
Konflikte �m Nahen Osten und am indischen 
Subkontinent im Mittelpunkt der Aufmerksam­
keit. 

In der Nahostfrage konnte die Generalver­
sammlung mit großer Mehrheit eine Resolution 
verabschieden, deren wesentlichstes Ziel die Re­
aktiv,ierung der ,im Laufe des Jahres 1971  zum 
Snillstand gekommenen Mission des Sonderbeauf­
tragten der Vereinten Nationen für den Nahen 

Osten, Botschafter Jarring, war. Die General­
versammlung bekräftigte bei dieser Gelegenheit 
neuerlich die Grundsätze der Resolution des 
Sicherheitsrates vom November 1 967, und indor­
sierte darüher hinaus auch die Jarring-Initiative 
vom Februar 1971 .  

Wenn so  in  der Nahostfrage zumindest die 
Ausgangsbasis für eine Neubelebung der Mission 
Botschafter J arrings geschaffen werden konnte, 
so zeigt der indisch-pakistanische Krieg erneut 
und �n schmerzlicher Form die Grenzen auf, die 
einem effektiven Einschreiten der Vereinten 
Nationen zur Verhinderung kriegerischer Aus­
einandersetzungen durch die pol,itlischen Reali­
täten gesetzt ,sind. 

Der Sicherheitsrat war trotz intensiver Be­
mühungen nicht in der Lage, einen Beschluß zur 
Beendigung oder Eindämmung der Auseinander­
setzung zu fassen, da sämtliche Anträge auf 
FeuereinsteIlung und Truppenrückzug am Veto 
der Sowjetunion scheiterten. 

Angesichts dieser Entwicklung überwies der 
Sicherheitsrat das Problem an die Generalver­
sammlung, welche in einer mit großer Mehrheit 
verabschiedeten Resolution an die Streitteile 
einen Appell zur FeuereinsteIlung und zum Rück­
zug aller Truppen richtete. 

Auch dieser Appell der Generalversammlung 
hatte allerdings kaum einen Einfluß auf den 
Fortgang der Feindseligkeiten, und kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es den Vereinten 
Nationen nicht gelungen ist, den Ausbruch 
offener Feindseligkeiten zu verhindern, oder nach 
Ausbruch der Feindseligkeiten eine Beendigung 
der Auseinandersetzung herbeizuführen. 

Ein weiterer offener Konflikt, der Krieg in 
Südostasien, kam auch auf der XXVI. General­
versammlung nicht zur Behandlung. W:ie in den 
vergangenen Jahren war bei den Mitgliedstaaten 
die Ansicht vorherrschend, daß die Vereinten 
Nationen kein geeignetes Forum für die Erörte­
rung dieser Frage darstellen, da wesentliche 
Streitteile nicht Mitglieder der Vereinten Na­
tionen sind. Die Lage ,in Südostasien hat dennoch 
im Rahmen der Generaldebatte wiederum be­
trächtlichen Raum eingenommen, wenn auch an­
gesichts der offensichtlichen Bemühungen der 
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Vereinigten Staaten um eine Verminderung und 
Lösung des Konfliktes die Intervencionen auf der 
XXVI. Generalversammlung ,im Vergleich zu 
vergangenen Jahren viel an Schärfe verloren 
haben. 

Europäische Fragen wurden, abgesehen von der 
positiven Beurteilung der allgemeinen politischen 
Entwicklung in Europa, nur am Rande erörtert. 
Die Frage der Einberufung einer Europäischen 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
kam im Rahmen der Generaldebatte und in der 
Polinischen Kommission zur Sprache, ohne daß 
sich jedoch wesentliche neue Elemente abge­
zeichnet hätten. 

Die Debatten über die Probleme des südlichen 
Afrika .konnten auch auf der XXVI. General­
versammlung keine wesendichen neuen Perspek­
tiven aufzeigen. Nachdem der Dekolonisierungs­
prozeß praktisch abgeschlossen ist,· konzentl'iert 
sich das Interesse der Mitgliedstaaten umso stär­
ker auf die Rassenpolicik der südafrikanischen 
Regierung (Apartheid), auf Südwestafrika (Na­
mibia), auf Rhodesien und auf die portugiesischen 
überseegebiete Angola, Mozambique und Guinea 
(Bissau). Angesichts der Erfolglosigkeit der bisher 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten 
einschlägigen Resolunionen haben die afrikani­
schen und asiatischen Staaten, unterstützt vom 
Ostblock und von China, neuerJ,ich konkrete 
Maßnahmen der Vereinten Nanionen zur Durch­
setzung der von den Vereinten Nationen pro­
klamierten Ziele gefordert. 

Besondere Aktualität erhielt die Debatte über 
Rhodesien ,im Hinblick auf die Einigung zwischen 
Sir Alec Douglas Horne und lan Smith über 
"Grundlagen für eine Beilegung der Frage", die 
am 24. November 197 1  in Salisbury zustande 
kam. Das hierin niedergelegte Konzept der künf­
t.igen politischen Entwicklung Rhodesiens be­
gegnete in der Generalversammlung weitgehender 
Ablehnung. 

Hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der Ab­
rüstung, Rüstungsbeschränkung und Rüstungs­
kontrolle konnte die XXVI. Generalversamm­
lung einen wertvollen weiteren Schritt verzeich­
nen : die Fertigstellung eines übereinkommens 
über das Verbot bakteriologischer Waffen. Mit 
diesem übereinkommen konnte zum ersten Mal 
.in den langjähl'igen Abrüstungsbemühungen nicht 
nur eine Maßnahme der Rüstungsbeschränkung 
oder Rüstungskontrolle gesetzt werden, sondern 
eine echte Abrüstungsmaßnahme. Das überein­
kommen verbietet nicht nur die Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer Waffen, sondern for­
dert darüberhinaus die Vernichtung bereits 
bestehender Waffenlager. 

Die wichtigsten wirtschaftlichen Fragen be­
fanden sich zum Zeitpunkt der XXVI. General-

versammlung in einem Zwischenstadium. Die 
Aufmerksamkeit der Generalversammlung wurde 
in erster Linie durch zwei bedeutende Konferen­
zen in Anspruch genommen, die !im Jahre 1 972 
stattfinden : die 3. Weitkoiliferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung, die ,im 
April in Santiago de Chile tagen wird, und die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt­
fragen, die für Juni 1 972 in Stockholm anbe­
raumt ist. 

Daneben kam den Debatten über die Ent­
wicklungsprogramme der Vereinten Nationen 
und über die im Rahmen der 2. Entwicklungs­
dekade zu setzenden Maßnahmen besondere 
Bedeutung zu. 

Sehr wertvoll erscheint auch der Beschluß der 
Generalversammlung, die Einschaltung der Ver­
einten Nationen in die internanionale Hilfe bei 
Naturkatastrophen neu zu regeln, um eine 
höhere Effektivität und eine bessere Koordinie­
rung dieser Hilfe zu gewährleisten. 

W,ie in den Vorjahren war die Generalver­
sammlung mit zahlreichen Problemen sozialer, 
menschenrechtlicher und völkerrechtlicher Natur 
befaßt. Die Probleme der Rassendiskrimiri'ierung 
und der Achtung der Menschenrechte standen 
heibei wiederum im Vordergrund. 

Wlie bei den vergangenen Tagungen ließ sich die 
österreichische Delegation auch auf der XXVI. Ge­
neralversammlung von dem Bestreben leiten, in 
den einzelnen Kommissionen aktiv mitzuarbeiten 
und, wo dies möglich erschien, einen konkreten 
Beitrag zur Klärung und Lösung der zur Debatte 
stehenden Probleme zu leisten. Besondere Auf­
merksamkeit hat österreich jenen Fragen zuge­
wendet, die die internationale Sicherheit und die 
wirtschaftliche Entwicklung, oder österreichische 
Interessen im besonderen betrafen. 

Während seines Aufenthaltes in New York 
hatte der Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten eingehende policische Aussprachen 
mit führenden Persönlichkeiten anderer Staaten, 
die aus Anlaß der Generalversammlung nach 
New York gekommen waren. 

Mit dem Präsidenten der Generalversammlung 
und Generalsekretär U Thant konnte Bundes­
minister Dr. Krirchschläger verschiedene, das Ver­
hältnis österreichs zu den Vereinten Navionen 
betreffende Fragen erörtern. Vor dem Plenum 
der Generalversammlung nahm der österreichi­
sche Außenminister zu den weltpol,itischen Pro­
blemen Stellung, wobei er auch Gelegenheit hatte, 
die Generalversammlung über die weitere Ent­
wicklung der Südtirol-Frage zu informieren. 

österreich hat im Laufe des Jahres 1971  seine 
Mitarbeit in verschiedenen Ausschüssen fortge­
setzt. Hier ist die Weltraumkommission zu 
nennen, deren Vorsitz weiter in den Händen des 

.. 
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österreichischen Botschafters bei. den Vereinten 
Nationen liegt, das Komitee für die friedliche 
Nutzung des Meeresbodens, und der Sonder­
ausschuß für die Rationalisierung des Verfahrens 
der Generalversammlung. 

österreich wird 1972 weiterhin der Weltraum­
kommission, dem Komitee für die friedliche 
Nutzung des Meeresbodens, dem Ausschuß für 
fl'liedenserhaltende Operationen der Vereinten 
Nationen, dem Rat der Welthandelskonferenz 
und dem UNIDO-Rat angehören. 

österreich wurde ferner für das Jahr 1 972 in 
den UNDP-Rat gewählt und gehört, ebenfalls für 

7 

1 972, den drei sessionalen Komitees des Wirt­
schafts- und SoZ'ialrates an. 

Darüber hinaus ist österreich im Jahr 1 972 
MitgIied der Menschenrechtskommission, der 
Frauenrechtskommission und der Minderheiten­
schutzkommisSlion. 

Auf der XXVI. Generalversammlung fiel 
Österreich der Posten des Stellvertretenden Vor­
sitzenden der mit Verwaltungs- und Budget­
fragen befaßten 5. Kommission der Generalver­
sammlung zu. Diese Funktion wurde von Bot­
schaftssekretär Dr. Gregor Woschnagg wahrge­
nommen. 
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1 .  ABSCHNITT 

Tagesordnung der XXVI. Generalversammlung 

1. Eröffnung der Generalversammlung 
2. Andachtsminute 
3. Vollmachten 
4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung 
5. Wahl des Vorsitzenden und sonstiger Funktionäre d�r sieben Kommissionen der General­

versammlung 
6. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung 
7. Erklärung des Generalsekretärs gemäß Artikel 1 2, Absatz 1 der Satzung der Vereinten 

Nationen 
8. Annahme der Tagesordnung 
9. Generaldtebatte 

1 0. Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Vereinten Nati'Onen 
1 1 . Bericht des Sicherheitsrates 
1 2. Bericht des Wirtschafts- und Sozial rates (ECOSOC) 
1 3 .  Bericht des Treuhandschaftsrates 
1 4. Bericht des Internationalen Gerichtshofes 
1 5 .  Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation 
1 6. Wahl von 5 Mitg'liedern des Sicherheitsrates 
1 7. Wahlen in den Wirtschafts- und Sozialrat 
1 8. Ernennung des Genera1sekretärs der- Vereinten: Nationen 
1 9. Wahlen in den Rat für Industrielle Entwicklung (UNIDO) 
20. Wahlen in die Völkerrechtskommission 
2 1 .  Ernennung der Mitglieder der Friedensbeobachtungskommission 
22. Die Lage im Nahen Osten 
23. Durchführung der Dekolonisierungsdeklaration 
24. XXV. Jahr.estag der Vereinten Nationen 
25. Aufnahme neuer Mitgieder 
26. Rationalisierung des Verfahrens und der Organisation der Generalversammlung 
27. Allgemeine und vollständige Ahrüstung 
28. Ohemisch�bakteriologische Waffen 
29. Einstellung der Kernwaffenversuche 
30. Internationaler Dienst für friedliche Kernexplosionen 
3 1 .  Durchführung der Resolution 2666 (XXV) betreffend die Unterzeichnung und Ratifikation 

des 2 .  Zusatzprotok'olls des Vertrages von Tlateloko 
32. Wirtschaftliche und soziale Folgen des Wettrüstens 
33 .  Friedliche Nutzung des Weltraums 
34. Festigung der internationalen Sicherheit 
35 .  Friedliche Nutzung des Meeresbodens; Vonbereitung einer neuen Seerechts-Konferenz 
36. Auswirkung der Atomstrah'lung 
37. Die Rassenpolitik Südafrikas (Apartheid) 
38 .  Hi.J.fswerk für die Palästinaflüchtlinge (UNR WA) 
39. Zusammenfassende überprüfung der gesamten Frage der friedenserhaltenden Operationen 

der Vereinten Nationen 
40. Maßnahme Israels in den besetzten Gebieten 
4 1 .  UNCTAD 
42. UNIDO 
43. UNITAR 
44. Entwicklungshilfeprogramm der Vereinten Nationen 
45. Internationale Entwicklungsstrategie für die Zweite Entwicklungsdekade 
46. Definition der am geringsten entwickeltetn Entwicklungsländer 
47. K:onferenz der Vereinten Nationen für die Probleme der menschlichen Umwelt 
48. Errichtung einer internationalen Universität 
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49. Achtung der Menschenrechte i n  bewaffneten Konflikten 
50. Menschenrechte und wissenschaftlich-technische Entwicklung 
5 1 .  N achrichtenfrei,heit 
52. Fragen des alte11l Menschen 
53. Soziale Situation der Welt 
54. Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung 
55. Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes und der raschen 

Gewährung der Unabhängigkeit für die wirksame Garantie der Menschenrechte 
56. Bestrafung von Kriegsverbrechern 
57. Maßnahmen gegen Nazismus und rassische Intoleranz 
58 .  Bericht des Hochkommissärs für Flüchtlinge 
59. Katastrophenhilfe 
60. Beseitigung aller Formen religiöser In:toleranz 
6 1 .  Schaffung des Postens eines UN-Hochkommissars für Menschenrechte 
62. Errichtung von Schwesterstädten und internationale Zusammenarbeit 
63. Menschenrechtspakte 
64. Krimina1ität u11ld sozialer Wandel 
65.  Informationen über nichtseihständige Gebiete 
66. Namibia (Südwestafrika) 
67. Territorien unter portugiesischer Verwaltung 
68. Südrhodesien 
69. 0man 
70. Wirtschaftliche und andere ausländische Interessen in den Kolonialgebieten 
7 1 .  Durchführung der Dekolonisierungsdeklaration durch die Sonderorganisation der Vereinten 

Natione11l 
72. Studien- und Au�bildungsprogramm der Vereinten Nationen für Bewerber aus dem südlichen 

Afrika 
73. Ausbildungsmöglichkeiten für Bewohner nichtselbständiger Gebiete 
74. Bericht,e der Rechnungsprüfer für das Finanzjahr 1970 
75. Nachtrags'hudget für das Finanzjahr 1 971  
76 .  Budgetvorschl-ag der Vereinten Nationen für das Jahr 1972 
77. Finanzplan für das Jahr 1973 
78. Konferenzprogramm 
79. Wahlen in nachgeordneten Körperschaften der Genera.lversammlung 
80. Beitragsquoten der Mitg1iedsstaaten 
8 1 .  Berichte der Rechnung�prüfer über Ausgaben der Spezialorganisationen und der IAEO 
82. Durchführung der Empfehlungen des Ad-hoc-Komitees zur überprüfung der Finanzlage (jer 

Vereinten Nationen 
83 .  Dokumentation der Vereinten Nationen 
84. Pers'onalfragen 
85 .  Bericht des Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
86 .  Beziehungen zum Gastland 
87.  Bericht der Kommission für internationales Handelsrecht 
88 .  Bericht der Völkerrechtkommission 
89. Bericht aes Spezialkomitees über die Frage der Definition der Aggression 
90. überprüfung der Rolle des Internationalen Gerichtshofes 
9 1 .  Programm der Vereinten Nationen zur Förderung der Lehre, des Studiums, der Weiter-

verbreitung und verstärkten Achtung des VöLkerrechts 
92. Vorbereitung eines internationalen Mondvertrages 
93. Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen (alhanischer Antrag). 
94. Prok.Iamierung de� Tages der Vereinten Nationen zum Internationalen Feiertag 
95. Friedensforschung 
96. V'ertretung Chinas in den Vere.inten Nationen - Antrag der Vereinigten Staaten von Amerika 
97. Weitabrüstungskonferenz 
98 .  Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
99. Sicherheit der bei den Vereinten Nationen akkredierten Missionen und ihres Personals 

1 00. Zusammenarbeit zwischen ,den Vereinten Nationen und der Organisation für afrikanische 
Einheit :  .A!bhaltung einer Sondertagung des Sicherheitsrates in einer afrikanischen Hauptstadt 

10 1 .  Abänderung der Verfahrenregel 1 56 der Generalversammlung (Erweiterung des Beratungs­
komitees für Verwaltungs- und Budgetfragen) 

1 02. Indisch-pakistanischer Konflikt 

.. ' 

-.. 
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Zusammensetzung der österreichischen Delegation, Übersicht über die Erklärungen der 
österreichischen Delegierten und die von der österreichischen Delegation miteingebrachten 

Resolutionsanträge 

Zusamm!!nsetz.ung der österreichischen Delegation 

Die österreichische Delegation wurde in der 
Zeit vom 25.  September bis 8. Oktober 197 1  vom 
Bundesminister für Auswärnige Angelegenheiten, 
Dr. Rudolf Kirchschläger, geführt. Vom 20. Ok­
tober bis 1 2. November 1971  stand die öster­
reichische Delegation unter der Leitung des Gene­
ralsekretärs für Auswärtige ,Angelegenheiten, 
Dr. Walter Wodak. Während der übrigen Zeit 
stand die österreichische Deleganion unter der 
Lei tung des Ständigen Vertreters österreichs bei 
den Vereinten Nationen und in seiner Abwesen­
heit des jeweils ranghöchsten Beamten der Dele­
gation. 

Als Delegierte nahmen außer Bundesminister 
Dr. Rudolf Kirchschläger die Abgeordneten zum 
Nationalrat Peter Schieder, Dr. Franz Karasek 
und Dr. Kurt Fiedler sowie Generalsekretär Dok­
tor Walter Wodak und Botschafter Dr. Kurt 
Waldheim tei!. 

Als stellvertretende Delegierte fungierten Ab­
geordneter zum Nationalrat Dr. Otto Scrinzi, 
Botschafter Dr. Arno Halusa sowie die Gesand­
ten Dr. Peter Müller, Dr. Walther Backes und 
Dr. Erik Nette!. 

Landesrat Rupert Zechtl, Landtagsabgeordne­
ter Dr. Heinz Mader und Landesamtsdirektor 
Dr. Rudolf Kathrein vom Amt der Tiroler Lan­
desregierung waren zeitweise als Beobachter bei 
Sitzungen der Generalversammlung vertreten. 

Der österreichischen Delegation gehörten 1m 
Laufe der Generalversammlung ferner an : 

Botschafter a. D. Dr. Franz Matsch, die Unri­
versitätsprofessoren Dr. Stephan Verosta, Doktor 
Felix Ermacora und Dr. Karl Zemanek, Botschaf­
ter Dr. Franz Pein, Generalkonsul Dr. Heinrich 
Glei'Ssner, Gesandter Dr. Hans Wa!ser, Ministre­
Conseiller Dr. Wolfgang Wolte, die Legationsräte 
Dr. Robert Marschik und Dr. Erich Kussbach, 
die Botschaftssekretäre Dr. hnton Prohaska, Dok­
tor Gregor Woschnagg, Dr. Ado'lf Kuen, Doktor 
Alexander Chrisniani, Dr. Edda Weiss und Dok­
tor Wernfried Köffler, Legationssekretär Doktor 
Gerhard Pfanzelter sowie Presserat Dr. Otto 
Zundflitsch und Universitäts-Assistent Dr. Hans­
Peter Neuhold. 

Die Arbeitsausschüsse der Generalversammlung 
wurden auf Beamtenebene alternierend wie folgt 
besetzt : 
1 . Kommission : 

Botschafter Dr. Kurt Waldheim, 
Botschaftssekretär Dr. Anton Prohaska, 
Botschaftssekretär Dr. Alexander Chrisniani ; 

Politische Spezialkommission : � 
Gesandter Dr. Walther Backes, 
Legationsrat Dr. Robert Marschik; 

2. Kommission : 
Gesandter Dr. Peter Müller, 
Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang Wolte, 
Botschaftssekretär Dr. Adolf Kuen; 

3. Kommission : 
Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora, 
Botschafter Dr. Franz Pein, 
Legationsrat Dr. Erich Kussbach; 

4. Kommission : 
Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang Wolte, 
Botschaftssekretär Dr. Edda Weiss; 

5.  Kommission: 
Botschaftssrekreätr Dr. Gregor Woschnagg, 
BotschaftlSsekretär Dr. Wernfried Köffler; 

6. Kommission : 
Universitätsprofessor Dr. Stephan Verosta, 
Universitätsprofessor Dr. Karl Zemanek, 
Gesandter Dr. Erik. Nette!. 

Erklärungen der österreichischen Delegation 

a) I m P I e.n u m 

Als Lei.ter der österreichischen Delegation legte 
der Bundesminister für Auswärnige Angelegen­
heiten, Dr. Rudolf Kirchschläger, am 30. Septem­
ber 1 97 1  tim Rahmen der Generaldebatte den 
Standpunkt der österreichischen Bundesregierung 
zu den wichtigsten Weltproblemen und zu den 
Fragen dar, die auf der Tagesordnung der Gene­
ralversammlung standen (Anlage 1). 

Einleitend gab Bundesminister Dr. K�rchschlä­
ger seiner überzeugung Ausdruck, daß die Ziele 
und Aufgaben der Vereinten Nationen nur auf 
der Grundlage der Universalität verwirklicht 
werden könnten. Die österreichische Bundesregie­
rung unterstützte daher auch nachdrücklich alle 
Schflitte, die geeignet erschienen, die unverzüg­
liche Teilnahme der Volksrepublik China an der 
Arbeit der Vereinten Nationen herbeizuführen. 

Hinsichtlich des Problems der geteilten Staaten 
gab der österrcichische Außenminister der Hoff­
nung Ausdruck, daß diese in naher Zukunft in 
die Weltor.ganisation aufgenommen werden wür­
den. 

In der Nahostfrage unterstütze Osterreich die 
Resolution 242, mit der der Sicherheitsrat die 
Grundlage für eine Nahostlösung geschaffen hat 
und erachte es als unerläßlich, daß Botschafter 
Jarring eine rasche Wiederaufnahme seiner Mis­
sion ermöglicht werde, um den Weg für eine Bei­
legung des Konflikts zu ebnen. Im Hinblick auf 
die Komplexität des Problems sei Osterreich der 
Ansicht, daß Teilabkommen einen wertvollen 
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ersten Schritt auf dem Weg z u  einer umfassenden 
Lösung darstellen könnten. 

Die Lage im südlichen Teil Afrikas nahm der 
Bundesminister zum Anlaß, um erneut die ent­
schiedene Ablehnung jeder Politik der Diskr.i­
minierung zum Ausdruck zu bringen. 

Auf die tragische Entwicklung der Ereignisse 
in Ostpakistan und ihre internatlionalen Rück­
wirkungen hinweisend sprach sich der Außen­
minister für eine gemeinsame Hilfe aller Völker 
sowie die zielbewußte Einschaltung der Vereinten 
Nationen aus. Außen minister Dr. Kirchschläger 
befaßte sich sodann ausführlich mit dem Thema 
Abrüstung und appellierte an die Nuklearmächte, 
ihren Verpflichtungen, die sie ,im Artikel VI des 
Atomsperrvertrages übernommen haben, nach­
zukommen und die Verhandlungen über eine 
nukleare Abrüstung und eine Beendigung des 
nuklearen Wettrüstens zu intensivieren. Er aner­
kannte die Bemühungen der USA und der So­
wjetunion in den Gesprächen über eine Beschrän­
kung der strategischt;n Waffen, die abwechselnd 
in Wien und Helsinki stattfinden. 

asterreich, so erklärte der Bundesminister ab­
schließend zum Thema Abrüstung, habe stets alle 
Maßnahmen und Initiativen, die auf eine echte 
Abrüstung und Rüstungskontrolle abzielen, 
unterstützt und werde dies auch ,in Hinkunft 
tun. In diesem Sinne begrüße die Bundesregierung 
auch den Vorschlag der Einberufung einer Welt­
abrüstungskonferenz. 

Auf Probleme der internationalen Sicherheit 
in Europa übergehend gab der Außenminister 
der überzeugung Ausdruck, daß nach der Unter­
zeichnung der Verträge der' Bundesrepublik 
Deutschland mit der Sowjetunion und Polen 
sowie des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin 
der Zeitpunkt für eine aktive Vorbereitung einer 
europäischen Sicherheitskonferenz gekommen sei. 
asterreich trete nach wie vor nachdrücklich für 
eine solche Konferenz ein. 

Der Bundesminister berichtete der Generalver­
sammlung sodann, wie in den vergangenen Jah­
ren, über die Entwicklung der Südtirolfrage. Er 
stellte fest, daß Italien und österreich seit der 
letzten Generalversammlung ein weiteres Stück 
in der Verwirklichung -des Operationskalenders 
vorangekommen seien. Die bisher erzielten Fort­
schritte in der Durchführung des Operations­
kalenders hätt·en zu einer spürbaren Verhesserung 
der österreichisch-italienischen Beziehungen ge­
führt. 

In seinen weiteren Ausführungen erklärte Bun­
desminister Dr. Kirchschläger, daß die Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der 'internationalen 
Hilfeleistung bei Naturkatastrophen eine ver­
stärkte Aktivität entfalten sollten. Die öster­
reichische Delegation werde die Bemühungen um 
eine grundlegende Neugestaltung und Verstär-

kung der Rolle der Vereinten Nationen ,in der 
internationalen Katastrophenhilfe unterstützen 
und sich für konkrete Maßnahmen einsetzten, 
die Gewähr dafür bieten, daß die von uns ange­
strebten Ziele auch tatsächlich verwirklicht wer­
den können. 

Der Bundesminister sprach sich ferner für eine 
stärkere Befassung der Vereinten Nationen mit 
den Problemen der jungen Menschen aus. Er be­
zeichnete es als unerläßloich für die Vereinten 
Nationen, daß sich die junge Generation mit der 
Arbeit der Weltorganisation verbunden fühle; 
es müsse Aufgabe der Vereinten Nationen sein, 
den richtigen Weg zu einem neuen Engagement 
des jungen Menschen zu finden. 

Auf das Thema der Entwicklungshilfe über­
gehend, erklärte der Bundesminister, daß die 
Vereinten Nabionen mit der Annahme der Inter­
nationalen Strategie für die 2 .  Entwicklungs­
dekade ein weltweites Konzept für die W1irtschaft­
liche und soziale Entwicklung geschaffen hätten. 
Er verlangte zur Verwirklichung dieser Ziele 
einen verstärkten Einsatz der Vereinten Natio­
nen. Die österreich�sche Bundesregierung sei be­
reit, alle Maßnahmen zu unterstützen, die es den 
Vereinten Nationen ermöglichen würden, den 
Anforderungen dieser Dekade gerecht zu wer­
den. asterreich verspreche diese Unterstützung 
in der festen überzeugung, daß wirtschaftlicher 
und sozialer Fortschritt eine unerläßl,iche Grund­
lage für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit dar­
stellen (Anlage 1) .  

Am 25.  Oktober 1 971  gab der österreichische 
Vertreter zur Frage der Vertretung Chinas in  
den Vereinten Nationen eine Votumserklärung 
ab (Anlage 2). 

Am 8. November 1 97 1  nahm der österrei­
chische Vertreter zum Bericht der Internationalen 
Atomenergieorganisation Stellung (Anlage 3). 

Am 19. November 1 97 1  umriß der österrei­
chische Vertreter die österreichische Haltung zur 
Frage der Einberufung einer Weitabrüstungskon­
ferenz (Anlage 4). 

b) I n  d e n  K o m  m i s s  i o n  e n 

1 .  Kommission 

Am 29. Oktober 1 97 1  gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zum Tagesordnungs­
punkt "Durchführung der Deklaration über die 
Festigung der Internationalen �cherheit" ab (An­
lage 5). 

Am 4.  November 1971  führte der österrei-­
chische Vertreter den Bericht der Weltraumkom­
mission in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
dieses Gremiums ein (Anlage 6). 

Am 9. November 1 97 1  ergriff der österrei­
chische Vertreter zur Frage der internationalen 
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Zusammenarbeit 1n der Erforschung und fried­
lichen Nutzung des Weltraums das Wort (An­
lage 7). 

Am 26. November 1971  nahm der österrei­
chische Vertreter zu den verschiedenen Aspekten 
der Abrüstungsfrage Stellung (Anlage 8). 

Am 10. Dezember 1 97 1  ergriff der österrei­
chische Vertreter zur Frage der Einrichtung eines 
Dienstes für friedliche Kernexplosionen das Wort 
(Anlage 9). 

Am 15. Dezember 1971  gab der österreichische 
Vertreter zur Frage der friedlichen Nutzung des 
Meeresbodens eine Erklärung ab (Anlage 1 0) .  

Politische Spezialkommission 

Am 23. November 1971  gab der österreichi­
sche Vertreter zur Frage der Palästinaflüchtlinge 
eine Erklärung ab (Anlage 1 1 ). 

2 .  Kommission 

Am 1 1 .  Oktober 1 971  gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung im Rahmen der Debatte 
über den Bemcht des Wirtschafts- und Sozial­
rates ab (Anlage 1 2). 

Am 18 .  Oktober 1971 sprach der österreichische 
Vertreter zum Entwicklungsprogramm der Ver­
einten Nationen (Anlage 1 3). 

Am 19. November 1971 gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zum Tagesordnungs­
punkt "UNIDO" ab (Anlage 14). 

Am 10. Dezember 1 971  nahm der österrei­
chische Vertreter zur Frage der Gründung einer 
Internationalen Universität Stellung (Anlage 1 5). 

3. Kommission 

Am 7. Oktober 1971 gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zum Tagesordnungs­
punkt "Soziale Weltlage" ab (Anlage 1 6). 

Am 28. Oktober 1971 sprach der österreichische 
Vertreter zum Tagesordnungspunkt "Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung" (An­
lage 1 7). 

Am 9. November 197 1  sprach der österreich i­
sche Vertreter zum Bericht des Flüchtlingshoch­
kommissärs (Anlage 1 8) .  

Am 17 .  November 1971 gab der österreichische 
Vertreter neuerlich eine Stellungnahme zum Be­
richt des Flüchtlingshochkommisars ah (An­
lage 1 9) .  

Am 9. Dezember 197 1  sprach der österreichi­
sche Vertreter zu Problemen des alten Menschen 
(Anlage 20). 

1 3  

4. Kommission 

Am 28. Oktober 1 971  nahm der österreichische 
Vertreter zu den Problemen des südlichen Afrikas 
Stellung (Anlage 2 1 ). 

Am 2. Dezember 1971 sprach der österrei­
chische Vertreter zu der Frage von "Angeboten 
der Mitgliedstaaten für Studien- und Ausbil­
dungsmöglichkeiten für Einwohner nichtselb­
ständiger Gebiete" (Anlage 22). 

5. Kommission 

Am 8. Oktober 1 971  gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zum Budgetvoranschlag 
für das Finanzjahr 1 972 ab (Anlage 23). 

Am 2. Dezember 197 1  nahm der österreichische 
Vertreter zum Tagesordnungspunkt "Publika­
tionen und Dokumentationen der Vereinten 
Nationen" Stellung (Anlage 24). 

Am 7. Dezember 1 97 1  sprach der österrei­
chische Vertreter über den Fortsdlmtt bei der 
Plänung und Errichtung des Amtssitzes Inter­
nationaler Organisationen in Wien (Anlage 25). 

6. Kommission 

Am 1 9. Oktober 1 97 1  nahm der österreichische 
Vertreter zum Bericht der Völkerrechtskommis­
sion Stellung (Anlage 26). 

Am 10. November 1971 ergriff der österrei­
chische Vertreter zur Frage der "überprüfung 
der Rolle des Internationalen Gerichtshofes" das 
Wort (Anlage 27). 

In diesen Bericht wurden nur die wesentlich­
sten Erklärungen der österreichischen Delegation 
aufgenommen. Erklärungen von geringerem 
Interesse, insbesondere Interventionen zu Ver­
fahrensfragen, zu einzelnen Bestimmungen von 
Resolutionsentwürfen, kurze Votumserklärungen 
etc. scheinen in diesem Bericht nicht in vollem 
Wortlaut auf ; die österreichische Stellungnahme 
zu diesen Problemen ist jedoch im meritoroischen 
Teil meist kurz angedeutet. 

Die Haltung der österreichischen Delegation 
hat darüber hinaus bei der Vorbereitung und For­
mulierung von Resolutionen ihren Niederschlag 
gefunden, insbesondere bei jenen Resolutionsan­
trägen, die von Osterreich miteingebracht wur­
den. 

Von der österreichischen Delegation miteinge­
brachte Resolutionsanträge 

a) A u f  p o l  i t i s c h e m G e b i e t 

1 .  Resolution über die weitere Arbeit der 
Weltraumkommission (RES 2776). 

2. Resolution betreffend das übereinkommen 
über die Haftung für durch Weltraumaktiv,itäten 
verursachte Schäden (RES 2777). 
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3 .  Resolution über die Arbeitsgruppe für Erd� 4 .  Resolution betreffend die Anwendung der 
forsc!t

.
ungssatelliten (RES 2778). Computertechnologie 1 m  Entwicklungsprozeg 

4. Resolution über die Vorbereitung eines (RES 2804). 

internationalen Mondvertrages (RES 2779). c) A u f  s o  z i a l e  m G e  b i e t 
5 . . Resolution betreffend das übereinkommen 

über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakter,iologischer Waffen und von 
Toxinwaffen und über die Vernichtung solcher 
Waffen (RES 2826). 

6. Resolution über die Errichtung eines inter­
nationalen Dienstes für friedliche Atomexplosio­
nen im Rahmen der Internationalen Atomener­
gieorganisation (RES 2829). 

7.  Resolution über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Wettrüstens (RES 2831) .  

8 .  Resolution über den UN-Trust-Fonds für 
das südliche Afrika (RES 2774). 

9. Resolution betreffend die Weiterführung 
der Hilfe für die Palästinaflüchtlinge (RES 2792). 

b) A u f  w i r t s c h a f t l i c h e m  G e b i e t 

1 .  Resolution über die Jugend und ihre Teil­
nahme an der sozialen Entwicklung (RES 2770). 

2 .  Resolution betreffend den Bericht des Flücht­
lingshochkommissärs der Vereinten Nationen 
(RES 2789). 

3.  Resolution betreffend UNICEF (RES 2855).  
4. Resolution betreffend die Deklaration über 

geistig nicht vollentwickelte Personen (RES 2856). 
5 .  Resolution über die Todesstrafe (RES 2857). 
6. Resolution über Menschenrechte in der 

Justizverwaltung (RES 2858).  
7.  Resolution über die Neugestaltung der inter­

nationalen Katastrophenhilfe (RES 28 16). 
8 .  Resolution betreffend die Ausarbeitung 

einer Konvention über den verstärkten Schutz 
von Journalisten in bewaffneten Konflikten 
(RES 2854). 

1 .  Resolution betreffend die Erweiterung des 
Wirtschafts- und Sozialrates (RES 2847). d) V e r  w a l  t u n  g s- u n d  B u d g e t f r a  g e n  

2 .  Resolution betreffend die UN-Konferenz Resolution über das Konferenzprogramm 

über Probleme der menschlichen Umwelt (RES 2834). 

(RES 2850). e) V ö I k e r r e c h t s f r a  g e n  

3 .  Resolution über die Frage der Errichtung Resolution über den Bericht der UNCITRAL 
einer Internationalen Universität (RES 2822). (RES 2766). 
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2. ABSCHNITT 

Organisat�rische Fragen 

Wahlen 

Die Generalversammlung wählte zu Beginn 
der XXVI. Tagung : 

a) Zum Präsidenten : Außenminister Adam 
Malik (Indonesien). 

b) Zu Vizepräsidenten: die Vorsitzenden der 
Delegationen von Belgien, Burundi, China, 
Costa Rica, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Japan, Peru, Sierra Leone, 
Sudan, UdSSR, Ungarn, USA, Venezuela, 
Volksrepublik Yemen, Zambia. 

c) In den Beglaubigungsausschuß : Australien, 
Kolumbien, Frankreich, Irland, Liberien, 
Mongolei, Somalia, UdSSR und :USA. 

d) Zu Vorsitzenden der sieben Kommissionen: 
1. Kommission : 

Vize-Außenminister Milko Tarabanov 
(Bulgarien) 

Politische Spezialkommission : 
Botschafter Cornelius C. Cremin (Irland) 

2. Kommission : 
Botschafter Narciso G. Reyes (Phil­
ippinen) 

3. Kommission: 
Frau Dr. Helvi Sipilä (Finnland) 

4. Kommission : 
Botschafter Keith Johnson (Jamaika) 

5. Kommission: 
Botschafter Olu Sanu (Nigerien) 

6. Kommission : 
Botschafter Zenon Rossides (Zypern). 

Im Laufe der Tagung wurden ferner folgende 
Wahlen vorgenommen : 

e) Sicherheitsrat : 

An Stelle der fünf mit Ende 1971 aus dem 
SiCherheitsrat ausscheidenden Mitgliedstaaten 
(Burundi, Nicaragua, Polen, Sierra Leone und 
Syrien) wählte die Plenarversammlung: Guinea, 
Indien, Panama, Sudan und Jugoslawien für 
2 Jahre in den Sicherheitsrat. 

Der Sicherheitsrat setzt sich demnach ab 1 .  Jän­
ner 1 972 aus den fünf ständigen Mitgliedern 
(China, Frankreich, Großbritannien, UdSSR und 
USA) sowie aus den 10 nichtständigen Mitglie­
dern Argentinien, Belgien, Guinea, Indien, ita­
lien, Japan, Panama, Somalia, Sudan und Jugo­
slawien zusammen. 

f) Wirtschaft�- und Sozialrat : 

Von den derzeit 27 Mitgliedern des Wirt­
schafts- und Sozial rates scheiden jeweils ein Drit­
tel mit Jahresende aus. An die Stelle dieser 
9 Staaten (Großbritannien, Indonesien, Jamaika, 
Jugoslawien, Norwegen, Pakistan, Sudan, UdSSR 
und Uruguay), deren dreijähriges Mandat mit 
3'1 .  Dezember 1971 ablief, traten folgende Län­
der : Bolivien, Burundi, Chile, China, Finnland, 
Großbritannien, Japan, Polen und UdSSR. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt sich dem­
nach ab 1 .  Jänner 1972 wie folgt zusammen : Boli­
vien, Brasilien, Burundi, Ceylon, Chile, China, 
Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, 
Großbl1itannien, Haiti, Italien, Japan, Kenya, 
Libanon, Madagaskar, Malaysia, Neuseeland, 
Niger, Peru, Polen, Tunesien, UdSSR, Ungarn, 
USA, Zaire. 

g) Rat für Ind�strielle Entwicklung: 

Die Generalversammlung hatte ein Drittel der 
insgesamt 45 Mitglieder des UNIDO-Rates für 
Industrielle Entwicklung neu zu bestellen. 

In der Gruppe A schieden Irak und Sudan' aus ; 
an ihre Stelle traten Malaysia und Libyen ; Indien, 
Kuwait, Obervolta und Thailand wurden wieder­
gewählt. In der Gruppe B wurden Dänemark, 
Frankreich, Japan, Niederlande und USA wieder­
gewählt. In der Gruppe C trat Peru an die Stelle 
Chiles ; Brasilien wurde wiedergewählt. In der 
Gruppe D übernahm die Tschechoslowakei den 
durch das Ausscheiden Polens frei gewordenen 
Sitz ; Kuba wurde wiedergewählt. 

Der Rat setzt sich daher ab 1 .  Jänner 1 972 
wie folgt zusammen : 

Gruppe A :  Ji.gypten, Algerien, Elfenbeinküste, 
Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Kenya, Kuwait, 
Libyen, Madagaskar, Malaysia, Mali, Obervolta, 
Pakistan, Philippinen, Senegal und Thailand. 

Gruppe B :  Belgien, Bundesrepublik Deutsch­
land, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Oster­
reich, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und 
USA. 

. Gruppe C: Argentinien, Brasilien, Costa Rica, 
Mexiko, Peru, Uruguay und Venezuela. 

Gruppe D: Bulgarien, Kuba, Tschechoslowakei, 
UdSSR und Ungarn. 
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h) Wahlen in d.ie Friedensbeobachtungskom- 15 .  Jänner 1972 für eine Funktionsperiode, die 
mission. mit 3 1 .  Dezember 1975 endet, übernehmen. 

Die Plenarversammlung beschloß am 1 8 .  De­
zember 1971,  das Mandat der bisherigen Mit­
glieder auf weitere 2 Jahre ( 1972 und 1973) zu 
verlängern. Lediglich die chinesische Delegation 
ersuchte, nicht neuerlich in die Kommission auf­
genommen zu werden; das Gremium besteht 
daher nunmehr aus 1 3  Mitgliedern. Die Kom­
mission war 1950 auf Grund der "Uniting for 
Peace"-Resolucion der Generalversammlung ge­
bildet worden. 

i) Wahlen in die Völkerrechtskommission 

Die Generalversammlung wählte am 1 7. No­
vember 1971 folgende 25 Mitglieder für eine 
Periode von 5 Jahren ( 1 .  Jänner 1972 bis 
3 1 .  Dezember 1976) in die Völkerrechtskommis­
sIOn : 

Roberto Ago (Italien), Gonzalo Alcivar 
(Ekuador), Milan Bartos (Jugoslawien), Moham­
med Bedjaoui (Algerien), Suat Bilge (Türkei), 
Jorge Castaiieda (Mexiko), Abdullah El-Erian 
(.i'i.gypten), Taslim Olawale Elias (Nigerien), 
Edvard Hambro (Norwegen), Richard D. Kear­
ney (USA), R. Q. Quencin-Baxter (Neuseeland), 
Alfred Ramangasoavina (Madagaskar), Paul 
Reuter (Frankreich), Zenon Rossides (Zypern), 
Jose Maria Ruda (Argentinien), Jose Sette 
Camara (Brasilien), Nagendra Singh (Indien), 
Abdul Hakim Tabibi (Afghanistan), Arnold J. P. 
Tammes (Niederlande), Doudou Thiam (Senegal), 
Senjin Tsuruoka (Japan), Nikolai A. Ushakov 
(UdSSR), Endre Ustor (Ungarn), Sir Humphrey 
Waldock (Großbritannien), Mustafa Kamil 
Yasseen (Irak). 

j) Schaffung eines Komitees zur Lösung der 
Finanzkrise der Vereinten Nationen 

Die XXVI. Generalversammlung setzte zur 
Lösung der Finanzkrise eine Arbeitsgruppe ein, 
die die Frage der Finanzkrise studieren und der 
XXVII. Generalversammlung konkrete Lösungs­
vorschläge unterbreiten soll. 

Folgende 15 Staaten sind Mitglieder des Komi­
tees : Brasilien, China, Frankreich, Guyana, 
Indien, Japan, Kanada, Kenia, Mexiko, Nige­
rien, Norwegen, Polen, UdSSR, Großbritannien 
und USA. 

Bestellung eines neuen Administrators für das 
Entwicklungsprogramm der. Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung bestätigte am ' 1 4. De­
zember 1971 die durch den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen vorgenommene Bestellung 
von Rudolph A. Peterson zum neuen Admini­
strator des UNDP, beginnend mit 1. Jänner 
1972. Peterson wird das Amt mit Wirkung vom 

Peterson tritt damit die Nachfolge Paul Hoff-
manns an. 

Bestätigung der Ernennung des Generalsekretärs 
der UN-Weltkonferenz für Handel und Entwick­

lung (UNCTAD) 

Die Generalversammlung beschloß am 16. De­
zember 1971 ,  die Funktionsperiode von Manuel 
Perez Guerrero als Generalsekretär der UNCTAD 
um ein Jahr, d. i. bis 3 1 .  März 1973, zu ver­
längern. 

Aufnahme neuer Mitgliedstaaten 

Auf Empfehlung des Sicherheitsrates besmloß 
die Generalversammlung die Aufnahme folgen­
der Staaten in die Vereinten Nationen: Oman, 
Bahrein, Bhutan, Quatar, Vereinigte Arabische 
Emirate. 

Die Anzahl der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen beträgt damit 1 32. 

Anerkennung der Vollmamten der Delegationen 

Der Vollmachtenaussmuß unterbreitete wie in 
den vergangenen Jahren aum der XXVI. Gene­
ralversammlung - namdem eine Reihe von 
Staaten Vorbehalte hinsimtlich der Vollmachten 
einzelner Delegationen, insbesondere Südafrikas, 
Israels und der Republik Khmer, angemeldet 
hatten - die Empfehlung, die Vollmamten aller 
Delegationen anzuerkennen. 

Auch auf dieser Generalversammlung bramten 
die afrikanischen Staaten, unterstützt von der 
Sowjetunion und China, den Antrag ein, die 
Vollmamt der südafrikanismen Delegation im 
Hinblick auf die Rassenpolitik der südafrikani­
smen Regierung nimt anzuerkennen. 

Dieser Antrag wurde auf der Generalversamm­
lung mit 66 gegen 36 Stimmen bei 22 Stimm­
enthaltungen angenommen. Die öster'reichische 
Delegation stimmte gegen diesen Antrag, ebenso 
wie fast alle westlimen Delegationen, die darauf 
hinwiesen, daß dem afr,ikanismen Antrag ' die 
red1tlime Grundlage fehle und es nimt Aufgabe 
des Vollmachtenaussmusses sein könne, die Lega­
lität der Regierung eines Mitgliedstaates zu beur­
teilen. 

Hinsichtlich der Konsequenzen dieses Beschlus­
ses verwies der Präsident der Generalversamm­
lung auf das Remtsgutamten des Vorjahres, dem­
zufolge ein Beschluß auf Nimtanerkennung der 
Vollmamten lediglim eine Verurteilung Süd­
afrikas bedeute, die südafrikanische Delegation 
jedom trotz der Nimtanerkennung ihrer Voll­
mamt von der weiteren Mitarbeit in der General­
versammlung nimt ausgeschlossen werden würde. 

Uno-Bericht 1-
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Die Generalversammlung beschloß sodann mit 
103 gegen 1 Stimme bei 16 Snimmenthaltungen, 
die Vollmachten aller Delegationen, mit Aus­
nahme jener Süd afrikas, anzuerkennen. Die öster­
reichische Delegation hat für diese Resolution 
gestimmt. 

Rationalisierung der Geschäftsordnung und 
Arbeitsweise der Generalversammlung 

Anläßlich der XXV. Generalversammlung be­
antragten 25 Staaten, darunter österreich, die 
Einsetzung eines Sonderausschusses, welchem die 
Aufgabe übertragen wurde, Vorschläge für eine 
rationellere Gestaltung der Arbeitsmethoden der 
Generalversammlung auszuarbeiten. 

Der Präsident der XXV. Generalversammlung 
ernannte daraufhin 3 1  Staaten, darunter Öster­
reich, zu Mitgliedern des Rationalisierungsaus­
schusses. 

2';:: UNO-Bericht 

1 7  

I m  Laufe des Jahres 1971 tagte der Ausschuß 
mehrmals, wobei die Geschäftsordnung, die Orga­
nisation und die Praxis der Generalversammlung, 
wie sie sich seit Beginn der Vereinten Nationen 
herausgebildet hatte, einer eingehenden Analyse 
unterzogen wurden. 

Im Zuge der Debatte wurde die Notwendigkeit 
einer Straffung der Arbeit der Generalversamm­
lung, insbesondere auch in den Kommissionen, 
allgemein anerkannt, jedoch betont, daß sich die 
Geschäftsordnung im wesentlichen bewährt habe 
und es vor allem auf die Bereitschaft der einzel­
nen Delegationen ankomme, ihren persönlichen 
Beitrag zu einem möglichst reibungslosen organi­
satorischen Ablauf der Sitzungen zu leisten. 

Der Ausschuß hat eine Reihe konkreter Emp­
fehlungen ausgearbeitet, die vom Plenum der 
Generalversammlung nach kurzer Debatte zu­
stimmend zur Kenntnis genommen wurden. 
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3 .  ABSCHNITT 

Politische Fragen 

Bestellung des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen 

Am 3 1 .  Dezember 1971 lief die fünf jährige 
Amtsperiode Generalsekretärs U Thants ab. Die 
Bestellung des Generalsekretärs bildete daher 
einen der wichtigsten Punkte der Tagesordnung 
der XXVI. Generalversammlung. 

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 18 .  Jän­
ner 1971 erklärte U Thant, daß er "keine wie 
immer geartete Absicht habe, über die gegen­
wärtige Funhionsperiode hinaus im Amt zu blei­
ben", und bekräftigte seinen Entschluß in der 
Folge wiederholt und in entschiedener Form. Im 
Hinblick aus diese Entscheidung U Thants unter­
breiteten eine Reihe von Persönlichkeiten Be­
werbungen für den Posten des Generalsekretärs: 
zunächSt der Ständige Vertreter Finnlands bei den 
Vereinten Nationen, Botschafter Max Jakobson, 
dann der frühere Ständige Vertreter Xthiopiens 
bei den Vereinten Nationen und derzeitige Ver­
kehrsminister seines Landes, Lij Endalkachew 
Makonnen, und der Ständige Vertreter Ceylons 
bei den Vereinten Nationen, Botschafter Hamil­
ton Shirley Amerasinghe. Darüber hinaus waren 
eine Reihe international bekannter Staatsmänner 
und Diplomaten als mögliche Nachfolger 
U Thants im Gespräch und auch der österrei­
chische Vertreter bei den Vereinten Nationen, 
Botschafter Dr. Waldheim, wurde wiederholt als 
möglicher Nachfolger des Generalsekretärs ge­
nannt. 

Im April 1971 erklärte Botschafter Waldheim, 
daß er für das Amt des Generalsekretärs zur Ver­
fügung stehe. 

Die Bundesregierung hat daraufhin alle Mit­
gliedstaaten der Vereinten Nationen davon in 
Kenntnis gesetzt, daß Botschafter Dr. Waldheim 
bereit wäre, die Funktion des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen ZU übernehmen, daß 
er diesbezüglich die volle Unterstützung der 
österreichischen Bundesregierung genieße, und 
daß österreich dankbar wäre, wenn alle Mit­
gliedstaaten sich im gegebenen Zeitpunkt für eine 
Berufung Botschafter Dr. Waldheims zum Gene­
ralsekretär der Vereinten Nationen aussprechen 
würden. 

Die Konsultationen der Regierungen dauerten 
bis gegen Ende der Generalversammlung an. 

Gemäß Artikel 97 der Satzung der Vereinten 
Nationen wird der Generalsekretär von der 
Generalversammlung über Empfehlung des 
Sicherheitsrates bestellt, sodaß die eigentliche Ent-

scheidung über die Person des neuen General­
sekretärs im Sicherheitsrat fallen mußte, wo wie­
der den Großmächten angesichts ihres Vetorechts 
eine entscheidende Rolle zukam. Der Sicherheits­
rat trat am 1 7. Dezember 1971 zur Behandlung 
dieser Frage zusammen. 

Die erste, am 17.  Dezember durchgeführte Ab­
stimmung, ebenso wie ein zweiter Wahlgang am 
20. Dezember 1971 ,  verliefen ergebnislos. 

In der Sitzung am 21 .  Dezember 1971 erhielt 
dann Botschafter Dr. Wald heim 1 1  positive Stim­
men bei einer Gegenstimme und 3 Stimmenthal­
tungen, wobei es sich bei der einzigen Gegen­
stimme nicht um die Stimme eines Ständigen 
Mitglieds des Sicherheitsrates und sohin nicht 
um ein Veto handelte. Damit war die Entschei­
dung im Sicherheitsrat zugunsten Botschafter 
Waldheims gefallen. 

Der Sicherheitsrat empfahl noch am selben Tag 
der Generalversammlung die Bestellung Bot­
schafter Dr. Waldheims zum neuen Generalsekre­
tär der Vereinten Nationen für die Amtsperiode 
1. Jänner 1972 bis 3 1 .  Dezember 1 976. 

Am 22. Dezember 1971 trat das Plenum der 
Generalversammlung zusammen und nahm einen 
von sämtlichen Mitgliedern des Sicherheitsrates 
gemeinsam eingebrachten Resolutionsantrag, der 
die Bestellung Botschafter Waldheims zum Gene­
ralsekretär der Vereinten Nationen für diese 
fünf jährige Amtsperiode vorsah, per acclama­
tionem an. 

Dr. Waldheim hat sein neues Amt mit 1. Jän­
ner 1972 übernommen. 

Südtirol 

Wie in den vorangegangenen Jahren berichtete 
der österreidlische Außenminister auch im Rah­
men seiner Erklärung vor der XXVI. General­
versammlung der Vereinten Nationen am 
30. September 1971 ausführlich über den Stand 
der Südtirolfrage. Unter Hinweis auf ihre Reso­
lutionen 1497 (XV) und 1661 (XVI) aus den 
Jahren 1960 und 1961 informierte Außenmini­
ster Dr. Kirchschläger die Generalversammlung 
über die bei der Verwirklichung des im Jahre 
1969 zwischen österreich und Italien vereinbar­
ten Lösungsvorschlags erzielten Fortschritte. Der 
österreichische Außenminister verwies dabei ins­
besondere auf die im Juni 1971 in erster Lesung 
erfolgte Genehmigung des Verfassungsgesetzes 
zur Erweiterung des Südtiroler Autonomiestatuts 
durch das italienische Parlament und auf dessen 
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für die folgenden Monate zu erwartende end­
gültige Verabschiedung. Nach einem Hinweis auf 
den im Juli 1971 in Rom unterzeichneten Vertrag 
zur Abänderung des Art. 27 lit. a des Europäi­
schen übereinkommens zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten in den Beziehungen zwischen 
österreich und Italien informierte Außenminister 
Dr. Kirchschläger die Generalversammlung über 
die Einbringung der Entwürfe zu den neben dem 
Verfassungs gesetz vorgesehenen einfachen Geset­
zen und verwies dabei auch auf die in zwei Fällen 
eingetretene Säumnis der italienischen Regierung. 

Abschließend erwähnte der österreichische 
Außenminister die dank der Fortschritte bei der 
Durchführung des Operationskalenders eingetre­
tene weitere Verbesserung der österreichisch-ita­
lienischen Beziehungen und brachte die Hoffnung 
zum . Ausdruck, daß die in Gang befindliche Ent­
wicklung auf der Grundlage einer sinn- und wort­
getreuen Verwirklichung der noch ausstehenden 
Maßnahmen für Südtirol und einer verständnis­
vollen Haltung der italienischen Regierung gegen­
über den Bedürfnissen der Südtiroler Volks­
gruppe zu einem immer engeren und freund­
schaftlicheren Verhältnis zwischen den beiden 
Nachbarstaaten österreich und Italien führen 
möge. 

Auch der italienische Außenminister Aldo 
Moro erwähnte in seiner am 6. Oktober 1971 
abgegebenen Erklärung vor der XXVI. General­
versammlung die Südtirolfrage und betonte dabei 
die Verbesserung der österreichisch-.italienischen 
Beziehungen, die auf Grund der italienischen 
Maßnahmen zur Sicherung der Rechte der Volks­
gruppen in Südtirol möglich geworden sei. 
Außenminister Moro gab der Hoffnung Aus­
druck, daß die guten Beziehungen zwischen öster­
reich und Italien noch weiter vertieft werden 
mögen. 

Anläßlich der XXVI. Generalversammlung traf 
Außenminister Dr. Kirchschläger am 4. Oktober 
1971 mit seinem italienischen Amtskollegen Aldo 
Moro zu einer Besprechung zusammen, bei der 
hinsichtlich Südtirols insbesondere Fragen der 
Paketdurchführung (ausständige Entwürfe zweier 
einfacher Gesetze, Optantenregelung usw.), die 
Begnadigung der Südtirolhäftlinge, der Empfang 
des deutschsprachigen Fernsehens in Südtirol so­
wie die gegenseitige Anerkennung von Studien­
und Berufstiteln zur Sprache kamen. 

Die Lige im Nahen Osten 

1 .  N a h  0 s t d e b a t  t e  i n d e r  G e n  e r ·a 1-
v e r s a m m l u n g  

Die XXV. Generalversammlung hatte 
beschlossen, der Nahostfrage auf .der 
XXVI. Generalversammlung Priorität einzu­
räumen. Die Debatte an läßLich der XXVI. Ge­
neralversammlung wurde jedoch zunächst wegen 
der Behandlung der Chinafra,ge und dann, um 

den Benicht der v�er afr,ikarn,schen Staatsober­
häupter über ihre FriederusmiSSlion nach Kairo 
und Tel Aviv abzuwarten, ·auf die letzten Wochen 
der Generalversammlung verschoben. Zu diesem 
Zeitpunkt beanspruchte aUer>dings der Konflikt 
zw�schen Indien und Pakiistan die Hauptaufmerk­
;amkeit der Vereinten Nationen, so daß die Nah­
ostf.rage auf der diesjähri,gen Generalversamm­
lung nicht jene Beachtung fand, d,ie von einer 
RJeihe von Delegationen, und vor allem von 
arabischer Seite, erhofft wOflden war. 

Das Haupt:z.iel der Bemühungen <im Rahmen 
der Generalversammlung bi1dete die Reakci.vie­
rung .der Jarring-MisSlion, wobei das Memoran­
dum Botschafter Jarrings vom Februar 1971 und 
der Bericht von vier afnikanischen Staatsober­
häupuern über ihfle um Auftrag der OAE durch­
gdühnen Fr.iedensbemühungen rim Vordergrund 
der Diskussion standen. 

Der Nahostvermittler der Vereinten Nationen, 
Botschafter J arring, hatte am 8. Februar 1971 
Israel und Agypten in gleichlautenden Aide­
memoires aufgefordert, ihm gewisse Zusagen 
für eine Lösung ,der Nahostf.rage zu geben. 

Israel sollte s,ich verpfI,ichuen, seine Streitkräfte 
aus d em besetzten ägypnischen Snaatsgebiet bis 
zur früher-en Grenzlinie zw�schen Agypten und 
dem briti<schen Mandatsgebiet Paläscina zurück­
zuziehen. 

Agypten sollte sich verpflichten, einen Frie­
densvertrag mit Israel zu schLießen und hierin 
Israel !bestimmte Zuslicherungen .im Sinne der 
Resolution 242 des Sicherheitsnates zu · geben. 
Während sich Agypten zur übernahme dieser 
Verpflichtung bereiterklärte, antwortet-e Israel, 
es sei bereit, seine Streitmächte auf sichere, aner­
kannte und in einem Friedensvertrag vereinbarte 
Grenzen zurückzu:z.iehen, nicht jedoch auf die vor 
dem 5. Juni 1967 bestehenden Linien. 

' Währenld also Ider Kernpunkt des Jarring­
Memorandums die .A:bgabe geWiisser vorheriger 
Zusagen der Streitteile war, empfahl der Bericht 
der afl1ikanrschen Staatsoberhäupter die W�eder­
aufnahme der J arr.ing-Gespräche, ohne diese von 
vorherig-en ZU<Sagen, insbesondere von 'einer vor­
henigen Verpfl.ichtung Israels auf Abzug se.iner 
Truppen, abhängig zu machen. Die Empf,ehlungen 
sahen v.ielmehr vor, daß die Bedingungen über 
einen Abzug der israeLischen Truppen in dem 
abzuschließenden Friedensvertrag selbst enthalten 
sein sollten. Die weiter,en Punkte -des Berichts 
betrafen den Abschluß eines Intel'imsahkommens 
über ,die W,iedereröffnung des Suezkianals, sowie 
die Stationlierung von UN-B-eobachtern an dessen 
Ostufer, die Schaffung von demilütanisierten 
Zonen und die Stationierung anternationaLer 
Beobachter; die Festlegung von "sacheren und 
anerkannten Grenzen" und die Anerkennung 
des Prinzips der Freiheit der Schiffahrt für alle 
Meerengen. 
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Während Israel zu diesen Vorschlägen eine 
grundsätzlich positive Halvung einnahm, und 5'ich 
zu einer Wiederaufnahme der Gespräche unter 
Jarring ohne Vorbedingungen bereit erklärte, 
wurde von arabischer Seite dem entg,egen­
gehalten, d aß d,ie indirekten ,iJsra'elisch-ägyptischen 
Gespräche nur dann wiederaufgenommen werden 
könnten, wenn Israel �e�nüber Jarring vorher 
die Zusicherung abgebe, seine Truppen aus den 
besetzten Gebieten zuruckzuz.iehen. 

Dieser Gedanke bildete auch die Grundlage 
für eine von 1 8  afro-as-iatischen Sta,aten einge­
brachte Resoluuion, welche auf .die Reakoiv.ierung 
der Jarring-Mission abz.ielte und Israel zu einer 
positiven Antwort auf die IruiciaoiV'e J arrings 
vom 8. Februar 1971 auffordert. Di'e Friedens­
bemühungen der afrikanischen Sta.atsoberhäupter 
wurden nur .in der Präambel erwähnt. 

AllS Gegenvorschlag legten Costa &ca und 
Uruguay, später auch Barbados und Senegal, 
Resolutionsentwürfe vor, welche ebenfalls die 
Reaktlivierung der Jarning-Mission zum Inhalt 
hatten, ,die Streitteile jedoch, unter Bedachtnahme 
auf die afrikanischen Vorschläge, zur Wäeder­
aufnahme der Verhandlungen ohne vorherige 
Zusagen auffordertlen. Der afro-as;aoische Text 
wurde von Isnael, ,die anderen Entwürfe von d en 
arabischen Delegationen abgelehnt. 

Die von Bal1bados eingebrachten Anträge 
wurden mit großer Mehrheit (14 gegen 63 Stim­
men bei 47 Enthaltungen) abgelehnt. Der von 
Senegal eingebrachte R,esolutiomentwurf wurde 
gleichfalls (mit 21 Stimmen gegen 63 Stimmen 
bei 38 Enthaltungen) abgelehnt und auch der 
von Costa Rica eingebrachte Antrag fand (mit 
1 8  Stimmen bei 56 Gegenstimmen und 47 Ent­
haltungen) nicht ,die Zustimmung der General­
V'ersammlung. Die österreidllisd1e Delegat,ion hat 
sich zu diesen 3 Anträgen ,der Stimme enthalten. 

Der afro-asiatische Resolutionsentwurf, wel­
cher durch eine Anzahl von Abänderungs­
anträgen der EWG-Staaten revidiert worden war, 
wurde dagegen mit 79 gegen 7 Stimmen (Israel 
und 6 lateinamenibnische Staaten) bei 36 Ent­
haltungen (Schweden, Dänemark und eine Reihe 
lateinamerikanischer und afrikanischer Staaten) 
angenommen. 

Die österreich.ische Delegation 
Resoluuion gesoimmt. 

hat für diese 

2. B e  r ·i c h t d e r  S o  n d ·e  r k o m m i  s os i o n  
z u r  U n t e r s u c h u n g v o n  M e  n s c h e n­
r e c h t s v e r l e t z u n g e n  i n  d e n  v o n  

I s r a e l  b e s e t z t e n  G e b � e t e n  

Der Generalversammlung lag ein weiverer 
Bericht der von der XXIII. GeneralVlersammlUng 
eingesetzten Sonderkommission zur Unter­
suchung von Menschenrechtsverletzungen in den 
von Israel besetzten Gebieten vor. Die Sonder­
kommission besteht aus je einem Vertreter 
Ceylons (Vorsitz), Somalias und JugoslaWli:ens. 
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Der Bericht brachte kaum neue Elemente und 
stützte sich im wesentlichen auf Zeugenaussagen 
aus den arabischen Nachbarstaaten, aber auch 
auf Aussagen israelischer Staatsbürger über 
kollektive Strafmaßnahmen, Sprengungen von 
Siedlungen, Folterungen, Deportationen und 
Massenverhaftungen. In den Empfehlungen des 
Berichts wurde Israel aufgefordert, derartige 
Aktlionen unverzüglich 'einzustellen, den Opfern 
der bisherigen Aktionen Schadenersatz zu leisten 
und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen, 
vor allem aber allen Flüchtlingen und Depor­
tierten bedingungslos die Rückkehr zu gestatten. 

In der Debatte wechselten Beschuldigungen 
und Gegenbeschuldigungen zwchen Israel und 
den arabischen Staaten, die durch Vervreter der 
"palästinens'ischen Befreiungsorganisaoion" unter­
stützt wurden. 

Vom israelischen Vertrener wurde erklärt, daß 
S1ich Israel seinerzeit g,egen das Mandat der 
Sonder kommission ausgesprochen hätte, weil es 
einseitig sei und nicht auch die Fälle von Men­
schenrechtsverletzungen an der jüdischen Bevöl­
kerung in den arabischen Staaten einschließe. 
Israel habe es daher abgelehnt, mit der Sonder­
kommi'sSlion zusammenzmarbeiten oder sie nach 
Israel einreisen zu lassen. Israel lehne di,e Sonder­
kommission in ihrer gegenwäroigen Zusammen­
setzung auch wegen ihrer Parteilichkeit auf das 
entschiedenste ab, denn SomaLi,a betrachte sich 
mit Israel im Kriegszustand, während Ceylon 
und Jugoslawäen durch den Abbruch der diplo­
matischen Beziehungen mit Israel und durch ihre 
erklärt feindliche Politlik gegenüber Israel jeg­
lichen Anspruch auf Objektivität verloren 
hätten. 

Im Verlauf der Debatte brachten Mali und 
Mauretianien einen Resolutionsentwurf ein, in 
dem der Sonderkomnrission für ihre Anbeit An­
erkennung ausgesprochen und sie um Weiter­
führung ihrer Untersuchungen ersucht wurde. 
Israel wurde aufgeforder<t, mit der Sonder­
kommission zusammenzualibeiten und ihre Emp­
fehlungen unverzüg1ich durchzuführen. 

Die Resolution wurde mit 53 gegen 20 Stim­
men bei 46 Enthaltungen angenommen. 

Die österreich/ische Delegauion hat sich in 
berden Fällen der Stimme enthalten. 

3. P a I ä s t  i n a f I ü c h t I ,i n g e 

Als Ausgangspunkt für die Behandlung des 
vorliegenden Tagesoronungspunkte5 lag der 
Politischen Spezialkommission der J ahresbel1icht 
des Generalkommissars des Hilfswerks der Ver­
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
(UNR W A) und der Ber.icht der auf der 
XXV. Generalversammlung eingesetzten Arbeits­
gruppe für Finanzierungsfragen vor. In ,den Be­
richten wur,de darauf verwiesen, daß es trotz 
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der Bemühungen der Arbeitsgruppe nicht gelun­
gen war, das 'ständig anwachsende Defiz,it der 
UNRWA abzubauen. Eine Weiterführung d es 
Hilfswerkes sei 'erIl5tlich gefährdet, .falls d as 
Defizit ,der UNR WA nicht ,durch großzüg�ge 
Beitragsleisllungen abgebaut werden kann. 

In der anschließenden Debatte lohten fast alle 
Redner ;die Tätigkeit der Arbeitsgruppe, bedau­
erten aber gleichzeitlig, daß es mcht gelungen 
war, das Defizit abzulbauen. Auch der öster­
reiclrische Vertreter untel1Str�ch ,in einer Erklä­
I'Ung unter Hinweis auf die Erf,ahrungen und 
Leistungen Osterreichs auf dem Gebiet des 
Flüchtlingswesens die Bedeutung der inller­
nationalen Solidar�tät auf diesem ' Gebiet. Ferner 
schloß sich der österreichische Vertreter dem 
Appell a:ndeI1er DelegJaoionen an, durch groß­
zügige Beitra,gsleistungen, �n:sbesondere jener, die 
bisher noch kleinen Beitrag Ieisten konnten, das 
Defizit der UNR WA abzubauen, um so eine 
Einschränkung ihrer Täcigkeit, �nsbesondere auf 
dem Erziehungs- und Ausbildungssektor, zu ver­
mei,den. Auf ,die abermalige Erhöhung des ÖSller­
reichischen BeitI1ages für aa·s }ahr 1972 wiUl'de 
hingew.iesen (Anlage 1 1 ) . 

Diese Forderungen führten, W<i,e schon in den 
Vorjahren, zu scharfen Auseinandersetzungen 
zwischen Israel und ,den arabischen Staaten. Die 
al1abischen Sprecher führten Beschwerde darüher, 
daß Israel w�ederholt kuffoI1derungen des Sicher­
heitsrates und ,der Generalvers<lJffimlung, ,die 
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre früheren Wohn­
stätten zuzulassen, nicht enosprochen habe. Israel 
wurde der Aggression, der Begehung von Kriegs­
verbrechen und des VölkermoI1des bezichtigt, der 
Zionismus dem Nacionalsozialismus gleichgesetzt 
und geg,en die Ernichtung des Stlaates l&rael über­
haupt Stellung genommen. 

Der israelische Vertreter äußerte .sich zum 
Flücht1ingsproblem dahingehend, daß dieses als 
Kl1iegsfolge nur im Rahmen eines Friedensver­
trages seiner endgültigen Lösung lLugeführt 
werden könne. Die anda:uernden Terrora,kt,e 
:anbischer Guerillakämpfer eroorderten jedoch 
auf israelischer Seite besondere Sicherheiu;maß­
nahmen. 

Die Resolution wurde schließllich mit 53 gegen 
23 SQimmen bei 43 Enthahung,en angenommen. 
Osterreich enthielt Isich zu diesem Antrag der 
Sllimme. 

Osterreich brachte, wie im Vorjahr, gemeinsam Gleichfalls von arabischer Seite [nspiriert 
mit 19 Staaten einen Resolutionsentwurf ein, der .  wurden sodann noch zwei weitel1e Resol'lltlionen 
die Weiterführung ,des Flüchtlingshilfswerkes, ,eingebracht. Der erste Antug stellte f.est, ,daß die 
unter ßerücksichtigung von Maßnahmen für die Lage der Neuflüchtlinge weillerhin unerträgl,ich 
Neuflüchtlinge, und einen Appell, die Arbeit de� sei, da diese nicht ,in ihre Heimat und in ihre 
Hilfswerkes durch finane.ielle Beiträge zu unter- früheren Flüchtüngslager zurückkehren könnten. 
stützen, vorsah. Die Resolution wurde mit Isnael wUl1de aufgefol1dert, unvenÜ'glich .die Rück-
1 1 3 Stimmen bei keiner Gegenstimme und 1 Ent- kehr der Neuflüchtlinge zu ermöglichen. 
haltung (Bal1bados) ang,enommen. 

Der Antrag wurde mit 88 gegen 3 Stimmen 
Eine zweite Resolutlion, ,die Wrie im Vorjahr (Israel und 2 zentralamerikanische Suaaten) bei 

von den Vereinigten Sta,aten eingebracht wurde 28 Stimmenthaltungen (lateinamerlikanische und 
und die Verlängerung d es Mandates der UNR W A afrikJanische Staaten sowie Por:tug.al) ange­
bis zum 30. Juni 1975 betrifft, wurde mit nommen. österreich hat für ,diese R'esolution 
1 1 2 Sllimmen bei keiner Gegensthlnme und gestimmt. 
3 Stimmenthaltung,en (Bal1bados, Israel und d ' . 

R l '  d d' A In er zweiten eso utllon wur en 'le us-
Malawi) angenommen. siedlungen von Flüchtlingen aus dem Gaz'astreifen 

Eine d rüte Resolution wul1de von Belgien 
eingebracht und sah die Verläng,erung des Man­
dats der Arbeitsgruppe für Fragen der Finan­
e.ierung des Hilf�werks vor. D.ie Resolution 
wurde mit 1 14 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 2 Enthaltungen (Barbados, Malawi) ange-
nommen. 

Schließlich veranlaßte em von arabischen 
Staaten inspiriener und von 7 Staaten einge­
brachter Resolutionsentwurf ei,n Wiederaufleben 
der Kontrov,erse. Der Resoluoionsantrag aner­
kannte das Recht des "Volkes von P,alästina" 
auf "Selbstbestimmung und Gleichberechtigung" 
und erklärte, daß die volle Achtung des "unver­
äußerlichen Rechtes des Volkes von Palästina" 
ein unerläßliches Element bei der Errichtung 
eines dauerhaften Fr.iedens .im Nahen Osten 'sei. 

durch Israel bedauert und Israel aufgefol1dert, 
di,e Rückkehr der Flüchdi'nge zu veranlassen. 

Diese Resolution wUl1de mit 79 Stimmen gegen 
4 Stimmen (Israel und 3 zentralamerikanische 
Stlaaten) bei 35 Stimmenthaltungen (Latein­
amerikanische und afrikanische Staaten, USA und 
Portugal) angenommen. Osterreich stimmte auch 
für diese Resoluoion. 

Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen 

DIe seit über 20 Jahren di'sk'llüerte Frage, ob 
China in den Vereinten Nationen durch die 
Volksrepublik China oder durch die national­
chinesische Regierung v0l?- TaJiwan vertr,eten sein 
soll, trat im Jahr 197 1  in ein entscheidendes 
Sta:dium. 
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Im Laufe der Jahre, nur kurzfristig unter­
brochen anläßlich der als ,,:lCJulturrevolution" 
bekanntgewordenen innenpoLitischen Entwick­
lrung in China, hatte sich eine timmer größere 
Zahl von Staaten für stärlrere Beziehungen zur 
Violksrepublik China und ihren Einschluß in die 
Arbeit der Vereinten Natlionen ausgesprochen. 
Sie verwäesen auf die mangelnde Realistik einer 
N�chtanerkennung des 700-Millionen-Volkes und 
auf ,die Unmöglichkeit, die großen weltpoLiti�chen 
Probleme, vor allem der Rüstungsbeschränkung 
und Rüstungskontrolle, ohne China zu lösen. 

Auf ,der XXV. Generalversammlung ef\hielt 
der Antrag, die Vertretung Chinas in den Ver­
einten Nationen der Volksrepublik China zuzu­
erkennen und die Vertreter der Republi>k China 
(Taiwan) aus den Vereinten Nationen und ihren 
Körperschaften ausZl\lSchließen, erstmals eine ein­
fache Abstimmungsmehrheit. 5 1  Delegationen 
sprachen sich für den Antrag aus, 49 dagegen 
und 25 enthielten sich der Stimme. Da die 
Generalversammlung jedoch vor der Abstim­
mung mit 66 gegen 52 Stimmen bei 7 Ent­
haltungen wie in den Vorjahren beschlossen 
hante, daß jede Entscheidung über cine Anderung 
in der Vertretung Chinas in den Vereinten 
Nationen einer Zweidrittelmehrheit bedürfe, und 
der Antrag auf Zuerkennung des chinesischen 
Sitzes .an die Volksrepublik China diese Mehrheit 
nicht erhielt, galt er als abgelehnt. 

Die österreichische Delegation, welche in den 
vergangenen Jahren sich jeweils sowohl zur 
Frage der erfol1derlichen Mehrheit als auch zum 
Antrag auf Anderung der Vernretung Chinas 
in den Vereinten Nationen der Stimme enthalten 
hatte, hat auf ·der XXV. Generalversammlung 
für das Erfordernis der Zweidl1ittelmehrheit und 
für den Antrag, die Vertretlung Chinas in den 
V.ereinten Nationen der Volksrepublik China 
zuzuerkennen, gestimmt. Die österreich.ische 
Delegation hatte nach der Abstimmung in einer 
Votumserklärung ihre Stimmabgalbe näher 
begründet. 

Das Ergebnis der Chinaabstimmung auf der 
XXV. Generalversammlung unterstl1ich neuerlich 
einen Trend, der sich im Laufe 'des Jahres 1971 
noch stärker abzeichnen soHte. Hiezu trat schließ­
lich als vielleicht entscheidendes Moment die 
Ankündigung der Reise Präsident Nixons nach 
Peking. Dies wur,de von vielen Staaten als Absicht 
der USA gedeutet, ihr Verhältnis mit der Violks­
republik China auf eine neue Basis zu stellen. 

Eine Kompromißlösung scheiterte an der 
Intransigenz der beiden chinesisch'en Regierungen . 
Während einerseits die chinesische Regierung 
wiederholt klarstellte, daß sie keinesfalls bereit 
wäre, ihren Sitz in den Vereinten Nationen ein­
zunehmen, solange Taiwan in ,der Wteltorgani­
sanion vertreten ist, wollte 'andererseits auch die 
Regierung von Taiwan in keiner Weise von 
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ihrem Standpunkt abrücken, wonach ihr die 
alleinige Vertretung Chinas zukomme. 

Trotzdem bemühten sich die USA nachdrück­
lichst, einen neuen Weg zu fin/den, der auf dem 
Gedanken einer "Zwei-China-Theorie" bzw. 
"Zwei-Vertretungen-Theorie" beruhte und so­
wohl die Türe für Peking öffnen als auch den 
Alusschluß Taiwans verhindern sollte. Gegen 
diesen Lösungsversuch wurden von allem Anfang 
an seitens zahlreicher Staaten ernste Zweifd ge­
äußert. Vor allem wurde zu bedenken gegeben, 
daß die Volksrepublik China :ihren Standpunkt 
bezüglich ihrer Vertretung bzw. Mitaroeit in 
den Vereinten Nationen mit aller Deutlichkeit 
klargelegt habe und ein Abgehen von diesem 
Standpunkt nicht erwartet W\erden könne. Außer­
dem spreche auch die Sa'tzung der Vereinten 
Nat!ionen ausdrücklich nur von einem China, 
über dessen Vertrenung in der Weltorganisation 
eine Ennschei'dung g.etroffen weroen müsse; es 
handle sich sohin nicht um den Ausschluß eines 
Staates aus den Vereinten Nationen, sondern 
ausschließlich um die Frage, welche Regierung 
diesen Staat in ,den Vereinten Nationen und ihren 
Spezialorganisationen vertreten solle. 

In Verfolgung ihres Zieles arbeiteten die USA 
zwei Resolutionsanträg,e aus. 

Der erste Antrag war prozedu'aler Natur und 
forderte eine Zweidrittelmehrheit für jeden An­
trag, .der die Republik China (Taiwan) !ihrer 
Vertrenung in den Vereinten Nationen berauben 
wÜl1de. 

Der zweite Antrag war meritorischer Natur 
und bestätigte ,das Vertrauens recht der V dlks­
republik China, ebenso w�e ·das fortgesetzte Recht 
Taiwans, in den Vereinten Nationen vertreten 
zu sein. Diese Lösung solle ohne Präjudizierung 
einer allfälligen Beilegung der rrnteinander im 
Widerspruch stehenden Ansprüche getroffen 
werden. 

Vor ,diesen berden amerikan'ischen Anträgen 
war allerdings bereins der sogenannte "alba­
nische" Resolutionsantrag eingebracht worden, 
der, wie in den Vorjahren, die übertragung .des 
chinesischen Sitzes an die Volksrepublik China 
und den .gleichzeitigen Ausschluß der Vertreter 
Tschiang Kai-schecks aus den Vereinten Nationen 
forderte. Für die Vereinigten Staaten war es 
in dieser Situation notwendig, die Priorität für 
ihre Anträge zu verlangen. 

Am 25. Oktober 1971 kam es ,1m Plenum 
der Generalversammlung zur Abstimmung. Einen 
ersten Hinweis auf die Stimmung unter den 
Mitgliedstaaten gab das Abst.immungsergebnis 
über eine an sich unerhebliche Verfahrensfrage : 
Ein Antrag, die Abstimmung über lSämtliche 
Resolutionsentwürfe auf den folgeniden Tag zu 
verschieben, wur,de mit 53 gegen 56 Stimmen 
bei 19 Stimmenthaltungen abgelehnt. Hierauf 
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gaben eine Reihe von Delegationen vor der 
Abstimmung über die vorliegenden Resolutions­
anträge Votumserklärungen ab. Auch österreich 
erklärte sein Abstimmungsverhalten, wobei der 
Leiter der österreichischen Delegacion auf die 
österreich ische Erklärung vom Vorjahr verwies, 
und namens der Bundesregierung den dringenden 
Wl\lnsch zum Ausdruck brachte, 'daß eine Lösung 
des Taiwanproblems als Ergebnis einer fried­
lichen Entwicklung gefunden werde (Anlage 2). 

Die nächste Verfahrensabscimmung betraf die 
Frage der Pr,iorität für den amerikanischen 
Proudmalantrag betreffend das Erfordernis der 
Zweidrittelmehrheit. Djeser amerikanische An­
trag wmde mit 6 1  gegen 53 Stimmen bei 
1 5  Stimmenthaltungen angenommen. 

Der amerikanische Antrag selbst gelangte hier­
auf als nächstes zur hbstimmung : er wurde mit 
55 gegen 59 Stimmen bei 1 5  Stimmenthaltungen 
abgelehnt. 

In der Folge wurden eine Reihe .saudi­
arabisch'er Abänderungsanträge zu der aLbanischen 
Resolution mit sehr großer Mehrheit abgelehnt. 

Ein Antrag ,der amel'ikanischen Delegation, 
eine Separatabstimmung über jenen P,assus in 
der albanischen Resolution durchführen zu lassen, 
der sich auf den Ausschluß ' der Vertreter 
Tschiang Kai Scheks bezog, wurde mit 5 1  gegen 
6 1  Stimmen bei 1 6  Stimmenthaltungen abge­
lehnt. 

Bei allen diesen Viedahrensfragen hat sich die 
österreichische Delegation, wie sie dies auch :in 
ihrer Votumserklärung ausführte, der Stimme 
enthalten. 

Unmittelbar nach der Ablehnung des 
amerikanischen Antl'ages -auf Durchführung einer 
Separatabscimmung gab der Vertreter der 
R'epublik China bekannt, daß seine Delegation 
an den weiteren Arbeiten der Generalversamm­
lung nicht teilnehmen werde und v.erließ hierauf 
den Saal. 

Nunmehr wurde der albanische Resolutions­
antrag zur Abstimmung gebracht, der mit 76 
gegen 35 Stimmen bei 17 Stimmenthaltung,en 
angenommen wurde. Österreich hat für den An­
trag gestimmt. 

Für die Festlegung des österreich ischen Stimm­
verhaltens war ,die überlegung maßgebend, daß 
österreich die Volksrepub1ik China als die einzige 
rechtmäßige Regierung Chinas anerkannt hat. 
Österreich trat daher für die Aner�ennung der 
Volksrepublik China als Vertreter Chinas in den 
Vereinten Nationen ein, und konnte sich anderer­
seits keinem Antrag anschließen, welcher den 
Anspruch Taiwans auf Vertretung Gesamtchinas 
unterstützt hätte. 

Die Volksrepublik China hat am 1 5 .  Novem­
ber ihren Sitz in der GeneralveI'Sammlung ein­
genommen. 

Der Konflikt Indien - Pakistan 

Der indisch-pakistanische Krieg erhellte erneut 
und ,in besonders schmerzlicher Form die Gren­
zen, die einem effektiven EinschI"eiten der Ver­
einten Nationen zur Verhinderung kriegerischer 
Auseinandersetzungen durch d,ie politischen 
Realitäten gesetz sind. 

Der Sicherheitsrat war trotz intensiver Be­
mühungen nicht in der L'age, einen Beschluß 
zur Beendigung oder Eindämmung der Ausein­
andersetzung zu fassen, da sämtliche Anträge 
auf Feuereinstellung und Truppenrückzug am 
Veto der Sowjetunion als 'einem der ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrates scheiterten. 

Angesichts dieser Situation überwies der 
Sicherheitsrnt das Problem an die GenernI­
versammlung, welche mit 104 gegen 1 1  Stimmen 
bei 10  Enthaltungen an ,die Streitteile einen 
Appell zur Feuereinsrellung und zum Rückzug 
aller Truppen richtete und in einer weiteren, 
einstimmig verabschiedeten Resolution an alle 
Mitgliedstaaten appelli-erte, Ostpakistan humani­
täre Hilfe zu gewähren. 

österreich hat für beide Resolutionen 
gestimmt. 

Erst nach Beendigung der militärischen 
Operationen, am 2 1 .  Dezember 197 1 ,  konnte der 
Sicherheitsrat einstimmig ,eine Resolution verab­
schieden, welche ,die Einhaltung des inzwischen 
eingetretenen Waffenst-illstandes bis zur Durch­
führung des Truppenruckzuges forderte und den 
Generalsekretär ermächtigte, einen Sonderbeauf­
tragten für die Lösung der humanitären Fragen 
zu ernennen, und die :internationale Hilfe für 
Ostpakistan zu kooJ:1dinieren. 

Die Rassenpolitik Südafrikas (Apartheid) 

Auch auf der XXVI. Generniversammlung 
nahm die Frage ,der RassenpoLicik Südafrikas 
breiten Raum ein. Grundlage der Debatte in 
dieser Frnge waren neben dem ,Bericht des 
Apartheidausschusses ein aLLgemeiner BeI"icht -des 
GeneralsekretäJ:1S, ein Bericht des Generalsekretärs 
über Hilfe für nationale Bewegungen sowie zwei 
weitere Berichte ,des Spezi'alkomitees über 
Gewerkschaften und Zusammenarbeit mit Süd­
afrika. 

In der Debatte drängten die afrikanischen 
Delegationen darauf, daß seitens der Vereinten 
Nationen konkrete Zwangsmaßnahmen gegen 
Südafrika ergriffen wel'den. Die Versuche, Süd­
afrik,a auf friedliche Weise zu einer Knderung 
seiner Rassenpolitik zu bewegen, seien 
gescheitert ; an die Stelle der vielen Worte 
müßten nun endlich Taten treten. 
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In erster Linie drängten die afrikanischen 
Staaten auf eine Verschärfung des vom Sicher­
heitsrat verhängten Waffenembargos und eine 
genaue und lückenlose Befolgung der Resolutio­
nen des Sicherheitsraoes. Daneben wurde der 
Abbruch aller wirtschaftlichen und anderen Be­
ziehungen zu Süda.frika verlangt und scharfe 
Kritik an jenen Staaten geübt, die weiterhin 
mit Südafrika wirtschaftliche und andere B ezie­
hungen unterhalten. 

Die europäischen Delegationen, die in der 
Debatte das Wort ergr�ffen, insbesondere die 
skandina.vischen Staaten, verurteilten in eindeu­
tiger Art die ApartheidpoIitik der süd­
afrikanischen Regierung, erklärten jedoch ebenso 
nach.drückI.ich, daß ,sie Gewaltanwendung und ins­
besondere auch die von den afrikanischen Staaten 
immer wieder geforderte "konkrete" Unter­
stützung afrikanischer Freiheitskämpfer und 
Terroristenbewegungen nicht unterstützen könn­
oen. Sie sprachen sich hingegen für wirtschaftlich·e 
und humanitäre Hilfe für die süd afrikanische 
Bevölkerung, insbesondere für Opfer der Apart­
heidpolitik aus. 

Die XXVI. Generalv·ersammlung hat schließlich 
eine Reihe von Resolutionen verabschiedet : 

a) Eine von den skandinav·ischen Delegationen 
eingebrachte Resolution, welche zur Leistung 
weiterer Beiträge zum UN-Trust-Fonds zur 
Unterstützung ·der Opfer der Apartheidpolitik 
Südafrikas auffordert. Im Hinblick auf deren 
humanitären Charakter ist Osterreich i<ler 
Resolution als Kosponsor beigetreten. 

Die Resolution wurde mit 10 1  Stimmen, bei 
einer Gegenstimme und einer Enthaltung, ange­
nommen. Osterreich stimmte für die Resolution. 
. b) Ausgelöst <lurch Pressemeldungen über die 

Verfolgung von Priesoern und <lie Mißhand­
lungen von Inhaftierten in Südafrika brachten 
,die afrik,anischen Staaten einen Resolutions­
entwurf ein, in dem diese Vorkommnisse ver­
urteilt und der.en Untersuchung i<lurch inter­
nationale Organisa.tionen .gefordert wird. Die 
Resolution wurde mit 109 gegen 2 Stimmen 
(Südafrika, P,ortugal) und keiner Stimm­
enthaltung angenommen. Osterreich stimmte für 
die Resolution. 

Die XXVI. Generalversammlung hat noch fol­
gende weitere Resolutionsanträge angenommen : 

c) Ein Antrag, welcher alle Staaten aufforo·erte, 
das Waffenembargo des Sicherheiosrates gegen 
Südafrika zu beachten, wurde mit 1 07 gegen 
2 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 
Die österreichi.sche Delegation stimmte für die 
Resoluoion. 

d) Ein weiterer Antrag sah den verstärkten 
Ausbau ,der Informationstätigkeit der Vereinten 
Nationen über die Apartheid vor. Die Resolution 
wurde mit 1 08 gegen 2 Stimmen bei 6 Ent-
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haltungen angenommen. Osterreich hat für die 
Resolution gestimmt. 

e) Ein Antrag, in dem die UNESCO auf­
gefordert wird, Unterr�chtsbehelfe zum Thema 
Apartheid vorzubereiten, wur,de mit 1 1 2 Stim­
men bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
angenommen. Osterreich stimmte für ,die 
Resolution. 

f) Ein Antra.g betreffend das Arbeiosprogramm 
des Apartheidausschusses, welcher insbesondere 
den Ausschuß ermächtigt, Vertreter zu ·inter­
nationalen Apartheidkonferenzen zu entsenden, 
wurde mit 108  Stimmen bei 1 Gegenstimme 
und 5 Enthaltungen angenommen. Osterreich 
stimmte auch hier für die Resolution. 

g) Ein Antrag, der für Boyklottmaßnahmen 
im Falle einer Rassendiskriminierung bei sport­
lichen VeraIliStaltungen ·eintritt, wurde mit 
1 06 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 7 Ent­
haltungen angenommen. Osterreich stimmte für 
die Resolution. 

h) Ein Antrag, welcher die Errichtung der 
sogenannten "Bantustans" (Reservate für Ein­
geborene) in Südafrika und Zwangs­
ve.rschickungen �n ,diese Gebiete verurteilt, wurde 
mit 1 1 0  Stimmen bei 2 GegenstJimmen und 
2 Enthaltungen angenommen. OstJerreich hat auch 
hier für die Resolution gestimmt. 

i) Ein Antrag, .der das System der Apartheid 
im allgemeinen verurteilt und den Sicherheitsrat 
auffoooert, Zwangsmaßnahmen gemäß 
Kapitel VII der Satzung ,der V·er.e.inten Nationen 
gegen Südafrika zu ergreifen, wuroe mit 86  
gegen 6 Stimmen (Süda.frika, Portugal, Belgien, 
Frankreich, Großbritannien, USA) und 22 Ent­
haltungen (darunter Osterreich) angenommen. 

j) Schließlich wurde ein Resolutionsantrag, 
welcher an alle nationalen und internationalen 
Gewerkschaftsorganisationen appelliert, ihre 
Aktionen gegen das Apartheidsystem zu ver­
stärken, wUl1de mit 1 04 Stimmen bei 1 Gegen­
stimme und 9 Enthaltungen angenommen. Oster­
reich stimmte für die Resolution. 

Korea 

Die Kore;vdebatte .in der Politischen Kom­
mission war auf den vergangenen General­
versammlungen jeweils durch heftige Ausein­
andersetzungen gekennzeichnet .gewesen, ohne 
daß ein konkretes Ergebnis im Sinne eines kon­
struktiven Beitrages zur Lösung der Frage hätte 
erzielt wel1den können. Auch auf der 
XXV. Generalversammlung hatten sich keine 
neuen Gesichtspunkte abgezeichnet. Bbenso wies 
die Entwicklung im Laufe des Jahres 1971 keine 
neuen Aspekte auf. 

Angesichts dieser Lage und in dem Bestreben, 
eine weitere fruchtlose Debatte des Problems auf 
der XXVI. Generalversammlung zu vermeiden. 
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wurde von eiller Reihe westlicher Staaten der 
Gedanke lanciert, eine Debatte der Koreafrarge 
auf der XXVI. Generalversammlung zu ver­
meiden. 

Der Leitungsausschuß der Generalversammlung 
nahm einen diesbezüglichen, von Großbritannien 
eingebrachten, Antrag an. 

Obwohl der Beschluß des Leitungsausschusses 
im Plenum ,der Generalversammlung angefochten 
wur.de, beschloß die Genenalversammlung die 
Vertagung aller Anträ:g.e, die unter die Korea­
frage f.allen, auf die nächlStjährige Tagung, und 
zwar 

a) der Debatte über einen Rückzug aller 
Truppen aus Südkorea mit 68 gegen 
28 Stimmen, bei 22 Enthaltungen ; 

b) der Debatte über die Auflösung der UN­
Korea-Kommission mit 68 gegen 25 Stim­
men, bei 22 Enthaloungen ; und 

c) der Debatte über den Bericht der UN­
Korea-Kommission mit 70 gegen 21 Stim­
men, bei 23 Enthaltungen. 

Die österreich.ische Delegation enthielt sich bei 
diesen Abstimmungen der Stimme. 

Die Koreafrage wurde daher auf der 
XXVI. Generalversammlung nicht behandelt. 

Fragen der Abrüstung, Rüstungsbeschrän­
kung und Rüstungskontrolle 

Wie in den vergangenen Jahren hat die 
Generalversammlung auf ihrer XXVI. Tagung 
die verschiedenen Aspekte der Abrüstung, 
Rüstungsbeschränkung und Rüstungskontrolle im 
Rahmen einer gemeinsamen Debatte behandelt. 

Wichtigste Grundlage der Diskussion war aber­
mals der Bericht über den Verlauf der Genfer 
Abrüstungsverhandlungen, welche von der 
26 Mitglieder umfassenden Genfer Abrüstungs­
konferenz im Jahre 1 97 1  weitergeführt worden 
waren. 

Das we
'
sentlichste Ergebnis der Verhandlungen 

des Jahres 1 97 1  war die Einigung über einen 
Vertragsentwurf über das Verbot bakteriolo­
gischer Waffen, der daher auch auf der 
XXVI. Generalversammlung im Mittelpunkt des 
Interesses der Abrüstungsdebatte stand. 

Die österreichische Delegation hat III eiller 
zusammenfassenden Erklärung zu den verschie­
denen Fragen der Abrüstung und Rüstungs­
beschränkung Stellung genommen (Anlage 8).  

Die einzelnen von der Generalversammlung 
erörterten Fragen sind in den folgenden Ab­
schnitten näher behandelt : 

1 .  Vertrag über das Verbot bakteriologischer 
Waffen 

Nach langjährigen Verhandlungen gelang im 
vergangenen Jahr die Fertigstellung eines " über­
einkommens über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen, 
sowie über die Vernichtung 'solcher Waffen". 

Der bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen 
ausgearbeitete Vertrag ist ein weiteres Glied in 
der Kette internationaler übereinkommen der 
letzten Jahre auf dem Gebiet der Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und Rüstungsbeschränkung. 

Zum Unterschied von den in den letzten 
Jahren geschlossenen Abkommen (Antarktis­
vertrag, Weltraumvertrag, Atomsperrvertrag, 
Vertrag von Tlatelolco und Meeresbodenvertrag, 
die alle Maßnahmen der Rüstungsbeschränkung 
und Rüstungskontrolle vorsahen) enthält das 
nunmehrige Abkommen neben dem Verbot der 
Entwicklung und Herstellung bakteriologischer 
Waffen erstmals auch Bestimmungen über die 
Vernichtung bereits existierender Waffen. Es ist 
damit nicht nur ein übereinkommen der 
Rüstungsbeschränkung und Rüstungskontrolle, 
sondern stellt erstmalig eine echte Abrüstungs­
vereinbarung dar. 

Kernpunkt des Vertrages ist die in den 
Artikeln I und Ir niedergelegte Verpflichtung 
aller Vertragsteile, 

a) bakteriologische Stoffe und Toxine, abge­
sehen von der für friedliche Zwecke be­
nötigten Menge, sowie alle Waffen und 
Einsatzmittel für die Verwendung solcher 
Stoffe, in bewaffneten Konflikten niemals 
und unter keinen Umständen zu ent­
wickeln, herzustellen, zu lagern, zu erwer­
ben oder zu besitzen ; und 

b) alle in ihrem Besitz befindlichen oder ihrer 
Kontrolle unterliegenden Stoffe und Waffen 
der aufgezählten Art sobald wie möglich, 
spätestens jedoch 9 Monate nach Inkraft­
treten des Vertrages. zu vernichten oder 
friedlichen Zwecken zuzuführen. 

Als weiteren wesentlichen Punkt enthält die 
Konvention die Verpflichtung der Vertrags­
staaten, die Verhandlungen über die Fertig­
stellung eines Vertrages über das Verbot auch der 
chemischen Waffen fortzusetzen. 

In der Debatte anläßlich der XXVI. General­
versammlung wurde die Fertigstellung des Ab­
kommens allgemein begrüßt und auch die beson­
dere Dringiichkeit, zu einem ähnlichen Verbot 
für chemische Waffen zu gelangen, betont. Auch 
der österreichische Vertreter gab eine Erklärung 
in diesem Sinne ab, und sprach sich für die 
strikte Beachtung und den weitestgehenden Bei­
tritt zum Genfer Protokoll aus (Anlage 8).  
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Der Politischen Kommission wurden schließlich lungen zur Beschränkung aller strategischer 
drei Resolutionsentwürfe unterbreitet :  Waffen geschaffen würden; 

Der erste Entwurf, mit welchem die Kon­
vention den Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung 
und Ratifikation empfohlen wird, wurde von 
36 Staaten, darunter Osterreich, eingebracht und 
in der Kommission per acclamationem ange­
nommen. Im Plenum erhielt die Resolution 
1 1 0 Stimmen, bei keiner Gegenstimme und 
1 Enthaltung (Frankreich). 

Der zweite Entwurf, welcher von 59 Staaten, 
darunter Osterreich, vorgelegt wurde, enthält 
die Aufforderung an die Genfer Abrüstungs­
konferenz, die Frage eines Verbotes der che­
mischen Waffen mit höchster Priorität zu 
behandeln. Dieser Entwurf wurde in der Poli­
tischen Kommission ebenfalls per acclamationem, 
und im Plenum mit 1 10 Stimmen, bei keiner 
Gegenstimme und 1 Enthaltung (Frankreich) 
a.ngenommen. 

Ein dritter Antrag forderte bis zur Fertig­
stellung eines übereinkommens über das Verbot 
der chemischen Waffen ein Moratorium für ·die 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung dieser 
Waffen. Er wurde in der Politischen Kommission 
mit 96 Stimmen, bei keiner Gegenstimme und 
1 1  Enthaltungen, und im Plenum mit 10 1  Stim­
men, bei keiner Gegenstimme und 10 Ent­
haltungen, angenommen. Die österreich ische 
Delegation hat für diese Resolution gestimmt. 

2. Allgemeine und vollständige Abrüstung 

In der Abrüstungsdebatte in der Politischen 
Kommission trat die Behandlung der Frage der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung aber­
mals hinter die Diskussion konkreter Maß­
nahmen zurück. Die meisten Delegationen be­
schränkten sich darauf, das Fehlen greifbarer 
Fortschritte festzustellen und die Genfer 
Abrüstungskonferenz aufzufordern, verstärkte 
Anstrengungen zur Lösung des Problems zu 
unternehmen. 

In der Debatte fanden besonderes Interesse: 

a) die Verhandlungen zwischen den USA und 
der Sowjetunion über eine Beschränkung 
der strategischen Waffen (SALT) 

Die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen 
wurden auch im Jahr 1971  abwechselnd in 
Helsinki und Wien fortgesetzt. Die beiden 
Staaten waren am 20. Mai 197 1  überein­
gekommen, ihre Bemühungen auf ein Abkommen 
über die Beschränkung von ABM-Waffen, 
gemeinsam mit der Erarbeitung gewisser Maß­
nahmen zur Begrenzung strategischer Offensiv­
waffensysteme, zu konzentrieren. Dieser Schritt 
erfolgte mit der Begründung, daß damit gün­
stigere Voraussetzungen für weitere Verhand-

b) die Unterzeichnung zweier Abkommen 
durch die USA und die Sowjetunion zur 
Reduzierung der Gefahr eines ungewollten 
Ausbruches von Nuklearkriegen 

Im September 1 97 1  wurde zwischen den beiden 
Großmächten ein diesbezügliches Abkommen 
abgeschlossen, welches durch ein zweites Abkom­
men über die Verbesserung des sogenannten 
"heißen Drahtes" zwischen Washington und 
Moskau ergänzt wurde; 

c) die Frage von Abrüstungsmaßnahmen auf 
dem Gebiet der konventionellen Waffen 

Die USA hatten im Rahmen der Genfer 
Abrüstungskonferenz, wie in den vergangenen 
Jahren, Abrüstungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der konventionellen Waffen vorgeschlagen und 
die Aufforderung an alle Staaten gerichtet, auch 
auf diesem Gebiet entsprechende Bemühungen 
zu unternehmen. Die USA haben diesen Gedan­
ken im Rahmen der Generalversammlung zwar 
wiederholt, jedoch von einer weiteren Ver­
folgung, angesichts des kontroversiellen Charak­
ters der Frage, Abstand genommen ; 

d) der Abschluß von Abkommen über Sicher ­
heitskontrollen mit der IAEO 

In der Debatte wurde die erfolgreiche Arbeit 
des Komitees für Sicherheitskontrollen der IAEO 
hervorgehoben, dem es in relativ kurzer Zeit 
gelungen war, detaillierte Richtlinien für die 
zwischen der IAEO und den Nichtatomwaffen­
staaten abzuschließenden Abkommen über 
Sicherheitskontrollen aufzustellen. 

Der 1 .  Kommission wurden schließlich folgende 
Resolutionsentwürfe unterbreitet : 

Ein Resolutionsentwurf Maltas, welcher sich 
'auf die Tätigkeit der IAEO im Hinblick auf den 
Abschluß von Sicherheitskontrollmaßnahmen 
bezieht und die IAEO auffordert, in ihrem 
nächsten Bericht an die Generalversammlung aus­
führliche Informationen insbesondere über die 
Frage der Sicherheitskontrollen bei der Her­
stellung spaltbaren Materials ·in Uran­
anreicherungsreaktoren zu unterbreiten. Der 
Resolutionsentwurf wurde in der Politischen 
Kommission mit 76 Stimmen, bei keiner Gegen­
stimme und 1 7  Enthaltungen, angenommen. Im 
Plenum erhielt die Resolution 89 Stimmen 
(darunter Osterreich), bei keiner Gegenstimme 
und 1 7  Enthaltungen. 

Eine von Mexiko, Schweden und weiteren 
10 Staaten eingebrachte Resolution, welche die 
Genfer Abrüstungskonferenz auffordert, ihre 
Bemühungen hinsichtlich einer allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung fortzusetzen, wurde in 
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der Politischen Kommission mit 92  Stimmen 
(darunter Osterreich), bei keiner Gegenstimme 
und 1 Enthaltung, und .im Plenum mit 1 05 Stim­
men, bei keiner Gegenstimme und 4 Enthal­
tungen, angenommen. 

Ein von Irland, Mexiko, Marokko und 
Pakistan eingeführter Entwurf, welcher sich in 
allgemeiner Form für die Abhaltung von Kon­
ferenzen von Experten und Wissenschaftlern über 
Abrüstungsprobleme ausspricht und die Erstel­
lung von Ber.ichten des Generalsekretärs zu kon­
kreten Abrüstungsfragen unterstützt, wurde in 
der Politischen Kommission mit 94 Stimmen, 
bei keiner Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
(Brasilien, Peru), und im Plenum einstimmig 
angenommen. 

3. Einstellung aller Kernwaffenversuche 

Seit dem Abschluß des Moskauer Abkommens 
vom 5. August 1963 über die teilweise Ein­
stellung der Kernwaffenversuche konzentrierten 
sich die Bemühungen in den Vereinten Nationen 
und im Rahmen der Genfer Abrüstungs­
konferenz darauf, einerseits sämtliche Staaten 
zu einem Beitritt zum Moskauer Abkommen zu 
bewegen und anderseits dieses Abkommen auf 
sämtliche, d. h. auch auf die unterirdischen Kern­
waffenversuche, auszudehnen. 

Das Problem hat einen politischen und einen 
technischen Aspekt. Erste Voraussetzung für das 
Zustandekommen eines generellen Teststop­
Vertrages ist der politische Wille der Nuklear­
staaten, .insbesondere der beiden Supermächte 
zu einem solchen Schritt. Die Verhandlungen im 
Jahre 1 971 haben allerdings im Rahmen der 
Genfer Abrüstungskonferenz erneut gezeigt, daß 
sich an der grundsätzlichen Haltung der Ver­
einigten Staaten und der Sowjetunion in der 
Frage der unterirdischen Versuche nichts geändert 
hat. Die Sowjetunion hat ihren Standpunkt 
wiederholt, daß ein Verbot unterirdischer Tests, 
mit dem eine Inspektion an Ort und Stelle ver­
bunden wäre, nicht akzeptabel ist, während die 
USA weiterhin auf einer Verifizierung durch 
Inspektion an Ort und Stelle bestanden. Was 
den technischen Aspekt, nämlich die Frage eines 
Systems der Verifikation, anlangt, so wurden 
in den letzten Jahren durch die Entwicklung der 
Seismologie Mittel geschaffen, die es ermöglichen, 
den Unterschied zwischen unterirdischen Atom­
waffentests und sonstigen unterirdischen Erup­
tionen mit großer Sicherheit festzustellen. Mit 
diesen Entwicklungen sind die technischen 
Erwägungen in letzer Zeit in den Hintergrund 
getreten, während dem bereits erwähnten poli­
tischen Aspekt erhöhte Aufmerksamkeit zuge­
wendet wurde. 

vollkommnung eines Systems des internationalen 
Austausches seismischer Daten beizutragen und 
anderseits die Genfer Abrüstungskonferenz auf­
gefordert, den Bemühungen um die Ausarbeitung 
eines alle Kernwaffenversuche umfassenden 
Teststop-Vertrag weiterhin höchste Priorität 
einzuräumen. 

In der Debatte anläßlich der XXVI. General­
versammlung wurde von den meisten 
Delegationen dem Bedauern darüber Ausdruck 
verliehen, daß auf diesem Gebiet bisher kein 
Fortschritt erzielt werden konnte. Auch der 
österreichische Vertreter gab eine Erklärung in 
diesem Sinne ab, wobei er ausführte, daß Oster­
reich einen allgemeinen Teststop-Vertrag auch 
ohne Ver.ifikationssystem der uneingeschränkten 
Fortsetzung unterirdischer Tests vorziehen würde 
(Anlage 8). 

Der Politischen Kommission lagen zu diesem 
Tagesordnungspunkt folgende Resolutions-
entwürfe vor: 

Ein Resolutionsentwurf Mexikos, welcher die 
Aufforderung an die Atommächte enthält, alle 
Tests ehestmöglich, jedoch nicht später als 1 973, 
einzustellen, wurde mit 66 Stimmen (darunter 
Osterreich), bei 2 Gegenstimmen (Albanien, 
China) und 39 Enthaltungen, und im Plenum 
mit 74 Stimmen, bei 2 Gegenstimmen (Albanien, 
China) und 36 Enthaltungen, angenommen. 

Ein von Kanada, Osterreich und einer Reihe 
weiterer Staaten eingebrachter Entwurf, mit dem 
die Atommächte aufgefordert werden, zu einem 
baldigen Abschluß eines Teststop-Veu-trages bei­
zutragen, und die Genfer Abrüstungskonferenz 
ersucht wird, der Frage weiterhin höchste 
Priorität zu geben, wurde in der Kommission 
mit 88 Stimmen, bei 2 Gegenstimmen (Albanien, 
China) und 22 Enthaltungen, und im Plenum mit 
91 Stimmen, bei 2 Gegenstimmen (Albanie�, 
China) und 21 Enthaltungen, angenommen. 

Schließlich wurde ein Entwurf Saudi-Arabiens, 
der die Atommächte aufforderte, sich sämtlicher 
Tests, sei es in der Atmosphäre oder unter der 
Erdoberfläche, zu enthalten, in der Politischen 
Kommission mit 49 Stimmen bei 2 Gegen­
stimmen (Albanien, China) und 51 Enthaltungen 
und im Plenum mit 71 Stimmen bei 2 Gegen­
stimmen und 38 Enthaltungen angenommen. D ie 
Atommächte, abgesehen von China, und alle 
westlichen Staaten einschließlich Osterreichs 
haben sich zu dieser Forderung, die von den 
Atommächten als in dieser Formulierung 
unrealistisch bezeichnet wurde, der Stimme ent­
halten. 

4. Wirtschaftliche und soziale Folgen des Wett­
rüstens 

Die xxv. Generalversammlung hatte einer- Das von der xxv. Generalversammlung mit 
seits die Mitgliedstaaten aufgefordert, zur Ver- Resolution 2667 eingesetzte Expertenkomite<! 
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zum Studium der wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen des Wettrüstens und der militärischen 
Ausgaben war im Jahr 1 97 1  zweimal zusammen­
getreten und hatte der XXVI. Generalversamm­
lung einen umfangreichen Bericht vorgelegt. 

Das Expertenkomrtee kommt hierin zu den 
folgenden Empfehlungen: 

a) Die Einstellung des Wettrüstens und eine 
bedeutende Reduktion in den militärischen 
Ausgaben würden die soziale und wirt­
schaftliche Entwicklung aller Staaten, und 
besonders der Entwicklungsländer, in be­
deutendem Maße ankurbeln. 

b) Daher ehestmögliche Herabsetzung der 
militärischen Ausgaben in allen Ländern, 
unbeschadet ihrer Größe und ihrer Ent­
wicklungsstufe, und insbesondere in jenen 
mit den höchsten Ausgaben. 

c) der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen solle dem Problem weiterhin sein 
Augenmerk zuwenden. 

Ein von Rümänien und 25 weiteren Staaten 
(darunter österreich) eingebrachter Resolutions­
entwurf drückt seine Befr,iedigung über die 
Tätigkeit des Expertenkomitees aus und fordert 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, 
für eine weitestmögliche Verbreitung des

' 
Berichts 

des Expertenkomitees Sorge zu tragen. 

Dieser Resolutionsentwurf wurde in der 
1 .  Kommission mit 94 Stimmen (darunter öster­
reich), bei keiner Gegenstimme und 6 Enthal­
tungen, angenommen. Im Plenum erhielt die 
Resolution 1 1 1  Stimmen, bei 1 Gegenstimme 
(Peru) und 3 Enthaltungen (Argentinien, 
Brasilien und Honduras). 

5. Errichtung einer kernwaffen freien Zone in 
Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco) 

Der im Jahre 1967 abgeschlossene Vertrag 
von Tlatelolco, mit dem zum ersten Mal eine 
atomwaffenfreie Zone in einem bevölkerten Ge­
biet der Erde errichtet wird, stand im Jahre 1 970 
zwischen 1 6  lateinamerikanischen Staaten in 
Kraft. 

Das Zusatzprotokoll II des Vertrages, das vor 
31/2 Jahren für Unterzeichnung und Beitritt 
durch die Atomwaffenstaaten eröffnet wurde, 
würde die Unterzeichner verpflichten, den Status 
der Denuklearisierung Lateinamerikas im Sinne 
des Vertrages zu respektieren. Sie würden sich 
durch einen Beitritt weiters verpflichten, auf die 
Drohung mit oder den Gebrauch von Atom­
waffen gegen Vertragsstaaten zu verzichten. Bis­
her haben allerdings lediglich die USA und 
Großbritannien dieses Zusatzprotokoll unter­
zeichnet, während Frankreich und die UdSSR 
sich bisher zu einer Unterzeichnung des Zusatz­
protokolls II nicht bereitgefunden haben. Die 

29  

USA hatten a m  12 .  Mai 1 97 1  auch die Ratifi­
kationsurkunde zum Zusatzprotokoll II hinter­
legt. 

Die Sowjetunion hat in einer schriftlichen 
Stellungnahme zu der diesbezüglichen Resolution 
der XXV. Generalversammlung, welche die 
anderen Atommächte auffordert, das gegenständ­
liche Protokoll zu unterzeichnen und zu ratifi­
zieren, darauf hingewiesen, daß der Vertrag von 
Tlatelolco vergebens versuche, die Schaffung einer 
atomwaffenfreien Zone mit dem Recht der Ver­
tragsparteien, Explosionen für friedliche Zwecke 
durchzuführen, in Einklang zu bringen. Diese 
zwei Elemente seien miteinander nicht vereinbar, 
da der Unterschied zwischen Explosionen für 
friedliche Zwecke und für militär,ische Zwecke 
lediglich in der Absicht dessen liege, der sie 
durchführt. 

Ein von 1 7  lateinamerikanischen Staaten ein­
gebrachter Resolutionsentwurf vermerkt mit 
Genugtuung die Tatsache der Ratifikation des 
Protokolls durch die USA und fordert die 
anderen Atomwaffenstaaten erneut auf, das 
Protokoll zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 

Die Resolution wurde in der Politischen Kom­
mission mit 85 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 10 Enthaltungen (Ostblock und Frankreich) 
angenommen. Im Plenum wurde die Resolution 
mit 10 1  Stimmen (darunter österreich), bei 
keiner Gegenstimme und 12 Enthaltungen, ver­
abschiedet. 

6. Weltabrüstungskonferenz 

über Antrag der Sowjetunion wurde die Frage 
der Abhaltung einer Weitab rüstungs konferenz 
auf die Tagesordnung der XXVI. Generalver­
sammlung gesetzt. In einem erläuternden 
Memorandum führte die Sowjetunion zur Be­
gründung ihres Antrages aus, daß lediglich die 
Abhaltung einer weltweiten Konferenz unter 
Teilnahme aller Staaten die Menschheit dem Ziel 
der allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
näherbringen könne. Ein von der Sowjetunion 
vorgelegter Resolutionsentwurf forderte alle 
Staaten auf, in bilateralen oder multilateralen 
Konsultationen zur Vorbereitung einer der­
artigen Konferenz, über deren Datum noch im 
Jahre 1972 ein Entschluß gefaßt werden sollte, 
beizutragen. 

In der Debatte wurde die sowjetische Initiative 
von den meisten Staaten begrüßt, jedoch weit­
gehend die Auffassung vertreten, daß eine der­
artige Konferenz im Rahmen der Vereinten 
Nationen abgehalten werden sollte. Der öster­
reichische Delegierte gab im Plenum eine 
Erklärung ab (Anlage 4), in welcher er die Idee 
grundsätzlich begrüßte, jedoch für eine sorgfältige 
Vorbereitung und vor allem für die Einbeziehung 
aller militärisch bedeutsamen Staaten eintrat. 
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I m  Zuge der Debatte über diesen Punkt kam 
es zu äußerst heftigen Kontroversen zwischen 
der sowjetischen und der chinesischen Delegation. 
China übte an der sowjetischen Initiative scharfe 
Kritik, da sie nach chinesischer Ansicht weder 
ein klares Ziel enthalte noch praktische Schritte 
vorschlage. Nach chinesischen Vorstellungen sollte 
eine Weltabrüstungskonferenz auf der Ebene der 
Regierungschefs abgehalten werden und sich mit 
dem Verbot und der Zerstörung von Atom­
waffen befassen. Die chinesische Forderung, die 
sowjetische Resolution bei der XXVI. General­
versammlung nicht zur Abstimmung zu bringen, 
stieß auf erbitterten sowjetischen Widerstand. 

Obwqhl sich .die Sowjetunion im weiteren Ver­
lauf bereit erklärte" ihren Resolutionsentwurf 
dahingehend abzuändern, 'da,ß die Konferenz im 
Rahmen der Vereinten Nationen abgehalten und 
die endgültige Entscheidung auf 1 972 verschoben 
werden solle, erklärte die chinesische Delegation, 
auch keinem Kompromißtext, der auf dem 
ursprünglichen sowjetischen Entwurf beruht, zu­
stimmen zu können. 

Angesichts dieser Situation arbeiteten Mexiko, 
Schweden und Rumänien einen neuen Resolu­
tionsentwurf aus, welcher - nachdem er die 
Zustimmung der Sowjetunion, Chinas und der 
USA gefunden hatte - von einer Reihe von 
Staaten, darunter Osterreich, eingebracht und 
von der Generalversammlung einstimmig ange­
nommen wurde. Die endgültige Entscheidung 
über die Einberufung der Konferenz wird hierin 
auf die XXVII. Generalversammlung verschoben; 
alle Staaten werden aufgefordert, dem General­
sekretär Vorschläge hinsichtlich des Zieles, der 
Tagesordnung, des Konferenzortes und anderer 
organisatorischer Fragen zukommen zu lassen. 

7. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedens­
zone 

über Initiative Ceylons wurde die Frage der 
"Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedens­
zone" als zusätzlicher Punkt in die Tagesordnung 
der XXVI. Generalversammlung aufgenommen. 

Ceylon begründete seinen Schritt mit der Not­
wendigkeit, der zunehmenden militärischen 
Präsenz der Großmächte im Indischen Ozean 
Einhalt zu gebieten. Durch einen gleichzeitig mit 
einigen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans 
vorgelegten Resolutionsentwurf sollten alle 
Defensiv- oder Offensiv waffen und militärischen 
Einrichtungen in der betreffenden Region ver­
boten werden. Kriegsschiffen sollte lediglich die 
Durchfahrt ohne Aufenthalt gestattet werden. 

In der Debatte über diese Frage zeigte sich sehr 
bald der kontroversielle Charakter der 
ceylonesischen Initiative. In dem von Ceylon 
vorgelegten Resolutionsentwurf sollten sich die 
Großmächte �m Einklang mit einer gleichzeitig 

erfolgenden Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone zu unverzüglichen Konsultationen 
mit den Anrainerstaaten zwecks Abbau der mili­
tärischen Präsenz bereit erklären. 

Die Großmächte und eine bedeutende Anzahl 
weiterer Staaten erklärten von vornherein, die­
sen Resolutionsentwurf nicht akzeptieren zu 
können, da sie die Ansicht vertraten, daß der 
Resolutionstext bereits das Ergebnis der darin 
vorgesehenen Verhandlungen vorwegnehme, 
darüber hinaus die Arbeiten einer künftigen See­
rechtskonferenz präjudizieren könnte und sich 
schließlich auch nachteilig auf das im Indischen 
Ozean bestehende politische Gleichgewicht aus­
wirken würde. Hiezu kam außerdem der Aus­
bruch des indisch-pakistanischen Konfliktes, wel­
cher zahlreiche Staaten veranlaßte, sich bei dem 
ceylonesischen Entwurf der Stimme mit der Be­
gründung zu enthalten, daß man in einer der­
artigen Situation, in welcher auch Seestreitkräfte 
einbezogen wurden, schwer erklären könne, daß 
der Indische Ozean eine Frredenszone sei. 

Der Resolutionsentwurf wurde in der Kom­
mission mit 50 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 49 Enthaltungen und im Plenum mit 
61 Stimmen bei keiner Gegenstimme und 
55 Enthaltungen angenommen. 

dsterreich' hat sich zu dieser Resolution der 
Stimme enthalten. 

Durchführung der Deklarat�on über die Festigung 
der internationalen Sicherheit 

Die Generalversammlung hatte auf ihrer vor­
jährigen Tagung eine umfassende "Deklaration" 
über die Festigung der internationalen Sicherheit 
verabschiedet. 

In der Debatte der XXVI. Generalversamm­
lung wurde wiederholt betont, daß die Durch­
führung der Deklaration nunmehr nicht so sehr 
neue Diskussionen, als vielmehr von den ein­
zelnen Regierungen konkrete Maßnahmen zur 
Festigung der internationalen Sicherheit erfor­
dere. 

. Die österreichische Erklärung (Anlage 5) 
beschäftigte sich eingehend mit der Frage der 
Einberufung einer Konferenz für 'europäische 
Sicherheit und Zusammenarbeit und betonte die 
Bereitschaft Osterreichs, an der Vorbereitung 
einer derartigen Konferenz auch weiterhin aktiv 
mitzuwirken. 

Eine Reihe lateinamerikanischer und block­
freier Staaten unterbreiteten schließlich einen 
gemeinsamen Resolutionsentwurf, in . :welchem 
alle Staaten zur Einhaltung der Grundsätze der 
vorjährigen Deklaration aufgefordert und ein­
zelne Punkte besonders hervorgehoben wurden. 
Der Resolutionsanttag wurde in der Politischen 
Kommission mit 71 Stimmen (darunter Oster-
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reich), 1 Gegenstimme (Süd afrika) und 14  Ent­
haltungen angenommen. 

Im Plenum wurde die Resolution mit 95 Stim­
men bei 1 Gegenstimme und 16 Enthaltungen 
angenommen. 

Wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der 
Friedensforschung 

Dieser Punkt wurde in Konkretisierung eines 
vom belgischen Außenminister Harmel bereits 
im Jahre 1968 gemachten Vorschlages über 
Initiative Belgiens auf die Tagesordnung der 
XXVI. Generalversammlung gesetzt. Die dem 
Antrag zugrunde liegende Idee bestand darin, 
die Ergebnisse von Arbeiten auf dem Gebiet 
der Friedensforschung, wie sie von einzelnen 
Regierungen, wissenschaftlichen Instituten und 
privaten Organisationen durchgeführt werden, 
durch den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen allen Mitgliedstaaten als Unterlagen 
für politische Entscheidungen zugänglich zu 
machen. 

3 1  

der Vereinten Nationen ersucht werden, all­
fällige Anregungen zur Unterstützung der 
Arbeiten des Ausschusses bis zum 15 .  März 1 972. 
zu übermitteln, wurde schließlich in der Poli­
tischen Spezialkommission mit 70 Stimmen, bei 
keiner Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
(Brasilien, Venezuela), und im Plenum mit 
86 Stimmen, bei keiner Gegenstimme und 2 Ent­
haltungen (Brasilien, Venezuela), angenommen. 

österreich hat in beiden Fällen für die 
Resolution gestimmt. 

Erforschung und friedliche Nutzung des Welt­
raumes 

Die Weltraumkommission der Vereinten 
Nationen stan'<! auch 1971 umer dem Vorsitz 
des ästerreichischen Vertr·eters bei den Vereinten 
Nationen. Die Kommission legte der 
XXVI. Generalversammlung einen Bericht über 
ihre Tätigkeit im Jahre 1971  vor, welcher Gegen­
stand einer eingehenden Debatte in der Politi­
schen Kommission der Generalversammlung bil­
dete. 

B e r i c h t  d e r  W e I t r a u  m k o m  m ,i s­
S l O  n 

a) Wissenschaftlich-technische Aspekte 

Belgien legte gemeinsam mit einer Reihe 
anderer Staaten hiezu einen Resolutionsentwurf I. 
vor, in welchem der Generalsekretär der Ver­
einten Nationen aufgefordert wird, der General­
versammlung jedes zweite Jahr einen infor­

Der Wissenschaftlich-technische Unterausschuß 
der Weltraumkommission, welcher .im Sommer 
1971 in New York tagte, stand abermals im 
Zeichen der praktischen Anwendung der Welt­
raumtechnologie in den verschiedensten Berei­
chen. Zweifellos der wichtigste Beschluß des 
Unterausschusses war die von der XXV. General­
versammlung genehmigte Einsetzung einer 
speziellen Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der 
Erdforschungssatelliten. Diese Arbeitsgruppe, 
welche '<!ie gesamte Mitgliedschaft der Weltraum­
kommission umfaßt, hielt im September 1971  
eine erste organisatorische Tagung, in  deren Rah­
men Prof. Franeo Fiorio (Italien) zum Vorsitzen­
den gewählt wurde. Für Mai 1972 ist ,eine weitere 
organisatorische Tagung vor,gesehen. Die substan­
tielle Arbeit wird die Arbeitsgruppe erst nach 
Vorlage wissenschaftlich verwertbarer Ergebnisse 
des ersten amerrkanrschen Versuches mit Ero­
f01'\5chungssatelliten, der für das ·erste Halbjahr 
1972 vorgesehen ist, aufnehmen können. Die 
Erdforschungssatelliten haben vor allem für die 
Entwicklungsländer große Bedeutung, da durch 
diese neue Technik u. a. auch Bodenschätze ent­
deckt werden können. 

mativen Bericht zu unterbreiten. 

Der Resolutionsentwurf wurde mit 59 Stim­
men (darunter österreich) bei 7 Gegenstimmen 
(Ostblock) und 3 Enthaltungen angenommen. 

F riedenserhaltende Aktionen 
Nationen 

der Vereinten 

Der aus Vertretern von 33 Staaten zusammen­
gesetzte Sonderausschuß, dem auch österreich 
angehört, setzte ,im abgelaufenen Jahr seine 
Studien über die verschiedenen Aspekte friedens­
erhaltender Aktionen der Vereinten Nationen 
fort. Angesichts der politischen Problematik die­
ser Frage war ein Fortschritt in den Arbeiten 
nicht möglich. 

Der Politischen Spezialkommission lag ein 
Zwischenbericht des Ausschusses vor, wonach 
dieser nicht in der Lage war, die Ausarbeitung 
des "Modellfalles I" - der sich auf Militär­
beobachter bezieht, die auf Grund von 
Resolutionen des Sicherheitsrates von diesem 
eingesetzt wurden oder ein entsprechendes Man­
dat erhalten haben - abzuschließen. 

In einer kurzen Debatte wurde von verschie­
denen Delegationen der EnttäusdlUng über den 
mangelnden Fortschritt in den Arbeiten des Aus­
schusses Ausdruck verliehen. 

En Resolutionsantrag, in dem der Sonder­
ausschuß aufgefordert wird, seine Arbeit zu 
beschleunigen und in dem alle Mitgliedstaaten 

Die Tätigkeit des Experten für die praktische 
Nutzanwendung der Weltraumtechnologie wurde 
von der Kommission ,gebilligt und die nötigen 
finanziellen Mittel für die Fortführung dieser 
Arbeiten, ,die in ,der Hauptsache ·den Nicht­
Weltraummächten und hier wieder ,im besonde­
ren den Entwicklungsländern zugute kommen, 
berei tgestellt. 
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b )  Rechtliche Aspekte 

Dem Juridischen Unterausschuß der Weltraum­
kommission war es im Jahre 1971 nach lang­
jährigen Bemühungen gelungen, einen Abkom­
mensentwurf über die Haftung durch Welt­
raumflüge verursachte Schäden ferlligzustellen. 
Der Konventionsentwurf si-eht die volle und un­
verzügliche Entschädigung für Opfer derartiger 
Schäden vor. Für den Fall, -daß eine Einigung 
über di-e Schadensbemessung auf diplomatischem 
Weg nicht erzielt werden kann, ist die Einset­
zung einer Schiedskommission vorgesehen, deren 
Entscheidungen jedoch nur dann bindender 
Charakter zukommt, wenn sich ·die Streitteile 
vorher auf diesen bindenden Charakter .der Ent­
smeidung ,der Kommission geeinigt haben. 

]1. B e s  c h i  ü s s e d e r  XXVI. G e n  e r a 1-
v e r s a m m l u n g  

Im .Mittelpunkt _der .eingehenden Debatte über 
den Bericht -der Weltraumkommission stand 
natur,gemäß der Entwurf ,des Haftungsabkom­
mens. Die Einigung hierüber wurde allgemein mit 
großer Befriedigung zur Kenntnis genommen. 
Die Konvention wurd·e als ,die unter ,den g-eg-e­
benen Umständen bestmögliche Kompromiß­
lösung bezeimnet. Auch der österreimische Ver­
tre�er gab eine Erklärung in diesem Sinne ab 
(Anlage 7). Schweden, Kanada, Japan und Iran 
legten alleJ1dings Vorbehalte gegen die Konven­
tion ein, da 'diesen Staaten die Bestimmungen 
über ·die volle Entschärd�gung nicht ausreichend 
ersmienen und sie außerdem für bindende Ent­
scheidungen der Schiedskommission eintraten. 

Der Generalv-ersammlung lagen drei Resollu­
tionsentwürfe vor : 

a) ein von Österreim eingeführter Resolu­
tionsantrag, mit welchem die Beschlüsse 
der Kommi!ssion auf remtlichem und 
wissensmaftlim-temnismem Gebiet gebilligt 
werden, wUJ1de von der Rolinismen Kom­
mission und vom Plenum einstimmig ange­
nommen; 

b)  ein von Belgien eingeführter Entwurf, mit 
welmem das Haftungsabkommen von ·der 
Generalversammlung angenommen und den 
Staaten zur Unterzeimnung und Ratifizie­
rung empfohlen war-d, wUl1de von der Poli­
tischen Kommission mit 90 Stimmen bei 
keiner Gegenstimme und 4 Enthaltungen 
(Kanada, Schweden, Japan, Iran) und vom 
Plenum mit 93 Stimmen bei keiner Gegen­
stimme und denselben 4 Enthaltungen an­
'genommen; 

c) ein von Schweden eingeführter Entwurf 
betreffend die weitere Tätigkeit der A1"beits­
gruppe über ErdforschungSisatelliten wurde 
von der Kommission und vom Plenum ein­
stimmig 'angenommen. 

Vorbereitung eines Internationalen Mondver­
trages 

Am 27. Mai 1971 hatte die Sowjetunion den 
Antrag auf Aufnahme eines Tageso1"dnungspunk­
tes "Vorbereitung eines Internationalen Vertra­
g·es betreffend ,den Mond" gest·ellt und d·en Ent­
wurf eines diesbezüglichen Vertragstextes unter­
breitet. 

Der VertragsentwrUrf weist ,gegenüber dem 
Weltraumvertrag keine wesentlim neuen Aspekte 
auf. In einigen Punkten ,geht er über den Welt­
raumvertrag hinaus ; er präzisiert beispielsweise 
daß vom Mond aus keine GewaJ.tanwendung oder 
Drohung gegen .die Erde oder gegen andere 
Weltraumobjekte -erfolgen dürfe. In weiteren 
Bestimmungen soll die mensmliche Tätigkeit auf 
dem Mond in grundlegenden Züg-en geregelt 
werden. 

In der Politismen Kommission wurde dieser 
Punkt gemeinsam mit dem Bericht der Welt­
raumkommission diskutiert und cin von Öster­
reim gemeinsam mit 1 1  weiteren Delegationen 
unteJ1br.eiteter Resolutioilisentwurf, welm'er ,die 
Behandlung dieser Frage ,dem Jur,jdismen Unter­
ausschuß der Weltraumkommission zur Behand­
lung zuweist, einstimmig angenommen. 

Atomfragen 

a) J a h r e s b e r i c h t  ü b e 'r ,d i e  T ä t 'i g­
k e i t d e r  I n  t e  r n .a t :i 0 n a 1 -e n A t  0 m­

e n e r g i e o r g a n i s a 1: -i o n  

Der Berimt der Internationallen Atomenergie­
organisation, welcher wie ,in den vergangenen 
Jahren vom Generaldirektor ,der Organisation, 
Dr. Eklund, eingeführt wurde, befaßte ,sim aber­
mals ·ausführlich mit der Frage der Errimtung 
von Simerheitskontrollen für' ,diej,enigen Staaten, 
die nach dem Atomsperrvertrag mit der IAEO 
diesbezügliche Abkommen abzuschließ-en haben, 
um eine Abzweigung der Atomener,gie von fried­
lichen VerwendungJszwecken für die Herstellung 
von Atomwaffen oder anderen nuklearen Spreng­
vor1"imtungen zu verhiIlldern. Hier stand insbe­
sondere der erfolgreime Abschluß der Arbeiten 
des Komitees für Sich·erheitskontrollen, welmes 
nam Inkrafttreten des Atomsperrvertrag·es ein­
gesetzt wor,den war, im Mittelpunkt ·des Inter­
esses. Die Arbciten dieses Komitees ermöglichten 
es d,em Gouverneursrat der IAEO, R'ichtlinien 
bezüglich -der Struktur und ,des Inhalts der abzu­
smließenden Abkommen zu er-stellen. Hiedurch 
wurde es der IAEO ermöglicht, 'bereits im Som­
mer 1 97 1  mit 29 Nicht-Atomwaffenstaaten, die 
dem Atomsperrvertrag beigetreten sind, in Ver­
handlungen über den Absmluß derartiger Ab­
kommen einzutreten. Zum selben Zeitpunkt 
wur·den bereits die ersten beiden Kontrollab­
kommen, und zwar mit Finnland und österreim, 
abgesmlossen. 

UNO·Bericht 2-
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In der Debatte über den Bericht der IAEO an­
läßlich der XXVI. Generalv.ersammlung wurde in 
zahlreichen Erklärungen die Arbeit der Organi­
satlion nicht nur auf diesem Gebiet, sondern auch 
h insichtlich anderer Tätigkeitsbereiche, wie jenem 
der technischen Hilfe, des nuklearen Informoa­
tionssystems und der Arbeiten auf dem Sektor 
der Errichtung eines 'internationalen Dienstes für 
friedliche Atomexplosionen im Rahmen der 
IAEO besonders ,gewür,digt. 

Auch die österreich ische Delegation hat in einer 
längeren Erklärung ,die österreichische Haltung 
zu ,den einzellnen Fragen dargelegt, 

Ein von den Niederlanden, Ceylon und der 
eSSR eingebrachter Resolutionsentwurf, mit wel­
chem der Bericht der IAEO z.ur Koenntnis genom­
men und der Organisation .die Anerkennung für 
ihre A rbeit ausgedrückt wind, wurde von der 
Generalversammlung ohne Abstimmung ange­
nom'men. 

b) B e r i c h t  d e s  K o m i t e 'e s  z u m  S t u­
d i u m d e r  A u s  w i r  k u n g e n  d e r  A t 0 m­

s t r ,a h l u n g  

Das wissenschaftliche Komitee der Vereinten 
Nationen, dessen Auf.gabe es ist, eine laufende 
überwachung der radioaktiven Strahlungen und 
die Auswirkung dieser Strahlungen auf ·den Men­
schen 'Und die menschliche Umwelt vor:wnehmen, 
wunde von der Generalversammlung !im Jahre 
1 955 unter dem Eindruck der Folgen der Kern­
waffenversuche geschaffen. Seit 1 956 legt das 
Komitee, dem W,issenschaftler ,aus 1 5  Nationen 
(Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, 
Kanada, eS SR, Frankreich, Indien, Japan, 
Mexiko, Schweden, Ägypten, Großbritanni<'n, 
der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten) 
ang.ehören, ,der Generalvel'sammlung jährlich 
einen Bericht vor, wobei in mehrjährigen Ab­
ständen auch das El'gebnis der wissenschaftlichen 
Untersuchungen ,dargelegt wiN. 

Der nächste meritorische Bericht ist für das 
Jahr 1 972 vorgesehen. Die Debatte der XXVI. 
Generalversammlung ging . ,daher nicht auf ,die 
einzelnen Aspekte der ra,dioaktiv·en Verseuchung 
der menschlichen Umwelt ein, sondern be­
schränkte ·sich auf eine alLgemeine Diskussion des 
Problemkreises, wobei die Bedeutung einer fort­
gesetz.ten internationalen überwachung ,der Aus­
wirkungen der Atomstrahlung bekräftigt wurde. 
Zahlreiche Staaten benützten die Debatte, um 
ihrer Besorgnis über die fortgesetzten Kern­
waffen versuche in der Atmosphäre Ausdruck zu 
geben, und richteten in ,diesem Zusammenhang 
Z'um Teil scharfe Vorwürfe gegen Frankreich, 
we1d1es 'auch im Jahre 1971  derartig·e Ver5uche 
im Pazifik durchgeführt hatte .u nd weitere TestlS 
in ,den nächsten Jahren plant. 

Die Politische Spezialkommission und in der 
Folge das Plenum der Generalversammlung haben 
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schließlich einstimmig einen Resolutionsentwurf 
angenommen, in welchem die Arbeit des wissen­
schafclichen Komitees mit Anerkennung zur 
Kenntnis genommen und das. Komitee aufgefor­
dert w�l1d, seine Arbeiten fortzusetzen. 

c) F r  i e d 1 i c h e  A t  0 m e x p l o s  i o n  e n 

Die XXV. Generalversammlung hatte beschlos­
sen, die Frage der Errichtung eines internatio­
n'alen Dienstes für friedliche Atomexplosionen 
im Rahmen der Internationalen Atomenergie­
organilsation ,als selbständigen Punkt <auf die 
Tagesordnung der XXVI. Generalversammlung 
zu setzen. Die Frage wurde, wie im Vorjahr, 
im Rahmen der Abrustungsdebatte in der Poli­
tischen Kommission behandelt. 

Die IAEO hatte im Rahmen ihres Jahres­
berichtes an die Generalversammlung auch einen 
speziellen Bel'icht über ihre Tätigkeit ,auf dem 
Gebiete der Einrichtung eines eigenen Dienstes 
für friedliche Atomexplosionen unterbreitet. 
Demgemäß haben bisher zwei internationale 
technische Konferenzen stattgefunden. Während 
sich die erste dieser Konferenzen im Jahr 1 970 
in erster Linie mit der Frage der internationalen 
Ü'berwachUIlJg von Atomexplosionen für fried­
liche Zwecke auseinander.gesetzt hatte, konzen­
trierte sich die zweite derartige Konferenz auf 
unterirdische Atomexplosionen für friedliche 
Zwecke, welche gemäß technologischen und wirt­
schaftlichen überlegungen besondere Bedeutung 
für ,die Anwendung im industriellen Bereich 
haben könnten. 

Die Problematik der internationalen Nutzbar­
machung eines derartigen Dienstes für friedliche 
Atomexplosionen liegt d arin, daß die Mitglied­
staaten der IAEO mit den Vertragsstaaten des 
Atomsperrvertrages nicht ident sind. Während 
eine Anzahl von Staaten die AuMassung vert1"e­
tlen, daß ausschließlich der Artikel V des Atom­
sperrv·ertl1ages, welcher ,den Ahschluß eines oder 
mehrerer . internationaler Abkommen zur Zu­
gänglichmachung lder Vorteile friedlicher Atom­
explosionen an die Nicht-Nuklearstaaten vor­
sieht, die Basis für die Errichtung eines dies­
bezüglichen internationalen Dienstes abgeben 
könne, vertreten 'andere Staaten die Meinung, 
daß die IAEO nicht zuletzt auf Grund ihres 
StatutJS das einzig kompetente Organ 5ei, einen 
derartigen Dienst zu errichten. 

Ein von Osterreich ·eingebrachter Resolutions­
entWlUrf, der von der Politischen Kommission 
mit 83 Stimmen, bei keiner Gegenstimme und 
6 Enthaltungen, angenommen wurde, sieht ,im 
wesentlichen eine Weiterfühmng der bisherigen 
diesbezüglichen Tätigkeit der Internationalen 
Atomenergieorganisation vor. Der österreichische 
Vertreter wies in einer kurzen Erklärung (An­
lage 9) auf die besondere Rolle hin, die der 
Organisation gerade auch auf diesem Gebiet 
zukommt. 
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I m  Plenum erhielt d i e  Resolution 103 Stim­
men, keine Gege11!Stimme und 9 Enthaltungen. 

Friedliche Nutzung des Mee�esbodens 

Die XXVI. Generalversammlung nahm schließ­
lich einstimmig eine Resolution an, durch welche 
'<las Arbeitsprogramm des Komitees für ,das Jahr 
1972 festgelegt und das Komitee um die Volks­
republik China und vier weitere Staaten auf ins­
gesamt 91 Mitglieder erweitert wurde. 

Fragen des Sicherheitsrates 

Das Meeresbodenkomitee, welches mittels eines 
Beschlusses der XXV. Generalversammlung auf 
86 Mitglieder erweitert worden war ,und em 
neues Mandat zur Vorbereitung einer für das 
Jahr 1973 vorgesehenen Seerechtskonferenz er- a) J a  h r e s b e  r i c h  t d e s  S i e  h e r  h ,e i t s-

halten hatte, legte der XXVI. General'Versamm- r a t  e s 

lung einen umfangreichen Bericht über seine Der Jahresbericht des Sicherheitsrates, welcher 
Tät-igkeit im Jahre 1 97 1  vor. in den vergangenen Jahren v:on der General­

Der Bericht konzentriert sich auf die Tätig­
keit der neugeschaffenen drei Unterkomitees, 
welche sich mit den Fragen eines internation-alen 
Regimes für den Meeresboden, der Vorbereitung 
von Artikelentwürfen für die nächste Seerechts­
konferenz und Fragen der Erhaltung der Meeres­
umwelt sowie wissenschaftlicher Forschung 
beschäftigen. 

Dem Bericht ist auch eine von asterreich und 
einigen anderen Staaten ausgearbeitete Studie 
über die besonderen Probleme der Binnenländer 
angeschlossen. 

DaJS Meeresbodenkomitee war nicht in der 
Lage, der XXVI. Generalversammlung bereits 
Artikelentwürfe zu Seerechtsfragen vorzulegen. 
Einige Staaten rund Staatengruppen hatten jedoch 
mehrere Artikelentwürfe ausgeal1beitet. 

Dje österreichische Delegation hat, wie in den 
vergangenen Jahren, ihr Hauptaugenmerk auf 
die Frage der Errichtung eines internationalen 
Regimes für den Meeresboden gerichtet, da nur 
ein solches Regime auch den Binnenländern die 
Möglichkeit einräumt, an der Nutzung dieses 
",gemeinsamen Erbes der -gesamten Menschheit" 
teilzuhaJben. asterreich hat sich hiebei neuerlich 
für eine möglichst weite Ausdehnung der inter­
nationalen Meereszone ausgesprochen, auf welche 
das zu err�chtende Regime Anwendung finden 
würde. 

Die XXVI. Generalversammlung ist in eine 
meritorische Diskussion des Berichtes des Meeres­
bodenkomitees nicht eingetreten, sondern hat 
sich auf die Erörterung von Verfahrensfragen 
betreffend die Tätigkeit (des Komitees im Jahre 
1972 beschränkt. Diesbezüglich wurde die Abhal­
tung von zwei je 5 Wochen ,dauernden Tagungen 
des Meeresbodenkomitees im Jahre 1972 in New 
Y ork und Genf beschlossen. 

In einer Erklärung hat die österreichische Dele­
�ation zu den verschiedenen offenen Fragen Stel­
lung genommen und bei dieser Gelegenheit auch 
ein <grundsätzliches Interesse Wiell5, als Konfe­
renzort für die in Aussicht genommene See­
rechtskonferenz in Betracht gezogen zu werden, 
zum Ausdruck gebracht (Anlage 10) .  

versammlung jeweils ohne Debatte zur Kenntnis 
genommen wunde, bildete diesmal Gegenstand 
einer längeren Diskussion. 

Tunesien hatte zu dem diesmal von Belgien 
und Burundi vorgelegten Resolutionsantrag, mit 
welchem die Generalversammlung 'den Bericht 
des Sicherheitsl"ates zur Kenntnis g,enommen 
hat-te, einen Zusatzantrag eingebracht, demzu­
folge der Generalsekretär nach Einholung von 
Stellungnahmen doeI Mitgliedstaaten in seinen Be­
richt an die XXVII. Generalversammlung Anre­
gungen für eine höhere Effektivität des Sicher­
heitsrates aufnehmen solle. 

Die Sowjetunion sprach sich -entschieden gegen 
diesen Zusatz aus, wobei geltend gemacht wurde, 
daß er gemäß der Satzung dem Generalsekretär 
nicht zustehe, Vorschläge über ,die Art des Funk­
tionier-ens des Sicherheitsrates zu erstatten. Hiezu 
sei einzig und allein der �cherheitsrat 'Selbst 
berufen. Auch d ie Einholung -der Stellungnahmen 
der Mitgliedstaaten sei überflüssig, da die Staaten 
ber,eits bei früheren Gelegenheiten, so insbeson­
dere bei Behandlung der Frage über die Festi­
gung der internationalen Sicherheit, ausreichend 
Gelegenheit gehabt hätten, Anregungen auch 
betreffend die Al1beit des Sich'erheitlsrates zu 
unterbreiten. -

Der Resolutionsantrag wul1de schließlich mit 
76 gegen 10 Stimmen bei 24 Enthaltungen ange­
nommen. 

Die österreichische Delegation hat sich zu die­
ser Resolution der Stimme enthalten. 

b) F r a g e  d e r  A b h a l t u n g  e 1 n e r  
S i c h e r h e i t s r a t s t a g u n g  1 n  A f r i k a  

Eine Reihe afrikanischer Snaaten hatte im Ver­
lauf der XXVI. Generalversammlung eine 
Empfehlung der Generalversammlung an den 
Sicherheitsr,at befürwortet, eine Tagung in einer 
afrikanischen Hauptstadt abzuhalten. 

Zweck einer derartigen Sondertagung des 
Sicherheitsrates in Afrika sollte es sein, das Inter­
esse an den Problemen Afrikas zu unterstreichen. 

Ein von den afrikanischen Staaten -eingebrach­
ter Resolutionsentwurf, welcher dem Sicherheits­
rat empfiehlt, den Vorschlag der Organisation 
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für Afrikanische Einheit auf Abhaltung einer 
Tagung in Afrika aufzugreifen, wurde mit 1 13 
geg,en 2 Scimmen (Südafrik'a und Portug�l) ohne 
Stimmenthaltung angenommen. 

Der Sicherheitsrat hat vorn 28.  Jänner bis 
4. Feber 1972 eine Tagung in Addis Abeba 
abgehalten. 

Südrhodesien 

Das Südrhodesienproblem, mit dem die Ver­
einten Nationen seit ,dem Jahr,e 1962 befaßt sind, 
konnte auch im vergangenen Jahr einer L ösung 
nicht näherg,ebracht wer,den. Die vorn Sicher­
heitsr,at ,der Vel1einten Nationen im Jahre 1966 
verhängten Sanktionen gegen das Regime lan 
Smith wurden in den folgenden Jahren mehr­
mals bekräftigt und verschärft und stehen nach 
wie vor in Kraft. 

Im Anschluß an ,eine Verfassungsänderung, 
welche dem afrikanischen Bevölkerungsteil auch 
in Zukunft eine repräsentative Volksvertretung 
verwehrt, und an ,die Ausrufung der Republik 
im Jahre 1970 hat sich die vorjährige General­
versammlung gegen ,eine Lösung des P.roblems 
auf :dem Verhandlungsweg mit ,der Regi,erung 
lan Smith ausgesprochen. 

Die Nachricht über Verhandlungen zwischen 
London und Salisbury sowie ,die am 25. Novem­
ber 1971  veröffentlichten gemeinsamen Lösungs­
vorschlä,ge standen ,daher ·im Mittelpunkt der 
Debatte der XXVI. Generalversammlung, an der 
sich auch der österreich ische Vertreter beteiligte 
(Anlage 21) .  

Insgesamt wurden auf der  XXVI. General­
vel1sammlung vier Resolutionen zu dieser Frage 
angenommen : 

1 .  C h r o m e r z i m p o r t e  d e r  U S A  

In einern von 23 afro-asi�tischen Staaten und 
lugoslawien eingebrachten Resolutionsantrag 
wurde ein Appell an die USA gerichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zur Verhirrderung der 
Umgehung der vorn Sicherheitsrat gegenüber 
Südrhodesien verhängten Sanktionen zu treff,en. 
Anlaß zu dieser Resolution bildete ein amerika­
nisches GesetlZ, das mit 1 .  Jänner 1972 unter 
anderem die Einfuhr von Chromerz:en ,aus Süd­
rhodesien gestattet. 

Der Verlauf der Debatte zeigte das Bestreben 
der afrikanischen Staaten, jede Polemik gegen die 
USA zu vermeiden; Haupcinhalt der Rtesolution 
war ein Appell an 'alle Mitgli1edscaaten, die Sank­
tionen des Sicherheicsl1ates gegen Südrhodesien 
einzuhalten. D.ie Generalvensammlung nahm die­
sen Antrag mit 1 06 gegen 2 Scimmen (Portugal, 
Südafrika) und 13 Stimmenthaltungen an. Oster­
reich s1)immte für die Resolution. 

J 
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2 .  M e h r  h e i t s r e g i m e  a l s  V o r  b e d i n­
g u n g f ü r  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  

1 6  afro-asiatische S1)aaten und Jugosl'awien leg-
1)en einen Resolutions,antrag vor, in welchem d as 
Prinzip "no independence before majority rule<C 
bekräftigt wurde, d. h. daß Südrhodesien erst 
nach Errichcung einer die Mehrheit der genann­
ten Bevölkerung repräsencierenden Regierung 
unabhängig werden und die politis<;he Zukunft 
des Territoriums unter Mitwirkung und Zustim­
mung aller nationalen Führer .festgelegt werden 
soll. 

Die Generalversammlung mhm diesen Antrag 
mit 1 02 gegen 3 Scimmen (Großbritannien, Por­
tugal, Sü,dafrika) und 9 Stimmenthaltungen an. 
Osterreich stimmte für die Resolution. 

3. A l l  g e rn  e i n  e S ü d  r h o  d e s  i e n -
R e s o l u t i o n  

24 ,afro-asiatische Staaten brachten ,einen Reso­
lucionsantrag ein, welcher ,die Weigerung Groß­
br,itanniens, wirksame Maßnahmen gegen das ille­
gale Regime in Südrhodesien zu unternehmen, 
bedauerue und die Intervention südafrikanischer 
Truppen in Südrho'desien sowie die Aufrecht­
erhaltung politischer, wiruschaftlicher und mili­
tärischer Beziehungen mit Portugal und Süd­
afrika verurteilte. Weiters forderte der Antrag 
den Sicherheitsrat tauf, die ,gegen Südrhodesien 
ergriffenen S?-nktionen zu V1erstärken .und auch 
auf Portugal und Südafrika auszudehnen. 

Der Antrag wurde von der Generalversamm­
lung mit 9 1  gegen 9 Stimmen und 12 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich hat sich 
zu diesem Antrag der Stimme enthalten. 

4. V e r  u r  t e i l  u n g d e r  b r i t i s c h - r h  0-

d e s i s c h e n  L ö s u n g s v o r s c h l ä g e  f ü r  
S ü d r h o ,d e 's i e n  

Am 25.  November 1971  informierte kier Ver­
treter Großbrüanniens den Sicherheitsr.at über 
die 'am 24. November 1971  in SaliJsbury zwischen 
Sir Alec Douglas-Home und Ian Srnith verein­
barten Vorschläge für eine Lösung des Rhodesien­
problems. Die Lösungsvorschläge führten sodann 
sowohl im Sicherheitsrat als auch tin der General­
versammlung zu lebhaften Debatten. 

Ein von 34 Staaten in der Generalversammlung 
eingebrad1ter Resolutionsantrag verwarf die bri­
tisch-rhodesischen Lösungsvorschläge als "fla­
grante Verletzung des unveräußerlichen Rechts 
der afrikanischen Bevölkerung von Zimbabwe 
(Sü,drhodesien) auf Selbstbescimmung und Unab­
hängigkeit". 

Der Antrag wurde mit 94 gegen 8 Stimmen 
bei 22 Stimmenthaltungen angenommen. Oster­
l1eich enthielt sich zu diesem Antrag der Stimme. 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 152

www.parlament.gv.at



36 

Territorien unter portugiesischer Verwaltung 

Die Debatte auf der XXVI. Generalversamm­
lung über diesen Punkt war a'llßemein von der 
Auffassung g·etragen, daß sich eine Neuorientie­
rung der Politik Portugals gegenüber seinen 
überseeismen Besitzungen in Afrika (Angola, 
Mo!yambique, Guinea-Bissau) bisher nicht abge­
zeichnet hat. 

Die Bemühungen der alro-asiattschen Kospon­
soren waren auf dieser Generalversammlung wie 
in den Jahren 1 968 und 1 969 von der Absicht 
g.etragen, eine möglidlst allgemein annehmbare 
Resolution einzubringen. 

Ein Vergleich zur Portugal-Resolution des Vor­
jahres zeigt insofern eine ,gewisse Entsmärfung, 
als zum ersten Mal zwischen jenen NATO-Staa­
ten, die Portugal mit militärische Hilfe gewähren, 
und solchen, für die dies nicht zutrifft, unter­
smieden wird. Aum fehlt diesmal die ausdrück­
lime Aufforderung an den Simerheitsrat, Maß­
nahmen nam Kapitel VII der Satzung gegen Por­
tugal zu ergreifen. 

Andererseits enthielt die diesjährige Resolu­
tion dom aum Elemente, die sie für eine Reihe 
von Staaten unannehrnbar mamten. Neben der 
abermaligen nachdrücklimen Verurteilung Por­
tugals wegen Führung eines Kolonialkrieges gegen 
die Bevölkerung von Angola, Mo!yambique und 
Guinea-Bissau werden zum ersten Mal die Ver­
treter der nationalen Befreiungsbewegungen die­
ser T'erritorien als "assoziierte Mitglieder" der 
UN-Wirtsmaftskommission für Afrika (ECA) 
anerkannt und der 1971  erfolgte Ausschluß Por­
tugals aus dieser KQmmission gebilligt. 

Die Generalversammlung nahm diesen Reso­
lutionsantrag mit 1 05 gegen 8 Stimmen (Bra­
silien, Costa Rica, Frankreim, Portugal, Süd­
afrika, Spanien, Großbritannien, USA) und 
5 Stimmenthaltungen (Argentinien, Belgien, EI 
Salvador, Italien, Malta) an. Osterreich stimmte 
wie in den Jahren 1 968 und 1 969 für die Reso­
lution. 

Namibia (Südwestafrika) 

Die Behandlung der Frage Namibias ,auf der 
XXVI. Generalversammlung wurde durm die 
am 2 1 .  Juni 1971 erfolgte Veröffentlimung des 
vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 284 ( 1 970) 
erbetenen Remusgutamtens durm .den Internatlio­
nalen Gerimtshof über ,,<dre RechtlSfolgen für 
Staaten aus der fongesetzten Anwesenheit Süd­
afrikas in Namibia, entgegen Simerheitsrat­
resolution 276 ( 1 970)" rimtunggebend beein­
flußt. 

Im September 1 97 1  war der Simerheitsrat zur 
Erörterung d ieses Remtsgutamtens zusammen­
getreuen un'd hatte in einer am 20. Oktober 1 97 1  

mit 1 3  Stimmen, keiner Gegenstimme und 
2 Stimmenthaltungen (Großbritannien, Frank­
reim) angenommenen Resolution 301 ( 1971)  fol­
gender, im Paragraphen 1 33 des Gutachtens ent­
haltenen Auffassung des ' Internationalen 
Gerichtshofes zugestimmt: 

1. Südafrika, dessen fortgesetzte AnWiesenheit 
in Namibia ungesetzlich ist, ist verpflichtet, 
unverzüglich seine Verwaltung aus Namibia 
zurückzuziehen und damit seine Besetzung die­
ses Gebietes zu beenden. 

2. Die Mit.gliedstaaren der Vereint'en Nationen 
sind verpflichtet, die Unremtmäßigkeit ,der An­
wesenheit der sÜldafrikanischen Präsenz in Nami­
bia sowie die Ungültigkeit seiner namens oder 
betreffend Namibias gesetzten Akte anzuerken­
nen und sich jeglicher Handlungen und insbe­
sondere jeglichen Verkehrs mit der Regierung 
Südafrikas, die eine Anerkennung der Recht­
mäßigkeit oder Unterstützung der Präsenz und 
Verwaltung ämplizieren, zu enthalten. 

3. Den Staaten, die nicht Mitglieder d er Ver­
einten Nationen 'sind, obliegt es, die Schritte, 
die die Vereinten Nationen bezüglich Namibia 
unternommen haben, im Rahmen des 2. Punktes 
zu unterstützen. 

Auf der XXVI. Generalversammlung wurde 
das Gutamten allgemein begrüßt und in der 
Debatte die Auffassung vertreten, daß die Ver­
einten Nationen nunmehr konkrete Smritte 
unternehmen müßten. Auch der österreich ische 
Vertreter gab zu dieser Frage eine Erklärung ab 
(Anlage 2 1 ) .  

Ein von Jugoslawien im Namen von 34 afro­
asiatismen Staaten eingebrachter Resolutionsent­
wurf begrüßte ,das :&emtsgutachten des Inter­
nationalen Gerichtshof.es vom 2 1 .  Juni 1 9 7 1 .  Er 
bekräftigt·e neuerlich das Remt d er Bevölkerung 
von Namibia auf Selbstbestimmung und die 
"Rechtmäßigkeit ihres Kampfes mit allen Mit­
teln" gegen die illegale Okkupation ihres Terri­
toriums. Die Regierung Südafrikas wird darin 
wegen ,ihrer ,andauernden Weigerung, die ein­
schlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates und der 
Generalversammlung zu befolgen 'Und die Ver­
waltung dieses Gebietes an die Vereinten Natio­
nen zu übertragen, sowie für ihre auch �n Nami­
bi,a verfolgte Politik der Rassentr.ennung und für 
die durch die Schaffung VIOn "Stammosländern" 
bedingten Umsiedlungsaktionen, welme tdie terri­
toriale Einheit des Gebietes zerstörten, verur­
teilt. Alle Staaten wurden aufgefordert, keine 
Beziehungen mit Südafrika bezüglich Namibias 
zu unterhalten und die einschlägigen Resolutio­
nen der Generalversammlung und d es Sicher­
heitsrates sowie das Rechtsgutilchten des Inter­
nationalen Gerichtshofes zu befolgen. Der Rat 
der Vereinten Nationen für Namibia wurde auf­
gefordert, Namibia, wo immer erforderlich, zu 
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vertreren und seine Kontakte mit Vertretern der I sammlung zu  ernennen, schlug fehl. A. A. Hamid, 
Bevölkerung und mit ,der Organisation für Afri- Unter-Generalsekretär der Vereinren Nationen 
kanische Einheit fortzusetzen. An den General- für Presse und Information, ist nach wie vor 
sekretär wurde die ,dringende Aufforderung geschäftsführender Kommilssär für Namibia. 
gerichtet, die notw,endig,en Koonsultationen über 
die ,ehestmögliche Ernennung eines Kommissärs Allgemeine Aspekte der Beendigung des Kolo­für Namibia 'durchzuführen. 

nialismus 
Da man auf der XXVI. Generalversammlung 

im Hinblick auf das Rechtsgutachten des Inter­
nationalen Gerichtshofes die besondere Verant­
wortung der Vereinten Nationen für dieses Terri­
torium hervorheben wollte und der Resolufiions­
entwurf im Vergleich zur Resolution d es Vor­
jahres milder gefaßt war - die ausdrückl,iche 
Auffor.derung der Generalversammlung an den 
Sicherheitsrat, Maßnahmen nach Kapitel VII zu 
treffen, und eine Verurteilung der HaupthandeIs­
partner Südafrikas war diesmal weggefallen -, 
war der Entwurf für die Mehrheit der Mitglied­
staaten annehmbar. 

Dieser Resolutionsantrag wurde mit 10 1  gegen 
2 Stimmen (Südafrika 'Und P.ortu�al) und 
10 Stimmenthaltungen angenommen. Osterreich 
stimmte ,für die Resolution. Einige westliche 
Staaten qualifizierten ihre positive Stimmabgabe 
allerdings dahingehend, daß die Anerkennung der 
"Rechtmäßigkeit des Kampfes mit allen Mitteln" 
nur in übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Satzung der Vereinten Nationen gesehen 
werden könne. 

a) D u r  c h f ü h I' 'U n g d e r  D e k 0 I o n  i­
s i e r u n g s d e k l a r a t i o n  

Seit dem Vorjahr erlangten fünf weitere Staa­
ten, nämlich Oman, Bhutan, Bahrein, Qatar und 
die Vereinigten Arabischen Emirate die Unab­
hängigkeit. AnläßI�ch der XXVI. Generalver­
sammlung wurden sie in die Organisation der 
Vereinten Nationen aufgenommen, womit sich 
deren Mitgliederzahl auf 1 32 erhöht hat. 

Zur vollständigen und effektiven Durchfüh­
rung 'der Dekolonisierungsdeklar,ation vom Jahre 
1960 war von der XXV. Generalversammlung ein 
Aktionsprogramm verabschiedet worden, das 
dem Dekoloni'Sierungsausschuß weitgehende 
Funktionen für die überwachung der Verwirk­
lichung dieses Programms übertrug. 

Der Bericht des Dekolonisierungsausschusses 
stand daher zusammen mit einer Erklärung des 
für die Treuhandschafts- und abhängigen Gebiete 
zustähdigen Unter-Generalsekretärs der Ver,ein­
ten Nationen, Djermakoye, im Mittelpunkt der 
Debatte der 4. KommiSISion. 

Auf der XXV. Generalversammlung war die Hinsichtlich der MögIichkeiten und Wege, ,die 
Schaffung eines "Fonds der Ver,einten Nationen Bewohner der noch zahlreichen abhängigen Ter­
für Namibia" beschlossen worden, der zur Finan- ritor,ien der Erreichung :der Un3Jbhängigkeit 
zierung eines Flüchtlingshilfsprogramms für ver- näherzubringen, betonte Unter-Generalsekretär 
folgte Südwestafrikaner sowie eines Ausbildungs- Djermakoye, daß die Ausarbeitung eines Modell­
und Erziehungsprogramms für Einheimische im faUes weder möglich noch zielführend sein könne. 
HinbLick auf deren spätere übernahme der Ver- Da diese Gebiete untereinander oft grundsätz­
waltungsaufgaben ,dienen ,soll. Zweoo Beschaffung lich verschieden seien, müsse es zunächst das Ziel 
von Mitteln für diesen Fonds wurde bei der der Vereinten Nationen sein, in jedem einzelnen 
diesjährigen Generalver�ammlung von 12 Staa- Fall die geographischen, wirtschaftlichen und son­
ten ,ein Resolutionsentwurf eingebracht, in dem stigen Gegebenheiten ,soWlie d.ie Wünsche der 
der Generalsekretär ermächtigt wurde, an Regie- Einwohner d� hetreffelliden Territoriums ken­
rungen um freiwillige Beträge zu diesem Fonds nenZ'Ulernen. Aus diesem Grunde messen die 
zu appelieren und als übergangsmaßnahme für Vereinten Nationen und im besonderen die Gene­
das Jahr 1972 an ,den Fonds einen Betra'g von ralversammlung und ihr Dekolonisierungsaus-
50.000 US-Dollar aus dem regulären Budget der schuß der Entsendung von Besuchsmissionen 
Vereinten Nationen zu überweisen. Die Regie- ("Visiting Missions") in die jeweiligen Gebiete 
rungen wurden darin ,eingdader.., ihr,e nationalen besondere Bedeutung bei. 
Organisationen und Institutionen für freiwillige . . . 
finanzielle Beitd�ge zu dem Fonds zu gewinnen. I An . 'der Generaldebat�,. ,dle 

.�lch auch. dlesm�1 
Der GeneraIsekretär wurde beauftragt, die not- auf I�e .Probleme Naml.bl� (Sudwestafnka), die 
wendigen Koordinierungsmaßnahmen für die Terr!tonen unter protugleslScher Verwaltung und 
Verwaltung ,des Fonds zu tr.effen. Südrhodesien konzentrierte, beteiligten sich im 

Dieser Resolutionsantrag wurde mit 1 1 3 gegen 
2 Stimmen (Portugal und Südafr.ika) bei 
7 Stimmenthaltungen angenommen. Osterreich 
stimmte für den Antrag. 

Der Versuch, einen K.ommissär der Vereinten 
Nationen für Namibia auf ,dieser Generalver-

Plenum heuer nur I\lngefähr 20 Delegierte afro­
asiatischer Staaten und Vertreter des Ostblocks. 

Ein von 32 afro-asiatischen Staaten und Jugo­
slawien eingebrachter Resolutiollisantrag brachte 
eine übersicht über die von den Entwicklungs­
ländern in's Auge gefaßten Lösungsmöglichkeiten. 
Der wie in den Vorjahr.en scharf formulierte 
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Resolut;ionsentwurf wurde von der Gener.alver­
sammlung mit 96 geg,en 5 Snimmen lbei 1 8  Ent­
haltungen (darunter Osterreich) angenommen. 

Ein zweiter Resolut.ionsentwurf befaßte sich 
mit der Verbreitung von Informationen über die 
Arbeit .der Vereinten Nationen 'auf dem Gebiet 
der Dekolonisierung. Der Generalsekretär wurde 
darin "aufgefol1dert, "alle ihm zur Verfügung 
stehenden Massenmedien" zu diesem Zweck ein­
zusetzen. 

Diese Resolution wU!1de mit 1 10 gegen 2 Stim­
men (Portugal und SÜ&ll!'lika) und 8 St;imment­
haltungen angenommen. Osterreich stimmte 
- zusammen mit 1 1  weiteren westlichen Staa­
ten - für die Resolution. 

b) W i r  t s c h a f t I i c h  e u n d  a n d e r  e a u s­
I ä n d i s  c h e l n t e r e s  s e n  i n d e n K 0 I 0-

n i a l g e b i e t e n  

Wie in den vergangenen Jahren brachte ,die 
Debatt'e über diese Frage, an der sich ausschließ­
lich Vertreter afro-asiatJi'scher !Und osoeuropäisch'er 
Staaten beteiligten, keine wesentlich neuen 
Aspekte. Es wurde argumentiert, daß die aus­
ländischen Interessen in den abhängigen Gebie­
ten der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Terri­
tor.ien zu Schaden gereich�en und ein Hindernis 
zur Erreichung ,der politischen Unabhängigkeit 
darstellten. 

Ein von afro-asiatischen Staaten eingebrachter 
Resolutionsentwurf g.ing insofern über die �m 
Vorjahr verabschiedete Resolution zu dieser 
Frag.e hinaus, als darin das Bedauern über die von 
den Kolonialmächten und anderen Staaten er­
teilte Unterstützung der wirtschaftlichen und 
anderen ausländischen Interessen zum Ausdruck 
gebracht wird und alle betroffenen Staaten auf­
gefo!'ldert werden, die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Mitwirkung ,der 'unter ihrer 
Jurisdiktion stehenden Staatsbürger und Unter­
nehmen am Cabora-Bassa-Wasserkraftwerk-Pro­
jekt in Mo�ambique und am Cunene-Fluß-Regu­
lierungs-Projekt in Angola einzustellen. 

Der Resolutionsantrag wurde schließlich von 
der Generalversammlung mit 103 gegen 8 Stim­
men und 13 Stimmenthaltungen (darunter Qster­
reich) angenommen. 

c) D u r c h f ü h r u n g  d e r  D e k o l o n ,i s i e­
r u n g s d e k l a r a t i o n  d u r c h  Id i ,e S p e ­
z i a l o r g a n i s a t i o n e n  d e r  V e r e i n t e n  

N a  t i  0 n e n  

Ahnlich wie in den Vorjahren warfen eine 
Reihe afro-asiatischer und sozialistischer Staaten 
sowie die Vertreter des Ostblocks Iden Spezial­
organisationen und anderen mit den Vereinten 
Nationen assoziierten internationalen Institutio­
nen vor, den Resolutionen vergangener Jahre 
teils überhaupt nicht, teils in nur unzureichendem 

, 

Maße oder nur zögernd nachgekommen zu sein. 
Lediglich auf dem Gebiet der Flüchtlinglshilfe sei 
eine befriedigende Tätigkeit festzustellen. Wäh­
rend die Arbeit des Hochkommissars der Ver­
einten Nationen für die Flüchtlinge von allen 
und jene der UNESCO und der ILO von einigen 
Sprechern gewürdigt wurde, übten vor allem die 
Vertreter der sozialistischen Staaten an der Rolle 
des Internationalen Währungsfonds und der 
Weltbank Kritik. Da die Rechtmäßigkeit des 
Kampfes der Befreiungsbewegungen in den noch 
abhängigen Gebieten schon mehrfach von den 
Vereinten Nationen anerkannt worden 'sei, müsse 
noeuerlich die Forderung auf direkte oder indirekte 
Unterstützung dieser Befreiungsbewegung erho­
ben werden. 

Ein von 25 afro-asiatischen Staaten sowie Bul­
garien, Chile, Ekua'dor und Jugoslawien einge­
brachter Resolutionsentwurf, der sich nicht 
wesentlich von <der Resolution des Vorjahres 
unterschied, forderte eine UntJerstützung ·der 
nationalen Befreiungsbewegungen durch die Son­
derorganisationen der Vereinten Nationen .in 
enger Zusammenarbeit mit der Organisation für 
Afrikanische Einheit. Er enthielt <darüber hinaus 
den Aufruf zur IntelllSiv.ierung der Hilfe an 
Flüchtlinge aus abhängigen Gebieten, einschließ­
lich der Durchführung v�n Ausbildungs- und 
Erziehungsprogrammen, ärztliche Betreuung usw. 
Schließlich wird ,dar,in die Einstellung jeglicher 
Zusammenarbeit der SonderorganisatJionen .der 
Vereinten Nationen mit Portugal, Süd afrika und 
Südrhodesien verlangt. 

Der Antrag wurde mit 93 ·gegen 4 Stimmen 
bei 27 Stimmenthaltungen (darunter Ost,erreich) 
angenommen. 

Studienmöglichkeiten für Bewohner nichtselb­
ständiger Gebiete 

Zu dieser Frage wunde ein nichtkontrover­
sieller Resolutionsentwurf einstimmig ang.enom­
men, in dem die bisher�gen L·eistungen .der Mit­
gliedstaaten bei der Bereitstellung von Stipendien 
anerkannt und die R.egierungen neuerlich einge­
laden werden, das Stipendienprogramm groß­
zügig zu unterstützen. Der Entwurf enthielt fer­
ner die Anregung, bei Bereitstellung von Stipen­
dien auch für die Reisekosten ·der Stipendiaten 
aufzukommen. 

Der österreichische Vertreter wies in einer kur­
zen Erklärung auf die österreichischerseits zur 
Verfügung gestellten Stipendien hin (Anlage 22). 

D�e Ankündigung, daß Osterreich nunmehr 
auch die Reisekosten für die ' StJipendiaten über­
nehmen werde, wurde allgemein positiv aufge­
nommen. 
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Ausbildungs- und Erziehungsprogramm für das 
südliche Afrika 

In der Berichtsperiode erhielten 556 Studenten 
StJipendien aus dem gegenständJ,ichen Programm. 
Von den Studenten kommen 67 aus Namibia, 
1 9 1  aus Südafrika, 1 1 1  aus Südrho:desien und 
1 8 7  aus den portugiesischen Kolonien. Sie stu­
dieren hauptsächlich an afrikanischen InstitutJio­
nen. 

Mit ,einem von den skankiinavischen und meh­
reren afro-asiatischen Staaten eingebr.achten Reso­
lutioruantrag wurden d,i-e bisher für das Pro­
gramm -seitens der Mitgl,iedstaaten geleisteten 
freiwilligen finanziellen Zuwendungen und die 
zur Verfügung gestellten Stipendien gewürd,igt. 
Gleichzeitig erging ein neuerlcicher Appell an alle 
Staaten und Organisationen, das Programm auch 
in Zukunft großzügig zu unterstützen. 

Folgende 1 0  westliche Staaten leisteten im 
Berichtsjahr Beiträge zum Ausbildungs- und Er­
ziehungsprogramm der Vereinten Natlionen für 
das südl,iche Afrika:  Dänemark, Finnland, Frank­
r-eich, Großbritannien, Irl anld , Italien, Kanada, 
Norwegen, Schweden und Griechenland. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 1 2 1  gegen 
2 Stimmen ohne Stimmenthaltung angenom­
men. 

Informationen über nichtselbständige Gebiete 

Auf Grund der Bestimmungen der UN-Satzung 
sind Staaten, die nichtselbständige Gebiete ver­
walten, verpflichtet, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen regelmäßig Informationen 
über die Entwicklung auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet in diesen Territorien zu über­
mitteln. Diese Verpflichtung der UN-Satzung, die 
so lange gegeben ist, als ein nichtselbständiges 
Gebiet nicht eine volle Autonomie erreicht hat, 
betrifft nach wie vor Australien, Frankreich, 
Großbritannien, Neuseeland, Portugal, Spanien 
und die USA. 

Frankreich und Großbritannien sind dieser 
Verpflichtung nach Ansicht der Vereinten Natio­
nen nur teilweise, Portugal überhaupt nicht 
nachgekommen. 

Ein von afro-asiatischer Seite und Jugoslawien 
eingebrachter Resolutionsentwurf bedauerte, daß 
trotz wiederhalter Empfehlungen der General­
versammlung und ihres Dekolonisierungsaus­
schusses einige für die Verwaltung von abhän­
gigen Gebieten verantwortliche Mitgliedstaaten 
den Vereinten Nationen Informationen gemäß 
Artikel 73 e der UN-Satzung entweder unge­
nügend oder zu spät übermitteln. Im Vergleich 
zur einschlägigen Resolution des Vorjahres ist der 
gegenständliche Resolutionsentwurf milder ge­
faßt und erwähnt namentlich lediglich Portugal. 

3 9  

Der Resolutionsentwurf wurde mit 1 1 1  gegen 
2 Stimmen (Portugal, Südafrika) und 10 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich stimmte 
für die Resolution. 

Papua - Neuguinea 

Australien wurde in der Debatte wiederholt 
als das Vorbild einer Verwaltungsmacht bezeich­
net. Der australische Vertreter wies auf die 
Bemühungen seiner Regierung um die Entwick­
lung des Gebietes und die Ausweitung der Selbst­
verwaltung mit Blickrichtung auf eine zukünftige 
Unabhängigkeit hin. 

In einem Resolutionsantrag wird Australien 
aufgefordert, alle notwendigen Schritte zur 
schnellen Erreichung der Selbstverwaltung und 
Unabhängigkeit für Papua und Neuguinea als 
eine politische und territoriale Einheit zu unter­
nehmen. über ausdrücklichen Wunsch der Be­
völkerung von Papua und des Treuhandschafts­
gebiet�s Neuguinea werden die beiden Gebiete in 
Hinkunft unter dem gemeinsamen Namen 
"Papua - Neuguinea" behandelt. Eine Besuchs­
mission der Vereinten Nationen wird sich über 
Einladung der australischen Regierung nach 
Papua - Neuguinea begeben, um die im Jahre 
1 972 stattfindenden Wahlen in das gemeinsame 
Abgeordnetenhaus zu beobachten. 

Der Resolutionsantrag, der zum ersten Mal die 
volle Zustimmung der Verwaltungsmacht fand, 
wurde mit 1 19 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
eIDer Stimmenthaltung (Frankreich) angenom­
men. 

Inselterritorien 

Unter diesem Punkt standen folgende Tern ­
torien zur Debatte 

a) Spanisch-Sah ara, Gibraltar, Französisch-So­
maliland, Britisch-Honduras : 

Die Behandlung dieser Fragen wurde jedoch 
aus Zeitmangel auf die XXVII. Generalversamm­
lung vertagt. 

b) Falkland-Inseln (Malvinas) : 
Uruguay und Venezuela brachten einen Kon­

sensustext in dieser Frage etn, der mit Genug­
tuung den Fortschritt der Gespräche zwischen 
Großbritannien und Argentinien zur Kenntnis 
nimmt. 

Dieser Konsensus wurde von der Generalver­
sammlung ohne formelle Abstimmung ange­
nommen. 

c) Seychellen : 
Die 4. Kommission hörte über briüsches Er­

suchen den Chief-Minister der Seychellen, Man­
cham. Dieser hob hervor, daß die Bevölkerung 
der Seychellen die Unabhängigkeit nicht wünsche, 
sondern weiter bei Großbritannien verbleiben 
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wolle. Die Seychellen, eine Inselgruppe im Indi­
schen Ozean, seien auf ihre Verbindung mit 
Gr0ßbritannien angewiesen. 

Ein von afro-asiatischer Seite eingebrachter 
Resolutionsantrag forderte die Verwaltungsmacht 
Großbritannien auf, unverzüglich alle notwendi­
gen Maßnahmen zu treffen, um der Bevölkerung 
der Seychellen !ihr Recht auf Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit zu gewähren. Ferner soll eine 
Sondermission des Dekolonisierungsausschusses 
das Gebiet besuchen, um bei den Vorbereitungen 
des Referendums m itzuarbeiten und dieses zu 
überwachen. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 10 1  gegen 
3 Stimmen (Portugal, Südafrcika, Großbritannien) 
und 1 6  Stimmenthaltungen angenommen. 

Die österreichische Delegation enthielt sich im 
Hinblick darauf, daß erst kürzlich Wahlen auf 
den Seychellen stattgefunden hatten, bei welchen 
die Partei des Chief-Ministers Mancham eine 
Mehrheit von 55010 erhalten hatte, sohin ein 
Referendum im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
erforderlich erscheint, der Stimme. Eine ähnliche 
Haltung nahmen die meisten westeuropäischen 
Staaten ein. 

d) Antigua, Dominica, Grenada, ·St. Kitts­
Nevis-Anguilla, St. Lucia und St. Vincent: 

Ein Resohltionsantrag, der die weitere über­
prüfung der Lage auf diesen sechs Inseln durch 
den Dekolonisierungsausschuß fordert, wurde 
mit 1 10 Stimmen bei keiner Gegenstimme und 
7 Stimmenthaltungen angenommen. österreich 
stimmte für die Resolution. 

e) Niue und Tokelau-Inseln : 
In seiner Eigenschaft als Verwaltungsmacht gab 

Neuseeland im Verlauf der Debatte eine umfang­
reiche Erklärung über seine Bemühungen um die 
Inselgruppe ab. Die Ausführungen fanden allge­
meine Anerkennung. 

Ein afro-asiatischer Resolutionsantrag, in dem 
die Verwaltungsmacht aufgefordert wird, zusätz­
liche Maßnahmen zu treffen, um den Bewohnern 
des Gebietes die ehestmögliche Ausübung des 
Rechts auf Selbstbestimmung zu ermöglichen, 
wurde mit 1 1 7 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 1 Stimmenthaltung (Frankreich) angenom­
men. 

f) American Samoa, Bahamas, Bermuda, Bri­
tish Virgin Islands, Brunei, Cayman Islands, 
Cocos (Keeling) Islands, Gilbert und Ellice 
Islands, Guam, Montserrat, New Hebrides, 
Pitcairn, St. Helena, Seychellen, Solomon 
Islands, Turks and Caicos Islands, US­
Virgin Islands :  

Wie in den vergangenen Jahren wurde von 
afro-asiatischer Seite ein Resolutionsentwurf ein­
gebracht, der allgemein Regeln für die obge­
nannten 17 Territorien aufzustellen versuchte. 
Zahlreiche Staaten bezweifelten den Wert einer 
derartigen Pauschal-Resolution, da sie der Auf­
fassung waren, daß sich allgemeine Regeln für so 
verschiedenartige Gebiete nicht festlegen lassen. 
Auch die österreichische Delegation teilte diese 
Auffassung. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 98 gegen 
1 Stimme und 1 9  Stimmenthaltungen (darunter 
österreich) angenommen. 
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4. ABSCHNITT 

Wirtschaftliche Fragen 

Allgemeiner Überblick 

Die 2. Kommission sah sich vor ein besonders 
umfangreiches Arbeitsprogramm gestellt, dessen 
Bewältigung zusätzlich durch den Umstand er­
schwert wurde, daß die Arbeiten der Kommission 
vom 25. Oktober bis 7. November 1971 ange­
sichts der in Lima, Peru, abgehaltenen Zweiten 
Ministertagung der "Gruppe der 77" unter­
brochen werden mußten, da ein Großteil der 
Delegierten der Entwicklungsländer in der 
2.  Kommission an dieser Tagung teilnahm. Die 
Tagung in Lima diente der Ausarbeitung einer 
gemeinsamen Haltung der Entwicklungsländer 
für die im Frühjahr 1 972 stattfindende 3. Welt­
handelskonferenz. 

Besonders stark wurde die Kommissionsarbeit 
von der internationalen Währungssituation be ­
einflußt, deren Rückwirkungen auf den Welt­
handel und die internationalen Entwicklungs­
hilfeleistungen, insbesondere im Hinblick auf die 
Ziele der Internationalen Entwicklungsstrategie 
für die Zweite Entwicldungsdekade, kritisch be­
leuchtet wurden. 

Die Besorgnis der Entwicklungsländer über 
diese Lage fand in einem von 90 Entwicklungs­
ländern eingebrachten Resolutionsentwurf über 
Weltwährungsfragen Ausdruck, in dem eine 
Reihe von Lösungsvorschlägen unterbreitet und 
das volle Mitspracherecht der Entwicklungsländer 
bei der Errichtung einer neuen internationalen 
Währungsordnung betont wurde. 

Die 2. Kommission nahm insgesamt 29 Resolu­
tionen an, die zum Teil grundlegende Entschei­
dungen im Zusammenhang mit Reorganisations­
fragen im Bereich des Entwicklungssystems der 
Vereinten Nationen enthalten. Zu diesen Maß­
nahmen, die einer Stärkung und Anpassung dieses 
Systems dienen und damit mit der Durchführung 
der Maßnahmen und Erreichung der Zielsetzun­
gen der Internaionalen Entwicklungsstrategie 
zusammenhängen, zählt insbesondere der Be­
schluß der Erweiterung des ECOSOC von 27 auf 
54 Mitglieder, die Erhöhung der Mitgliederzahl 
des UNDP-Verwaltungs rates von 37 auf 48, die 
Identifizierung der am wenigsten entwickelten 
Länder, die Intensivierung der Arbeit von 
UNCTAD und UNIDO, die Verstärkung der 
internationalen Zusammenarbeit im wissenschaft­
lichen und technologischen Bereich zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern sowie die 
Reorganisation und finanzielle Stärkung des 

Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio­
nen. 

Bericht des Wirtschafts- und Sozial rates 
(ECOSOC) 

Verschiedene Abschnitte des Berichtes des 
Wirtschafts- und Sozialrates über dessen 50. und 
5 1 .  Tagung wurden der 2. Kommission zur 
Beratung zugewiesen und bildeten die Grundlage 
für eine Reihe von Initiativen, über deren 
Ergebnis nachstehend berichtet wird. Insgesamt 
nahm die 2.  Kommission unter diesem Punkt 1 1  
Resolutionen und eine Entscheidung an. 

1 .  E r w e i t e r u n  g d e s  W i r  t s c h a f t s­
u n d  S o z i a l r a t e s  

Der Wirtschafts- und Sozialrat nahm auf seiner 
5 1 .  Tagung im Sommer 1 97 1  Resolution 1 62 1  
(LI) an, i n  der u .  a.  die Generalversammlung 
aufgefordert wurde, alle erforderlichen Schritte 
zur Erhöhung der Mitgliederzahl des Rates von 
27 auf 54 zu unternehmen, wobei der bisherige 
geographische Verteilungsschlüssel beibehalten 
werden sollte. 

Für die Durchführung dieser Empfehlung ist 
eine entsprechende Knderung der Satzung der 
Vereinten Nationen (Artikel 6 1 )  erforderlich. 
Gemäß Artikel 1 08 der Charta tritt eine Knde­
rung erst dann in Kraft, wenn sie von der 
Generalversammlung mit zwei Drittel der Stim ­
men angenommen und von zwei Drittel aller 
Mitglieder, einschließlich aller Ständigen Mit­
glieder des Sicherheitsrates, ratifiziert worden ist. 

Der 2. Kommission lag ein Resolutionsentwurf 
vor, in dem der Generalversammlung eine ent­
sprechende Knderung der Satzung zur Annahme 
empfohlen wurde. Ferner wurde darin die Ent­
scheidung des Rates begrüßt, seine sessionalen 
Komitees (Wirtschafts-, Sozial- und Koordina­
tionskomitee) bereits mit Beginn 1 972 auf eben­
falls 54 Mitglieder zu erweitern. 

Die Verteilung der 54 Sitze im Rat sowie in 
den sessionalen Komitees soll nach folgendem 
Schlüssel vorgenommen werden: 14 Sitze für 
Afrika, 1 1  Sitze für Asien, 10 Sitze für Latein­
amerika, 1 3  Sitze für Westeuropa und andere 
Staaten, 6 Sitze für Osteuropa. 

Die Generalversammlung nahm den Resolu­
tionsentwurf mit 1 05 Stimmen (darunter Ostel'­
reich); 2 Gegenstimmen (Frankreich, Großbri­
tannien) und 1 5  Enthaltungen an. 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 152

www.parlament.gv.at



4 2  

2.  M a ß  n a h  m e n z u r  V e r  b e s s e r u n  g 
d e r  O r g a n i s a t i o n  d e r  A r b e i t  d e s  

W i r  t s c h a f t s- u n d  S 0 z i a i r  a t e s 

Der Wirtschafts- und Sozial rat der Vereinten 
Nationen empfahl der Generalversammlung mit 
Resolution 1 622 (LI) vom 30. Juli 1 97 1  die 
Annahme eines Resolutionsentwurfes, der ur­
sprünglich von der Sowjetunion anläßlich der 
50. Tagung des ECOSOC eingebracht worden 
war. 

Di,eser Entwurf sieht vor, daß jede neue auf 
der Tagesordnung der Generalversammlung er­
scheinende wirtschaftliche, soziale und wissen­
schaftlich-technologische Frage in der Regel zu­
nächst dem ECOSQC zur Behandlung zuge­
wiesen werden solle. Ferner solle der Rat der 
Generalversammlung eine Liste aller jener Fragen, 
die die wirtschaftliche, soziale und wissenschaft­
lich-technologische Arbeit der Vereinten Natio­
nen betreffen, zusammen mit entsprechenden 
Empfehlungen vorlegen und jene Probleme auf­
zeigen, bei denen es der Rat für angezeigt 
erachtet, selbst eindeutige Entscheidungen zu 
treffen. 

Angesichts der bei der 5 1 .  Tagung angenom­
menen ResolutJion 1 621  (LI) betreffend die Er­
weiterung des ECOSOC und die Errichtung von 
zwei neuen Komitees für die überprüfung der 
Internationalen Entwicklungsstrategie und für 
Wissenschaft und Technologie beschloß die 
2 .  Kommission, die Behandlung der obgenannten 
Empfehlung - die im Rat mit lediglich 8 Stim­
men bei 4 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen 
angenommen worden war - auf die XXVII. Ge­
neralversammlung zu verschieben. 

3. I n  t e r n  a t i  0 n a l e  W ä h r u n  g s-. . 
s l t u a t r o n  

Die von der amerikanischen Re�ierung am 
1 5 .  August 1 97 1  getroffenen wirtschafts- und 
währungspolitischen Maßnahmen sowie die da­
durch entstandene Unsicherheit im Bereich des 
internationalen Währungssystems und des Welt­
handels wurden in der 2. Kommission ausführlich 
diskutiert und führten schließlich zur Annahme 
von zwei Resolutionen, die beide von den Ent­
wicklungsländern eingebracht wurden. 

Der erste Entwurf befaßt sich vor allem mit 
langfristigen Maßnahmen zur Reform des inter­
nationalen Währungssystems. Eine derartige 
Reform müsse insbesondere folgenden Richt­
linien folgen : volle Teilnahme aller Länder, vor 
allem der Entwicklungsländer, am Entscheidungs­
prozeß; Herstellung einer zufri'edenstellenden 
Struktur von Wechselkursen auf der Grundlage 
schmaler Bandbreiten; ausreichende Versorgung 
der Weltwirtschaft mit zusätzlicher ,internatio­
naler Liquidität; Herstellung einer Verbindung 

zwischen den Sonderziehungsrechten des Inter­
nationalen Währungsfonds und der Entwick­
lungsfinanzierung; Errichtung eines permanenten 
Garantiesystems gegen Devisenverluste der Ent­
wicklungsländer und Ausarbeitung entsprechen­
der Maßnahmen zur Kompensation derartiger 
Verluste, die diese Länder. durch Devisentrans­
aktionen erleiden ; Einführung entsprechender 
Bestimmungen in die Statuten des Internatio­
nalen Währungsfonds zur Erhöhung des Stimm­
gewichts der Entwicklungsländer. 

Die Resolution wurde <in der 2. Kommission 
mit 69 Stimmen, 1 2  Gegenstimmen und 1 7  Ent­
haltungen (darunter Osterreich) angenommen. 
Sämtliche westliche Staaten stimmten entwed� 
gegen den Entwurf oder enthielten sich der 
Stimme. 

Im zweiten Resolutionsentwurf wurde an die 
westlichen Industriestaaten der Appell gerichtet, 
umgehend alle kürzlich eingeführten internatio­
nalen Handelsbeschränkungen rückgängig zu 
machen und dringend Maßnahmen zur Neu­
ordnung der Paritäten ihrer Währungen unter 
Berücksichtigung der Interessen der Entwick­
lungsländer zu ergreifen. 

Diese Resolution wurde in der 2. Kommission 
mit 52 Stimmen, 2 Gegenstimmen (USA, Süd­
afrika) und 3 1  Enthaltungen (darunter Oster­
reich) angenommen. 

4. V e r  s c h u I d u n  g d e r  E n t w i e  k­
l u n g s l ä n d e r  

Die 2. Kommission nahm zu dieser Frage 
einen von Pakistan eingeführten Resolutions­
entwurf an, in dem die internationalen Finanz­
und Kreditinstitutionen sowie die betreffenden 
Gläubigerländer aufgefordert werden, die Er­
suchen jener Entwicklungsländer, die sich vor die 
Notwendigkeit einer Umschuldung bzw. Re­
finanzierung oder Konsolidierung ihrer Schulden 
gestellt sehen, wohlwollend zu behandeln. 

Ferner werden darin die zuständigen inter­
nationalen Organisationen, insbesondere die 
Weltbank, der Internationale Währungsfonds und 
die UNCT AD eingeladen, dringend entspre­
chende Maßnahmen zur Vermeidung von Ver­
schuldungskrisen auf lange Sicht auszuarbeiten. 

Schließlich wird den Entwicklungsländern nahe­
gelegt, so rasch w�e möglich ihre Statistiken über 
ihre Kreditaufnahme im Ausland zu verbessern, 
um sie selbst sowie ihre Gläubiger mit voll­
ständigeren und neueren Informationen über 
ihre Schuldendienstverpflichtungen zu versorgen. 

Die Resolution wurde von der Generalver­
sammlung mit 99 S�immen (darunter Osterreich), 
kei

'
ner Gegenstimme und 1 1  Enthaltungen ange­

nommen. 

\ 
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5. Z u s a  m m e n a r b e i  t z w i s e h e  n d e n  
V e r  e i n  t e n N a t i o n  e n u n d d e r  W e I t­

f r e m  d e n  v e r  k e h r  s 0 r g a n i s a,t i o n  

Die außerordentliche Generalversammlung der 
Internationalen Union der offiziellen Reiseorga­
nisationen (IUOTO) nahm am 2 8 .  September 1 970 
in Mexiko City die Statuten einer neu zu errich­
tenden Weltfremdenverkehrsdrganisation (WTO) 
an. Die XXIV. Generalversammlung der Ver­
einten Nationen hatte sich bereits mit dieser 
Frage befaßt und mit Resolution 2529 (XXIV) 
dielErrichtung einer derartigen Organisation durch 
eine entsprechende Umwandlung der IUOTO 
begrüßt. Dieser Initiative Liegt ein besonderes 
Anliegen der Entwicklungsländer zugrunde. 
Osterreich, das im Rahmen seiner Technischen 
Hilfe die Bemühungen der Entwicklungsländer 
hinsichtlich des Ausbaues ihres Fremdenverkehrs 
durch die Entsendung von Experten seit Jahren 
aktiv unterstützt, nahm auch gegenüber dieser 
Initiative eine grundsätzlich positive Haltung ein. 

Die österreichische Delegation stimmte daher 
auch für einen Resolutionsentwurf, demzufolge 
die Staaten, deren nationale Reiseorganisationen 
der IUOTO angehören, eingeladen werden, die 
Statuten der Weltfremdenverkehrsorganisation 
so bald wie möglich zu ratifizieren und die Ver­
handlungen über die Ausarbeitung eines Ab­
kommens zwischen dieser Organisation und den 
Vereinten Nationen zu intensivieren. 

Der Entwurf wurde von der Generalversamm­
lung mit 1 06 Sliimmen, ohne Gegenstimme, bei 
5 Enthaltungen (Großbritannien, Portugal, 
Schweden, Norwegen und Dänemark) angenom­
men. 

6. R e g i o n  a l e  u n d  s u b  r e g i o n  a l e  
B e r a t u n g s d i e n s t e  

Der Wirtschafts- und Sozial rat empfahl der 
Generalversammlung mit Resolution 1 60 1  (LI) 
die im Budget der Vereinten Nationen (Reguläres 
Programm für Technische Hilfe) enthaltenen 
Ansätze für reg-ionale und subregionale Bera­
tungsdienste in einem eigenen Abschnitt zu­
sammenzufassen und Abschnitt 1 3  dennoch in 
voller Höhe beizubehalten. Die sich auf Grund 
dieser Empfehlung ergebende Erhöhung des 
Budgets der Vereinten Nationen beträgt für 
1 972 insgesamt 1 ,825.000 US-Dollar. 

Diese Empfehlung des ECOSOC wurde einer­
seits mit der Notwendigkeit einer Stärkung der 
Tätigkeit der regionalen Wirtschaftskommissio­
nen und andererseits mit dem Erfordernis der 
Beistellung zusätzlicher Mittel zur Unterstüt­
zung der vom Büro für Technische Zusammen­
arbeit des UN-Sekretariats durchzuführenden 

Programme zugunsten der am wenigsten ent­
wickelten Länder begründet. 

4 3  

Ein in der 2 .  Kommission von einer Reihe von 
Entwicklungsländern sowie Schweden und Irland 
eingebrachter Resolutionsentwurf stieß jedoch 
beim Großteil der Industriestaaten auf teils 
heftigen Widerstand. 

Der Antrag wurde schließlich in der 2. Kom­
mission mit 88 gegen 13 Stimmen bei 5 Ent­
haltungen angenommen. Eine Separatabstimmung 
über den sich auf die Budgeterhöhung beziehen­
den Teil des Entwurfes ergab 78 positive, 1 7  
negative Stimmen und 1 2  Enthaltungen. 

Osterreich stimmte für den Gesamtentwurf, 
enthielt sich jedoch beim Separatvotum der 
Stimme. In einer Votumserklärung wurde seitens 
der österreichischen Delegation die Bedeutung 
der Beratungsdienste der regionalen Wirtschafts­
kommission anerkannt, ·gleichzeitig jedoch be­
tont, daß eine Zustimmung zu der sich aus der 
Annahme des Entwurfes ergebenden Budget­
erhöhung und im Lichte weiterer Informationen 
über die Verwendung der zusätzlichen Mittel 
erst im Rahmen der hiefür zuständigen 5.  Kom­
mission erfolgen könne. 

Im Plenum der Generalversammlung wurde 
der Entwurf mit 92 Stimmen (darunter Oster­
reich), 10 Gegenstimmen (USA, Großbritannien, 
Frankreich, osteuropäische Staaten) und 7 Ent­
haltungen angenommen. 

7. A n  w e n  d u n  g v o n  C o  m p u t e r­
t e e  h n 0 l o g  i e i m E n t w i e  k I u n g s­

p r o z e ß  

Der 2. Kommission lag zu dieser Frage ein von 
Rumänien zusammen mit 1 9  anderen Staaten 
(darunter Frankreich, Kanada und Osterreich) 
eingebrachter Resolutionsentwurf vor, in dem 
die Aufmerksamkeit der Regierungen auf die 
Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet gelenkt und der Generalsekre­
tär aufgefordert wurde, auf der Grundlage des 
gemäß Resolution 2458 (XXIII) ausgearbeiteten 
Berichtes einen ergänzenden Bericht vorzube­
reiten, in dem die jüngste Entwicklung erfaßt 
wird. 

Die österreichische Delegation nahm zu diesem 
Problem Stellung und verwies auf das grund­
legende Interesse, das in Osterreich der Ver­
stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet entgegengebracht werde. Dabei 
wurde insbesondere auf das im Frühjahr 1 972 in 
Salzburg stattfindende internationale Seminar 
über Datenverarbeitung im europäischen Raum 
hingewiesen (Anlage 1 2).  

Der Resolutionsentwurf wurde einstimmig 
angenommen. 

Die XXVII. Generalversammlung wird sich mit 
der Frage neuerlich befassen. 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)44 von 152

www.parlament.gv.at



4 4  

8 .  ö f f e n t I i c h  e V e r  w a l  t u n  g u n d 
E n t w i c k l u n g  

Venezuela brachte zu dieser Frage zusammen 
mit mehreren Entwicklungsländern einen Resolu­
tionsentwurf ein, in dem der Verwaltungsrat des 
UNDP eingeladen w�rd, die Errichtung und 
Tätigkeit eines lateinamerikanischen Zentrums 
für Verwaltungsfragen und einer arabischen Or­
ganisation für Verwaltungswissenschaft entspre­
chend zu unterstützen und derartige bereits 
bestehende Zentren in Afrika und Asien auch 
weiterhin zu fördern. Als Sitz des lateinameri­
kanischen Zentrums ist Caracas vorgesehen. 

Der Entwurf wurde ohne Einwand angenom­
men. 

9. P r o  t e i n  v e r  s 0 r g u n  g 

Der Proteinmangel in der Ernährung großer 
Teile der Bevölkerung in Entwicklungsländern 
zählt zu jenen Problemen, die im Zuge der 
Entwicklung dieser Länder einer dringenden 
Lösung bedürfen. Die Bedeutung und Größen­
ordnung dieser Frage wurde jedoch erst in letzter 
Zeit voll erkannt, und zwar insbesondere durch 
die Arbeit der Proteinberatungsgruppe (Protein 
Advisory group - PAG) sowie die Studien des 
Beratenden Komitees für die Anwendung von 
Wissenschaft und Technologie im Entwicklungs­
prozeß (ACASTD). 

Auf Grund dieser Vorarbeiten nahm die 
Generalversammlung im Vorjahr Resolution 
2684 (XXV) an, in der der Generalsekretär auf­
gefordert wurde, einen Bericht über die mög­
lichen Elemente einer Strategie zur Lösung des 
Proteinproblems auszuarbeiten. 

Ein derartiger Bericht wurde im Frühjahr 
1 97 1  von einer Expertengruppe erstellt. Er ent­
hält neben 1 6  "Aktionselementen zur Verhinde­
rung der Proteinkrise in Entwicklungsländern" 
eine Reihe von Empfehlungen für nationale und 
internationale Maßnahmen, darunter die Ein­
setzung eines zwischenstaatlichen Komitees und 
die Schaffung eines Proteinsonderfonds. 

Der Bericht wurde vom ECOSOC auf dessen 
5 1 .  Tagung im Sommer 1 97 1  diskutiert und im 
allgemeinen positiv aufgenommen. Bedenken 
wurden jedoch gegen die Einsetzung des vorge­
schlagenen Komitees sowie gegen die Schaffung 
eines Sonderfonds vorgebracht. Hingegen wurde 
die Anregung zur Erweiterung der Protein­
beratungsgruppe grundsätzlich begrüßt. 

Die 2. Kommission befaßte sich ebenfalls mit 
dem Bericht der Expertengruppe. Der Kommis­
sion lag ferner ein umfangreicher Resolunions­
entwurf vor. Darin wurden die Regierungen u. a. 
ersucht, die im Bericht angeführten Aktions­
elemente im Rahmen ihrer nationalen Politik zu 
berücksichtigen und alle zuständigen Organe und 

Organisationen des UN-Systems aufgefordert, 
ihre Zusammenarbeit mit der Proteinberatungs­
gruppe zu verstärken bzw. dieser Gruppe als 
Sponsoren beizutreten. Ferner wurde der Gene ­
ralsekretär aufgefordert, die Stellungnahme der 
Regierungen zur Frage der Errichtung eines 
Proteinsonderfonds einzuholen. 

Der Entwurf wurde von der 2. Kommission 
nach Berücksichtigung verschiedener Abände­
rungsvorschläge mit 68 Stimmen (darunter öster­
reich), keiner Gegenstimme und 9 Enthaltungen 
(Oststaaten und USA) angenommen. 

10.  B e i  t r a g  s z i e i e  z u m  W e I t e r n  ä h­
r u n g s p r o g r a m m  1 973 b i s  1 974 

Der 2. Kommission lag hiezu ein vom 
ECOSOC der Generalversammlung zur An­
nahme empfohlener Resolutlionsentwurf vor, in 
dem für die Jahre 1 973 bis 1 974 ein Beitragsziel 
für das Welternährungsprogramm in der Höhe 
von 340 Millionen US-Dollar festgelegt und der 
Generalsekretär ersucht wurde, in Zusammen­
arbeit mit dem Generaldirektor der FAO zu 
Beginn des Jahres 1 972 eine Beitragskonferenz 
für dieses Programm einzuberufen. Die Emp­
fehlung wurde von der Kommission und vom 
Plenum der Generalversammlung ohne Einwand 
angenommen. 

1 1 .  S c  h a f f  u n g e i n e s z w i s e h e  n s t a a t­
l i c h e n  S e e d i e n s t e s  

Von der maltesischen Delegation wurde in der 
2. Kommission ein Resolutlionsentwurf einge­
bracht, der die Schaffung eines zwischenstaat­
lichen Seedienstes zum Gegenstand hatte. In 
einem umfangreichen Memorandum verwies 
Malta auf die bedeutende Rolle eines derartigen 
Dienstes für die Meeresforschung und die Aus­
bildung von Personal, insbesondere aus den Ent­
wicklungsländern und für die sich aus der 
Nutzung und Erforschung des Meeres ergebenden 
umfangreichen Aufgaben. 

Aus zeitlichen und sachlichen Gründen wurde 
die weitere Behandlung des maltesischen Antrages 
über norwegische Initliative zunächst dem Meeres­
bodenkomitee zur Behandlung zugewiesen. Eine 
von Malta und einer Reihe von Entwicklungs­
ländern vorgebrachter informeller Vorschlag, 
wonach die Frage dem Wirtschafts- und Sozial­
rat überwiesen werden sollte, fand keine aus­
reichende Unterstützung. Die österreichische 
Delegation, die sich der maltesischen Auffassung 
angeschlossen hatte, enthielt sich bezüglich des 
norwegischen Antrages der Stimme. 

Der Antrag wurde im Plenum mit 1 06 Stim­
men, keiner Gegenstimme und 8 Enthaltungen 
angenommen. 
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Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Entwicklung 

a) E n t w i e  k 1 u n g s p r o  g r a m m d e r  V e r­
e i n  t e n N a t i o n  e n (U N D P) 

1 .  E r w e i t e r u n  g d e s  U N D  P - V e r­
w a l t u n g s r a t e s 

Die Frage einer Erweiterung des UNDP-Ver­
waltungsrates wurde erstmals im Juni 1971  im 
Rahmen der 12 .  Tagung des UNDP-Verwaltungs­
rates vorgebracht. 

Der 2. Kommission lag ein von einer Reihe 
von Entwicklungsländern eingebrachter Resolu­
tionsentwurf vor, der eine Erweiterung des Rates 
von 37 auf 48 Mitglieder vorsah. Dieser Entwurf 
war Gegenstand umfangreicher Konsultationen. 

Schließlich konnte eine Einigung auf folgender 
Basis erzielt werden: 27 Sitze für Entwicklungs­
länder, und zwar 1 1  Sitze für Afrika, 9 Sitze für 
Asien einschließlich Jugoslawiens und 7 Sitze für 
Lateinamerika ;  21 Sitze für die Industriestaaten, 
und zwar 1 7  Sitze für Westeuropa und andere 
westliche Staaten und 4 Sitze für Osteuropa. 
Ein diesbezüglicher Resolutionsentwurf wurde in 
der 2. Kommission mit 74 Stimmen (darunter 
Osterreich), 7 Gegenstimmen und 29 Enthaltun­
gen (lateiname�ikanische Länder, Oststaaten) 
angenommen. 

Die Wahl der 1 1  zusätzlichen Mitglieder des 
UNDP-Verwaltungsrates fand am 20. Dezember 
1 97 1  im Rahmen der wiederaufgenommenen 
5 1 .  Tagung des ECOSOC statt. Osterreich wurde 
mit der Türkei und Schweden auf einen der drei 
zusätzlichen westlichen Sitze gewählt. 

2. K a p  a z i t ä t d e s  E n t w i e  k 1 u n g s­
s y S t e m s d e r  V e r  e i n  t e n Na t i o n  e n 

Unter diesem Titel brachten einige Entwi'Ck­
lungsländer in der 2. Kommission einen Reso­
lutionsentwurf ein, der dazu bestlimmt war, ver­
schiedene Akzente des Konsensus vom 30. Juni 
1 970 über die Reorganisation des UNDP neu 
:zu setzen. 

Nach langwierigen Verhandlungen gelang es, 
den Text so abzuändern, daß er für einen Teil 
.der westlichen Gruppe (Skandinavien, Nieder­
lande, Italien, Osterreich) annehmbar wurde. Die 
zur Abstimmung gelangte revidierte Fassung 
�rhielt 88 Stimmen (darunter Osterreich) bei 
2 Gegenstimmen (Großbritannien, Kanada) und 
10 Enthaltungen. 

3.  F i n a n z i e 1 1  e B e i  t r ä g e z u m  
U N D P  

Der Wirtschafts- und Sozial rat forderte den 
Verwaltungsrat des UNDP mit Resolution 1 6 1 5  
(LI) auf, die Planungsgrundlagen der genehmigten 
Indikativen Planungszahlen bei der erstmöglichen 

4 5  

Gelegenheit unter dem Gesichtspunkt zu über­
prüfen, daß die dem Programm zur Verfügung 
stehenden M�ttel in den nächsten fünf Jahren 
eine Verdoppelung erfahren. Gleichzeitig wurden 
die Regierungen dringend ersucht, ihre finanziel­
len Beiträge zum UNDP zu erhöhen. 

Der 2. Kommission lag hiezu ein von Brasilien 
eingeführter Resolutionsentwurf vor, in dem die 
Resolution des ECOSOC vollinhaltlich indorsiert 
wird. Im Rahmen der Debatte wurde seitens der 
westlichen Länder darauf verwiesen, daß bei der 
Festsetzung der Indikativen Planungszahlen im 
Interesse der Empfängerländer und des UNDP 
von realistischen Schätzungen der im Planungs­
zeitraum zu erwartenden Beitragsleistungen aus­
gegangen werden müsse. 

Seitens einer Reihe von Entwicklungsländern 
wurde betont, daß die der Berechnung der der­
zeitigen Indikativen Planungszahlen zugrunde 
gelegte jährliche Steigerungsrate der freiwilli­
gen Beiträge zum UNDP .in Höhe von 9'6% 
angesichts der laufenden Kostensteigerungen 
sowie der jährlichen Inflationsrate verschiedener 
Währung zu einer Stagnierung des Programms 
führen würde. 

Der Entwurf wurde schließlich mit 8 1  gegen 
5 Stimmen bei 25 Enthaltungen (darunter Oster­
reich) angenommen. 

4. B e  r i c h  t e d e s U N D  P - V e r  w a 1-
t u n g s r a t e s  

Die 2. Kommission nahm die Berichte des 
UNDP-Verwaltungsrates über dessen 1 1 . und 
12 .  Tagung ohne Einwand zur Kenntnis. 

5. E r n  e n n u n  g d e s  A d m i n  i s t  r a t  0 r s 

:l e s  U N D P  

Der langjährige Administrator des UNDP, 
Paul G. Hoffmann, trat aus Altersgründen am 
1 5 .  Jänner 1972 von seinem Posten zurück; zu 
seinem Nachfolger schlug der UN-Genralsekretär 
Rudolph A. Peterson vor. Dieser Vorschlag 
wurde vom Plenum einstimmig angenommen. 

b) K a p i t a l e n t w li c k l u n g s f o n d s  d e r  
V e r e i n t e n  N a t i o n e n (U N C D F) 

Die westlichen Länder stehen, mit Ausnahme 
der Niederlande, der Idee dieses Fonds nach wie 
vor ablehnend gegenüber. In einem von Tunesien 
zusammen mit einigen anderen Entwicklungs­
ländern eingebrachten Resolutlionsentwurf wer­
den die Mitgliedstaaten neuerlich eingeladen, 
Beiträge zum Fonds zu leisten . .  Der Entwurf 
wurde im Plenum mit 82 gegen 8 Stimmen bei 
22 Stimmenthaltungen (darunter Osterreich) an­
genommen. 
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c) E n t w i e  k I u n g s h e l  f e r p r o  g r a m m 

d e r  V e r e i n t e n  N a t i o n e n  

Die Generalversammlung hatte mit Resolution 
2659 (XXV) die Errichtung eines Entwicklungs­
helferdienstes der Vereinten Nationen (UNVP) 
beschlossen. Dieser Dienst nahm seine Tätigkeit 
mit 1. Jänner 197 1  im Rahmen des UNDP auf. 

Der 2. Kommission lag nunmehr der erste 
Tätigkeitsbericht vor, der sich vor allem mit 
einer Reihe organisatorischer und prozeduraler 
Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau bzw. 
Ausbau dieses Dienstes auseinandersetzt. 

Seitens des Iran wurde hiezu zusammen mit 
Dänemark und mehreren Entwicklungsländern 
ein Resolutionsentwurf eingebracht, in dem die 
Organisationen des UN-Systems aufgefordert 
wurden, alle Ersuchen um Beistellung von Ent­
wicklungshelfern im Rahmen ihrer Entwicklungs­
projekte durch das UNVP abzuwickeln. Die Re­
gierungen der Mitgliedstaaten, die internationalen 
Organisationen sowie private Institutionen und 
Privatpersonen werden eingeladen, zu dem Son­
derfonds für das UNVP bei,zutragen. 

über Vorschlag einiger afrikanischer Staaten 
wurde in den Entwurf ein neuer Paragraph auf­
genommen, wonach UN-Entwicklungshelfer nur 
über ausdrückliches Ersuchen und mit Zustim­
mung des Empfangsstaates entsandt werden 
dürfen. 

Der österreichische Vertreter gab eine Erklä­
rung ab, in der auf die aktive österreichische 
Mitarbeit �m UNVP hingewiesen wurde. 

d) B e v ö I k e r u n  g s f o n  d s d e r  V e r  e i n­
t e n  N a t i o n e n  

Zur Frage dieses 1 966 auf Grund Resolution 
221 1  (XXI) errichteten Sonderfonds wurde von 
den Niederlanden und 1 2  anderen Staaten ein 
Resolutionsentwurf erngebracht, in dem der 
Generalsekretär aufgefordert wurde, die not­
wendigen Schl"itte zur organisator�schen Ver­
besserung des Fonds zu unternehmen. Besondere 
Aufmerksamkeit soll dabei der beschleunigten 
Rekrutierung von Experten und der Ausbildung 
von Fachleuten in Entwicklungsländern gewidmet 
werden. 

Der Entwurf wurde nach Annahme einiger 
Abänderungsvorschläge von der 2. Kommission 
mit 59 Stlimmen (darunter Osterreich), keiner 
Gegenstimme und 1 7  Enthaltungen gebilligt. 

Osterreich gab zu diesem Tagesordnungspunkt 
eine umfassende Erklärung ab (Anlage 1 3) .  

UN-Weltkonferenz für Handel und Entwicklung 
(UN-Welthandelskonferenz, UNCTAD) 

3. Welthandelskonferenz sowie die ihrer Vor­
bereitung dienende 2. Ministerkonferenz der 
"Gruppe der 77", die in der Zeit vom 25. Okto­
ber bis 7.  November 1 97 1  in Lima, Peru, statt­
fand. 

Die Debatte wurde mit Erklärungen des 
UNCTAD-Generalsekretärs, des Präsidenten des 
Rates für Handel und Entwicklung sowie des 
Generalberichterstatters der Lima-Konferenz ein­
geleitet. Der Bericht über die Lima-Konferenz 
wurde als offizielles Dokument der Generalver­
sammlung zirkuliert. 

Der 2. Kommission lag zur Frage der 3. Welt­
handelskonferenz ein von den Philippinen und 
22 anderen Entwicklungsländern eingebrachter 
Resolutionsentwurf vor, dessen operativer Teil 
drei Abschnitte umfaßte. 

Im ersten Abschnitt wurde mit Genugtuung 
die Einladung der chilenischen Regierung ange­
nommen, die 3. Welthandelskonferenz in der 
Zeit vom 1 1 .  April bis 1 9. Mai 1 972 in Santiago 
abzuhalten. Ferner wurden darin die Mitglied­
staaten aufgefordert, den in der Erklärung von 
Lima enthaltenen Vorschlägen eine sorgfält'ige 
Prüfung angedeihen zu lassen. Darüber hinaus 
wird die Konferenz selbst aufgefordert, bei ihrer 
3. Tagung ein umfassendes Aktidnsprogramm 
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder 
sowie der Binnenländer bezüglich der Förderung 
des Ost-West-Handels zu überprüfen, an die Prä­
ferenzen gewährenden Länder zu appellieren, 
ihre Angebote im Rahmen des generellen Prä­
ferenzensystems zu erfüllen. 

Im zweiten Abschnitt des Entwurfes wird 
übereinstimmend festgestellt, daß die 3. Welt­
handelskonferenz auch eine umfassende über­
prüfung der insnitutionellen Vorkehrungen der 
UNCTAD zwecks Verbesserung aflr Effektivität 
ihrer Arbeit unternehmen soll. Ferner wird die 
wesentliche Rolle der UNCTAD bezüglich der 
überprüfung der Evaluierung der Internatio­
nalen Entwicklungsstrategie betont und die Kon­
ferenz eingeladen, entsprechende prozedurale und 
institutionelle Vorkehrungen zur Bewältigung 
dieser Aufgaben in die Wege zu leiten. Schließlich 
soll der Reform der UNCTAD und ihrer 
Arbeitsmethoden entsprechendes Augenmerk ge­
widmet werden. 

Im dritten Abschnitt wird sodann entschieden, 
daß die Ergebnisse der 3. Welthandelskonferenz 
von der XXVII. Generalversammlung mit höch­
ster Priorität behandelt werden sollen. 

Der Resolutionsentwurf war Gegenstand von 
Konsultationen und konnte schließlich so formu­
liert werden, daß er ohne Einwand von der 
Kommission angenommen wurde. 

Im Mittelpunkt der Debatte über diesen In einem zweiten von Chile und 9 anderen 
Tagesordnungspunkt stand die bevorstehende Staaten eingebrachten Resolutionsentwurf wurde 
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die einstimmige Annahme des Arbeitsprogramms 
durch die Zwischenstaatliche Gruppe der 
UNCTAD für übertragung von Technologie 
gutgeheißen und die Resolution 2726 (XXV) 
enthaltene Empfehlung neuerlich bekräftigt, 
wonach die Mitgliedstaaten der UNCTAD diesem 
Komitee �hre volle Unterstützung angedeihen 
lassen sollen. Schließlich wurden die internatio­
nalen Finanzinstitutionen und -programme er­
sucht, der wirtschaftlichen Hilfe auf diesem 
Gebiet besondere Pl1ior,ität einzuräumen, wobei 
den am wenigsten entwickelten Ländern ent­
sprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden 
solle. 

Dieser Entwurf wurde ebenfalls ohne Einwand 
angenommen. 

UN-Konferenz über die menschliche Umwelt 

Die Probleme der menschlichen Umwelt 
beschäfoigten die Vereinren Nationen in den 
letzten Jahren in zunehmendem Maße. Bereits 
die XXIII. Generalversammlung hatte den Be­
schluß gefaßt, eine UN-Konferenz zur Behand­
lung dieser Fragen einzuberufen. Gemäß Resolu­
tion 258 1  (XXIV) vom 15 .  Dez,ember 1969 wird 
die Konferenz im Juni 1 972 ,in Stockholm statt­
finden. 

Zur Vorbereitung der Konferenz wurde vor 
zwei Jahren ein aus 27 Staauen bestehender Aus­
schuß eingesetzt. Wie der Generalsekretär der 
Umwelt konferenz, Maurice Strong, �n seiner ein­
leitenden Erklärung berichtete, konnten die Vor­
bel"eitungsarbeiten so weit vorangetr,ieben wer­
den, daß die Konferenzdokumente bereits Jm 
Februar 1972 vorliegen werden. 

In eilnem von Schweden zusammen mit 33 
anderen Staaten (Idarunter tAsterreich) einge­
brachten Resolutionsentwurf wurde die geleistete 
Vorbereitungsarbeit mit Anerkennung zur 
Kenntnis genommen und die proV'isor,ische Tages­
ol1dnung 'der Konferenz sowie deren provisori­
sche Geschäftsol"dnung gebilügt. 

Die Frage der zur Konferenz einzuladenden 
Staaten w,uroe bei ,d'er Ausarbeitung des schwe­
dischen Resolutionsentwurfes bewußt ausge­
klammert, da über dieses Problem Konsultatio­
nen, insbesondere hinsichdich der Teilnahme der 
DDR an ,der Konferenz, im Gang,e waren. 

Seitens der Westmächte wurde eine Kompro­
mißlösung angeboten, die eine Konferenzbeteili­
gung der DDR durch Expenen ohne Stimmrecht 
vorsehen würde. Dieses Angebot wUl1de jedoch 
von sowjetischer Seite, :die auf Teilnahme. der 
DDR als vollberechuigter Staat bestand, zurück­
gewlesen. 

Als sich das Scheitern der diesbezüglichen Kon­
sultationen abzeichnete, wurde von Großbritan­
DIen zusammen mit 1 1  arrderen Staaten ein 

4 7  

Abänderung5antrag zum schwedischen Entwurf 
eingebracht, der die Aufnahme .eines neuen Para­
graphen vorsah, demgemäß der Generalsekretär 
aufgefordert werden soll, die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen 
und der IAEA ("Wiener Formel") zur Teilnahme 
an der Konferenz einzuladen. 

Von der Tschechoslowakei wurde zu diesem 
Abänderungsantrag gemeinsam mit 1 7  Oststaaten 
bzw. Entwicklungsländern ein ergänzender Ahän­
derungsantrag eingebracht, der den Einschub der 
Worte "und andere interessierte Staaten" (All­
staatenklausel) vorsah. Dieser Antrag wurde mit 
34 gegen 53 Stimmen bei 22 Enthaltungen ahge­
lehnt. Osterreich stimmre mit 'dem Großteil ner 
Weststaaten gegen den Antrag. In einer Votums­
erklärung betonte der ösoerreichische Vertreter 
jedoch, daß Oster reich eine einvernehmliche 
Lösung der Ei'nladungsfrage begrüßt hätte. 

Der britische Antrag wUl1de mit 64 (darunter 
Osterreich) gegen 21 Stimmen bei 20 Enthal­
tungen gebilligt. 

Der Entwurf als Ganzes wur,de ,in der revi­
dierten Fassung mit 94 gegen 8 Stimmen (Ost­
staaoen) und 7 Enthaltungen angenommen. 

Im Plenum der Generalvensammlung brachte 
Polen im Namen ·der Oststaaten einen Abände­
rungsantrag ein, der eine Versch,iebung der 
Umweltkonf.erenz von 1972 auf 1973 zum Ziel 
hatte. Dadurch sollte mehr Zeit zur Lösung der 
Einladungsfrage gewonnen werden. Di'eser Antrag 
wurde jedoch mit 1 7  gegen 70 Stimmen (darunter 
Osterr'eich) bei 29 Enthaltungen zurückgewiesen. 
Maßgebend für diese Entscheidung war vor allem 
die überlegung, daß die Vorbereitungsarbeiten 
bereits so weit gediehen und auf den Junitermin 
1 972 ausgericht,et sind, daß eine Verschiebung der 
Konferenz um ein Jahr in diesem Stadium nicht 
gerechtfertigt erschien. 

Ein weiterer, von Jugoslawi'en mit Algerien, 
Indien, der Volksrepublik Jemen und Rumänien 
im Plenum eingebrachuer Antrag mit' ,der "All­
staatenklausel" wurde mit 43 gegen 57 Stimmen 
Cdarunter Osterreich) bei 20 Enthaltungen abge­
lehnt. 

Die Gesamtresolution wunde vom Plenum mit 
104 gegen 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen gebil­
ligt. 

Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes 
wurde von einer Reihe von .Entw,icklungsländern 
ein weiterer Resolutionsentwurf ausgearbeitet, 
der sich vor allem mit Ider Problematik des 
Verhältnisses von Entwicklung und Umwelt­
schutz auseinandersetzt und ein Forderungspro­
gramm enthält, demzufolge die Industriestaaten 
in allen jenen Fällen Kompensationsmaßnahmen 
zugunsten der Entwicklungsländer zu ergreifen 
hätten, bei denen letztere durch Umweltschutz-
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maßnahmen der Industriestaaten Nachteile erlei­
den würden. 

Gegen ·diesen Entwurf wurde seitens der west­
lichen Industriestaaten eingewendet, daß er, da 
einerseits zu weitgehend, anderseits zu vage for­
muliert, größtenteils unannehmbar ,sei. 

Der Entwurf als Ganzes wuroe im Plenum 
mit 85 gegen 2 Stimmen (USA, Gr:oßbritan­
nien) und 34 Enthaltungen (übrige Weststaaten 
einschließlich Osterreich) angenommen. 

Frage der Errichtung einer Internationalen 
Universität 

Der Gedanke der Schaffung einer Internatio­
nalen Universität der Vereinten Nationen war 
von Generalsekretär U Thant in seiner Einlei­
tung zum Ber'icht über die Tätigkeit der Orga­
nisation 'im Jahr 1969 unterbreitet worden. 

Die XXIV. Generalversammlung griff diese 
Anr-egung auf und empfahl ein weiteres Stu­
dium des Problems ,durch den Generah;ekretär. 

Auf Grund eines ,der XXV. Generalversamm­
lung vorliegenden Ber_ichtes sowie -einer von der 
UNESCO-Generalkonferenz angenommenen Re­
solution beschloß die Generalv·er;sammlung mit 
Resolution 2691 (XXV) -eine nochmalo�ge Prü­
fung der erzieherischen, finanzieUen und or,gan-i­
satorisch-en Aspekte _einer derarügen Universität 
durch ,die UNESCO. Fe.1111er wuroe ,der UN­
Generalsekretär ersucht, die von ihm begonne­
nen Studi,en und Konsultatlionen fortzuführen, 
wobei die UN-Mitgliedstaaten gebeten wurden, 
Kommentare und Anregungen zu unterbreiten. 
Schl�eßlich wurde zur Unterstützung des Gene­
ralsekretärs ein aus 1 5  Experten hestehender 
Ausschuß eingesetzt, in -dem ,auch Osterreich ver­
treten äst. 

Auf der Grundlage der UNESCO-Studie, ein­
schlägigen Empfehlungen von UNITAR sowie 
des Ber;ichtes der UN-Expertengruppe legte der 
Generalsekretär der XXVI. Generalversammlung 
einen Bericht vor. Diesem war zu entnehmen, -daß 
das ursprüngliche Konzept einer Internationalen 
Universität mit lokalen Zweigstellen im Lichte 
der zusätzlichen StUldi,en bzw. reler Kommentare 
der RegieruTIßen insofern eine Anderung erfah­
ren hat, al� nunmehr an ,die Schaffung eines 
autonomen Koordinationszentrums ßedacht ;rst, 
das mit bestehenden bzw. neu zu errichtenden 
Universiiäts- und Forschungszentren verbunden 
wäre. Im Rahmen der Internationaloen Universi­
tät soll u. a. ,die Vergabe bestimmter Forschungs­
aufträge erfolgen, an denen die Vereinten Nanio­
nen in besonderer Weise interessiert sind. 

In einem von Osterreich gemeinsam mit 
9 anderen Staaten eingebrachten Resolutions­
entwurf wurde ,der Generalsekretär ersucht, 
seine Studien unter HeranZiiehung der UNESCO 

und anderer interessierter Organisationen fort­
zusetzen und hierüber reler 53. Tagung der 
ECOSOC zu berichten. Dabei soll ihm das bereits 
bestehende, jedoch von 1 5  ,auf 20 F,achleute zu 
erweiternde Expertenkomitee 'weiter zur Seite 
stehen. ECOSOC und Generalkonferenz der 
UNESCO wurden eingeladen, der Generalver­
sammlung allfällige Kommenta-re zu dieser Frage 
zu übermitteln. 

Der Entwurf wurde im Plenum mit 100 Stim­
men bei keiner Gegenstimme und 10 Enthal­
tungen (Oststaaten) angenommen. 

Die österreichische Delegation hat sich an der 
A'usarbeitung des geg.enständlichen Resolutions­
entwurfes akt'iv beteiligt und auch in der Debatte 
zu ·dieser Frage das Wort rergriff,en (Anlage 1 5). 

Erklärung des Tages der Vereinten Nationen zu 
einem internationalen Feiertag 

Auf Antrag Sambias wurde die gegenständliche 
Frage in die T�gesordnung der XXVI. General­
versammlung aufg'enommen. 

Eine Gruppe von Entwicklungsländern loegte 
einen Resolutionsentwurf vor, demzufolge ,der 
24. Oktdber (T'ag ,der Vereinten Nationen) zum 
,,.internationalen Feiertag" erklärt und von allen 
MitgIiedstaat-en als öff-endicher Feiertag beob­
achtet wenden soll. 

Von den meisten Industriestaaten ist dieser 
Vorschlag von Anfang an eher zurückhaltend 
aufgenommen worden. Seitens -der Niederlande 
wurde zu bedenken gegeben, daß die Einführung 
eines zusätzlichen Feiertages ,den wirtschaftlich­
sozialen Bemühungen im Rahmen der Zweiten 
Entwicklungsdekade kaum entspreche. Weiters 
wurde betont, daß die Form, in der öffentliche 
Feiertage im einzelnen gestaltet werden, Sache 
jedes Mitgliedstaates sei. 

Der Antrag wur.de mit 63 g·egen 6 Stimmen 
bei 32 Stimmenthaltungen angenommen. Auch 
die österl'eich�sdre Delegation hat sich zu diesem 
Antrag der Stimme enthalten. 

Organisation für Industrielle Entwicklung 
(UNIDO) 

Der 2. Kommission lagen zu diesem Tages­
oronungspunkt eine Note des Generalsekreta­
riats sowie -der Ber;icht über 'di'e 5. Tagung des 
Rates .für IndustrieUe Entwicklung und die 
Internationale Sonderkonferenz der UNIDO 
vor. 

Die Debatte über die vorliegenden Berichte 
war von einer Auseinandersetzung über nie Frage 
überschattet, ob Punkt 8 des 'J1eiles 11 Bestand­
teil des von der Sonderkonferenz angenomme­
nen Konsensus badet. In diesem Punkt empfiehlt 
die Sonderkonferenz reI-er Generalversammlung, 
daß der Rat für Industrielle Entwicklung ermäch-

UNO-Bericht 3· 
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tigt werden soll, die Struktur des UNIDO­
Sekretariats auf allen Ebenen zwecks Erhöhung 
der Effektivität der Organisation zu überprüfen. 
Während ein Großteil der westlichen Delegatio­
nen die Auffassung vertrat, daß .dieser Punkt 
Teil des Konsensus sei, wurde dies seitens der 
afrikanischen Gruppe bestritten. Das UN-Sehe­
tariat erklärte, daß es sich hiebei um einen 
"Sekretariatsirrtum" handelt und tbrachte zum 
Bericht ein entsprechendes Corrigendum heraus. 
Dieser Schritt veranlaßte versch,iedene westliche 
Delegationen, den Konsensus in seiner Gesamt­
heit in Frage zu stellen. Schließlich einigte man 
sich über chilenische Vermittlung 'darauf, die 
Korrektur zwar zur Kenntnis zu nehmen, ,g1eich­
zeitig jedoch in ,den vorliegenden Resolutions­
entwurf 'eine Bestimmung aufzunehmen, wonach 
der Exekutivdirektor ,der UNIDO '-lufgef.9rdert 
wird, die Organisanion und Struktur /des UNIDO­
Sekretariats zu überprüfen und hierüber ,dem Rat 
für Industrielle Entwicklung zu berichten. Der 
von Brasilien eingeführte Resolutionsentwurf 
enthielt ferner die Indorsierung des Konsensus 
sowie eine Befürwortung der Richtlinien zur 
langfristigen Strateg,i'e der UNIDO. Der UN­
Generalsekretär wind ensucht, eine Experten­
gruppe zur Ausarbeitung einer langfristigen Stra­
tegie einzusetzen. Weiters soll zwecks überprü­
fung der Zusammenarbei,t zwischen UNIDO und 
UNDP ein aus Iden Mitgliedern der Büros des 
Verwaltungsrates und ,des Rates für Industrielle 
Entwicklung bestehendes zwischenstaadiches 
Komitee eingesetzt weroen. Der Entwurf ent­
hält u. a. auch Bestimmungen über ,die Erhöhung 
der von der UNID.O und vom UNDP zur 
Durchführung übertragenen Projekte, die Finan­
zierung der Industriellen I$onderdienste (SIS): eine 
erweiterte Autonomie der UNIDO 1n Verwal­
tungs- und Personalangelegenheiten, die Zusam­
menarbeit zwüschen UNIDO und UNCTAD 
sowie die Einberufung einer weiter.en Sonder­
konferenz der UNIDO im Jahr 1974 oder 1 975. 

Der Entwurf war Gegenstand längerer Ver­
handlungen. Der schEeßlich zustande gekommene 
Kompromißtext wUl1de sowohl in der Kommis­
sion wie im Plenum ohne Einwand ang,enommen. 

Der österreichiche Vertreter gab in der Gene� 
raldebatte eine Erklärung ab (Anlage 1 4). 

Überprüfung und Beurteilung der Zielsetzungen 
und Maßnahmen der Internationalen Entwick­
lungsstrategie für die Zwdte Entwick.1ungsdekade 

Unter diesem Tagesol'dnungspunkt wurden in 
der 2. Kommission 'zwei Resolutionsentwürfe 
eingebracht : 

Im er,sten Entwurf wurde ,die Erklärung ,des 
Generalsekretärs begrüßt, ,jn ,der er auf die Not­
wendigkeit v,erstärkter Bemühungen auf dem 
Informationssektor und in der Mobilisierung der 
öffentlichen Meinung bei ,der Verwirklichung ,der 
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Zielsetzungen der Zweiten Entw,icklungl"debde 
verwies. Ferner enthielt d'er Entwurf an die 
Regierungen und zuständigen internationalen 
Or,ganisationen genicht'ete .A<ufforderungen, ihre 
Informationspolitik zu v'erstärk.en und den Erfol­
gen sowüe Mängeln der Internationalen Entwick­
lungsstrategie 'die erforderliche Publizität zu wid­
men. 

Im Laufe der Debatte gab der Direktor des 
Zennrums für wirtschaftliche und 'soziale Infor­
mation (CESI) des UN-Sekretariats einen über­
blick über die Tätigkeit des Zentrums im Zusam­
menhang mit den ,internationalen Entwicklungs­
bemühungen. 

Der zweite Resolutionsentwurd befaßte sich 
mit ,der Rolle des Komitees für Entwicklungs­
planung bei der überprüfung und Beurteilung 
der Internationalen Entwicklungsstrategie. Dieses 
Komitee w,jT,d d,emnach auf ,Expertenebene Kom­
mentare und Empfehlungen für die alle zwei 
Jahre stattfindende globale überprüfung vorbe­
reiten. 

Die vom ECOSOC mit Resolution 1 625 (LI) 
beschlossene Stärkung der Rolle des Komitees 
wird von der Generalversammlung ,g,ebiIEgt, <die 
zuständigen Sekretariate auf regionaler und sek­
toraler Ebene werden aufgefordert, mit dem 
Komitee bei der Sammlung, VO:11bereitung und 
Bereitstellung der notwendigen Daten und Infor­
mationen zusammenzuarbeiten. Ferner wil'd der 
Bericht des Generalsekretärs über ,ein System der 
umfassenden überprüfung ,der Stranegie zur 
K,enntnis genommen. Darin wei1den die einzelnen 
Bestimmungen ,der Strategie in ,insgesamt 68 Ele­
mente ,g,egliedert, für die jeweils entsprechende 
"Indikatoren" ausgearbeitet wer.den sollen. 

Schließlich enthält der Entwurf die Entschei­
dung, d<i'e Arbeit der 2. Kommission in den Jah­
ren, in denen eine überprüfung durchgeführt 
wird, so zu Igestalt,en, daß ausreichend Zeit für 
eine gründliche Behandlung der Berichte ,des 
ECOSOC und ,andel'er Organe der Vereinten 
Nationen zur Verfügung steht. 

Dieser Entwunf wurde mit: einigen .A<bändel'un­
gen von der 2. Kommission ohne Einwand gebil­
ligt. 

Identifizierung der am wenigsten entwickelten 
Länder 

Die Generalversammlung nahm zum gegen­
ständlichen TagesordnungspuIllkt eine Resolution 
an, in der ,die vom Komitee für Entw,icklungs­
planung (CDP) empfohlene Liste der am wenig­
sten entwickelten Län:der ,einstimmig gebilligt und 
die mit einschlägig,en Entwicklungsfragen befaß­
ten UN-Organisationen aufgefordert wurden, bei 
der Ausarbeitung von Programmen zugunsten 
dreser Länder 'deren besondere Bedürfnisse zu 
berückJsichtigen. 
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In der Debatte über die Resolution kam es in Beitragskonferenzen (UNDP, UNCDF, UNIDO) 
der 2. Kommission zu Auseinandersetzungen 
unter den Entwicklungsländern. Während der 
überwiegende Teil der afro-asiatischen Staaten 
das vom CDP angewandte Konz-ept einer glo­
balen Beuneilung befürwortete, sprachen sich 
zahlreiche lateinamerikanische, aber auch einige 
afro-asiatische Staaten für ein "regionale�" bzw. 
"sektorales" Konzept aus. 

Allgemein wurde anerkannt, daß die vom 
CDP angewandten Kcriterrien (Sozialprodukt pro 
Kopf von 1 00 Dollar oder wenig>er, Anteil der 
industriellen Produktion am Sozialprodukt von 
10% oder weniger, A,nalphabetenrate von 800/0 
oder mehr) einer weiteren Verfeinerung und 
Ergänzung bedürfen. 

Die vom CDP vorgeschlagene und von der 
Generalversammlung genehmigte "hard-core"­
Liste enthält folgende Länder: 

A f r i k a: Botswana, Burun<dU, T�cha,d, Daho­
mey, Kthiopien, Guinea, Lesotho, Mali, Malawi, 
Niger, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tan­
sanien, Obervolta; 

A s i e  n u n d 0 z e a n i e  n :  Af,ghanistan, 
Bhutan, Laos, Malediven, Nepal, Sikkim, Western 
Samoa, Jemen ; 

L a t e i n  a m e r  i k a :  Haiti. 

UN-Institut für Ausbildung und Forschung 
(UNITAR) 

Der 2. Kommission lag zu diesem Tagesord­
nun�punkt der Jahresbericht des Exekutivdirek­
tors über die Tätigkeit des Instituts vor. 

Der Exekutlivdirektor, Chief Adebo, gab wei­
ters einen ergänzenden Bericht über die laufen­
den Arbeiten und verw.ies insbesondere auf die 
Notwend.igkeit -einer besseren Dotierung des In­
�tiituts. 

Angesichts des umfangreichen Arbeitspro­
gramms der Kommission nahmen die einzelnen 
Delegationen meist nur in allgemeiner Form zum 
Bericht Stellung und begrüßten die von UNIT AR 
im letzten Jahr geleistete Arbeit. Auch der östier­
reichische Vertreter ergriff das Wort und betonte, 
daß österreich zur Tätigkeit des Instituts in ver­
schiedener Weise beitragen konnte. Er verwies 
in diesem Zusammenhang auf das UN-Seminar 
für höhere UN-Funktionäre, welches im Juni 
1971  auf Schloß Hernstein stattgefunden hatte 
und welches unter Betonung der Gastgeberrolle 
der Bundesregierung auch im Bericht erwähnt 
wird. 

In der österl'eichiJsch,en Erklärung wurde ferner 
angeführt, daß österreich beabsichtige, ' für 1972 
einen Beitrag in gleicher Höhe w�e im Vorjahr 
zu leisten und mit UNIT AR bei der Durch­
führung spezifischer Projekte wie in der Ver­
gangenheit zusammenzua.rbeiten. 

Im Rahmen der XXVI. Generalversammlung 
wurden die Beitragskonferenzen für ,das Ent­
w.icklungsprogramm der Vereinten Na��onen 
(UNDP), ,den Kapitalentwicklungsfonds 
(UNCDF) und die Organisation fü'r Industrielle 
Entwicklung (UNIDO) abgehalten. 

1 .  Die UNDP-Beitragskonferenz wunde 
gemeinsam mit jener für den Kapioalentwick­
lung>sfonds am 1 .  November 1 97 1  abgehalten. 
Zum Präsidenten der Konfer,enz wUl1de Bot­
schafter Ake (Elfenbeinküste) gewählt. Als Vize­
präsidenten fungierten Botschafter Legnani 
(Uruguay) und Ministre-Conseiller Wolte (öster­
reich). 

1 1 9 Staa�en gaben B-eiträge in der Höhe von 
insgesamt 1 72 Millionen US-Dollar zum UNDP 
für 1972 bekannt. Obgleich einige w�chtig'e Bei­
tragsländer zum Zeitpunkt der Konferenz noch 
keine endgültigen Zusagen machen konnten, wird 
erwartet, daß, zusammen mit dem seitens d.er 
amerikanischen Regierung .ins Auge gefaßten Bei­
trag von 80 bis 100 Millionen US-Dollar sich das 
UNDP-Budget 1972 auf rund 265 MiHionen US­
Dollar belaufen wiIid. Beitra.gserhöhungen gegen­
über dem Vorjahr erfolgten �nsbesoDidere von 
Schweden (26 Millionen US-Dollar; 1 97 1 : 23 Mil­
lionen US-Dollar), Belgien (3"5 Millionen US­
Dollar; 1 971 : 2'8 Millionen US-Dollar), Däne­
mark (20 Millionen US.J)ollar; 1971 : 1 7  Mil­
lionen US-Dollar), F.innland (3'5 Millionen US­
Dollar; 1 971 : 3 Millionen US-Dollar), Nieder­
lande ( 1 3  Millionen US-Dollar; 1 97 1 : 1 1  Mil­
lionen US-Dollar) und Norwegen (7"5 Millionen 
US-Dollar; 197 1 : 6'6 Millionen US-Dollar). 
Einige Länder (darunter Schweden, Großbritan­
ni,en und die Schweiz) gaben bereits �hre voraus­
sichtlichen Beiträge für 1973 bzw. 1974 bekannt. 

österreich kündigte vorbehaltJich der parla­
mentarischen Genehrrugung einen Beitrag zum 
UNDP für 1 972 in Höhe von 1 ' 8  Millionen 
US-Dollar (1971 : 1 '6 Millionen US-Dollar) an. 

Hinsichtlich des Kapitalentwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen (UNCDF) war gegenüber 
dem Vorjahr ein weiterer Rückgang der B'ei­
tragszusagen festzustellen. Insgesamt kündigten 
nur 29 Länder Beiträge in der Höhe von ins­
gesamt 832.060'- US-Dollar an. Von den Indu­
striestaaten erfolgten keine Zusagen. 

2. Am 26. Oktober 1971 wurde d<ie 4. UNIDO­
Beitragskonferenz unter dem Vorsitz von Bot­
schafter Cernik (CSSR) abgehall'en. 68 Staaten 
kündigten Beiträge in der Höhe von ,insgesamt 
1 '9 Millionen US-Dollar zugunsten der UNIDO 
für das J.ahr 1972 an. 

Die Mehrzahl der westlichen Staaten verw.ies 
auf die Erhöhung ihrer UNDP-Beiträge und 
betonte, daß das UNDP die zentrale Finanz,ie­
rungsquelle der UNIDO bleiben solle. 
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Der österreichische Vertreter gab eine Erklä­
rung ab, in der er, vorbehaltlich der parlamentari­
schen Genehmigung, einen Beitrag Osterreichs 
für 1972 �n der Höhe vron 1 5.000'- US-Dollar 
zur Einanz,ierung eines 1 972 in Wiien abz'Uhalten­
den UNIDO-PlastikJseminans ankündigte. Ferner 
wurde auf die Leistungen Ost·erreichs bei der 
Unterbringung der UNIDO �n Wäen verwiesen. 

Errichtung von Schwesterstädten 

Schon seit mehreren Jahren bemühte sich die 
"Weltföderation der Schwesterstädte" um Be­
handlung 'dieser Frage durch die Generalver­
sammlung, wobei das Ziel ·der g·enannten Organi­
sation nicht zuletzt eine finan:urelle Beteiligung 
der Vereinten NatJionen an ihren Projekts.- 'Und 
SekretaI'iatskosten war. Aus grundsätzlichen Er­
wägungen standen voiele Staaten einem solchen 
Ansinnen jedoch ablehnend gegenüber. Darüber 
hinaus beliefen sich di'e finan2'Jiellen Aspirationen 
der Organisation der Schwesterstädte auf Beträge, 
die von ,den Vereinten Nationen einfach nicht in 
Erwägung gezogen werden konnten und auch 
zu einem Präzedenzfall für ungezählte Subven­
tionsansuchen anderer Organisationen hätten 
werden müssen. 

5 1  

Die Generalversammlung hat diese Frage ,in 
den vergangenen Jahren daher stetJS ohne Be­
handlung v·ertagt. 

Anläßl,ich der XXVI. Generalversammlung 
kam es dann zu einer Debatte. Der General­
versammlung lag ein von Frankreich gemein­
sam mit 1 8  EntwicklungJSländern eingebrachter 
Resoluoionsentwurf vor, der die ErI1ichtung von 
Schwesterstädten zwischen Industrie- und Ent­
wicklungsländern sowie die internationale Zusam­
menarbeit auf der Ebene der Gemeinden grund­
sätzlich begrüßt und ·den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen auffordert, �n Zusammen­
aI'beit mit der "Weltföderation der Schwester­
städte" zu prüfen, -inwieweit die Vereinten 
Nationen die intemationale Entwicklung auf die­
sem Gebiet wirksam fördern könnten. 

über das Ergebnj,s seiner Untersuchungen und 
Maßnahmen soll der Generalsekretär der 54. Ta­
gung des ECOSOC und der XXVII. General­
versammlung ber.ichten. 

Die Resolution wurde mit 85 gegen 4 Stimmen 
(USA, Kanada, Neuseeland, Großbritannien) bei 
27 Enthaltungen (darunner Osterreich) angenom­
men. 
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5 .  ASSCHNIIT 

Soziale und menschenrechtliche Fragen 

Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates 

(S 0 z i a l e  u n d  m e n s e h e  n r e c h t I i c h  e 
A s p  e k t e) 

Der XXVI. Generalversammlung lagen sechs 
Resolutionsentwürfe vor, welche die so:z:ialen und 
menschenrechtlichen Abschnitte ,des ECOSOC­
Berichtes betrafen. Aus Zeitmangel karn es weit­
gehend nur zu kur2Jen Spezialdebatten über diese 
Entwürfe. Die Resolutionsentwürfe, welche aus­
nahmslos angenommen wUIiden, behandelten fol­
gende Themen : 

1 .  Die Leistungen des UNICEF während seiner 
bishel1igen 25jährigen Tätigkeit. 

In der Resoluuion, ,die auch von Osterreich 
mi�eingebracht wOIiden war, wurde in erster 
Linie ,der Hoffnung Ausdruck verliehen, <daß 
UNICEF ,im Jahre 1975 auf Grund erhöhter 
Beitragsleistungen über ein Budget von 100 Mil­
lionen Dollar verfügen werde. 

2. Die Wahrung der Rechte geistig nicht voll 
entwickelter Personen. 

Die Resolution, welche Osterreich mitein­
brachte, war als Bezugsrahmen für künftige Ini­
tiativen von Staaten konzipiert. Sie erörterte die 
s02Jialen und wirtschaftlichen Rechte solcher Per­
sonen. 

3. Die schrittweise Abschaffung der Todes­
strafe. 

Die Resolution, der·en Mitautor Osterreich 
war, lud einerseits die Staaten ein, die Möglich­
keiten für eine Besei�igung der Todesstraf'e zu 
prüfen; andel1seits erging die Aufforderung, 
Kapitalverbrechensprozesse - auch im Hinblick 
auf Begnadigungsmöglichkeiten - humaner zu 
gestalten. Os�err·eich stimmte mit ,den wesdichen 
Staaten und dem Ostlblock für den Resolutlions­
entW'Urf. Ein Großteil der EntwicklungsUinder 
entlhielt sich der Stimme. 

4. Menschenrechte ,in ,der Justizverwaltung. 

Die Resolution, die Osterreich ebenfalls mit­
einbr.achte, forderte die Beobachtung <der dies­
bezüglichen Artikel ,der Allgemeinen Menschen­
rechusdeklaracion und der Mindestregeln bei der 
Behandlung von Häftlingen. 

5. Jugend und Suchtgifte. 

In einer Resolution, welche von Islarrd einge­
br.acht worden war, wur,den die Staaten aufge-

fordert, wirkungsvolle Maßnahmen gegen illegale 
Suchtgiftherstellung und -verbreitung zu ergrei­
fen. Die V'ereinten Nationen sollten - unter 
Berücksichtigung der Probleme der Entw,icklungs­
länder und ,der Jugel1!d - ,die verstärkte Mit­
wirkung an diesen Maßnahmen prüfen. Die 
Jugend sei über die Gefahren des Suchtgiftmiß­
brauches zu informieren. 

6. F,eier des 25. Jahrestages der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung. 

Die Generalversammlung beschloß, in diesem 
Zusammenhang im Jahre 1973 einen Tag der 
Menschenrechte zu begehen. 

Die soziale Weltlage 

Die General'debatte der 3. Kommission über 
die soziale Weltlage, an der siebzig Redner teil­
nahmen, wurde vorn Direktor der Abteilung für 
soziale Entwicklung des UN-SekretaI'iats einge­
leitet. Im Mittelpunkt ,der Diskussion stand der 
Bericht des Generalsekretärs über die soziale 
Weltlage 1970. Als die wichlligste Schlußfolgerung 
des Benichtes wurde die Feststellung angesehen, 
daß die soziale Ungleichheit zwischen ,den reichen 
und den armen Ländern in der Berichtsperiode 
zugenommen und die soziale Weltlage sich ,im 
allgemeinen verschlechtert habe. 

Die sozialen Schwiel1igkeiten in den Entwick­
lungsländern sind vor aHem auf Arbeitslosigkeit 
bzw. Unterbeschäftigung, . auf Kapitalknappheit 
und in vielen Fällen auch auf den Mangel an 
Nahrungsmitteln zurückzuführen. Hingegen ist 
der relative Wohlstand in den Industrieländern 
von erhöhter Kl1iminalität und �teigen<dem Sucht­
giftkonsum begleitet. 

Die Entwicklungsländer anerkannten, daß ,sie 
für <die ,eigene soziale Entwicklung in e�ter Linie 
selbst verantwortlich sind. Trotzdem wurde wie­
derholt auf die von den Industriestaaten über­
nommenen Verpflichtungen im Rahmen der 
Entwicklungsstrategie hingewiesen. 

Obwohl die Verdienste des Sekretal1iats um 
den Bericht über die soziale Weltlage allgemein 
anerkannt wUI'den, gab es auch einige kritische· 
Bemerkungen und Stellungnahmen. Der ameri­
kanische Delegierte kritlisierte ,den Bericht beson­
del1s stark, weil er seiner Meinung nach teils 
falsche, teils längst überholte Daten über ,die 
Verhältnisse in den Vereinigten Staaten beinhalte. 
Noch schwerwiegender war der Vorwurf der 
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mangelhaften Methode, die auf ,die Unterschied­
lichkeit der sozialen und politischen Systeme .in 
der Welt k,eine Rücksicht nehme. Dieser Vorwurf 
wurde übl1igens auch von osteuropäischen Dele­
gationen erhoben. 

der Sowjetunion. Diese Angriffe lösten bei der 
sowjetischen und ukrainischen, aber auch bei 
mehreren arabischen Delegationen heftigen 
Widerspruch aus, wobei ,die Am�icht vertreten 
wurde, Israel versuche auf diese Weise die Auf­
merksamkeit von der eigenen Politik der Rassen­
diskriminierung abzulenken. 

Viele Delegationen ,gaben 'einen überhl.ick über 
die sozialen Verhältnisse im eigenen Land. Auch 
der österreichische Vertreter berichtete ,in lSeiner 
Erklärung (Anla-ge 1 6) über ,die Wlichtigsten 
Aspekte der sozial<en Lag,e in Osoerreich. 

Den zweiten Schwerpunkt bildete .die Apart­
heidpolitik und die Rassendiskriminierung in 
Südrhodesien und in den portug�esischen Terri­

Der 3. Kommission lagen zwei Resolutions� toflien. Sämtliche Redner verurteilten einmütig 
entwürfe VQr. die Apartheidpolitik, wQbei ,die afro-asiatischen 

Ein Entwurf, der dem Problem der Teilnahme Staaten und die Ostblockländer durch besondere 

der Jugend an 'der soz:ialen Entwicklung gewid- Schärfe hervortraten. Den USA und Japan wurde 

met und prozeduraler Natur war, wurde von vorgeworfen, daß ,sie Süd afrika weiterhin finan­

der rumänischen Delegation eingebracht. Da der ZJiell und durch Waffenlieferungen unterstützten 

Entwurf ,eine mö,glichst baldige Wiederaufnahme und daß der Handel der be�den Länder mit 

der Beratungen in der Generalversammlung über Süda�rika sich än le�ter Zeit. sogar noch aus­

die Probleme der Jugend befürwortete und somit g.eweltet habe. �n s�mer Erwld�rung bekannte 

einem gleichartigen Anliegen Osterreichs ent- Sl.� der amenkamsch� D.e�egler�e �ur . Be­

sprach, wurde er zusammen mit Rumänien und I ka�pfung der . Aparthebd�ohtlk mIt fruedhch'en 

weiteren Staaten auch von Osterr,eich mit einge- Mitteln und wres ,Qa�auf hl
.�

, da� 5cI:0n m�hrere 

bracht. Nach Berücksichoigung einiger Abände- v.on ,�e� USA fin�nZlI�rte. sudafr.lkam.sche Flrm�n 

rungsvorschläge wurde der revidierte Resolu- emhelI�lsche . Fa�blge m Ihre Dlrek�lOnen bene­

tionsentwurf von der Kommission einstimmi,g 
f.en. DIes seI em Weg, der auch m ,den USA 

angenommen. eingeschlagen wurde und bereits Erfolge zeitigte. 
. . . . . . . Die Am;führungen des amerikanischen Delegier-

Schwlengk,elten bereitete hmgegen em ZWeIter, ten l1iefen bei ,den afrikanischen Delegationen 
den ,ges.amten Tagesordnungspunk: umfassender und bei .der sowjetischen DeIegacion heftigen 
ResolutlOnsentwurf, den JugoslaWIen zusammen W,iderspruch hervor. 
mit mehreren afro-asäatJischen Staaten einbrachte, 
da er mehrfachen Abänderungen unterworfen 
werden mußte. 

Wie in früheren Jahren kam auch diesmal die 
Rassendiskriminierung in den USA zur Sprache, 
aller,dings stand sie ,diesmal nicht so im Mittel-

Der abgeänderte Resolutionsentwurf wur,de k d I D D I '  d USA pun t es nteresses. er e eglerte er 
schließlich mit 104 Soimmen bei keiner Geg,en- verwies in seiner R<eplik auf die bereits erzieloen 
stimme und 5 Stimmenthaltungen angenommen. Fortschritte auf dem Gebiet ,der Rassenintegra-
Osterreich stimmte für den Resolutionsentwurf. tion. 

Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminie­
rung 

In der Generaldebatoe über diesen Tagesord­
nungspunkt zeichneten sich sehr bald mehrere 
Schwerpunkte ab, um rue sich die Diskussions­
beiträge gruppierten. 

Die israelische Delegaoion bekundete ihr beson­
deres Interesse an dem Tagesordnungspunkt 
dadur'ch, daß sie als erste das Wort ergriff. Offen­
bar wollte sie nicht auch heuer wieder in der 
Defensive bleiben, sondern selbst die Inioiative 
ergreifen. In der israelischen Erklärung wurde 
denn auch dem Schicksal der Juden in der 
Sowjetunion breiter Raum gegeben. Mit dem­
selben Thema befaßten sich im Verlauf der 
Debatte auch die Delegierten der USA, Cosu 
Ricas und der Dominikanisch'en Republik zwar 
mit unterschiedlicher Schärfe, aber nicht v.iel 
weniger eingehend. Alle forderten vor allem ,die 
Gewährung des Rechts auf Freizügigkeit und auf 
Auswanderung für ,die jüdische Minderheit in 

Die politische Spannung zwischen Indien und 
Pakistan fand in der Debatte ebenfalls ,ihren 
Niederschlag. Die indische Delegation beschuldigte 
Pali'istan in außergewöhnlich schal'fer Form der 
Rassendiskriminierung in Ost-Pakistan, was von 
der pakistanischen Delegation mit gleicher 
Schärfe in Albrede gestellt wurde. 

Die Delegierten des Vereinigten Königreichs, 
Israels und der USA, aber auch einzelne andere 
Delegationen, kritisierten die Tätigkeit der auf 
Grund des übereinkommens zur Eliminierung 
aller Formen der Rassendiskriminierung einge­
setzten Kommission. Sie warfen der Kommission 
vor, sie habe ihre Kompetenz überschritten, in­
dem sie Beschwerden auch gegenüber Staaten an­
nahm und behandelte, die dem übereinkommen 
nicht angehören. Zudem haben sie diesen Staat 
keine Möglichkeit gegeben, sich zu den Beschwer­
den zu äußern. Ferner wurde auf die unbefrie­
digende Zusammensetzung der Kommission ver­
wiesen, in welcher bestimmte geographische Re­
gionen nicht entsprechend vertreten seien. 
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Im Hinblick auf den kontroversiellen Charak­
ter des Tagesordnungspunktes beschränkte sich 
der österreichische Vertreter in seiner Erklärung 
(Anlage 1 7) darauf, auf den österreichischen 
Standpunkt hinsichtlich des Problems der Rassen­
diskriminierung hinzuweisen und zu unterstrei­
chen, daß sich die österreichische Bundesregierung 
bemühen wird, so bald wie möglich die Ratifizie­
rung des übereinkommens über die Eliminierung 
aller Formen der Rassendiskriminierung herbei­
zuführen. 

Am Schluß der Generaldebatte lagen folgende 
Resolunionsentwürfe vor: ein Entwurf der 
Ukraine, Bulgariens und Syriens, der einen so­
wjetischen Konventionsentwurf über die Unter­
drückung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid zur weiteren Prüfung an die Menschen­
rechtskommission verwies; ein von elf Staaten 
eingebrachter Resolutionsentwurf über das 
"Internationale Jahr zur Bekämpfung rassischer 
Diskriminierung" ; ein finnischer Entwurf über 
den Bericht des "Komitees zur Eliminierung der 
Rassendiskriminierung" und ein von ",ierzig afri­
kanischen und asiatischen Staaten eingebrachter 
Resolutionsentwurf "gegen die Apartheid und 
alle anderen Formen der Rassendiskriminierung". 
über einzelne Resolutionsentwürfe fand eine aus­
führliche Spezialdebatte statt. 

Bei der Abstimmung im Plenum erhielt der 
ukrainische Entwurf 86 Stimmen, 5 Gegenstim­
men, während sich 23 Delegationen der Stimme 
enthielten (so auch Osterreich). Der Elf-Staaten·· 
Entwurf wurde mit 87 Snimmen (darunter Oster­
reich), bei 2 Gegenstimmen und 23 Stimmenthal­
tungen, angenommen. Der finnische Resolutions· 
entwurf wurde mit 1 0 1  Stimmen ohne Gegen­
stimmen und 5 Enthaltungen angenommen 
(Osterreich stimmte für diese Resolution). Der 
afro-asiatische Entwurf erhielt schließlich 93 Stim­
men bei 5 Gegenstimmen und 1 5  Enthaltungen. 
Osterreich enthielt sich der Stimme. 

Die Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechtes der Völker und der 
raschen Gewährung der Unabhängigkeit für die 

wirksame Garantie der Menschenrechte 

Die XXV. Generalversammlung hatte in ihrer 
Resolution 2649 (XXV) die Menschenrechtskom­
mission mit der Ausarbeitung eif).er Studie über 
das Selbstbestimmungsrecht beauftragt. Die 
27. Tagung der Menschenrechtskommission 
konnte sich dieser Aufgabe nicht entledigen, son­
dern beschloß, den Generalsekretär zu er­
suchen, alle Resolutionen der Vereinten Natio­
nen über das Selbstbestimmungsrecht zusammen­
zustellen und erst dann einen Spezialberichter­
statter mit der Ausarbeitung einer entsprechen­
den Studie zu beauftragen. 
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I n  der Debatte der XXVI. Generalversamm­
lung über diesen TOP wurde vor allem die 
Frage des Selbstbestimmungsrechtes im südlichen 
Afrika - in Namibia, Rhodesien, und in den 
portugiesischen Territorien - behandelt. Da­
neben wurde seitens arabischer Delegationen wie 
�m Jahre 1970 die Frage des Selbstbestimmungs­
rechtes für das palästinensische Volk in den Vor­
dergrund gerückt. 

Die Resolution 1 592 (L) des Wirtschafts- und 
Sozialrates bildete die Grundlage für die Dis­
kussion in der 3. Kommission. Sie wurde durch 
verschiedene Abänderungsvorschläge präzisiert. 
Insbesondere versuchten arabische Staaten erfolg­
reich, das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung in den Text des Resolutions­
antrages hineinzuarbeiten. Versuche von ameri­
kanischer Seite, den Text der Resolution zu ent­
schärfen, blieben erfolglos. 

Die Generalversammlung nahm die Resolution 
2787 (XXVI) mit 76 gegen 10 Stimmen bei 
33 Enthaltungen an. Gegen die Resolution stimm­
ten Australien, Belgien, Frankreich, Israel, Luxem­
burg, Niederlande, Neuseeland, Portugal, Groß­
britannien und die USA. Osterreich enthielt sich, 
zusammen mit 9 weiteren westeuropäischen Staa­
ten, der Stimme. Die Resolution verurteilt die 
Kolonialpolitik einzelner Staaten als groben Ein­
griff in die Rechte der Völker und eine Verlet­
zung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 
Das Recht auf Selbstbestimmung wird im beson­
deren der Bevölkerung von Zimbabwe (Rhode­
lien), Namibia, Angola, Mo�ambique, Guinea 
(Bissau) und dem palästinensischen Volk zuer­
kannt. 

Maßnahmen gegen Nazismus und rassische 
Intoleranz 

Der Generalversammlung lag der vom Wirt­
schafts- und Sozialrat angenommene Resolutions­
entwurf 1 590 (L) vom 2 1 .  Mai 1971 vor. Der 
Entwurf enthielt die Aufforderung an die Staa­
ten, wirksame Maßnahmen zur Verhinderung 
nazistischer und rassischer Tendenzen zu unter­
nehmen, Maßnahmen, welche einer ständigen 
überprüfung durch die Organe der Vereinten 
Nationen unterliegen sollten. 

Der Entwurf wurde ohne wesentliche Debatte 
mit 98 positiven, 2 negativen Stimmen (USA, 
Großbr�tannien) und 2 1  Enthaltungen angenom­
men. Osterreich stimmte für den Entwurf. 

Schaffung des Postens eines Hochkommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte 

Wie in der Vergangenheit konnte auch wäh­
rend der XXVI. Generalversammlung dieser 
Tagesordnungspunkt meritorisch nicht behandelt 
werden. Ein substantieller Resolutionsentwurf, 
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der die Schaffung des Postens eines Hochkommis­
sars für Menschenrechte vorsah und seine Funk­
tionen, Bestellung und budgetäre Grundlage um­
riß, war von 10 Staaten Afghanistan, 
Kanada, Costa Rica, Iran, Lesotho, Madagaskar, 
den Niederlanden, den Philippinen, Schweden 
und Uruguay - eingebracht worden. Der Ent­
wurf folgte inhaltlich einem Resolutionsentwurf 
des ECOSOC, welcher seit 1967 der General­
versammlung vorlag ; gleichzeitig waren jedoch 
Anderungen vorgenommen worden, die den Kri­
tikern des Projekts Rechnung tragen sollten. 
Zwei saudi-arabische Resolutionsentwürfe übten 
am Projekt Kritik und plädierten für eine Ver­
tagung. 

Vor Beginn der Generaldebatte wurde Eini­
gung darüber erzielt, aus Zeitmangel statt der 
vorgesehenen zehn nur drei Sitzungen der Be­
handlung des Themas zu widmen. Die Sponsoren 
des 10-Staaten-Entwurfes brachten nunmehr 
einen prozeduralen Entwurf ein, demzufolge der 
Tagesordnungspunkt aus Zeitmangel auf die 
XXVII. Generalversammlung zu vertagen sei, 
während jener jedoch mit höchster Priorität und 
mit dem Ziel eines Abschlusses der Frage zu be­
handeln wäre. 

Im Rahmen einer kurzen Debatte konnten die 
Projektgegner - insbesondere Nigerien, Ghana 
und der Sudan - den prozeduralen Entwurf 
beträchtlich abschwächen. Die Forderung, daß der 
Tagesordnungspunkt mit höchster Priorität und 
mit dem Ziel eines Abschlusses der Frage während 
der XXVII. Generalversammlung zu behandeln 
sei, wurde fallengelassen. Ein überraschender 
sudanesischer Zusatzantrag forderte die Verta­
gung der Frage auf die XXVIII. Generalversamm­
lung. 

Der Resolu�ionsentwurf, demzufolge das 
Thema erst auf der XXVIII. Generalversamm­
lung wieder aufzunehmen ist, wurde mit 78  
(Osterreich, westliche Staaten, Entwicklungslän­
der) gegen 1 1  Stimmen (Ostblock) bei 25 Enthal­
tungen angenommen. 

Achtung der Menschenrechte in bewaffneten Kon­
flikten 

a) Die Beratungen über diese Frage sind seit 
der vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz einberufenen Staatenkonferenz, die vom 
21 .  Mai bis 12 .  Juni 1971 in Genf tagte, in ein 
neues Stadium getreten. 

Der XXVI. Generalversammlung lag ein Be­
richt über diese Konferenz, auf der " auch Oster­
reich vertreten war, zur Behandlung vor. Im 
wesentlichen gilt es, das System der Haager und 
Genfer Konventionen wirkungsvoller zu gest al-

ten um den Schutz der Menschenrechte in be­
waffneten Konflikten zu erhöhen. 

Die XXVI. Generalversammlung hatte sich mit 
2 Resolutionsentwürfen zu beschäftigen. In der 
Debatte wurde nahezu einhellig die Zusammen­
fassung der beiden Resolutionen zu einem An­
trag gefordert. Entsprechende Bemühungen schei­
terten, weil Großbritannien bestimmte Elemente 
im schwedischen Entwurf - vor allem die Studie 
des Napalm-Problems - nicht annehmen wollte 
und die Sponsoren des schwedischen Vorschlages 
nicht bereit waren, auf diese Studie zu verzichten. 

Die Generalversammlung nahm daher 2 Reso­
lutionen zu dieser Frage an : Resolution 2852 
(XXVI) wurde mit 1 10 gegen 1 Stimme bei 
5 Enthaltungen angenommen. Resolution 2853 
(XXVI) wurde von der Generalversammlung mit 
83 gegen 15 Stimmen bei 14 Stimmenthaltungen 
angenommen. 

b) Die Verhandlungen über den Entwurf einer 
Konvention über den verstärkten Schutz von 
Journalisten in gefährlichen Missionen gehen auf 
die XXV. Generalversammlung zurück. 

Eine Arbeitsgruppe der Menschenrechtskom­
mission, d er auch österreich angehörte, arbeitete 
einen diesbezüglichen Resolutionsentwurf aus. 
Der Entwurf wurde von der Menschenrechts­
kommission auf ihrer 27. Tagung zwar nicht in 
allen Einzelheiten beraten, jedoch als Diskussions­
grundlage dem ECOSOC und von diesem der 
XXVI. Generalversammlung zugeleitet. In der 
Zwischenzeit haben 30 Staaten zu dem Konven­
tionsentwurf Stellung genommen. Der XXVI. 
Generalversammlung lagen neben diesem Kon­
ventionsentwurf der Menschenrechtskommission 
noch 2 weitere Entwürfe zur Behandlung vor. 
In der Debatte wurden Bedenken von verschiede­
nen Staaten in der Richtung vorgebracht, daß 
durch eine derartige Konvention den Journalisten 
Privilegien gewährt würden, die über den Schutz 
der Zi'vUlbevölkerung hinausgingen. Bedenken 
wurden: ferner gegen die mögliche Freizügigkeit 
des Journalisten geltend gemacht, wobei die 
Sorge um eventuelle Spionagetätigkeit von J our­
nalisten durchklang. Auch die Definir,ion des Be­
griffes des Journalisten stand zu r Diskussion. 

Angesichts der großen Meinungsverschieden­
heiten, die sich in der Debatte offenbarten, setzte 
sich weitgehend die Auffassung durch, daß die 
gesamte Frage durch die Menschenrechtskommis­
sion bzw. durch den ECOSOC weiterhin ein­
gehend geprüft werden sollte. 

Eine Resolution, die diese Punkte enthält, 
wurde von der Generalversammlung mit 96 
gegen 2 Stimmen (Kuba, Albanien) bei 20 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich stimmte 
für die Resolution. 
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Bestrafung von Kriegsverbrechern und von Ver­
brechen gegen die Menschlichkeit 

Der XXVI. Generalversammlung lag ein Reso­
lutionsentwurf vor, der von Bjelorußland, Bul­
garien, der CSSR und der Mongolei eingebracht 
und in einer kurzen Sitzung behandelt wurde. 
Der Resolutionsentwurf betonte vor allem die 
Notwendigkeit einer internationalen Zusammen­
arbeit auf dem Gebiet der Verhütung und Be­
strafung derartiger Verbrechen. Ohne Debatte 
wurde ein britischer Zusatzantrag angenommen, 
demzufolge die Menschenrechtskommission auf­
gefordert wird, der XXVII. Generalversammlung 
einen Bericht über die Grundsätze der internatio­
nalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vorzu­
legen. Der ursprüngliche Text hatte statt eine� 
"Berichtes" einen "Erklärungs- oder Vertrags­
entwurf" vorgesehen. 

Das Plenum der Generalversammlung nahm 
die Resolution mit 71 : 0 : 42 Stimmen an. Oster­
reich enthielt sich der Stimme. 

Menschenrechtspakte 

Die im Jahre 1 966 von der Generalversamm­
lung verabschiedeten Menschenrechtspakte, die 
Konvention über die sozialen, wi:-tschaftlichen 
und kulturellen Rechte und die Konvention über 
die bürgerlichen und politischen Rechte sind noch 
nicht in Kraft getreten. 

Auch auf der XXVI. Generalversammlung gab 
der Generalsekretär einen Bericht über den Stand 
der Ratifikationen. Aus diesem Bericht geht her­
vor, daß bis zum 22. September 1 971  nur 12 Staa­
ten die Konventionen nur 5 Staaten das Fakulta­
tivprotokoll, das ein Individualbeschwerderecht 
vorsieht, ratifiziert haben. Alljährlich wird in der 
Generalversammlung ein Appell an die Staaten 
gerichtet, den beiden Pakten beizutreten. Auch 
im Jahre 1971  erging dieser Appell und wurde 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Internationale Hilfe in Katastrophenfällen 

a) R e 0 r g a n i s a  t i o n  d e r  E i n  s e h  a 1-
t u n g  d e r  V e r e i n t e n  N a t i o n e n  i n  
d i e  i n  t e r n  a t i  0 n a l e  K a t  a s t  r 0 p h e n-

h i l f  e 

Die Naturkatastrophen, welche im Laufe der 
vergangenen Jahre mehrere Länder schwer heim­
gesucht haben, ließen die Notwendigkeit ver­
stärkter und koordinierter internationaler Hilfe 
deutlich werden. Die Vereinten Nationen konn­
ten sich in die multilateralen Hilfsaktionen zwar 
von Fall zu Fall einschalten, doch waren die 
Möglichkeiten im allgemeinen beschränkt. 

Die Generalversammlung beschäftigte sich da­
her in den letzten Jahren wiederholt mit der 
Frage einer besseren Einschaltung der Vereinten 
N1tionen in die Hilfe in Katastrophenfällen. In 
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dem Bestreben, den Vereinten Nationen die 
Möglichkeit für einen gezielteren Einsatz zu 
geben, hat die XXIII. Generalversammlung mit 
Resolution 2435 den Generalsekretär beauftragt, 
diesbezüglich einen umfassenden Bericht dem 
ECOSOC vorzulegen. Der Wirtschafts- und 
Sozial rat hat sich mit diesem Bericht im Sommer 
1971 auf seiner 5 1 .  Tagung eingehend befaßt 
und mit Resolution 16 12  (LI) vom 23. Juli 197 1  
eine grundsätzliche Reorganisation der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
internationalen Katastrophenhilfe empfohlen. 

Auf dieser Grundlage wurde auf der XXVI. 
Generalversammlung ein Resolutionsentwurf aus­
gearbeitet, an dessen Formulierung Osterreich 
aktiv mitwirkte. Der UN-Generalsekretär wurde 
in dem Antrag aufgefordert, einen Koordinator 
für Katastrophenhilfe mit ständigem Sitz in Genf 
zu ernennen. Aufgabe des Koordinators soll es 
vor allem sein, die Aktionen der UN-Organisa­
tionen, sowie der zwischenstaatlichen und nid1t­
staatlichen Organisationen im Katastrophenfall 
zu koordinieren ; eine Art Clearing- und Infor­
mationsstelle für internationale Hilfeleistungen 
aufzubauen sowie Studien über Vorausplanung 
und Verhinderung von Katastrophen auszuarbei­
ten. 

Die potentiellen Empfängerländer werden auf­
gefordert, auf nationaler Ebene selbst entspre­
chende Vorkehrungen (Notpläne und Vorrats­
haltung, Ernennung eines nationalen Koordina­
tors) zu treffen. Die potentiellen Geberländer 
sollen den UN-Koordinator im vorhinein über 
mögliche Hilfeleistungen (Hilfseinheiten, logi­
stische und nachrichtentechnische Unterstützung) 
informieren. 

Die Resolution wurde im Plenum mit 86 Soim­
men (darunter Osterreich) bei keiner Gegen­
stimme und 10 Enthaltungen angenommen. 

Osterreich hat die Initiativen auf diesem Gebiet 
von allem Anfang an mit großer Aufmerksamkeit 
verfolgt, an der Ausarbeitung der Resolution 
aktiven Anteil genommen und sie auch mitein­
gebramt. Bundesminister Dr. Kirchschläger hat 
in seiner Rede vor der Generalversammlung am 
30. September 1 97 1  das österreichische Interesse 
an dieser Frage besonders unterstI1ichen. 

b) H i l f e  f ü r  A f g h a n i s t a n  

Die Generalversammlung widmete sich ,im be­
sonderen der durch eine zweijährige Dürre ent­
standenen ernsten Lage in Afghanistan. 

Ein von zahlreichen Delegationen miteinge­
brachter Resolutionsantrag forderte die MitgIied­
staaten der Vereinten Nationen und der Spezial­
organisationen, die zwischenstaatlichen und die 
privaten internationalen Organisallionen, Pro­
gramme und Fonds auf, die Möglichkeiten wirk­
samer Hilfe für Afghanistan zu prüfen. 
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Zahlreiche Delegationen, darunter auch die 
österreichische, drückten ihre Anteilnahme an 
der Notlage in Afghanistan aus und sagten ihre 
Unterstützung für den Resolutionsentwurf zu. 

Der Resolutionsentwurf wurde von der Gene · 
ralversammlung einstimmig angenommen. 

Bericht des Hochkommissars für Flüchtlinge 

Der Hochkommissär für Flüchdinge, Pr�nz 
Sadruddin Aga Khan, berichtete der Generalver­
sammlung zunächst über das laufende Arbeits­
programm, sprach sich für die Schaffung ein<!r 
Asylrechtskonvention aus, die weder im Rahmen 
der Vereinten Nationen noch im Rahmen des 
Europarates besteht, und machte darauf auf­
merksam, daß sich das Schwergewicht der 
Flüchtlingsarbeit von Europa auf Afrika 
und Asien verlagert hat. überall versuche 
man, die Zielsetzungen des Flüchlingsschutzes 
zu verwirklichen, die in der freiwilligen 
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat 
liegen, oder, sofern das nicht möglich ist, in der 
Integration im Gastland. Der Hochkommissar 
beleuchtete die Schwerpunkte seiner Arbeit und 
stellte die besonderen Schwierigkeiten heraus, wie 
die Frage der Einbürgerung, der Wahrung der 
FamiJ,ieneinheit, Reiseerleichterungen etc. 

Der zweite Teil des Berichtes befaßte sich mit 
der vom Hochkommissar koordinierten Hilfs­
aktion der Vereinten Nationen für die ostpaki­
stanischen Flüchtlinge in Indien. 

Die Generaldebatte erfolgte gesondert zu den 
beiden Teilen des Berichtes und wurde, wie auch 
in den vergangenen Jahren, von politischen An­
griffen freigehalten. 

Die österreichische Erklärung zum ersten Teil 
des Benichtes [st angeschlossen (Anlage 1 8). Die 
h�ezu von tlsterreich miteingebrachte und ein­
hellig ohne Abstimmung angenommene Resolu­
tion bringt die Anerkennung für die Arbeit des 
Hochkommissars zum Ausdruck, fordert ihn auf, 
seine Bemühungen um rasche und dauerhafte 
Lösungen des Flüchtlingsproblems fortzusetzen 
und lädt die Regierungen ein, mit dem Hoch­
kommissar in diesem Sinne zusammenarbeiten 
und ihn in seiner Tätigkeit zu unterstützen. 

Zum zweiten Teil des Bel'ichtes, der sich auf 
die Betreuung der ostpakistanischen Flüchtlinge 
in Indien bezog, wurde seitens des österreichi­
schen Vertreters (Anlage 19) die besondere Anteil­
nahme tlsterreichs an diesem schwerwiegenden 
Problem zum Ausdruck gebracht, dessen Lösung 
im Geiste jener Menschenrechte gefunden wer­
den müsse, die seitens der Vereinten Nationen 
immer wieder betont werden. 

Auch zu diesem Punkte wurde eine Resolution 
einhellig ohne Abstimmung angenommen, die an 
die Regierungen um Unterstützung bei der Er­
leichterung des Schicksals der Flüchtlinge in Indien 
appelliert und alle Mitgliedstaaten auffordert, 
ihre Bemühungen zu intensivieren, damit Bedin­
gungen geschaffen werden, die die rasche und 
freiwüllige Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Hei­
mat ermöglicht. 

Fragen des alten Menschen 

Die XXIV. und XXV. Generalversammlung 
hatte diesen Tagesordnungspunkt jeweils vertagt. 
Während der XXVI. Generalversammlung wurde 
das Thema materiell behandelt. 

23 Staaten brachten einen Resolutionsentwurf 
ein. Der Entwurf wies auf die Bedeutung des 
Problems hin. Er forderte den Generalsekretär 
auf, seine Untersuchungen in der Frage fortzu­
setzen, dem Wirtschafts- und Sozial rat äm Jahre 
1973 einen Bericht vorzulegen und der 
XXVIII. Generalversammlung über die unter­
nommenen Schritte zu berichten. Ferner wurden 
die Regierungen aufgefordert, den alten Men­
schen den Inhalt der Resolution in geeigneter 
Weise zur Kenntnis zu bringen. 

Auch der österrei�sche Delegierte gab in der 
Debatte eine Erklärung ab, in deren Rahmen 
das menschliche Problem des Alterns sowie das 
Verhältnis zwischen alten und jungen Menschen 
kurz umrissen und u. a. die Notwendigkeit unter­
strichen wurde, dem alten Menschen das Bewußt­
sein einer sOZlialen Funktion zu geben. Der öster­
rcichische Delegierte ging weiters auf die Bedürf­
nisse des alten Menschen auf dem Gebiet der 
Sozialfürsorge ein und gab in diesem Zusammen­
hang einen überblick über die verschiedenen 
Maßnahmen, die in diesem Bereich in tlsterreich 
durchgeführt werden (Anlage 20). 

Der bercits erwähnte Resolutionsentwurf 
wurde einstimmig angenommen. 

Eine Reihe von Tagesordnungspunkten konn­
ten von der XXVI. Generalversammlung aus 
Zeitmangel nicht mehr behandelt werden und 
wurden auf die nächstjährige Generalversamm­
lung vertagt. Hierunter fielen insbesondere die 
Punkte 

Menschenrechte und die wissenschaftEch-tech-
nische Entw�cklung, 

Nachrichtenfreiheit, 
KriminaEtät und sozialer Wandel und 
Die Beseitigung aller Formen religiöser Intole­

ranz. 
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6 .  ABSCHNITT 

Verwaltungs- und Budgetfragen 

Budgetvoranschlag der Vereinten Nationen für 
1 972 

Der Gesamtrahmen für das UN-Budget 1972 
beträgt brutto 2 1 3, 124.410 US-Dollar; von die­
'Sem Betrag sind die veranschlagten Einnahmen 
in der Höhe von 35,921 .640 US-Dollar abzuzie­
hen, womit sich ein Nettobudget in der Höhe 
von 1 77,202.760 US-Dollar ergibt. 

Verglichen mit dem Budget 1 971  unter Ein­
beziehung des Nachtragsbudgets 1 971  von 2 Mil­
lionen US-Dollar entspricht dies einer Steige­
rung von 9'6% . 

Die österreichische Quote zum regulären UN­
Budget beträgt 0'55%, was für das Budget 1 972 
·dem Betrag von 962.339 US-Dollar entspricht. 

Die Debatte über die einzelnen Budgetansätze 
ließ neuerlich den Interessenkonflikt zwischen 
den Großmächten und den Entwicklungsländern 
zutage treten, da die Großmächte nachhaltig für 
eine verstärkte Sparpolitik eintraten. 

Im Rahmen der Budgetdebatte fand eine Reihe 
anderer Fragen, vor allem die nach wie vor an­
haltende Finanzkrise der Vereinten Nationen 
�tarkes Interesse. 

a) F i n a n z k r i s e d e r  V e r  e i n  t e n 
N a t i o n e n  

Der UN-Generalsekretär erklärte in seiner 
Budgetrede am 6. Oktober 1 971  vor der 5. Kom­
mission, daß die Vereinten Nationen, nachdem 
sie 10 Jahre lang versucht hätten, eine Defizit­
Situanion zu meistern, von akuten Liquiditäts­
schwierigkeiten bedroht seien. Die Reserven der 
Vereinten Nationen seien fast völlig erschöpft 
und der Generalsekretär sei gezwungen gewesen, 
um die Verpflichtungen der Vereinten Nationen 
erfüllen zu können, Darlehen rin der Höhe von 
1 5  Millionen US-Dollar bei Sonderkonten, die 
unter seiner Kontrolle stehen, aufzunehmen. Da­
bei bestehe keine Gewähr, daß er diese Beträgt: 
zeitgerecht zurückzuzahlen in der Lage sein 
werde. Sollte diese Situation andauern, wäre er 
gezwungen, restriknive Maßnahmen zu ergreifen 
und müßte einige UN-Programme, obgleich sie 
von der Generalversammlung grundsätzlich ge­
nehmigt worden waren, kürzen, um eine Aus­
weitung des Defizits zu verhindern. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde vom UN-Sekretariat 
mitgeteilt, daß Kürzungen bei einigen UN-Pro­
.grammen unvermeidlich sein dürften, wenn eine 

Vergrößerung des Defizits vermieden werden 
sollte. Allerdings wurde dabei nicht präzisiert, 
auf welchem Gebiet diese Kürzungen durchge­
führt werden würden. Zur Finanzlage für 1 972 
wurde erklärt, daß die Vereinten Nationen zwar 
in den ersten zwei Monaten über genügend Bar­
geld verfügen würden, um die Gehälter sowie 
andere Verpflichtungen begleichen zu können. 
Beginnend mit Mai 1972 sei jedoch mit Liquidi ­
tätsschwiel"ligkeiten zu rechnen, die dazu führen 
könnten, daß die Vereinten Nationen im Juni 
1972 Darlehen von 23 bis 25 Millionen US­
Dollar aufnehmen müßten. 

Von norwegischer Seite wurde ein Sanierungs­
plan vorgelegt, der die vorzeitJige Liquidierung 
der UN-Anleihe, die Transferierung des Budget­
ansatzes für technische Hilfe aus dem UN-Budget 
zum UNDP und die Eliminierung gewisser um­
strittener Posten des UN-Budgets vorsah. Die 
Verhandlungen, die während der Dauer der 
XXVI. Generalversammlung von Botschafter 
Hambro (Norwegen) mit den Großmächten ge­
führt wurden, konnten jedoch zu keinem posi­
tiven Ergebnis gelangen. Schließlich wurde ein 
aus 15 Mitgliedern bestehendes Komitee ernannt, 
welchem neben den fünf Großmächten auch Bra­
silien, Kanada, Ghana, Indien, Japan, Kenia, 
Mexiko, Nigerien, Norwegen und Polen ange­
hören und das die Aufgabe hat, in vertraulichen 
Sitzungen die norwegischen Lösungsvorschläge zu 
analysieren und der XXVII. Generalversamm­
lung konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 

Die österreichische Delegation gab in der Gene­
raldebatte eine Erklärung ab (Anlage 23), in der 
zur Frage der Finanzkrise festgestellt wird, daß 
es sicherlich nicht im Interesse irgendeines Mit­
gliedstaates sein könne, die effektive Arbeit der 
Vereinten Nationen durch finanzielle Krisen in 
Frage zustellen. Es wurde die Hoffnung ausge­
drückt, daß die Verhandlungen Botschafter 
Hambros zu einer für alle Mitgliedstaaten akzep­
tablen Lösung führen würden. 

b) A m t  s s i  t z i n  t e r n  a t i o n  a l e  r 0 r g a­
n i s a t i o n e n  i n  W i e n  

Im Rahmen der Debatte über das Budget der 
UNIDO für 1972 gab die österreichische Dele­
gation eine Erklärung über den Fortschritt bei 
der Planung und Errichtung des Amtssitzes inter­
nationaler Organisationen in Wien ab (Anlage 25). 
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Die österreichische Bundesregierung hat am 
24. Mai 1971 im Einvernehmen mit der Stadt 
Wien die Größenordnung dieses Projektes fest­
gelegt, derzufolge, bezogen auf das Jahr 1977, 
für die UNIDO auf österreichische Kosten für 
die Unterbvingung von 1 8 1 3  Personen Sorge ge­
tragen wird. Darüberhinaus wird, unter Zu­
grundelegung einer durchschnittlich 50loigen Per­
sonalwachstumsrate der UNIDO in den Jahren 
1977 bis 1981 ,  für die Unterbringung von weite­
ren 453 Personen Vorsorge getroffen werden. 
Für die Internationale Atomenerg,jeorganisation 
wird, ebenfalls auf österreichische Kosten, Büro­
raum in ähnlicher Größenordnung zur Verfügung 
gestellt werden. Demnach werden die österrei­
chische Bundesregierung und die Stadt Wien bis 
zum Jahr 198 1 für die Unterbningung von ins­
gesamt mehr als 4500 Personen beider Organisa­
tionen (UNIDO und IAEO) Sorge tragen. 

Mit der Durchführung des Bauvorhabens in 
der genannten Größenordnung, was nahezu einer 
Verdoppelung des ursprünglichen Anbotes gleich­
kommt, betrachtet die österreichische Bundes­
regierung ihre gegenüber den Vereinten Natiionen 
übernommenen Verpflichtungen als erfüllt und 
beendet. 

Die österreichische Erklärung fand in der 
5. Kommission ein überaus positives Echo. Frank­
reich erklärte, daß die österreichische Gastfreund­
schaft gegenüber den -internationalen Organisa­
tionen in Wien als beispielhaft angesehen werden 
könne und stellte sie als ein Vorbild internatio­
naler Zusammenarbeit dar. Insbesondere die Ent­
wicklungsländer hoben die österreichischen Lei­
stungen hervor. Tanzanien beantragte formell, 
der österreichischen Bundesregierung und dem 
österreichischen Volk den Dank für seine Lei­
stungen für die UNIDO und die IAEO zum 
Ausdruck zu bringen. Der Antrag wurde sowohl 
von der 5. Kommission als auch vom Plenum 
einstimmig angenommen. 

Beitragsquoten der Mitgliedstaaten 

Die XXV. Generalvensammlung hatte das Bei­
tragsschema für das UN-Budget genehmigt, wel­
ches bis zum 3 1 .  Dezember 1973 in Kraft bleibt. 
Die österr-eichische Beitragsquote 1971/73 beträgt 
0·55% . Auf der XXVI. Generalversammlung 
konnte ,darrer von einer merioonischen Diskussion 
der einzelnen Quoten Abstand genommen 
werden. Die 5. Kommission mußte sich jedoch 
mit der Höhe der Beitragsquoten von Fidschi 
und Bhutan befassen, dJie als neue Mitglieder 
im Beitragsschema 1971 bis 1973 noch nicht 
berücksichtigt worden waren. über Empfehlung 
des Beitragskomitees beschloß ,die 5. Kommission, 
für Bhutan und Fidschi d�e Mindestbeitrngsquote 
von je 0·04% festzusetzen. 

Das Beitragskomitee übermittelte der 5. Kom­
milssion ferner eine Aufstellung der von den ein­
zelnen Staaten zum UN-System geleisteten 
regulären und freiwilligen Beitdige. Demgemäß 
hat Osterr-eich im Jahl'e 1970 an die Vereinten 
Nationen und an die Spezialorganisationen obli­
gatol1ische Beiträge in der Höhe von 
1,91 0.963 US-Dol1ar und freiwillige Beiträge zu 
den einzelnen UN-Fonds unter Einschluß des 
UNDP in der Höhe von insgesamt 
2,090.229 US-Dollar geleistet. 

Die vom Beitragskomitee vorgeschlagene 
Resolutlion bezüglich der Beitragsquoten von 
Bhutan und Fidschi wuvde einstimmig ange­
nommen. 

Nachtragsbudget 1 971  

Der Generalsekretär übermittelte der 5 .  Kom­
mission einen Bevicht, demzufolge für das Jahr 
1971 unvorhergesehene Ausgaben in -der Höhe 
von 689.600 US-Dollar aufgelaufen sind, wo­
durch das Budget 1971 sich auf insgesamt 
194·4 Millionen US-Dollar erhöhen würde. Die 
Einkünft.e der Vereinten Nationen 1m Jahre 1971 
stiegen um 478.500 US-Dollar gegenüber dem 
Voranschlag, wodurch das Nachtragsbudget 1971 
auf 2,2 1 1 . 100 US-Dollar gesenkt werden konnte. 
Der Betrag von 1 · 1  Millionen US-Dollar wurde 
durch die Aufwertungen in Os�erreich und in 
der Schweiz erforderlich. Die Resoluuion der 
5. K.ommission über das Nachtragsbu"

dget 1971,  
welches s ich dam�t auf 2 Millionen beläuft, wUl1de 
mit 57 (darunter Osterreich) gegen 8 Stimmen 
(Ostblock) und 3 Enthaltungen (Frankreich, Neu­
seeland, Niederlan-de) angenommen. 

Da-s Plenum nahm die R,esolution mit 92 
(darunter Osterreich) ,�egen 10 Stimmen (Ost­
block) bei 4 Stimmenthaltungen an. Die am 
18 .  Dezember vorgenommene Abwertung des 
amel1ikanischen Dollars konnte vom UN­
Sekretariat weder im Nachtr,agsbudget 1971 noch 
im Budgetvoranschla,g 1972 berücksichtigt 
wevden. Der Generalsekretär wird daher voraus­
sichtlich gezwungen sein, bei der XXVII. General­
vensammlung wiederum ein Nachtragsbudget ein­
zuplanen, in dem die durch _die Abwertung des 
amerikanischen Dollars erwachsenden zusätz­
lichen Kosten ihren Niederschlag finden werden. 

Publikationen und Dokumentationen der Ver­
einten Nationen 

Die 5. Kommission befaßte sich ausführlicher 
als ,jn den Vorjahren mit der Frage der 
Dokumentation, da sowohl die Joint Inspection 
Unit als auch das Rationalisierungskomitee kon­
krete Empfehlungen für eine Verringerung [der 
UN-Dokumentation ausgearbeitet hatten. 

Auch das Beratende Komitee für Verwaltun!}5-
und Budgetfragen (ACABQ) hat zur Frage der 
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Einsmränkung der Dokumentation emen ZlpH�rt, den Entwicklungsländern die Einladung 
detaillierten Berimt ausgeal"beitet und einen von Seminaren zu erleimtern. 
Resolutionsentwurf formuliert, demzufolge der 
Generalsekretär im Jahre 1972 den Umfang der­
jenigen Dokumentation, die vom UN-Sekretariat 
ausgeht (d. h. ohne Sitzungsprotokolle), um 1 5% 
im Verhältnis zum Jahre 1970 verringern sollte. 
Die 5. Kommission wurde aufgefordert, die 
Kredite für Dokumentation um 1·25 Millionen 
US-Dollar zu kürzen. 

Die österreimisme Erklärung wur,de zu dieser 
Frag,e zu Be�inn ,der Debatte abgeg,eben 
(Anlage 24). o.sterreimismerseits wurde ein'e 
Verrjngerung des VolumelllS der Dokumentation 
begrüßt und gefordert, daß die einzelnen Doku­
mente selbst in einer komprimierteren Form 
als bisher verfaßt werden solloen. Die Einführung 
eines Quotensystems für die Dokumentation in 
den einzelnen UN-Abteilung,en wurde als ein 
erster Smritt in diese Rimtung positiv kommen­
tiert. 

Aum zahlreime andere Delegationen unter­
stützen die VorsdUäge des ACABQ. Kritism 
wurde vor allem vermerkt, daß die oft sehr 
umfangreime Dokumentation erst knapp vor der 
betreffenden Tagung publiziert wind, worunter 
die Qualität der Arbeit bei den Tagungen lei,de. 

Der Resolutionsentwurf des ACABQ wurde 
von der 5. Kommission mit 73 Stimmen 
(darunter Osterreim) ohne Gegenstimme bei 
1 Enthaltung (Indien) angenommen. Das 
Plenum hat die Resolution einstimmig ange­
nommen. 

Administrative und budgetäre Koordination 
zwismen den Vereinten Nationen und den 

Spezialorganisationen 

Das Beratende Komitee für Verwaltungs- und 
Budgetfragen (ACABQ) übermittelte der 
XXVI. Generalv,ersammlung einen analytismen 
Berimt über die administraoive und budgetäre 
Prax:is der IAEO in W,ien. Der Berimt des 
ACABQ hebt die österreimismen Leistungen bei 
der Unterbringung der Atomener�ieorganisation 
in Wien sowie bei der Errimtung des Amtssitzes 
internationaler Or,ganisati'onen im Donaupark 
hervor. 

Eine zweite Studie des ACABQ befaßt sim 
mit der Frage der Koor,dination innerhalb des 
UN-Systems und kritisiert insbesondere die man­
gelnde Zusammenarbeit auf dem Computersektor 
unter den Spe:z.ialorganisationen. Das ACABQ 
befaßte sim ferner mit der Frag·e der Kosten 
der außerhalb ,des UN-Hauptquaroiers ,durm­
geführtlen Konferenzen und wies hiebei auf das 
von ,der IAEO aus�eal"beitete System hin, welmes 
darauf abzielt, die Kosten, die dem Einlad'estaat 
erwamsen, zu verl"ingern. Dieses System wurde 
seitens der IAEO vor allem mit dem Ziel kon-

über Antrag von Tanzania besmloß die 
5 .  Kommission, das ACABQ zu ,ersumen, eme 
Studie über die Frage der Abhaltung der 
Tagung,en außerhalb des Sitzes der Vereinten 
Nationen unter besonder,er Berücksimtigung des 
IAEO-Systems durmzuführen. 

Di'e Resolution wurde einstimmig ange-
nommen. 

Empfehlungen des Ad-hoc-Komitees zur über­
prüfung der Finanzen der Vereinten Nationen 

und der Spezialorganisationen 

Wie in den Vorjahren hat sim die General­
versammlung mit den Empf,ehlungen des zur 
überprüfung der F.inanzlage der Vereinten 
Nationen auf der XX. Generalversammlung ein­
gesetzten Expertenkomitees befaßt. 

a) S t a n d a r d ,i 's i ,e r u n g  d e r  F i n a n z­
r e g e l n  

Das Ad-hoc-Komitee hatte in seinem zweiten 
Berimt aus dem Jahr 1965 empfiohlen, die 
Finanzregeln der Vereinten Nationen auf einheit­
limen Stand zu bringen. Der Generalsekretär 
unterbr,eitete erst der XXVI. Generalversamm­
lung diesbezüglime Vorsmläge, die eine 
Standardisierung der Finanzregeln sow,ie eine 
Vereinfamung der Remnungskontrolle vorsehen. 
Sie wur,den von der Generalversammlung ange­
nommen. 

b) J o i n t  I n s p e c t i o n  U n i t  

Der Generahekretär übermittelte einen Fort­
sml"ittsberimt über die Tätigkeit der Joint 
Inspection Unit für den Zeitraum 1. Juli 1970 
bis 30. Juni 1971 .  Im Verlauf der Debatte 
drückten die einzelnen Delegationen 'ihre BefI1ie­
'd�gung über die einzdnen Empfehlungen der 
Inspection Unit aus. Polen smlug vor, die 
Inspection Uni t im Jahre 1972 eine überprüfung 
der Notwendigkeit der Heranziehung von 
Experten und Beratern im Rahmen des UN­
Sekretal"iats durmführen zu lassen und darüber 
der XXVII. Generalversammlung zu berimten. 
Der polnisme Vorsmlag wurde einstimmig ange­
nommen. 

c) F 0 r m d e s U N - B u d  ,g e t 5 u n d  
E ,i n f ü h r u n g  e i n e s  z w e i j ä h r i g e n  
B u d,g e t z y k 1 u s 

Auf Grund eines österreimismen Vorsmlags 
bei der XXV. Generalversammlung hat der 
Generalsekretär den Budgetvoransmlag 1972 in 
Form eines Programm budgets ausgearbeitet. Die­
ser wurde jedom von versmiedenen Delegationen 
als, unbefriedigend bezeimnet und über Wunsch 
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der Entwicklungsländer ein zweites Modell eines 
"Programm budgets" ausgearbeitet. Das ACABQ 
erklärte sich jedoch außerstande, in den letzten 
Wochen der XXVI. Generalversammlung die 
beiden Systeme miteinander zu vergleichen und 
entsprechende Empfehlungen zu formulieren und 
schlug daher vor, die Frage auf die 
XXVII. Generalversammlung zu verschieben. 

Die österreichische Delegation nahm in der 
Debatte zur gegenständlichen Frage Stellung 
(Anlage 23). 

Die Generalversammlung beschloß schließlich 
mit 105 Stimmen (darunter Osterreich) ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung die Verschie­
bung des Problems auf die XXVII. General­
versammlung. 

Konferenzprogramm 

Der Generalsekretär legte der 5. Kommission 
den Konferenzkalender der Vereinten Nationen 
für die Jahre 1972/74 vor. Er teilte in diesem 
Zusammenhang mit, daß er bisher nicht in der 
Lage gewesen sei, die gemäß Resolution 2609 
(XXIV) geforderte Studie auszuarbeiten und 
diese Studie erst der XXVII. Generalversamm­
lung übermitteln könne. Die Studie sollte sich 
mit der Frage der vorteilhaftesten Verteilung der 
UN-Tagungen zwischen New York u�d Genf 
befassen. Seitens des Vorsitzenden der 5. Kom­
mission wurde eine Resolution eingeführt, mit 
der einerseits der Konferenzkalender 1972/74 
zur Kenntn�s genommen und andererseits der 
Generalsekretär aufgefordert wird, die mit 
Resolution 2609 (XXIV) geforderte Studie der 
XXVII. Generalversammlung vorzulegen. Da sich 
gemäß dieser Resolution der XXIV. General­
versammlung die Studie des Generalsekretärs nur 
mit den Konferenzfragen in New York und Genf 
befassen würde, hat die österreichische Delegaoion 
einen Zusatzantrag eingebracht, demzufolge sich 
die Studie auch auf andere Orte erstrecken soll, 
um sicherzustellen, daß u. a. auch die Konferenz­
möglichkeiten Osterreichs und insbesondere 
Wiens Berücksichtigung finden. Der öster­
reichische Antrag wurde von Tanzanien, Japan, 
Paklistan, Holland, Brasilien, Togo und Algerien 
unterstützt und von der 5. Kommission einstim­
mig angenommen. 

Die Resolution über das Konferenzprogramm 
wurde von der 5. Kommission mit 64 Stimmen 
(darunter Osterreich) ohne Gegenstimme bei 
6 Enthaltungen angenommen. Das Plenum hat 

UN-Sekretariats vor, aus der ersichtlich ist, daß 
Osterreich mit Stand 3 1 .  August 1971 mit 
22 Beamten im UN-Sekretariat vertreten war. 

Der Generalsekretär vertrat in seinem Bericht 
die Auffassung, daß eine ausführliche Debatte 
über alle Personal probleme erst bei der 
XXVII. Generalversammlung durchgeführt 
werden sollte, um die Ergebnisse der Tagung des 
Sonderkomitees für das UN-Gehaltssystem, 
welches 1972 seinen Bericht feroigstellen wird, 
abzuwarten. Der Generalsekretär sagte eine 
detaillierte Stellungnahme zu der vom Joint 
Inspection Unit-Mitglied, Dr. Bertrand, ausge­
arbeiteten Studie über die Personal probleme der 
Vereinten Nationen zu. Der Ber·icht von 
Mr. Bertrand setzt sich .jn kritischer Weise mit 
der bisheI1igen UN-Personalpolitik auseinander 
und enthält eine Reihe von Vorschlägen, die 
auf eine Verbesserung der Rekrutierung, Schu­
lung sowie Vorrückungsbestimmungen der UN­
Beamten hinzielen. 

In der Debatte wurde von den einzelnen 
Delegationen übereinstimmend die AnSlicht ver­
treten, daß bei der XXVI. Generalversammlung 
keine Resolution über die Zusammensetzung des 
UN-Sekretariats beschlossen werden sollte. Die 
osteuropäischen Staaten und insbesondere die 
Sowjetunion wiesen darauf hin, daß, obzwar die 
westeuropäischen Staaten wie Osterreich, Belgien 
und Holland im UN-Sekretariat bereits über 
vertreten sind, im Berichtsjahr trotzdem 
wiederum Staatsangehörige dieser Staaten von 
den Vereinten Nationen rekrutiert wurden. Sei­
tens der osteuropäischen und der asiatischen 
Delegationen wurde, wie in den Vorjahren, ver­
langt, daß insbesondere bei höherrangigen Posten 
Angehörige der bisher unterrepräsentierten 
Regionen rekrutiert werden sollten. 

Die österreichische Delegation schlug in einer 
kurzen Erklärung vor, daß, um eine rechtzeitige 
Vorlage der UN-Dokumente bei den kommen­
den Generalversammlungen zu gewährleisten, die 
Frist für die Fertigstellung der Personalstatistik 
vom 3 1 .  August auf den 30. Juni vorverlegt 
werden sollte. Der österreichische Vorschlag fand 
die Unterstützung der 5. Kommission und wurde 
von ihr am 23. November einstimmig ange­
nommen. Das Plenum der XXVI. General­
versammlung hat den Bericht der 5. Kommission 
über die Personalfragen ebenfalls einstimmig zur 
Kenntnis genommen. 

die Resolucion mit 75 Stimmen (darunter Oster­
reich) ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung a) 
(Indien) angenommen. 

Wahlen in nachgeordnete Körperschaften 

B e r a t  e n d  e s K o m  i t e e  f ü r  V e r­
w a l  t u n  g s- u n d  B u d g e t f r a  g e n  

(A C A B  Q) 
Personal fragen Die Generalversammlung wählte die Herren 

Der Generalsekretär legte, wie alljährlich, Alwan (Irak), Esfandiary (Iran), Naudy (Frank­
semen Bericht über die Zusammensetzung des reich) und Rhodos (Großbrutannien) für die am 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 63 von 152

www.parlament.gv.at



1 .  Jänner 1972 beginnende dreijährige Funktions­
periode. überdies wurde die Mitgliedschaft um 
einen Sitz (auf 1 3  Sitze) vergrößert, um die 
Volksrepublik China in das Komitee aufnehmen 
zu können. Für den zusätzlichen Sitz wurde 
Herr Hsing Sung-yi gewählt. 

Das Beratende Komitee für Verwaltungs- und 
Budgetfragen wird sich daher mit 1. Jänner 1972 
aus den folgenden 13 Mitgliedern zusammen­
setzen : Alwan (Irak), Bender (USA), Corrb 
(Brasilien), Esfandiary (Iran), Hsing (China), 
Khalil (Kgypten), Majoli (Italien), Uselle (Tan­
sanien), Naudy (Frankreich), Palmarchuk 
(UdSSR), Pinera (Chile), Rhodes (Großbritan­
nien) und Tardos (Ungarn). 

b) B e i  t r a g  s k o m  i t e e  
Die Generalversammlung wählte die Herren 

da Mota (Brasilien), Mathesen (Kanada), Whalley 
(Großbritannien), Farah (Somalia) und Cleland 

6 3  

(Ghana) für die mit 1 .  Jänner 1971 beginnende 
Dreijahresperiode. 

Das UN-Beitragskomitee wird sich daher mit 
1. Jänner 1972 aus den folgenden 12 Mitgliedern 
zusammensetzen: Ali (Pakistan), Cleland (Ghana), 
Farah (Somalia), Mathesen (Kanada), Naito 
(Japan), Meyer-Picon (Mexiko), Raszkowski 
(Polen), da Mota (Brasilien), Stottlemyer (USA), 
Viaud (Frankreich), Whalley (Großbritannien) 
und Zakharov (UdSSR). 

c) K o m  i t e e  d e r  R e  c h n u n  g s p r ü f e r 

Die Generalversammlung hat den Präsidenten 
des Redmungshofes von Kolumbien für die am 
30. Juni 1972 beginnende Dreijahresperiode 
wiedergewählt. Das Komitee der Rechnungs­
prüfer wird sich daher auch weiterhin aus den 
Rechnungsprüfern von Kanada, Kolumbien und 
Pakistan zusammensetzen. 
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7 .  ABSCHNITI' 

Völkerrechtliche Fragen 

Bericht der Völkerrechts kommission 

Der XXVI. Generalversammlung lag der 
Bericht der Völkerrechtskommission über ihre 
23. Tagung vor, die vom 26. April bis 30. Juli 
1971 in Genf abgehalten wurde. 

Während dieser letzten Tagung schloß die 
Völkerrechtskommission ihre Arbeit betreffend 
den Konventionsentwurf über die Vertretung 
von Staaten in ihren Beziehungen zu inter­
naoionalen Organisationen !insgesamt 
83 Artikel - im wesentlichen ab. Es fehlen noch 
die Präambel und die Schlußartlikel. 

Im Zusammenhang mit dem Vertragsentwurf 
haben VIieie Staaten aus allen regionalen Gruppen 
Vorbehalte angemeldet. Es stand überdies auch 
zur Debatte, ob der Entwurf in einer besonderen 
Staatenkonferenz oder in der 6. Kommission 
behandelt werden soll, wobei nach den Ein­
drücken der österreichischen Delegation die 
meisten Staaten zu der ersten Lösung neigen. 
Bloß die Sowjetunion und die USA waren heuer 
aus in dieser Tagung besonders in den Vorder­
grund getretenen finanziellen Gründen gegen die 
Abhaltung einer besonderen Konferenz. 

Der österreichische Delegierte teilte in seiner 
Erklärung (Anlage 26) zur Frage des Konferenz­
ortes mit, daß die österreichische Regierung be­
reit wäre, die 'internationale Staatenkonferenz 
über die Vertretung von Staaten in ihren Bezie­
hungen zu �nternationalen Organisationen untCi" 
denselben Bedingungen Wlie die Konferenzen 
1961 ,  1963, 1968 und 1969 nach Wien einzuladen 
und zwar in dem Fall, daß die 6. Kommission 
und die Generalversammlung beschließen sollten, 
eine solche internatlionale Konferenz ein­
zuberufen. 

Der 6. Kommission lagen zunächst zwei 
Resolutionsentwürfe vor. Ein Entwurf befaßte 
sich mit dem Bericht der Völkerrechtskommission 
im allgemeinen und mit dem erwähnten Kon­
ventionsentwurf im besonderen. Ein zweiter von 
Uruguay eingebrachter Resolutionsentwurf for­
derte die Völkerrechtskommission auf, der näch­
sten Tagung der Generalversammlung den Ent­
wurf einer Konvention über den erhöhten 
Schutz von Diplomaten gegen Gewalttaten vor­
zulegen. Nach längeren Bemühungen konnten 
die bei den Entwürfe in einen einzigen zusammen­
gefaßt werden, wobei der uruguayische Vor-

5 UNO-Bericht 

schlag dahingehend abgeändert wurde, daß 
zunächst die Staaten eingeladen wurden, bis 
1 .  April 1972 Außerungen zur Frage des erhöhten 
Schutzes der Diplomaten abzugeben. Erst in 
deren Licht soll dann die Völkerrechtskommis­
sion so bald wie möglich mit dem Studium der 
Frage einer entsprechenden Konvenoion 
beginnen. 

Die Resolution wurde vom Plenum am 
3. Dezember 1971 mit 107 Stimmen einstJimmig 
angenommen. 

Vierter Bericht der Kommission für inter­
nationales Handelsrecht (UNCITRAL) 

Die Kommission für internationales Handels­
recht hielt vom 29. März bis 20. April 1971 in 
Genf ihre vierte Tagung ab. Der über die vierte 
Tagung vorgelegte Ber>icht der Kommission 
wurde in der 6. Kommission der General­
versammlung behandelt. 

Außer dem Bericht oder Kommission für inter­
nationales Handelsrecht stand der 6. Kommission 
ein weiterer Bericht zur Verfügung, den der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen über die 
administrativen und finanziellen Implikationen 
des für 1972 vorgesehenen Arbeitsprogramms 
verschiedener, von der Komm�ssion für inter­
nationales Handelsrecht eingesetzter Arbeits­
gruppen unterbreitet hat. 

In der Debatte ergriff auch der österreichische 
Delegierte das WOrt, wobei er sich mit Fragen 
der meritorischen Arbeiten der UNCITRAL 
befaßte. Mehrere DelegatJionen nahmen den Be­
richt des Generalsekretärs zum Anlaß, um gegen 
die Abhaltung der Tagungen der diversen 
Arbeitsgruppen in Genf Stellung zu nehmen. 
Die Verlegung dieser Tagungen nach Genf ist 
mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Wäh­
rend sich jedoch die französische Delegation und 
der indische Vorsitzende der UNCITRAL nach­
drücklich für die Abhaltung der Sitzungen in 
Genf einsetzten, behielten sich die Delegationen 
der Sowjetunion, der USA und des Vereinigten 
Königreiches das Recht vor, ihre Bedenken gegen 
die Verlegung des Tagungsortes bei der Behand­
lung der Kosten in der 5. Kommission der 
Generalversammlung neuerl.ich vorzubringen. 

Der von Osterreich, Australien, Guyana, 
Ungarn und Indien eingebrachte Resolutions-
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entwurf über den Bericht der Kommission für 
internationales Handelsrecht wurde am 
1 7. November 1 971  im Plenum ohne Abstim­
mung angenommen. 

Bericht des Spezialkomitees über die Frage der 
Definition der Aggression 

Das Spezialkomitee über · die Frage der 
Definition der Agression konnte auf seiner 
4. Tagung vom 1 .  Feber bis 5. ' März 197 1  keine 
wesentlichen Fortschritte erzielen. Der von einer 
aus 8 Staaten bestehenden Arbeitsgruppe dem 
Spezialkomitee vorgelegten Definitionsversuch 
läßt alle bisherigen Streitfragen offen, indem er 
verschiedene Textvarianten in Klammern neben­
einander stellt. Wo geringfügige Anderungen der 
Standpunkte erzielt werden konnten, konver­
gieren die Ergebnisse mit der Haltung, die die 
österreichische Delegation während der 
XXV. Generalversammlung in der 6. Kommis­
sion vertreten hat. 

Insgesamt hat die Generaldebatte keinen neuen 
sachlichen Gesichtspunkt gebracht. Von einigem 
Interesse war die Diskussion über die Nützlich­
keit der vom Spezialkomitee bisher geleisteten 
Arbeit und über die Zweckmäßigkeit .ihrer Fort­
setzung. Eine große Zahl von Staaten drückten 
ihre Enttäuschung über die bisherige Arbeit, 
besonders über die der 4. Tagung des Komitee, 
aus, waren aber für die Zukunft hoffnungsvoll. 
Nur der Delegierte von Kamerun schlug die 
zeitweilige ' Stillegung des Spezialkomitees vor. 
Er erhielt aber so wenig Unterstützung, daß 
er die 'Einbringung eines entsprechenden Antrages 
unterließ. 

Bin der vorjährigen Verlängerungs resolution 
wörtlich entsprechender Resolutionsentwurf 
wurde im Plenum ohne Diskussion mit 1 1 0  Stim­
men bei 3 Stimmenthaltungen angenommen. 
Osterreich stimmte für die Resolution. 

Tätigkeit des informellen 'Komitees über die 
Beziehungen zum Gastland ; Sicherheit der bei 
den Vereinten Nationen akkreditierten Missionen 

und deren Personal 

Im Jahre 1 970 hatte die Generalversammlung 
beschlossen, den Generalsekretär zu ersuchen, das 
informelle Komitee über die Beziehungen zum 
Gastland einzuberufen und über die Tätigkeit 
dieses Komitees der XXVI. Generalversammlung 
zu berichten. Der vom Generalsekretär erwartete 
Bericht lag der XXVI. Generalversammlung vor, 
er wurde jedoch praktisch nicht behandel,t, da die 
in ihm dargestellten Probleme mit der Frage der 
Sicherneit der bei den Vereinten Nationen 
akkreditierten Missionen und des diplomatischen 
Personals verbunden wurden. Das· Sicherheits-

problem war auf Antrag der Ständigen Ver­
treter von Kuba, Irak, Kuwait, Mauritius, der 
Syrischen Arabischen Republik und der UdSSR 
auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Ur­
sache für das Vorgehen dieser Delegationen lag 
in den schwierigen Sicherheitsverhältnissen in 
New York, insbesondere in der ständig zuneh­
menden Kriminalität und den politisch moti­
vierten Anschlägen gegen die Vertretungs­
behörden der UdSSR und der arabischen Staaten, 
die in der letzten Zeit stattgefunden hatten. 
Obwohl dieses Anliegen der genannten Staaten 
praktisch von allen Delegationen mit Verständnis 
aufgenommen wurde, bestand die Befürchtung, 
daß die Behandlung des Themas von einzelnen 
Staaten zu polemischen Außerungen gegen die 
amerikanischen Stellen ausgenützt werden 
könnte. Aus diesem Grund wurde gegen den 
Wunsch der Iniuiatoren des Vorschlages die Be­
handlung des Problems der 6. Kommission und 
nicht direkt der Plenarversammlung zugewiesen. 
Auch in der 6. Kommission verlief die Debatte 
keineswegs auf den dort üblichen juridischen 
Bahnen. Die Vertreter der kommunistischen und 
arabischen Staaten, aber auch eine große Anzahl 
lateinamerikanischer und afnikanischer Vertreter 
warfen der Regierung der USA vor, ihren ver­
traglichen Verpflichtungen, die sie anläßlich der 
Errichtung des HauptquartJiers der Vereinten 
Nationen in New York übernommen haben, 
nicht nachzukommen, und nicht genügend zu 
unternehmen, um die Sicherheit und die Unver­
letzlichkeit der in New York tätigen Diplomaten 
zu gewährleisten. Der rechtlichen Problematik 
der völkerrechtlichen Verpflichtung eines Gast­
landes, die Unverletzlichkeit der Diplomaten zu 
wahren, wurde dabei wenig Beachtung geschenkt. 

Die Bemühungen der Delegationen, eInen 
Resolutionstext zu finden, der den Anliegen der 
in New York tätigen Diplomaten Rechnung 
trägt, aber auch die schwier,ige ·Lage, in ·der sich 
die amerikanische Regierung und insbesondere 
die Stadt New York befindet, berücksichtigt, 
setzten erst spät im Laufe der Debatte ein. Die 
Verhandlungen gestalteten sich auch im Hinblick 
auf die begründete Besorgnis einzelner Staaten, 
deren Missionen besonders häufig Angriffen aus­
gesetzt waren, äußerst schwierig. 

Die Resolutlion, die schließlich einstimmig, also 
auch mit Zustimmung der amerikanischen Dele­
gation, angenommen wurde, enthielt · die nach­
stehenden wesentlichsten Punkte: die rechts­
widrigen Handlungen von Einzelpersonen und 
Gruppen gegen die Unverletzlichkeit verschie­
dener bei den Vereinten Nationen akkreditierten 
Missionen, zu denen die wiederholte Begehung 
von Gewalttaten, einschließlich des Gebrauches 
von .Bomben und Schußwaffen gehört, werden 
mit höchster Besorgnis festgestellt. Den Opfern 
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solcher Ansdlläge wird die tiefe Anteilnahme 
der Generalversammlung ausgedrückt. Die Ver­
antwortlichkeit des Gastlandes hinsichtlich der 
Vereinten Nationen und der bei diesen akkredi­
tierten Missionen nach den bestehenden vertrag­
lichen Regelungen wird in Erinnerung gerufen, 
und betont, daß die Probleme im Zusammenhang 
mit den PriV'ilegien und Immunitäten der Ver­
einten Nationen und der Rechtsstellung der 
diplomatischen Missionen, die bei den Vereinten 
Nationen akkreditiert sind, ein gemeinsames 
Anliegen aller Mitgliedstaaten sind. 

Neben der Verurteilung der dargestellten 
Handlungen und dem Ersuchen an die Regierung 
der USA, alle erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz des Hauptquartiers der Vereinten 
Nationen und der Missionen zu treffen, entschied 
die Generalversammlung, ein Komitee für die 
Beziehungen zum Gastland zu schaffen, das aus 
dem Gastland selbst und 14  vom Präsidenten 
der Generalversammlung zu bestimmenden Mit­
gliedern bestehen soll. Der Generalsekretär soll 
an der Arbeit des Komitees mitwirken, um die 
Vertretung aller in Betracht kommenden Inter­
essen zu gewährleisten. Der Ausschuß wird alle 
im Zusammenhang mit den Privile�en und 
Immunitäten der Ständigen Vertretungen auf­
kommenden Probleme zu behandeln haben. 

Programm der Vereinten Nationen zur 
Förderung der Lehre, des Studiums, der Weiter­
verbreitung und der verstärkten Achtung des 

Völkerrechts 

Das auch in diesem Jahr der Generalversamm­
lung zur Beschlußfassung vorliegende Programm 
der Vereinten Nanionen soll durch Lehrgänge 
und Seminare jungen Funktionären und Rechts­
anwälten aus Entwicklungsländern die Möglich­
keit geben, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet des 
Völkerrechts zu vertiefen. Schon im Vorjahr war 
beschlossen worden, einen Teil dieses Programms 
nicht mehr ausschließlich aus freiwilligen Bei­
trägen der Mitgliedstaaten zu finanzieren, son­
dern einzelne finanzielle Leistungen aus dem 
ordentlichen Budget zu erbringen. Dieser 
Beschluß der XXV. Generalversammlung war 
auf Grund der dringend geäußerten Wünsche 
der Entwicklungsländer gefaßt worden. 

Auf der XXVI. Generalversammlung standen 
einander die Versuche der Delegationen der USA, 
Frankreichs und Großbritanniens, das Programm 
wenn nicht zu reduzieren, so doch nicht aus­
zuweiten und die Wünsche der Entwicklungs­
länder, unter der Führung Tansaniens, gegen­
über, eine Erweiterung des Programms zu 
ermöglichen. Die schließlich ohne Gegenstimme 
angenommene Resolunion sah die Ermächtigung 
des Generalsekretärs vor, das Programm in den 
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Jahren 1972/73 fortzusetzen und dabei ms­
besondere eine Mindestzahl von 15 Stipendien 
zu gewähren und außerdem jedem aus einem 
Entwicklungsland stammenden Teilnehmer an 
dem im Jahre 1972 in Lateinamerika statt­
findenden Train�ngskurs und dem im Jahre 1973 
in Asien stattfindenden regionalen Symposium 
die Reisekosten aus dem regulären Budget der 
Vereinten Nationen zu ersetzen. Auf Antrag 
der Ukrainischen SSR und Griechenlands wurde 
in die Resolution ein Passus aufgenommen, dem­
zufolge alle Staaten in die Lehrpläne der rechts­
wissenschaftlichen Fakultäten die Lehre des 
Völkerrechts aufnehmen sollten. 

Obwohl Osterreich zu diesem Programm bis­
her noch keinen freiwilligen Beitrag geleistet 
hatte, konnte diesmal im Zusammenwirken mit 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung ein Beitrag für die Teilnahme eines 
Stipendiaten aus einem Entwicklungsland, an dem 
jährlich in Genf an läßlich der Tagung der Völker­
rechtskommission der Vereinten Nationen ver­
anstalteten völkerrechtlichen Lehrgang, in der 
Höhe von 1 500 US-Dollar zugesagt werden. 
Dieser Beitrag wird im Wege der Hans Kelsen­
Stiftung flüssig gemacht werden, worauf der 
österreichische Vertreter in der 6. Kommission 
besonders hingewiesen hat. 

Überprüfung der Rolle des Internationalen 
Gerichtshofes 

Auf der XXV. Generalversammlung wurden 
die Mitgliedstaaten mit einer entsprechenden 
Resolution eingeladen, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen bis 1 .  Juli 1971 ihre An­
sichten und Anregungen betreffend die Rolle 
des Internationalen Gerichtshofes bekannt­
zugeben. Diese InitiatJive war beschlossen worden, 
da bei einer Reihe von Staaten der Wunsch 
wach geworden war, die Frage zu überprüfen, in 
welcher Form die Wirksamkeit des Gerichtshofes 
erhöht werden könnte. Der Einladung waren 
jedom bis zum Beginn der XXVI. General­
versammlung nur rund 30 Staaten (darunter 
Osterreich) namgekommen. 

Trotz dieser, oder vielleicht eben wegen dieser 
Säumigkeit der Mehrheit der Mitgliedstaaten, 
versumten eine Reihe von Delegationen, 
darunter die von Argentinien, Bel�ien, Kanada, 
Dänemark, Finnland, Italien, Japan, der Nieder­
lande, Norwegen, Osterreich, der USA und 
Großbritannien, aber aum einIge latein­
ameroikanische und afro-asiacische Staaten, auf der 
XXVI. Generalv.ersammlung die Einsetzung eines 
Komitees zu er reimen, das die mit der geringen 
Wirksamkeit des Internationalen Gerimtshofes 
im Zusammenhang stehenden Probleme unter­
suchen sollte. Dieser Initiative stellte sich die 
sowjetische Delegation, unterstützt von den 
übrigen osteuropäischen Delegationen entgegen. 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)68 von 152

www.parlament.gv.at



6 H  

Auch die französische Delegation widersetzte sich 
der Einsetzung eines solchen Komitees und 
brachte einen Vorschlag ein, demzufolge Staaten 
ihre Stellungnahme zu dem Problem bis 1 .  Juli 
1 972 vorlegen und die Antworten von der 
XXVII. Generalversammlung im Jahre 1 972 be­
handelt werden sollen. Dieser Vorschlag fand 

schließlich auch die Unterstützung der ost­
europäischen Staatengruppe. Er wurde von der 
6. Kommission mit 57 gegen 40 Stimmen bei 
12 Stimmenthaltungen, von der Plenarversarpm­
lung einstimmig angenommen. 

Der österreich ische Vertreter gab eme 
Erklärung ab (Anlage 27). 
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8 .  AßSCHNITI 

übersicht über die Resolutionen und Abstimmungsergebnisse 

Obersidtt I 
Abstimmungsergebnis sämtlicher Resoluti'Onen der XXVI. Generalversammlung: 

1 .  A n g e l e g e n  h e i t e n, w e I e  h e a u s  s c h I  i e ß '1 i c 'h v o m  P I e  n u m b e h a n d e I  t 
w u r d e n :  

RES 275 1 (XXVI) vom 2 1 .  Septemer 1'971 
Aufnahme von Bahrein in die Vereinten Nationen 
Abstimmung: per aoclamationem 

RES 2752 (XXVI) vom 2 1 .  September 1 97 1  
Aufnahme von Bareihn in  die Vereinten Nationen 
Ahstimmung: 1 1 9 : 0 :  0 

RES 2753 (XXVI) vom 2 1 .  Septemlber 197 1  
Aufnahme von Quatar i n  die Vereinten Nationen 
Abstimmung: 1 26 : 1 : 0 

RES 2754 (XXVI) vom 7. Oktobe.r 1971 
Aufnahme von Oman in die Vereinten Nationen 
Abstimmung: 1 1 7 : 1 : 2 

RES 2758 (XXVI) vom 25. Oktober 1 97 1  
Vertretung Chin�s in den Vereinten Nationen 
Abstimmung: 76 : 35 : 1 7  

RES 2'763 (XXVI) vom 8.  N'Ovember 1 97 1  
Bericht der IAEO 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2782 (XXVI) vom 6. Dezember 1 97 1  
Erklärung des Tages der Vereinten Nationen zum internationalen Feiertag 
Abstimmung: 63 : 6 : 32 

RES 2793 (XXVI) vom 7. Dezember 1 971 
Indisch-pakistanischer Konflikt 
Abstimmung: 1 04 : 1 1  : 1 0  

RES 2794 (XXVI) vom 9. Dezember 1 97 1  
Aufnahme der Vereinigten Arabischen Emirate in d ie  Vereinten Nationen 
kbstimmung: 93 : 1 : 0 

RES 2799 (XXVI) vom 1 3 .  Dezember 1 97 1  
Die Lage im Nahen Osten 
Abstimmung: 79 : 7 : 36 

RES '2 8 1 7  (XXVI) vom 14 .  Dezember 1 97 1  
Friedensforschung 
Abstimmung: 59 : 7 : 3 

RES 2833 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1 97 1  
We1 tabrüstungskonferenz 
Abstimmung: per aoclamationem 
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RES 2837 (XXVI) vom 1 7. Dezember 1 971 

Rati'Onalisierung des Verfahrens und der Organisation der Generalversammlung 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2862 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Vollmachten der Delegierten zur XXVI. Generalversammlung 
Abstimmung: 1 0  : 1 : 1 6  

. 

RIES 2863 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für afrikanische 
Einheit 
Abstimmung: 1 1 3  : 2 : 0 

RES 2864 (XXVI) vom 20. Dezember 1'971 

Bericht des Sicherheitsrates 
Ahstimmung: 76 : 10 : 24 

RES 2878 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971  
Durchführung der Deklaration über die Gewährung der Unabhängi�keit an  Ko'lonialländer 
und -völker 
Abstimmung: 96 : 5 :  1 8  

RES 2879 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 
Verbreitung von Informationen über die Dekolonisierung 
Abstimmung: 1 10 : 2 : 8 

RES 2903 (XXVI) vom 22. Dezember 1971 
Bestellung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
Abstimmung: per acclamationem 

2. A n g e l  e g e n  h e i t e n d e r P o l  i t i s e h e  n K o m  m i s � i o n :  

RES 2776 (XXVI) V'om 29. November 1 97 1  
Friedliche Nutzung des Weltraums 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2777 (XXVI) vom 2'9. November 1 971 
Internationales Haftun,gsaJbkommen üher durch Weltraum flüge verursachte Schäden 
Abstimmung: 93 : 0 :  4 

RES 2778 (XXVI) vom 29. November 1971 
Einberufung der Arbeitsgruppe für Er,dforschungssatelliten 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2779 (XXVI) vom 29. November 1 971  
Vorbereitung eines im.ernationalen Mond'Vertrages 
Abstimmung: einstimmig 

RlES 2825 (XXVI) vom 16. Dezember 1'971 
Allgemeine und vollständige Abrüstung 
Abstimmung: 89 : 0 : 17 (Resolution A) 

105 : 0 :  4 (Resolution B) 
1 10 : 0 :  0 (Resolution C) 

RES 2826 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1 971  
v.ertrag über das Verbot bakteriologischer Waffen 
Abstimmung: 1 10 : 0 : 1 

RES 2827 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1 971  
Chemische und bakteriologische Waffen 
Abstimmung: 1 10 : 0 :  1 (Resolution A) 

101 : 0 : 1 0  (Resolution B) 
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RES 2828 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1 971  

Einstellung a.Her Kernwaffenversuche 
Abstimmung: 74 : 2 : 36 (Resoluti'on A) 

71 : 2 : 38 (Resolution B) 
91 : 2 : 21 (Resolution C) 

RES 2829 (XVI) vom 16. Dezember 1971 

Internationaler Diens·t für friedliche Kernexplosionen 
Abstimmung: 1 03 : 0 : 9 

RES 2830 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1 971 

Kernwaffenfreie Zone in Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco) 
Abstimmung: 101  : 0 : 1 2  

RES 2831  (XXVI) vom 1 6. Dezember 1971 

Wirtschaftliche und soziale Folgen des Wettrüstens 
Abstimmung: 1 1 1  : 1 : 3 

RES 2832 (XXVI) V'om 1 6. Dezemher 1 971 

Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
Abstimmung: 61 : 0 :  55 

RES 2880 (XXVI) vom 21. Dezember 1971 

Festigung der internationalen Sicherheit 
Abstimmung: 95 : 1 : 16  

RES 2881 (XXVI) vom 2 1 .  Dezemher 1971 

Friedliche Nutzung de� Meeresbodens 
Abstimmung: 123 : 0 : 0 

3. A n  g e l  e g e n  h e  i t e  n d e r  P o l  i t i  s e h e  n S p e z i a l k  0 m m i s s  i o n : 

RES 2764 (XVI) vom 9. November 1971 

Die Apartheidpolitik der Regierung Süd afrikas 
Abstimmung: 109 : 2 : 0 

RES 2773 (XXVI) vom 29. November 1971 

Auswirkungen der Atomstrahlung 
Abstimmung: einstimmig 

Rl'ES 2774 (XXVI) vom 29. November 1 971 

UN-Trustfonds für Südafrjka 
Ahstimmung: 1 1 0  : 1 : 1 

RES 2775 (XXVI) vom 29. November 1 971 

Die Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas 
Abstimmung: 1 07 : 2 :  5 (Resolution A) 

1 12 : 1 :  3 (Resolution B) 
108 : 1 :  5 (Resolution C) 
1 06 : 2 :  7 (Resolution D) 
1 10 : 2 :  2 (Resolution E) 

86 : 6 : 22 (Resolution F) 
1 08 : 2 :  6 (Resolution G) 
104 : 1 :  9 (Resolution H) 

7 1  
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RES 2791 (XXVI) vom 6 .  Dezember 1971 

Arbeitsgruppe für dtie Finanzierung des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNR WA) 
Abstimmung: 1 14 : 0 : 2 

RES 2792 (XXVI) vom 6. Dezember 1971 

UN-HiHswerk für Palä&tinaflüchtlinge 
Abstimmung: 1 12 : 0 :  3 (Resolution A) 

1 1 3 : 0 :  1 (Resolution B) 
79 : 4 :  3>5 (Resolution C) 
53 : 23 : 43 (Reso'lution D)  
88 : 3 :  2& (Resolution E) 

RES 2835 (XXVI) vom 1 7. Dezember 1971 

Friedenserhaltende Operationen 
Abstimmung: 86 : 0 : 2 

RES 2851 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Menschenrechtsverletzungen in den von Israel 'besetzten Gebieten 
Abstimmung: 53 : 20 : 46 

/ 

4. W i r t s c h a f t l i c h e  A n g e l e g e n h e i t e n (2. K o m m i s s i o n) :  

RES 2767 (XXVI) vom 1 8. November 1 971 

Ausbi\.dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (UNITAR) 
Abstimmutlß: ohne Einwand angenommen 

RES 2768 (XXVI) vom 1 8. November 1971 

Identifizierung der am wenigsten entwickelten Entwicklungsländer 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2800 (XXVI) vom 14. Dezember 1 971 

Mobilisierung der öffentlichen Meinung im Rahmen der Zweiten Entwicklungsdekade 
Abstimmung: 1 00 : 0 : 8 

RES 2801 (XXVI) vom 1 4. Dezember 1 971 

überprüfung der Ziele der internationalen Entwicklungsstrategie 
Abstimmung: ohne Einwand angen'Ommen' 

RES 2802 (XXVI) vom 14.  Dezember 1971 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Weltfremdenverkehrsorganisati'On 
Abstimmung: 1 06 : 0 :  5 

RES 2803 (XXVI) vom 1 4. Dezember 1 97 1  

Regulär.es Programm der Vereinten Nationen für technische Zusammenarbeit 
Abstimmung: 92 : 10 : 7 

RES 2804 (XXVI) vom 14. Dezember 1971 

Anwendung der Computertechnik 
A'bstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2805 (XXVI) vom 1 4. Dezember 1971 

Beitragsziel für das Welternährungsprogramm 1 973-1974 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2806 (XXVI) vom 14. Dezember 1 971 

Die internationale Währungssituation 
Abstimmung: 82 : 1 1  : 1 5  
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RES 2807 (XXVI) vom 14.  Dezember 1971 

Steigende Last des Schuldendienstes 
Abstimmung: 99 : 0 : 1 1  

RES 2808 (XXVI) vom 14 .  Dezember 1 971 

7 3  

Maßnahmen zur Beseitigung der aus der gegenwärtigen Währunßskrise resultierenden 
Unsicherheit 
Abstimmung: 78 : 1 : 3 1  

RES 2809 (XXVI) vom 14. Dezember 1971 

Bericht d�s Verwaltungs rates des UNDP 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2810 (XXVI) vom 14 .  Dezember 1971 

Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen 
Albstimmung: 1 00 : 0 :  1 3  

RES 2 8 1 1  (XXVI) vom 14.  Dezember 1 971 

Finanzielle Beiträge zum UNDP 
Abstimmung: 82 : 5 :  24 

RES 2812 (XXVI) vom 14. Dezember 1971 
Kapitalentwicklung�onds der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 82 : 8 : 22 

RES 2813  (XXVI) vom 1 4. Dezember 1971 
Erhöhung der Mitgliederzahl des UNDP 
Abstimmung: 86 : 2 : 25 

RES 2814 (XXVI) yom 14.  Dezember 1 971 
Kapazität des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 101 : 2 : 1 2  

RES 2815 (XXVI) vom 1 4 .  Dezember 1 971 
UN-Fonds für Bevölkerungsfragen 
Ahstimmung: 94 : 0 : 20 

RES 2880 (XXVI) vom 16.  Dezember 1971 
3. UNCTAD-Tagung 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2821 (XXVI) vom 16.  Dezember 1971 
übertragung von Technologie in die Entwicklungsländer 
Albstimmunß: ohne Einwand angenommen 

RES 2822 (XXVI) vom 1 6. Dezember 1971 
Internationale Universität 
Abstimmung: 1 00 : 0 :  1 0  

RES 2823 (XXVI) vom 1 6 .  Dezem'ber 1971 
Bericht über die Internationale Sonderkonferenz der UNIDO 
Ahstimmung: 1 14 : 0 : 0 

RES ,2824 (XXVI) vom 16.  Dezember 1971 
A'bänderung der Liste von Staaten, die für eine Mitgliedschaft 1m Rat für industrielle 
Entwicklung in Fr,age kommen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2845 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 
öffentliche Verwaltung und Entwicklung 
Abstimmung : ohne Einwand angenommen 
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RES 2846 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Errid1tung eines zwischenstaatlichen Seedienstes 
Abstimmung: 106 : 0 :  8 

RES 2847 (XXVI) vom 20. Dez·eroher 1971 

Erweiterung des Wirtschafts- und Sozial rates 
Albstimmung: 105 : 2 : 1 5  

RES 2848 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Proteinfragen 
Abstimmung: 109 : 0 : 10  

RES 2849 (XXW) vom 20. Dezember 1 971  

Entwicklung und Umwelt 
Ahstimmung: 85 : 2 : 34 

RES 2850 (XXVI) vom 20. Dezember 1971  

UN-Umweltkonferenz 
A:bstimmung: 104 : 9 : 7 

5. S o  z i a l e  u n d  m e  n s c  h I i c h e F r a  g e n  (3. Kommission): 

RES 2757 (XXVI) vom 1 1 . Oktober 1 971  
Hilfe für  Afghanistan 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2770 (XXVI) vom 22. November 1971 
Pr6bleme der Jugend 
Albstimmung: 91 : 0 : 0 

RES 2771 (XXVI) vom 22. November 1971  
Soziale Weltlage 
Abstimmung: 95 : 0 : 3 

RES 2783 (XXVI) vom 6. Dezember 1 971  
Bericht des Komitees zur Beseitigung rassischer Diskriminierung 
Abstimmung: 101 : 0 : 5 

RES. 2784 (XXVI) vom 6. Dezember 1 971  
Beseitigung aUer Formen rassischer Diskriminierung 
Abstimmung: 93 : 5 : 1 5  

RES 2785 (XXYl) vom 6 .  Dezember 1971 
Internationales Jahr zur Bekämpfung von Rassismus 
Abstimmung : 87 : 2 : 23 

RES 2786 (XXVI) vom 6. Dezember 1971 
'Entwurf eines übereinkommens zur Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid 
Abstimmung: 86 : 5 : 23 

R.'ES 2787 (XXW) vom 6. Dezember 1 972 
Bedeutung der allgemeinen Verwir;klichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der 
raschen Gewährung der Unabhängigkeit für die wirksame Garantie der Menschenrechte 
Abstimmung: 76 : 1 0 : 33 

R,ES 2788 (XXVI) vom 6. Dezember 1972 
Menschenrechtsakte 
Abstimmung: per acclamationem 
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RES 2789 (XXVI) vom 6. Dezember 1 972 

Bericht des Hochkommissars der V.ereinten Nationen für Flüchtlinge 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2790 (XXVI) vom 6. Dezemher 1972 

Hilfe der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Ostpakistans 
Ahstimmung: ohne Einwand angenommen (Resolution A und B) 

RES 2816 (XXVI) vom 14. Dezember 1 972 

Hilfe in KatastropheI1lfällen 
Abstimmung: 86 : 0 :  10  

RES 2839 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1 972 

Maßnahmen gegen Nazismus und rassische Intoleranz 
Abstimmung: 89 : 2 : 21  

RES 2840 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1972 

Bestrafung von Kriegsverbrechern und Verbrechen gegen die Mensch.lichkeit 
Abstimmung: 71 : 0 : 42 

RES 2841 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1972 

Schaffung des Postens eines Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
Ahstimmung: 78 : 1 1  : 25 

RES 2842 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1 972 

Probleme des alten Menschen 
Abstimmung : einstimmig 

RES 2843 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1 972 

Kriminalität und sozialer Wandel 
Abstimmung:  1 1 3 : 0 : 0 

RES 2844 (XXVI) vom 1 8. Dezember 1 971  

Menschenrechte und die wissenschaftlich-technische Entwicklung 
Abstimmung: 1 1 4 : 0 :  0 

RES 2852 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Achtung der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten 
Albstimmung: 1 1 0 : 1 : 5 

RES 2853 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Achtung der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten 
Abstimmung: 83 : 15 : 1 4  

R,ES 2854 (XXVI) vom 20. Dezemher 1971 

Schutz der Journalisten in bewaffneten Konflikten 
Abstimmung: % : 2 : 20 

RES 2855 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

UN-Kinderfooo'S 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2856 (XXVI) vom 20. Dezemher 1971 

Rechte geistig zurückgebliebener Personen 
Abstimmung: 1 1 0 : 0 : 9 

7 5  
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RES 2857 (XXVI) vom 20.  Dezember 1971 

Todesstrafe 
Abstimmung: 59 : 1 : 54 

RES 2858 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Menschenrechte in der Rechtsprechung 
Abstimmung: 1 1 1  : 7 : 3 

RES 2859 (XXVI) vom 20. Dezemher 1 971 

Jugend und Suchtgifte 
Abstimmung: 122 : 0 : 1 

RES 2860 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

25-J ahr-;Feier der Deklaration der Menschenrechte 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2'861 (XXVI) vom 20. Dezemher 1971 

Schwesterstädte als Form internationaler Zusammen'l1rbeit 
Abstimmung: 85 : 4 : 27 

6. P r o  b l  e m e  d e r B e  e n d  i g u n  g d e s  K 0 I o n  i a 1 i s m u s  (4. Kommission) : 

RES 2765 (XXVI) vom 16. November 1 971 

Südrhoo�sien 
Abstimmung: 106 : 2 : 1 3  

R\E;S 2769 (XXVI) vom 22. November 1 971 

Südrhodesien 
Abstimmung: 102 : 3 : 9 

RES 2795 (XXVI) vom 10. Dezember 1 971 

Territorien unter portugiesischer Verwaltung 
Albstimmung: 1 05 : 8 : 5 

RIES 2796 (XXVI) vom 10.  Dezember 1 971 

Südrhodesien 
AJbstimmung: 91 : 9 : 1 2  

RES 2865 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Papua und Neuguinea 
Abstimmung: 1 1 9 : 0 :  1 

RES 2866 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Seychellen 
Ahstimmung: 101 : 3 : 1 6  

RES 2867 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Antigua, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia und St. Vincent 
Abstimmung: 1 10 : 0 : 7 

RES 2868 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Niue und Tokelau-Inseln 
Albstimmung: 1 17 : 0 : 1 

RES 2869 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Amerikanisch-Samoa, Bahamas, Bermuda und andere nichtselbständige Territorien 
Abstimmung:  98 : 1 : 1'9 
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RES 2870 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Informationen Ülber nidttsel'hständige Gebiete 
Abstimmung: 1 1 1  : 2 : 10 

RES 2871 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

Namihia (Südwestafrika) 
Abstimmung: 1 1 1  : 2 : 10 

RES 2872 (XXVI) vom 20. Dezemher 1971 

UN-Fonds für Namibia (Südwestafrika) 
Abstimmung: 1 1 3  : 2 : 7 

RES 2873 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971 

Ausländisdte wirtsdtaftlidte und andere Interessen i n  den Kolonialgebietel1l 
Abstimmung: 1 03 : 8 :  1 3  

RES 2874 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 

77  

Durdtführung der Deklaration über d ie  Gewährung der Unabhängigkeit an Koloniallände.r 
und -vöLker durdt die Sonderorganisationen und internationalen Institutionen im Rahmen 
der Vereinten Nationen 
A'bstimmung: 93 : 4 : 27 

RfES 2875 (XXVI) vom 20. Dezemlber 1971 

Studien- und Aushildungsprogramm ·der Vereinten Nationen für das südlidte Afrika 
Abstimmung :  121  : 2 : 0 

RES 2876 . (XXVI) vom 20. Dezember 1 971  

Ausbildungsmöglidtkeiten für Bewohner nidttselbständiger Gebiete 
Abstimmung : ohne Einwand angenommen 

RES 2877 (XXVI) vom 20. Dezember 1 971  

Südrhodesien 
Abstimmung: 94 : 8 : 22 

7.  A d m i n i s t  r a t  i v e u n d  b u d  g e t ä r e, A n  g e l  e g e n  h e i t e  n (5. Kommission) : 

RES 2755 (XXVI) vom 1 1 .  Oktober 1971 (Resolution A) bzw. 17 .  Dezember 1971 (Resolution B) 

Wahlen i n  das Beratende Komitee für administrative und budgetäre Angelegenheiten 
AJbstimmung: ohne Ei11lWand angenommen (Resolution A und B) 

RES 2756 (XXVI) vom 1 1 . Oktober 1971 

Wahl in das Pensionskomitee der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2759 (XXVI) vom 8. November 1 97 1  

Finanzheridtte über das Jahr 1970 uncL Beridtte der Redtnungsprüfer 
Abstimmung: O'hne Einwand angenommen (Resolution A bis F) 

RES 2760 (XXVI) vom 8. November 1971 

Wahl eines Redtnungsprüfers 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2761 (XXVI) vom 8. November 1 971  

Wahlen i n  das Verwaltul1lgsgeridtt der  Vereinten Nationen 
Abstimmung : ohne Einwand angenommen 
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RES 2762 (XXVI) vom 8 .  November 1971  

Beitragsquoten 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2772 (XXVI) vom 29'. November 1 97 1  

Gehalt und Pensionsbezug des Genera,lsekretärs 
Albstimmung : 95 : 0 : 8 

RES 2797 (XXVI) vom 13 .  Dezember 1 971  

Wahlen in das  Beitragskomitee 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2798 (XXVI) vom 1 3. Dezember 1 971  

Knderung von Art. 156 der Geschäftsordnung der Generalversammlung 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2834 (XXVI) vom 17. Dezember 1971 

Konferenzprogramm 
Abstimmung: 75 : 0 : 1 

RES 2836 (XXVI) V'Om 1 7. Deumber 1971 

Veröffentlichungen und Dokumentation der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 85 : 0 : 0 

RES 2882 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1971 

Nachtragsbudget für das Jahr 1971 
Abstimmung: 92 : 1 0  : 4 (Reso'lution A) 

einstimmig (Resolution B) 

RES 2883 (XXVI) vom 28.  Dezember 1971 

Bestätigung der Ernennung für das Investitionenkomitee 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2884 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1 971  

Administrative und budgetäre Koordination der Vereinten Nati'Onen mit den Spezial­
organisationen und der lAEA 
Abstimmung : ohne Einwand angenommen 

R!ES 2885 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1971 

Vereinheitlichung und Knderung VOI1! Finanzvorschriften 
Abstimmung: 105 : 0 : 1 

RES 2886 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1 971 

Veröffentlichungen und Dokumentation der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2887 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1971 

Bericht des "Joint Staff Pension Board" 
A:bstimmung: 97 : 1 0 : 0 

RES 2888 (XXVI) vom 2 1 .  Dezember 1 971  

Abänderung der Personalvorschriften der  Vereim.en Nationen 
Abstimmung: 99 : 2 : 7 

RES 2889 (XXVI) vom 22. Dezember 1971 

Honorar d es Vorsitzenden des Beratenden Komitees für administrative und budgetäre 
Angelegenheiten 
Abstimmung: 107 : 1 1  : 2 
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RES 2890 (XXVI) vom 22. Dezember 1 97 1  

Pensions- und Gehaltssmema für Mitg'lieder des Internationalen Gerimtshofes 
.A:bstimmung : 1 07 : 9 : 1 

RES 2891 (XXVI) vom 22. Dezember 1 971 

Ausbau des Palais des Nations in Genf 
Abstimmung: 1 10 : 0 : 1 0  

RES 2892 (XXVI) vom 22. Dezemlber 1 971 

Erhaltungs- und' Verbesserungsprogramm für das  Palais des  Nations in Genf 
Abstimmung: 1 1 2 : 0 : 9 

RES 2893> (XXVI) vom 22. Dezember 1971 

Amtsgebäude der Vereinten Nationen i n  Santiago de Chile 
Abstimmung: 120 : 0 : 2 

RES 2894 (XXVI) vom 22. Dezember 197 1  

Amtsgebäude der Vereinten Nationen in Bangkok und Addis Abeba 
Abstimmung: 1 1 2 : 0 :  9 

RES 2895 (XXVI) vom 22. Dezember 1 97 1  

Amtsgebäude der Vereinten Nationen in New York 
Abstimmung: 93 : 16 : 1 0  

RES 2896 (XXVI) vom 22. Dezember 1971 

WeltjugendversammIung 
Abstimmung: 75 : 17 : 26 

RlES 2897 (XXVI) vom 22. Dezember 1971 

überprüfung der Informationspolitik der Vereinten Nationen 
Ahstimmung: 96 : 1 : 23 

RES 2898 (XXVI) vom 22. Dezember 1971 

Umstrukturierung des Departements für wirtsmaftlime und soziale Angelegenheiten 
Abstimmung: ohne Einrwand angenommen 

RES 2899 {XXVI) vom 22. Dezember 1 971 

Budget für 1 972 
Abstimmung: 106 : 9 :  7 (Resolution A) 

1 22 : 0 :  0 (Reso'lution B) 
1 1 0 : 0 : 13 (Resolution C) 

RES 2900 (XXVI) vom 22. Dezember 1 971 

Unvorhergesehene und außerordentlime Ausgaben für das Finanzjahr 1 972 
Abstimmung: 1 12 : 10 : 2 

RES 2901 (XXVI) vom 22. Dezember 1 97 1  

Working Capi tal Fund für 1972 
Ahstimmung: 1 1 1  : 0 :  1 2  

RES 2902 (XXVI) vom 22. Dezember 1 971 

79  

Vereinbarung zwismen den Vereinten Nationen und der Carnegie-Stiftung betreffend die 
Benutzung des Friedenspalastes im Haag 

, 

Abstimmung: einstimmig 
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8.  V ö l k e r r e 'c h t l i c h e  F r a g e n  (6 .  Kommission) : 

RES 2766 (XXVI) vom 1 7. November 1971 

Bericht der Kommissi'on für Internationales Handelsrecht 
Ahstimmung: einstimmig 

RES 2780 (XXVI) vom 3. Dezember 1971 

Bericht der VöLkerrechtskommission 
Abstimmung: 1 07 : 0 : 0 . 

RES 2781 (XXVI) vom 3. Dezember 1971 

Bericht des Sonderkomitees zur Frage der Definition der Aggression 
Abstimmung: 1 1 0 : 0 : 3 

RES 2818  (XXVI) vom 15 .  D ezember 1 97 1  

überprüfung der RoUe des Internationalen Gerichtshofes 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2819 (XXVI) vom 1 5. Dezember 1 971  

Sicherheit der bei den Vereinten Nationen akkreditierten Missionen und ihres Personals 
Abstimmung: einstimmig 

RES 2838 (XXVI) vom 18 .  Dezemiber 1971 

Programm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium und Verbreitung des Völkerrechts 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

UNO-Berloht 5-
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übecsidtt n 

Abstimmungsergebnisse der wichtigs�en von 
-
der XXVI. Generalversammlung in namMtlicher 

Abstimmung (roll-call) oder mit offizieller Aufzeichnung der Stimmabgabe der einzelnen Delega­
tionen (recorded vote) angenommenen Resolutionen. 

Die übersicht ist in vier Ländergruppen unterteilt : 

1 .  Europa (Ost und West) und alte Commonwealth-Länder 
2. Afrika 
3. Asien 
4. Lateinamerika 

Die Länder der Arabischen Liga sind in einer Gruppe zu Beginn der Ländergruppe "Asien" 
angeführt, obwohl die afrikanischen Mitglieder der Arabischen Liga auch in der Ländergruppe 
"Afrika" eingefügt sind. 

Die Reihenfolge der Länder in den vier Gruppen entspricht der offiziellen Reihenfolge bei 
den Vereinten Nationen, der die englischen Staatenbezeichnungen zugrunde liegen. 

Die Stimmabgabe der USA und der UdSSR wurde bei allen vier Ländergruppen zu Vergleichs­
zwecken angeführt. 

Bei dM Stimmabgaben bedeutet: 

+ positives Votum 
negatives Votum 

o Stimmenthaltung 

Jene Staaten, bei denen kein Abstimmungsvermerk angeführt ist, waren bei der Abstimmung 
abwesend oder halben an der Abstimmung nicht teilgenommen. 

6 UNO-Bericht 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)82 von 152

www.parlament.gv.at



8 2  

Europa (Ost und West) und alte Commonwealth-Länder 

l .  Übertragung des chinesischen Sitzes i n  den VN an die 
Volksrepublik China (RES 2758, 25. Okt. 1 9 7 1 )  . . . . . . 

2. Indisch-pakistanischer Konflikt : Aufforderung zum 
Waffenstillstand und Truppenabzug (RES 2793, 7. Dez. 
197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Lage im Nahen Osten : Weiterführung der Jarring-
Mission (RES 2799, 1 3. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Einstellung der Kernwaffenversuche (RES 2828 A, 
1 6. De7. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
(RES 2832, 16. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Apartheid; Einhaltung des Waffenembargos gegen 
Südafrika (RES 2775 A, 29. Nov. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  

7 .  Apartheid ; Forderung nach Abbruch der Beziehungen 
zu Südafrika (RES 2575 F, 29. Nov. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . .  

8 .  Forderung des Selbstbestimmungsrechts für das palästi-
nensische Volk (RES 2792 D, 6. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . 

9. Einladung zur Umweltkonferenz (RES 2850, 20. Dez. 

10. 

1 1 .  

12.  

13.  

14. 

15. 

1 6. 

197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Entwurf eines Übereinkommens 7ur Verhinderung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (RES 2786, 
6. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechtes und der Unabhängigkeit für die 
Menschenrechte (RES 2816, 14.  Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . .  

Internationale Hilfe in Katastrophenfällen (RES 2816, 
14. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Südrhodesien ; Verurteilung amerikanischer Chromerz-
importe (RES 2765, 16. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Südrhodesien ; Ablehnung der Unabhängigkeit vor all-
gemeinem Wahlrecht (RES 2796, 10. Dez. 1 97 1 )  . .  , . . . . 
Südrhodesien ; Ablehnung der britisch-rhodesischen Ver-
einbarungen (RES 2877, 20. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  

Namibia (Südwestafrika) ; Verurteilung SüdafrikIlB (RES 
287 1 ,  20. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 7 .  Verurteilung ausländischer wirtschaftlicher und anderer 
Interessen in den Kolonialgebieten (RES 2873, 20. Dez. 
1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 8 .  Budget der VN für 1972 (RES 2899, 22. Dez. 1 9 7 1 )  . . . .  
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Afrika 

1 .  Übertragung des chinesischen Sitzes in den VN an die 
Volksrepublik China (RES 2758, 25. Okt. 1 97 1 )  . . . . . . + + + + + - - + - + + - - + + 

2. Indisch-pakistanischer Konflik t : Aufforderung zum 
Waffenstillstand und Truppenabzug (RES 2793, 7. Dez. 
197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + 

3. Lage im Nahen Osten : Weiterführung der Jarring-
Mission (RES 2799, 1 3 .  Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0 0 + + 0 + + 0 + + 0 + 0 + 

4. Einstellung der Kernwaffenversuche (RES 2828 A, 
1 6. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0 + + 0 + 0 + + + + 0 

5. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
(RES 2832, 16.  Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + 0 + + 0 + +  + + 

6. Apartheid ; Einhaltung des Waffenembargos gegen 
Südafrika (RES 2775 A, 29. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + + + 

7. Apartheid; Forderung nach Abbruch der Beziehungen 
zu Südafrika (RES 2575 F, 29. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . .  + + + + + 0 + + + + + + + + + 

8. Forderung des Selbstbestimmungsrechts für das palästi-
nensische Volk (RES 2792 D, 6. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . .  + + 0 0 + 0 0 o + 0 0 0 +  

9. Einladung zur Umweltkouferenz (RES 2850, 20. Dez. 
1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + + - + + + + + 0 

10. Entwurf eines Übereinkommens zur Verhinderung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (RES 2786, 
6. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + 0 + + + + + + + + +  

1 1 .  Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbst­
bestimmungsrechtes und der Unabhängigkeit für die 
Menschenrechte (RES 2816, 1 4. Dez. 197 1 )  '. ' . . . . . . . . .  + + + + + + + + 0 + + + 0 + + 

1 2. Internationale Hilfe in Katastrophenfällen (RES 2 8 1 6, 
14. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . + + + + + + + + + 

1 3 .  Südrhodesien ; Verurteilung amerikanischer Chromerz-
importe (RES 2765, 1 6 .  Nov. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + + + + + + + + + + 

14.' Südrhodesien ; Ablehnung der Unabhängigkeit vor all-
gemeinem Wahlrecht (RES 2796, 10.  Dez. 1 97 1 )  . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + + 

15. Südrhodesien ; Ablehnung der britisch-rhodesischen Ver-
einbarungen (RES 2877, 20. De ... . 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + - + + 

16. Namibia (Südwestafrika) ; Verurteilung Südafrikas (RES 
287 1 ,  20. De; . 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . + + + + + + 

1 7 .  Verurteilung ausländischer wirtschaftlicher und anderer 
Interessen in den Kolonialgebieten (RES 2873, 20. Dez. 
197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + -

1 8 .  Budget der VN für 1972 (RES 2899, 22. Dez. 197 1 )  . . . .  + + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + - + + 

+ + + + + + 
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1 .  Übertragung des chinesischen Sitzes in den VN an die 
Volksrepublik China (RES 2758, 25. Okt. 1 97 1 )  . . . . . .  + + 0 + 0 0 + + 0 - + + + 

2. Indisch-pakistanischer Konflikt : Aufforderung zum 
Waffenstillstand und Truppenabzug (RES 2793, 7 .  Dez. 
1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + 0 + + + + + 

3. Lage im Nahen Osten : Weiterführung der Jarring-
Mission (RES 2799, 13.  Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . .  _ . . . . . . .  + 0 + + + 0 0 + + + + 0 + 

4. Einstellung der Kernwaffenversuche (RES 2828 A, 
1 6 .  Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0 + + + + + + + + + + 

5. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedens70ne 
(RES 2832, 16. De7. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + 

6. Apartheid ; Einhaltung des Waffenembargos gegen 
Südafrika (RES 2775 A, 29. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + 

7. Apartheid; Forderung nach Abbruch der Beziehungen 
zu Südafrika (RES 2575 F, 29. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + 

8. Forderung des Selbstbestimmungsrechts für das palästi-
nensische Volk (RES 2792 D, 6_ Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + + 

9. E inladung zur Umweltkonferenz (RES 2850, 20. Dez. 
197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + 

1 0. Entwurf eines Übereinkommens 7ur Verhinderung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (RES 2786, 
6. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + + 

1 1 .  Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechtes und der Unabhängigkeit für die 
Menschenrechte (RES 2816, 14. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + + 

1 2 .  Internationale Hilfe in Katastrophenfällen (RES 28 16, 
14. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + 

13.  Südrhodesien; Verurteilung amerikanischer Chromerz-
importe (RES 2765, 16. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + 

14. Südrhodesien; Ablehnung der Unabhängigkeit vor all-
gemeinem Wahlrecht (RES 2796, 10. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . + + + + + + + + + + + + + 

15.  Südrhodesien; Ablehnung der britisch-rhodosischen Ver-
einbarungen (RES 2877, 20. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + + 

16. Namibia (Südwestafrika) ; Verurteilung Südafrikll8 (RES 
287 1 ,  20. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + + + + 

1 7 .  Verurteilung ausländischer wirtschaftlicher und anderer 
Interessen in den Kolonialgebieten (RES 2873, 20. Dez. 
1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + + + + + + + + 

18.  Budget der VN für 1972 (RES 2899, 22. Dez. 197 1 )  . . . .  + + + + + + + + + + + + 
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1. Übertragung des chinesischen Sitzes in den VN an die 
Volksrepublik China (RES 2758, 25. Okt. 197 1 )  . . . . . . 0 0 - - + 0 - + -

2. Indisch-pakistanischer Konflikt : Aufforderung zum 
Waffenstillstand und Truppenabmg (RES 2793, 7 .  De7. 
1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + 0 + + - + 

3 .  Lage lIll Nahen Osten : Weiterführung der Jarring-
Mission (RES 2799, 1 3 .  Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0 0 0 + + - + -

4. Einstellung der Kernwaffenversuche (RES 2828 A, 
1 6. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + 0 + 

5. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
(RES 2832, 16. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 + + 0 0 

6. Apartheid ; Einhaltung des Waffenembargos gegen 
Südafrika (RES 2775 A, 29. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + 

7. Apartheid ; Forderung nach Abbruch der Beziehungen 
zu Südafrika (RES 2575 F, 29. Nov. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . 0 + + + + + + + 0 

8. Forderung des Selbstbestimmungsrechts für das palästi-
nElIlsische Volk (RES 2792 D, 6. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . .  0 - 0 + - - + -

9. Einladung zur U mwel tkonferenz (RES 2850, 20. Dez. 
1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + 0 + + 0 + 

1 0. Entwurf eines Übereinkommens zur Verhinderung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (RES 2786, 
6.  Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 + + 0 0 + 0 

1 1 . Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechtes und der Unabhängigkeit für die 
Menschenrechte (RES 2816, 14. Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . .  0 0 0 + 0 0 + 0 

1 2. Internationale Hilfe in Katastrophenfällen (RES 2816, 
14. Dez. 1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + 

13.  Südrhodesien ; Verurteilung amerikanischer Chromerz-
importe (RES 2765, 16. Nov. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + 0 + + + + 0 

14 . Südrhodesien ; Ablehnung der Unabhängigkeit vor all-
gemeinem Wahlrecht (RES 2796, 10. Dez. 197 1 )  . . . . . . .  + + 0 + + + + 

15. Südrhodesien; Ablehnung der britisch-rhodesischen Ver-
einbarungen (RES 287 7 ,  2 0 .  Dez. 197 1 )  . . . . . . . . . . . . . .  0 + + + + + 0 + 0 

1 6 .  Namibia (Südwestafrika) ; Verurteilung Südafrikas (RES 
287 1 ,  20. Dez. 1 9 7 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + + + + + 

17.  Verurteilung ausländischer wirtschaftlicher und anderer 
Interessen in den Kolonialgebieten (RES 2873, 20. Dez. 
1 97 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + 0 + + + + + 

1 8. Budget der VN für 1972 (RES 2899, 22. Dez. 1 9 7 1 )  . . . .  + + + + + + + 0 + 
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9 1  

Anlage 1 

9. ABSCHNITT 

Anlagen 

Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Rudolf Kirchschläger 
in der Generaldebatte der XXVI. Generalversammlung 

(30. September 1 97 1 )  

Herr Präsident ! 

Es ist mir eine aufrichtige Freude, Ihnen unsere Glückwünsche zu Ihr,er Wahl zum Vor­
sitzenden der XXVI. Generalversammlung zu ühermitteln. Es erfüllt uns mit Genugtuung, d aß 
unsere Arbeit unter ,der Leitung eines Mannes stehen wird, der in der politischen Entwicklung 
unserer Zeit als Außenminister seines Heimatlandes eine aktive Rolle spielt, eines Mannes, den 
wir achten und als  erfahrenen Staatsmann schätzen . 

Zugleich möchte ich mich an die Dankesworte anschließerr, die von meinen Vorrednern an 
den Präsidenten der vorjährigen Generalversammlung, Botschafter Hambro, gerichtet wurden. 
Die, würdige Art und Weise, in der er es verstand, die Jubiläumsversammlung der Vereinten 
Nationen zu leiten, hat die B efriedigung, die wir anläßlich seiner Wahl zum Vorsitzenden 
empfanden, bestätigt. 

Aus diesem Anlaß obliegt es mir auch, die aufopfernde Hingahe zu würdigen, mit der 
Generalsekretär U 11hant sein Wirken für die Sache des Friedens und der internationalen 
Zusammenarbeit fortgesetzt hat. 

Schließlich möchte ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, um den Delegationen 
von Bahrein, Bhutan und Quatar unsere besten Wünsd1e zu übermitteln. Wir begrüßen die 
Aufnahme dieser Staaten in die Vereinten Nationen, weil wir darin einen weiteren Schritt in 
Richtung der Universalität der Vereinten Nationen sehen. 

Wir sind fest davon überzeugt, daß die hohen Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen 
nur auf der Grundlage der Universalität verwirklicht werden können. Die österreichische Bundes­
regierung unterstützt daher nachdrücklich alle Maßnahmen, die geeignet sind, die unverzügliche 
Teilnahme der Volksrepublik China an der Arheit der Vereinten Nationen herbeizuführen. 

Wir hoffen aufrichtig, daß es in naher Zukunft auch möglich sein wird, die geteilten Staaten 
in die Weltorganisation aufzunehmen. 

Die vorjährige Generalversammlung, in deren Rahmen wir den 25. Jahrestag der Organi­
sation feiern konnten, hat uns Geleg,enheit zu Rückblick und Besinnung geboten. Die Bilanz 
der ersten 25 Jahre hat mit großer Deutlichkeit die Grenzen aufgezeigt, die dieser Organisation 
durch die .Politischen und geschichtlichen Realitäten gesetzt sind. Sie haben uns aber auch die 
Möglichkeiten und den Wert ihrer Arheit wieder stärker ins Bewußtsein gerufen. 

Es ist der Vorteil eines solchen Rückhlickes über eine längere Zeitspanne, daß wir dadurch 
nicht nur die Problematik der Vereinten Nationen sehen, wenn sie in akuten politischen Krisen 
rasche, wirksame Entscheidungen treffen sollen, sondern auch die positive Rolle, die sie als 
Katalysator und als Element der politischen Entwicklung spielen können und auch tatsächlich 
spielen. 

Zu Beginn dieser neuen Generalversammlung konzentriert sich u nsere Aufmerksamkeit 
wiederum auf die großen, ungelösten internationalen K'onflikte. Wir müssen mit Bedauern fest­
stellen, wie beschränkt der Beitrag der Vereinten Nationen zur friedlichen Beilegung der mili­
tärischen Auseinandersetzung in Indochina war und noch immer ist. Wie in den vergangenen 
Jahren bringen wir unsere ti·efe Besorgnis über die Fortdauer des Konfliktes und unsere Er-
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schütterung uber das menschliche Leid zum Ausdruck, welches jed,er weitere Kriegstag für die 
Bevölkerung Indochinas mit sich bringt. In diesem Jahr aber glauben wir gewisse Anzeichen 
einer Wendung erkennen zu können, die auf eine Verminderung der Auseinandersetzung hin­
deuten. In der überzeugung, daß eine Lösung des Konfliktes nur auf dem Verhanctlungswege 
und nicht durch militärische Maßnahmen gefunden werden kann, erneuern wir unseren AppeIJ 
an alle Beteiligten, Bedingungen zu schaffen, die eine friedliche Beilegung des Konfliktes er­
möglichen. 

Die Lage im Nahen Osten, ein weiterer gefährlicher Krisenherd der letzten Jahre, der 
Europa .direkt herührt, konnte ebenfalls nicht entschärft werden. Ich muß unserer tiefen Be­
sorgnis über die Fortdauer der Spannung in diesem Ge.biet, die kürzlich durch das Aufflackern 
militärischer Aktionen verstärkt wurde, Ausdruck geben. Es ist unsere aufrichtig,e Hoffnung, 
daß wirksame Schritte zur Verhinderung eine.r neuerlichen Verschärfung der Auseinandersetzung 
mög.Iich sein wercten. 

Wenn auch den Vereinten Nationen eine Lösung dieses tiefgreifenden K'Onfliktes versagt 
blieb, so haben sie doch eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, die unserer überzeugung nach eine 
wesentliche Hi,Jfe für eine Heilegung des Konfliktes darstellen könnten. Mit seiner Resolution 242 
hat der Sicherheitsrat die Grundlage für eine Nahostlösung geschaffen. österreich unterstützt 
uneingeschränkt diese Resolution unct erachtet es als unerläßlich, daß die Voraussetzungen ge­
schaffen werden, die Botschafter Jarring, dessen Objektivität und Unparteilichkeit universell 
anerkannt werden, eine Wiederaufnahme seiner Mission ermöglichen, um den Weg für eine 
B eiIeg.ung des Konfliktes zu ebnen. Während des letzten Jahres wurden wiederholt Anstrengun­
gen zur Lösung des Nahostkonfliktes unternommen, und wir bedauern, daß diese Bemühungen 
keine greiFbaren Ergebnisse gebracht haben. Im Hinhlick auf die Komplexität des Problems sind 
wir der Meinung, daß Teilahkommen einen wertvollen ersten Schritt auf dem Weg zu einer 
umfassenden Lösung darstellen könnten. 

Das laufende Jahr hat eine neue Krise mit schwerwiegenden Folgen und internationalen 
Rückwirkung,en in den Blickpunkt unseres Interesses gerückt. Die tragische Entwicklung d'er 
Ereignisse in Ostpakistan gibt Anlaß zu tiefer Bestürzung. Millionen von Menschen haben ZQ­
flucht in Indien gesucht. Das unsagbare Leid, das die Bevölkerung dieses Gebietes zu ertragen 
hat, muß Anlaß zu großzügiger internationaler Hilfe sein. Wir anerkennen die Bemühungen 
des Generalsekretärs in diesem Zusammenhang. Osterreich zählt zu jenen Ländern, die sich 
bereits mit konkreten Leistungen in .die int,ernationale humanitäre Hi,Jfe für die betroffene 
Bevölkerung eingeschaltet haben. Wir werden auch weiterhin bemüht sein zu helfen. Tragische 
Entwicklungen eines solchen Ausmaßes verlangen nach g,emeinsamer Hilfe aller Völker und nach 
zielbewtißter Einschaltung der Vereinten Nationen. Hier liegt ein echtes Aufgahengebiet der 
zur VöIkergemeinschaft verbundenen Nationen. 

Gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten, daß - wIe Generalsekretär U Thant f.est­
stellte - "das eigentliche Prob'lem nur dann gelöst werden kann, wenn eine politische Lösung 
auf der Grun.dlage der Versöhnung und der Achtung humanitärer Prinzipien erreicht wird" . 

.Es ist äußerst 'bedauerlich, daß keine Verbesserung der Lage im südlichen Teil Afrikas ein­
getreten ist, wo durch eine zur offiziellen Doktrin erhobene Politik der Rassendiskriminierung 
ein neuer Herct -der Unruhe und Auseinandersetzung g,eschaffen wurde. Angesichts der Fortdauer 
dieser Situation, die nun schon seit vielen Jahren die Generalversammlung beschäftigt, möchte 
ich diese Gelegenheit zum Anlaß nehmen, um erneut die entschiedene Ablehnung jeder Politik 
der Diskriminierung, und im besonderen der Politik der Apartheid, durch die österreichische 
Bundesregierung zum Ausdruck zu bring,en. Wir haben volles Verständni� für die Besorgnis der 
afrikanischen Staaten über dieses Prdblem und für die  Bemühungen der Vereinten Nationen, 
durch friedliche Mittel eine Anderung dieser Politik zu erreichen. 

In meiner Erklärung vor der vergangenen Generalversammlung habe ich die Resolution 284 
des Sicherheitsrates vom 29. Juli 1 970 begrüßt, mit welch,er der Internationale Gerichtshof zur 
Abgabe eines Gutachtens darüber ersucht wurde, welche rechtliche Folgen sich für Staaten aus 
der fortgesetzten Präsenz Südafrikas in Namihia ergeben. Die nunmehr vorliegende SteUung­
nahme des Internationalen Gerichtshofes steht in logischem Zusammenhang mit früher-en Be­
schlüssen der Weltorganisation, welche Namihia der direkten Verantwortung der Vereinten 
Nationen unterstellten. Das höchste ,richterllche Organ der Vereinten Nationen hat somit die 
Unrechtmäßigkeit der fortgesetzten Präsenz Südafrikas in Namibia klar zum Ausdruck gebracht. 
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Sowohl der Sicherheitsrat als  auch die Generalversammlung werden das Gutachten des Inter­
nationalen Gerichtshofes in besonderem Maße berücksichtigen müssen. 

Ich bin überzeugt, daß sch.!ießlich auch im südlichen Afrika Gerechtigkeit und Gleichheit 
schwerer wiegen werden als die Doktrin rassischer Ungleichheit und rassischen Vorurteils. 

Ich habe vorhin den Wert des Rückblickes auf längere Sicht für die Beurteilung der Arbeit 
der Vereinten Nationen 'betont. Ein Gebiet, worauf d�es im besonderen zuzutreffen scheint, sind 
die Bemühungen bezüglich der Abrüstung sowie der Rüstungskontrolle und -beschränkung. 

Die letzten Jahre haben uns eine Reihe k'onkreter und bedeutungsvoller internationaler 
Vereinbarungen - wenn auch nur auf Teilgebieten - uber eine Beschränkung und Kontrolle 
der Rüstung gebracht: den Atomsperrvertrag, den Vertrag über die teilweise Einstellung der 
Kernwaffenversuche, den Weltraumvertrag und im vergangenen Jahr den Vertrag üher die 
Nichtstationierung von K,ernwaffen auf dem Meeresboden. Vielleicht wird uns bei der dies­
jährigen Versammlung ein weiterer Schritt gelingen: ein Vertrag über das Verbot der Ent­
wicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer Waffen und deren Vernichtung. Osterreich 
unterstützt die Bemühungen, einen solchen Vertrag abzuschließen, und wird für die Annahme 
des endgültigen Vertragsentwurfes durch die diesjährige Generalversammlung eintreten. 

Wir erachten es jedoch als entscheidend, daß einem solchen Vertrag bald ein ähnlich lautendes 
Abkommen betreffend chemische Waffen folgt. Das Genfer Protokoll aus dem Jahre 1925 bildet 
hiefür eine gute Grundlage. 

,Ich möchte gleichzeitig auf die Bedeutung elOer vollen Erfüllung aller auf diesem Gebiet 
bereits abgeschlossenen Abkommen verweisen, wobei ich insbesondere die Tätigkeit der IABO 
in der Implementierung ,des Atomsperrvertrages hervorheben möchte. Erst kürzlich konnte ich 
in Wien einen Vertrag zwischen Osterreich und der IAIEO über ,die Durchführung der Sicher­
heitskontrollen im Sinne des Artikels Irr des Atomsperrvertrages unterzeichnen, womit Oster­
reich zu einem der ersten Staaten zählt, die diesen Vertrag mit der IAEO abgeschlossen haben. 

Ich appelliere an die Nuklearmächte, ihren Verpflichtungen, die sie im Artikel VI des 
Atomsperrvertrages übernommen haben, nachzukommen und Verhandlungen uber wirksame 
Maßnahmen hinsichtlich der nuklearen Abrüstung und einer Beendigung des nuklearen Wett­
rüst,ens aufzunehmen. Wir anerkennen gleichzeitig die entschlossenen Bemühungen der USA 
und der Sowjetunion in den gegenwärtigen Gesprächen über eine Beschränkung der strategischen 
Rüstung, die abwechselnd in Wien und Helsinki stattfinden. Es scheint berechtigte Hoffnung 
LU bestehen, daß ein Abkommen zwischen den beiden Mächten das gegenseitige Vertrauen stärkt 
und hiedurch -die ernste Gefahr für das überleben der Menschheit verringert wird. 

Osterreich hat immer alle Maßnahmen und Initiativen, die auf e�ne echte Abrüstung und 
Rüstungskontrolle abzielen, unterstützt und wird es auch in Hinkunft tun. In diesem Sinne 
begrüßen wir den Vorschlag zur EinJberufung einer WeItabrüstungskonferenz. 

Kein Erdteil hat in seiner Geschichte so sehr unter den furchtbaren Folgen der Gewalt­
anwendung leiden müssen wie gerade Europa. Es ist daher verständlich, wenn Oste.rreich, das 
im Herzen dieses Kontinents liegt und durch die Auseinandersetzungen der vergangenen Jahr­
zehnte stets besonders betroffen wurde, die Erhaltung des Friedens, der Stabilität und der 
Sicherheit in iEuropa als eines der Hauptanliegen seiner Außenpolitik betrachtet. Aus diesem 
Grunde begrüßen wir alle Bemühungen um ,eine Festigung der Sicherheit in Europa. Wir haben 
daher im letzten Jahr die Unterzeichnung der Verträge der Bundesrepuhlik Deutschland mit 
der Sowjetunion und Polen begrüßt, und wir begrüßen nunmehr die Unterzeichnung des Vier­
Mächte-Abkommens über Berlin als bedeutungsvolle Schritte in dieser Richtung. 

Der Zeitpunkt scheint nunmehr gekommen zu sein, um zu elOer aktiven V'Orbereitung 
-einer europäischen Sicherheitskonferenz zu schreiten. Wir treten nach wie vor nachdrücklich für 
ejne solche Konferenz ein. 

österr.eichs Bestreben, eine Atomsphäre gegenseltlgen Vertrauens in seinem Teil Europas 
zu schaffen, war und ist die Leitlinie für seine Bemühungen, aUe Probleme mit seinen Nachbar­
:staaten auf dem Verhandlungswege zu bereinigen. 
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I n  di'e.sem Sinne, Herr Präsident, konnte ein Problem, das österreich sehr nahegeht und 
das viele Jahre lang die Beziehungen zwischen österreich und Italien belastet hat, einer Lösung 
auf dem Verhandlungsweg nähe.rgebracht werden: die Südtirolfrage. 

Die Generalversammlung hat sich mit diesem Problem bekanntlich in den Jahren 19{,O und 
1961 befaßt und in ihren Resolutionen 1447 (XV) und 1661 (XVI) österreich und Italien auf­
gefordert, wieder Verhandlungen aufzunehmen, um eine Lösung aller Differenzen hinsichtlich 
der Durchführung des Pariser A:bkommens vom 5.  September 1946 zu finden. Dieses Abkommen 
soll den deutschsprachigen Einwohnern der Provinz Bozen vollständige Rechtsgle;ichheit mit den 
italienischsprachigen Einwohnern im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutz des ethnischen 
Charakters und zur kulturellen und wirtschaftlichen Förderung der deutschsprachigen Bevöl­
kerung garantieren. 

Im vergangenen Jahr konnte ich der Generalversammlung die Mitteilung machen, daß sich 
Österreich und Italien nach neunjährigen Bemühungen über einen Lösungsvorschlag geeinigt 
hatten, der - unter Vorbehalt der beiderseitigen Rechtsstandpunkte - gemäß einem "Operations­
kalender" 

'
genannten Zeitplan die Erweiterung der Südtiroler Autonomie, durch Erlassung 

eines Verfassungsgesetzes, einfacher Gesetze, Durchführungsbestimmungen zum Verfassungs­
gesetz und durch Verwaltungsverfügungen vorsieht. 

Ich freue mich, Ihnen heute herichten zu können, daß Italien und österreich seit der letzten 
Generalversammlung ein weiteres Stück bei der Verwirklichung des erwähnten Operations­
kalenders vorangekommen sind. So wurde das Verfassungsgesetz zur Erweiterung des Südtiroler 
Autonomiestatuts im Juni d. J. vom italienischen Parlament in erster Lesung verabschiedet. Die 
zweite Lesung wurde begonnen. Im Juli d. J.  erfolgte in Rom die Unterze.ichnung des Vertrages, 
der d ie  Bestimmungen des Kapitels I des Europäischen übereinkommens zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten in den Beziehungen zwischen österre.ich und Italien auf Streitigkeiten betreffend 
die Auslegung und Anwendung der zwischen den beiden Staaten in Kraft stehenden bilate,ralen 
Verträge auch ,dann anwendbar machen soll, wenn die Streitigkeiten Tatsachen oder Verhältnisse 
aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses übereinkommens zwischen den beiden Staaten betreffen. 

Es besteht guter Grund für die Erwartung, daß das erwähnte Verfassungsgesetz im Laufe 
der nächsten Monate endgültig vom italienischen Parlament veralbschiedet wird. 

Für d ie  neben dem Verfassungsgesetz vorgesehenen einfachen Gesetze hat d ie  italienische 
Regierung, abgesehen von zwei Fällen der Säumnis, auf die ich in Erwartung einer Bereinigung 
in nächster Zeit heute nicht näher eingehen möchte, bereits die Vorlagen im Parlament ein­
gebracht. 

Die bisher erzieJten Fortschritte in der Durchführung des Operationskalenders haben zu einer 
spürbaren weiteren Verbesserung der österreichisch-italienischen Beziehungen geführt. Dies kam 
auch im Juli d. J. bei meine.m offiziellen Besuch in Italien deutlich zum Ausdruck. Es besteht 
guter Grund zur Annahme, daß die nun in Gang befindliche Entwicklung auf der Grundlage 
einer sinn- und wortgetreuen Verwirklichung der noch ausstehenden Maßnahmen für Südtirol 
und einer verständnisvollen Haltung der italienischen Regierung gegenüber den Bedürfnissen 
der Südtiroler Volksgruppe zu einem immer engeren und freundschaftlicheren Verhältnis 
zwischen d en beiden Nachbarstaaten österreich und Italien führen möge. österreich ist daran 
aufrichtig interessiert. 

Erlauben Sie mir nun, Herr Präsident, auf �rei Fragen zu sprechen Z'lI kommen, in denen 
ich eine verstärkte Aktivität der Vereinten Nationen für wertvoll und notwendig erachte. 

Das erste dieser Probleme betrifft die internationale Hilfe in Naturkatastrophen und ähn­
lichen Fällen. Immer wieder waren wir in den vergangenen Jahren erschütterte Zeugen derartiger 
Ereignisse in den veschiedensten Teilen der Welt und unter den verschiedensten Umständ'en. 
Wir würdigen mit höchster Anerkennung die Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes und 
anderer nationaler und internationa,ler Hilfsorganisationen auf diesem Gebiet. Wir wissen auch 
um di� wichtige Hilfe, die zahlreiche Regierungen den Opfern derartiger Katastrophen 
zukommen lassen. Auch ,die Vereinten Nation,en konnten in den vergangenen Jahren, allerdings 
in sehr beschränktem Maße, helfend eingreifen. 
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Es scheint mir jedoch, daß die Vereinten Nationen in Katastrophenfällen eine dynamischere 
Rolle spielen könnten. Menschliche Tragödien des Ausmaßes, wie wir sie in den Naturkata­
strophen der vergangenen Jahr.en miterleben mußten, gebieten eine viel großzügigere und 
wirkungsvollere internationale Hilfe im Rahmen unserer Organisation. 

Der gegenwärtigen Generalversammlung werden Berichte des Generalsekretärs und 
Empfehlungen des Wirtschafts- und Sozial rates in dieser Frage vorliegen. Die österreichische 
Delegation wird alle Bemühungen um eine grundlegende Neugestaltung und eine wesentliche 
Verstärkung der Effektivität der Rolle der Vereinten Nationen in der internationalen Kata­
strophenhilfe nachdrücklich unterstützen und sich für konkrete Maßnahmen einsetzen, die 
Gewähr dafür bieten, daß die von uns angestrebten Ziele auch tatsächlich verwirklicht werden 
können. 

Ein zweites Problem, daß einer stärkeren Einschaltung der Vereinten Nationen bedarf, ist 
die Frage der Kontrolle von Rauschgift und Drogen. Osterreich unterstützt voll und ganz die 
in letzter Zeit vom Generalsekretär ergriffenen Initiativen, welche darauf abzielen, den Vereinten 
Nationen eine bedeutendere Rolle bei ·der internationalen Bekämpfung des Drogenmißbrauches 
zuzuweIsen. 

Es gibt ein d rittes Problem, dem die Vereinten Nationen meiner Ansicht nach erhöhte 
Aufmerksamkeit schenken sollten. Die Probleme der jungen Menschen sind heute für alle 
Regierungen stark in den Vordergrund getreten. Für die Vereinten Nationen ist es unerläßlich, 
daß sich die junge Generation mit der Arbeit der Weltorganisation verbunden fühlt. Es muß 
Aufgabe der Vereinten Nationen sein, den richtigen Weg zu einem neuen Engagement der jungen 
Menschen für die Ideale und Ziele der Weltorganisation zu finden. Osterreich beabsichtigt, dies­
bezüglich konkrete Vorschläge zu gegebener Zeit zu unterbreiten. 

Im Laufe der letzten Jahre haben die Vereinten Nationen ihr Arbeitsgebiet beträchtlich 
ausged'ehnt. Die Organisation hat ihre Aufmerksamkeit auf zahlreiche technische und wissen­
schaftliche Gebiete gelenkt, die neue und weitblickende Formen internationaler Zusammenarbeit 
erforderlich machen. Osterreich unterstützt diese Entwicklung, weil wir der Meinung sind, daß 
diese Formen der Zusammenarbeit die politische Lage durch Eliminierung potentieller 
Spannungsgebiete positiv beeinflussen. 

Wir freuen uns, daß zwei weltweite Organisationen, die solche Methoden der internatio­
nalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Atomenergie und der industriellen Entwicklung 
erarbeitet haben, ihren Sitz in Wien haben. Als Gastland der IAEO und. der UNIDO haben wir 
unseren Glauben und unsere Unterstützung für die Ziele der Vereinten Nationen konkret unter 
Beweis gestellt. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß die österreichische Bundes­
regierung ·diesen beiden Organisationen provisorische ,Amtsräume zur Verfügung gestellt hat, 
sodaß sie voll operationsfähig werden konnten. 

Was die Planung und Errichtung des ständigen Amtssitzes für die IAEO und UNIDO in 
Wien anlangt, haben die österreichische Bundesregierung und die Stadt Wien, nach Konsulta­
tionen mit bei den Organisationen, eine endgültige Entscheidung über das am besten geeignete 
Projekt getroffen. Weiters wurde die Größenordnung des Bauvorhabens festgelegt. Die Detail­
planung des Projektes, die in engem Kontakt mit ·den beiden Organisationen erfolgt, hat bereits 
begonnen. Es wird erwartet, daß die Bauarbeiten in der nahen Zukunft aufgenommen werden. 
Die österreichische Bundesregierung und die Stadt Wien wer·den bis 1981 auf ihre Kosten für 
die Unterbringung von insgesamt 4500 Personen Vorsorge treffen. Mit der Durchführung des 
Bauvorhabens in der genannten Größenordnung, d ie  nahezu einer Verdoppelung des ursprüng­
lichen Anbotes gleichkommt, betrachtet die österreichische Bundesregierung ihre gegenüber den 
Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtungen als erfüllt. 

Durch die Annahme der internationalen Strategie für die Zweite Entwicklungsdekade haben 
die  Vereintlen Nationen im letzten Jahr ein kühnes und vorschauendes, weltweites Konzept für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung geschaffen. Nunmehr sind wir in die Phase getreten, 
in der  wir dem in diesem historischen Dokument niedergelegten Programm zur Durchführung 
verhelfen müssen und den erforderlichen Mechanismus zur überprüfung der erzielten Fort­
schritte schaffen müssen. Diese Aufgabe wird eine Straffung der Tätigkeit, einen verstärkten 
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Einsatz der schon gegebenen Möglichkeiten der Vereinten Nationen ebenso wie eine größt­
mögliche Koordinierung des Systems innerhalb der Vereinten Nationen verlangen. Wenn wir 
uns mit den vielfältigen und schwierigen organisatorischen Aspekten der Durchführung aer 
Entwicklungsstrategie auseinandersetzen, muß es unser Hauptanliegen sein, die Dynamik, die 
durch die Annahme der Entwicklungsstrategie ausgelöst wur.de, nicht zum Stillstand kommen 
zu lassen. Meine Regierung ist bereit, alle Maßnahmen zu unterstützen, die es den Vereinten 
Nationen ermöglichen, die Herausforderungen dieser Dekade anzunehmen. Wir versprechen diese 
Unterstützung in dem festen Glauben, daß wirtschaft'licher und sozialer Fortschritt die uner­
setzbare Grundlag·e für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit darstellt. 

UNO-Bericht 6-
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Erklärung des österreichischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung 
der Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen 

(25. Oktober 1 971)  

9 7  

Anlage 2 

zur Frage 

Die österreichische Delegation hat im vergangenen Ja'hr in der Generalversammlung für 
den Antrag gestimmt, daß die Volksrepublik China den Sitz Ghinas in den Vereinten Naüonen 
einnehmen solle. 

In der Zwischenzeit haben österreich und die Volksrepublik China am 28. Mai 1 97 1  diploma­
tische Beziehungen aufgenommen. Im Gemeinsamen Kommunique, welches bei diesem Anlaß 
veröffentlicht wurde, hat die österreichische Bundesregierung die Regierung der Volksrepublik 
China als die einzi.ge rechtmäßige Regierung Chinas anerkannt. Wir können uns folglich keinem 
Antrag anschließen, welcher den Anspruch irgendeiner anderen Regierung auf das Recht der 
Vertretung Chinas unterstützen würde. 

Es ist heute allgemein anerkannt, daß wir ohne volle Beteiligung der Volksrepublik Ohina 
an der Atbeit der Vereinten Nationen keinen nennenswerten Fortschritt in jenen Problemen 
erwarten dürfen, welchen sich die Vereinten Nationen in der Aufrechterhaltung des· Friedens 
und der internationalen Sicherheit - ihrer wesentlichsten Aufgabe - gegenühergestellt sehen. 

Im Lichte dieser überlegungen wird' die österreichische Delegation dem Resolutionsantrag 
AlL 630 zustimmen. 

Was Taiwan betrifft, so beziehe ich mich auf die Erklärung meiner Delegation vom 
20. November 1 970. Die dortige Regierung übt zwar die effektive Regierungsgewalt über die 
Insel aus, repräsentiert aber nicht China. Die österreichische Regierung richtet aus diesem Anlaß 
einen Appell, daß eine Lösung dieses Problems als Ergebnis einer friedlichen - ich wiederhole 
friedlichen - Entwicklung gefunden werde. 

Hinsichtlich des Resolutionsantrages AlL 632 und der vorhergehenden Verfahrensabstim­
mung wird sich österreich in beiden Fällen der Stimme enthalten. Wir sehen uns nicht in aer 
Lage, Anträge oder Vorschläge zu unterstützen, welche eine Verzögerung des Eintritts der 
Delegation der Volksrepublik China zur Folge hahen könnten. 

7 UNO·Berioht 
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Anlage 3 

Erklärung des österreichi'Schen Vertreters im Plenum der Generalversammlung zum 
Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation 

(8. November 1971) 

Herr Präsident ! 

Der Generalversammlung' liegt der Jahresbericht der Internati'onalen Atomenergieorgani­
sation üher ihre Tätigkeit vom 1 .  Juli 1970 bis zum 30. Juni 1971 vor. Der Bericht, welcher 
vom Generaldirektor der Organisation, Dr Eklund, eingeführt wurde, vermittelt ein klares 
und umfassendes Bild von den Initiativen und der Arbeit der IAEO im letzten Jahr. 

Die Behandlung des Berichtes gibt uns erneut Gelegenheit, der Organisation, ihrem Gouver­
neursrat und Generaldirektor Dr. Eklund unsere aufrichtige Anerkennung für den Beitrag 
auszudrücken, den die lAEO auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit bei der fried­
lichen Nutzung der Atomenergie geleistet hat. 

Die Arbeitslast der IAEO und ihrer Angestellten war gerade während des Berichtszeit­
raumes außerordentlich groß. Zusätzlich zu den vielfältigen Aufgaben auf dem Gebiete der 
Technischen Hilfe, Sicherheitskontrollen, Konferenzen und Symposien hat die IAEO an der 
Vorbereitung der 4. Internationalen Konferenz über die friedliche Nutzung der Atomenergie, 
welche im September 1 971  abgehalten wurde, mitgewirkt. Darüber hinaus hahen die Diskus­
sionen im Komitee für die Sicherheitskontrollen, insbesondere für jene Abteilungen, die sich 
mit dieser Problematik und mit Rechtsfragen befassen, zusätzliche Arbeit verursacht. Ich möchte 
dem Sekretariat der IAEO für diese Arbeit aufrichtig danken. 

Der diesjährige Bericht unterscheidet sich durch seinen Au�bau teilweise von den, Berichten 
der Vergangenheit. Ich beziehe mich hier auf den Teil, welcher die Fragen, die für die Vereinten 
Nationen von speziellem Interesse sind, behandelt. Unter diesem Titel werden Informati'onen 
vermittelt, welche früher den Vereinten Nationen in der Form von separaten Berichten vor­
gelegt wurden. Meine Delegation begrüßt diese Anderung, wodurch unnötige Doppelgleisigkeiten 
vermieden werden. Die Generalversammlung hat dieser Tatsache Rechnung getragen, als sie bei 
der Zuweisung der AJbrüstungspunkte an die Politische Kommission heschloß, die Aufmerk­
samkeit der Kommission auf die einschlägigen Paragraphen im Jahresbericht der IAEO zu 
lenken. 

Diese Paragraphen betreffen im besonderen die Maßnahmen, die die IAEO über Empfeh­
lung der Generalversammlung bezüglich der iErgebnisse der Nicht-Atomwaffenstaaten ergriffen 
hat. Es kann nicht Aufgabe der gegenwärtigen Diskussion sein, diese Angelegenheiten im Detail 
zu erörtern, da sie in der Politischen Kommission behandelt werden. Ich möchte hier nur 
erwähnen, daß eine Reihe von Ahschnitten des Berichtes auch Bedeutung für die in der Politi­
schen Kommission behandelten Fragen haben, so insbesondere jene Paragraphen, die sim auf die 
Technische Zusammenarbeit und die Technische Hilfe, Finanzfragen, das nukleare Informations­
system, die Sicherheitskontrollen sowie den Internationalen Dienst für friedliche Atomexplo­
sionen beziehen. Darüber hinaus ist auch die. Frage der Sicherheitskontrollen, soweit sie mit 
11!euen technischen Verfahren für die Urananreicherung im Zusammenhang steht, erwähnenswert. 

lEine wichtige Entwicklung stellt der Fortschritt dar, der in der Vorbereitung der IAEO 
auf ihre speziellen Aufgaben im Hinblick auf das Inkrafttreten des Atomsperrvertrages erzielt 
wurde. Osterreich, das als eines der ,ersten Staaten den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert 
hat, hat von Anbeginn das Konzept eines Verbotes der Weiterverbreitung der Atomwaffen, 
welches auch der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie neue Impulse geben wird, unterstützt. 

Das Inkrafttreten dieses Vertrages bedeutet selbstverständlich, daß nunmehr alle Bestim­
mungen, einschließlich jener des Systems der Sicherheitskontrollen im Rahmen der IAEO, 
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durchgeführt werden müssen. Meine Regierung hat daher die Errichtung eines Komitees für Sicher­
heitskontrollen wärmstens begrüßt. 

Dieses Komitee soll den Inhalt der zwischen der IAEO und den Nicht-Atomwaffenstaaten 
abzuschließenden Verträge ausarbeiten. Wir können mit Befriedigung feststellen, daß das Komitee 
im März dieses Jahres seine Arbeit 'beendet und sich dadurch einer äußerst schwierigen recht­
lichen und technischen Aufgabe erfolgreich entledigt 'hat. Dadurch war es der IAEO m öglich, 
In Verhandlungen mit Nicht-Atomwaffenstaaten einzutreten. 

• 

Meine Regierung, welche stets bestrebt ist, alle übernommenen Verpflichtungen genauestens 
auszuführen, war hereits in einem frühen Stadium mit der IAEO in diesbezüg1iche Verhand­
lungen eingetreten und hat vor kurzer Zeit ein Abkommen über Sicherheitskontrollen unter­
zeichnet. Da internationale Verträge nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie durchgeführt 
werden, möchten wir unserer Hoffnung Ausdruck geben, daß auch andere Nicht-Atomwaffen­
staaten Verhandlungen mit der IAEO aufnehmen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die 
Verlautbarung, derzufolge der Ministerrat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der 
Kommission das Mandat erteilt hat, für die 5 EURATOM-Staaten mit der IAEO in Verhand­
lungen gemäß Artikel 111 des Atomsperrvertrages einzutreten. 

Weiters ist mit Anerkennung festzustellen, daß die IAEO, wie aus ihrem Bericht hervorgeht, 
auch den Problemen der menschlichen Umwelt entsprechend Beachtung zuwendet. Die Besorgnis 
der öffentlichkeit über industrielle Verschrnutzung und die Sorge um die Erhaltung der Umwelt 
übt in vielen Ländern, einschließlich meinem eigenen, einen erheblichen Einfluß auf die Haltung 
gegenüber Programmen und Vorhaben auf dem Gebiet der Atomener.gie aus. 

Die IAEO hat sich diesen Befürchtungen nicht verschlossen und hat diesbezüglich Bemü­
hungen gemeinsam mit Organisationen und internationalen Konferenzen, wie z. B.  dem 
Meeresbodenkomitee und der Stockholmer Umweltkonferenz, unternommen. 

Die IAEO sollte ni'cht nur ihre wissenschaftlichen Studien über die Verbesserung von 
Abschirmungsmaßnallmen gegen Atomstrahlung und über mögliche Auswirkungen von Atom­
kraftwerken auf die Umwelt fortsetzen, sondern darüber hinaus auch den Mitgliedstaaten in 
ihren Bestrebung,en beistehen, die öffentlichkeit objektiv über die Natur der Atomenergie zu infor­
mieren. Obwohl fühl1ende Wissenschaftler der Meinung sind, daß Atomkraftwerke weniger 
schädliche Auswirkungen auf die menschliche Umwelt haben als Kraftwerke mit konventionellen 
Brennstoffen, sind wir dennoch mit dem Vorurteil konfrontiert, welches Atomenergie vielfach 
mit Massenvernichtungen in Verbindung bringt. 

'Wir sind daher der Ansicht, daß eine Informationskampagne der IAEO für die meinungs­
bildenden Kreise in den verschiedenen Ländern für den Abbau des allgemeinen Mißtrauens 
gegenüber dem Atom nützlich wäre und zu einer objektiveren Diskussion über die Vor- und 
Nachteile der Atomenergie führen würde. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die 4.  Internationale Konferenz über die friedliChe 
Nutzung der Atomenergie erwähnen, welche Wissenschaftlern, Verwaltungsfachleuten und 
Wirtschaftsexperten aus allen Teilen der Welt eine ausgezeichnete Möglichkeit bot, den Fort­
schritt und die Programme auf dem Gebiete der friedlichen Anwendung der Atomenergie und 
ihre Auswirkungen auf die menschliche Umwelt zu studieren. Wir hoffen, daß die Resultate 
dieser Debatte durch Symposien der INfO ergänzt werden. 

Wie ich bereits betont habe, mißt meine Delegation der Durchführung des Atomsperr­
vertrages durch Sicherheitskontrolle.n. große Bedeutung bei. Nichtsdestoweniger soll jedoch Zielen 
der IAEO, nämlich der Entwicklung und praktischen Nutzanwendung der Atomenergie für 
friedliche Zwecke, in allen Teilen der Welt dieselbe Bedeutung wie den neu übertragenen Auf­
gaben eingeräumt werden. 

In diesem Licht haben wir die Initiativen, die auf eine Erhöhung der freiwiJ.ligen Beiträge 
seitens der Mitgliedstaaten für die technische Hilfe abzielen, unterstützt. Obwohl wir der 
Meinung sind, daß auch diese neuen Zielsetzungen den Wünschen der Entwicklungsländer nicht 
vollkommen Rechnung tragen, glauben wir doch, daß hiedurch eine notwendige und willkom­
mene Vel1besserung gegenüber früheren Jahren erreicht wurde. Die zuständigen österreichischen 
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Stellen haben vorbehaltlich parlamentarischer Genehmigung bereits e ine entsprechende Erhö­
hung der österreich ischen Beitragsleistungen zum Allgemeinen Fonds der IAEO in Aussicht 
gestellt. 

Die österreichische Delegation hat bereits bei früheren Gelegen'heiten die Bedeutung der 
IAEO als ,das zentrale internationale Forum für die Fragen der A nwendung und Entwicklung 
der friedlichen Nutzung der Atomenergie hervorgehoben. Wir glauben, daß der Trend in 
Richtung auf e ine Kommerzialisierung der Atomenergie sowie der zunehmende Handel mit 
spaltbaren Materialien auch Auswirkungen auf die Tiitigkeit und möglicherweise auch auf die 
Stellung der IAEO haben wird. Wir müssen diesen Entwicklungen sorgfältige Aufmerksamkeit 
schenken, wenn wir die koordinierende Rolle der IAlEO auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung 
der Atomenergie erhalten wollen. 

Ich möchte abschließend auf den weiteren Fortschritt, welcher in der Planung und Errich­
tung des ständigen Hauptquartiers der IAEO in Wien unternommen wurde, eingehen. Im 
Dezember 1 970 hatten die österreich ische Regierung und die Stadt Wien nach intensiven Kon­
sultationen sowohl mit der IAEO als auch mit der UNIDO die Auswahl des Architekten­
projektes für ein künftiges internationales Zentrum in Wien, welches den ständigen Sitz der 
IAEO und der UNIDO einschließen wird, getroffen. Im Feber 1971 wurde zwis�en dem 
österreichischen Außenminister und dem Generaldirektor der IAEO ein Oibereinkommen über 
die Größe des Projektes und die österreichischen Leistungen gegenüber der lAEO erzielt. In  
weiterer Folge wurde die IAEO eingeladen, eine Studie über d ie  funktionellen Erfordernisse 
innerhalb des vereinbarten Raumprogramms vorzulegen. Die IAEO ist diesem Ersuchen in 
sehr kurzer Zeit nachgekommen und hat durch die Bekanntgabe aller notwendigen Details die 
weitere Planung und die Durchführung des Projektes wesentlich erleichtert. 

Wir möchten auch in diesem Zusammenhang der Organisation und ihrem Generaldirektor 
Dr. Eklund, welcher die gemeinsamen Bemühungen um dieses große Projekt in so hervor­
ragender Weise unterstützt hat, unseren aufrichtigen Dank aussprechen. 
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Anlage 4 

Erklärung des österreich ischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung 
Frage der Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz 

(19. November 1 97 1 )  

Herr Präsident ! 

zur 

Den Vereinten Nationen ist die Verhinderung sowie die Kontrolle des Wettrüstens stets 
eines der Hauptziele der Organisation gewesen. Tatsächlich hatte die erste Resolution, die die 
Generalversammlung im Jänner 1 9% verabschiedete, Abrüstungsfragen zum Gegenstand. Seit 
dieser Zeit stellt die Behandlung der Abrüst,ungspunkte auf der Tagesordnung der General­
versammlung eine der wichtigsten Funktionen der Organisation dar; die Suche nach einer 
Lösung des Problems ist zu einem Hauptanliegen für alle Völker geworden. 

über die Wichtigkeit der Abrüstungsfrage, die in ihrer Bedeutung dem überleben der 
Menschheit selbst gleichzusetzen ist, besteht weltweite übereinstimmung. Diese überzeugung 
stammt von der Existenz einer Gefahr, welche zu einer Bedrohung mit allgemeiner Vernichtung 
geworden ist. Die Erkenntnis dieser Tatsache findet auch in eindeutiger Weise in einer Reso­
lution ihren Niederschlag, die die Vereinten Nationen im November 1959 verabschiedeten. 
In dieser Resolution wird die Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung als aas 
brennendste Problem für die Welt bezeichnet und de.r Hoffnung Ausdruck gegeben, daß ehest­
mögliche Maßnahmen in Richtung auf eine umfassende Abrüstung unter wirksamer internatio­
naler KontrolJe ausgearbeitet werden. 

In den zwölf Jahren, welche seit Verabschiedung di,eser Resolution vergangen sind, wurde 
eine Anzahl von außerordentlich wichtigen Abkommen abgeschlossen, wodurch Teile der Umwelt 
und weite Regionen der Erdoberfläche vom Wettrüsten ausgenommen wurden. Kollaterale Maß­
nahmen ,dieser Art sind der Antarktis-Vertrag, der Moskauer Teststop-Vertrag, der Vertrag 
von Tlatelolco, der Meeresboden-Vertrag und der Vertragsentwurf über das Verbot von bakte­
riologischen und sonstigen toxischen Waffen, welcher sich gegenwärtig vor der Generalver­
sammlung befindet. 

So bedeutend auch diese kollateralen Maßnahmen sein mögen, sie können dennoch nicht 
die Tatsache verschleiern, d aß wir dem Endziel uns,erer Bemühungen kaum nähergekommen 
sind. Im Gegenteil, das Wettrüsten, welches uneingeschränkt fortgesetzt wird, erfordert es, neue 
Mittel und Wege zu finden, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu 'bewahren. 

Im Lichte dieser Entwicklung hat der österreichische Außenminister in seiner Erklärung in 
der Generaldebatte die Initiative und die Vorschläge der Sowjetunion hinsichtlich der Einberu­
fung einer WeItabrüstungskonferenz begrüßt. Hiebei konnte er darauf verweisen, daß Oster­
reich stets alle Maßnahmen und Initiativen, die eine wirksame Abrüstung und Waffenkontrolle 
zum Ziele haben, unterstützt hat und weiterhin unerstützen wird. 

Herr Präsident, die Beratungen über diesen Gegenstand werden im besonderen durch die 
Teilnahme der Delegation der Volksrepublik China gefördert. Als die Generalversammlung am 
25. Oktober d .  J .  diese historische Entscheidung faßte, geschah dies nicht zuletzt auch i n  der 
Erkenntnis der Bedeutung der Teilnahme der Volksrepublik China an den Ahrüstungsverhand­
lungen. Die Entscheidung ist im Lichte der Tatsache zu sehen, daß 'Ohne die volle Teilnahme der 
Volksrepublik China an den Aktivitäten der Vereinten Nationen kaum ein nennenswerter Fort­
schritt bei der Lösung der vielen Probleme, mit denen die Organisation konfrontiert ist und 
die eng mit der Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit verbunden 
sind, erzielbar ist. Es erscheint naheliegend, daß keine weitreichenden Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Abrüstung, seien sie nun auf dem nuklearen oder konventionellen Gebiet, erfolgen 
können, solange nicht alle Atommächte an den diesbezüglichen Verhandlungen teilnehmen. Ich 
möchte hier erneut unserer Befriedigung über die Teilnahme der Vertreter Chinas an unseren 
Beratungen Ausdruck ver.Ieihen. Gleichzeitig hoffe ich, daß die notwendigen Schritte unter­
nommen werden, um die Teilnahme dieses Landes auch an den sonstigen Abrüstungsverhand­
lungen sicherzustellen. In diesem Zusammenhang möchte ich neuerlich die Bedeutung der Teil­
nahme Frankreichs an den Aibrüstungsverhandlungen hervorheben. 
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. Herr Präsident, bei der Behandlung der Frage der Einberufung einer Weitab rüstungs­
konferenz müssen wir uns zwei Tatsachen vergegenwärtigen: erstens die gegenwärtige Situa­
tion auf dem Rüstungssektor, welche u. a .  die gegenständliche Initiative motivierte, und 
zweitens, daß der Gedanke einer WeItabrüstungskonferenz bereits in der Vergangenheit inner­
halb und außerhalb der Vereinten Nationen erörtert wurde. 

Anläßlich der VI. Generalversammlung war ein Vorschlag auf Einberufung einer weltweiten 
Konferenz zur Erörterung der substantiellen Einschränkung von Streitkräften und Waffen sowie 
zur Diskussion von Maßnahmen des Verbotes von Atomwaffen unter internationaler Kontrolle 
erörtert worden. Darüber hinaus waren in einigen der frühen Pläne für vollständige Abrüstung 
auch Anregungen für die Albhaltung einer Welta'brüstungskonferenz enthalten. Auch die Volks­
republik China hat Vorschläge zur Einberufung einer WeItabrüstungskonferenz unterbreitet. 

Der bedeutsamste Präzedenzfall für eine Diskussion dieser Frage in den Vereinten Nationen 
ist eine im Jahr 1965 von der Abrüstungskommission verabschiedete Resolution, welche die 
Idee einer weltweiten Konferenz bekräftigte und der XX. Generalversammlung die vordringliche 
Behandlung dieser Frage empfahl. Die Möglichkeit der Abhaltung einer solchen �onferenz 
wurde auch anläßlich d er 2. Konferenz der Staatsoberhäupter der blockfreien Staaten im Jahr 
1 964 in  Kairo erörtert, wobei die Teilnahme aller Länder als wünschenswert bezeichnet wurde. 
Zu dieser Zeit wurde argumentiert, daß eine solche Konfe.renz wegen der Bedeutung der 
Teilnahme aller großen Militärmächte und speziell der Volksrepublik China nicht im Rahmen 
der Vereinten Nationen abgehalten werden sollte. In der Zwischenzeit ist jedoch die Teilnahme 
der Volksrepublik China an den Arbeit,en der Vereinten Nationen sichergestellt worden, und 
wir hoffen - wie der österreichische Außenminister in der Generaldebatte betonte - daß es 
in der näheren Zukunft möglich sein wird, auch die geteilten Staaten - im Sinne der Forderung 
nach Universalität - in die Weltorganisation aufzunehmen. 

Herr Präsident! Um die Initiative der Sowjetunion würdigen zu können, ist es notwendig, 
daß wir uns abermals die gegenwärti.ge Situation auf dem Rüstungssektor in Erinnerung rufen. 
Der Generalsekretär hat auf der Basis einer Resolution der letzten Generalversammlung mit 
der Hilfe aus�ezeichneter internationaler Experten einen Bericht über die wirtschaftlichen und 
sozialen Konsequenzen des Wettrüstens und deren außerordentlich nachteilige Auswirkungen 
auf den Weltfrieden und die Sicherheit vorgelegt. Obwohl dieser Bericht Gegenstand von Be­
ratungen in der Politischen Kommission ist, erscheint es mir richtig, auch im Zusammenhang 
mit der Diskussion auf ihn hinzuweisen, da er die Gefahren des gegenwärtigen nuklearen und 
konventionellen Wettrüstens beleuchtet und uns zu der Konklusion zwingt, daß, um dieser 
Entwicklung Einhalt zu ßebieten, effektive Maßnahmen unumgänglich notwendig sind. 

Wir teilen die Hoffnung des Generalsekretärs, daß der Bericht die Völker und ihre Staats­
männer von der Notwendigkeit überzeugen wird, ihre nationalen und internationalen Prioritäten 
neu zu überdenken und ihre Mittel und Energien auf die Lösung langfristiger wirtschaftlicher 
und sozialer Probleme hinzuwenden. Der Bericht, welcher weiteste Verbreitung verdient, hi 1ft 
uns auch, den Zweck der vorgeschlagenen Weitabrüstungskonferenz zu erkennen. Er stellt einen 
Beitrag zu einem besseren Verständnis eines der vordringlichste.n Prdbleme der Menschheit von 
heute dar und zeigt uns, was wir gewinnen würden, wenn wir unsere Bemühungen auf dem 
Gebiete der Abrüstung mit der notwendigen Entschlossenheit weiterverfolgen. 

Herr Präsident! Es wurde die Frage gestellt, welche Funktion und welchen Zweck eine 
Weltahrüstungskonferenz im Verhältnis zu den gegenwärtigen Abrüstungsbemühungen ange­
sichts des organisatorischen Rahmens, in welchem sie verfolgt werden, haben würde. Hiebei 
sollten wir zwischen den verschiedenen Organen, welche sich mit Abrüstung beschäftigen, unter­
scheiden. Das erste Forum, welches sich dies'bezüglich anbietet, ist die Genfer Abrüstungs­
konferenz; wir hoffen, daß die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen getroffen werden, um 
die Teilnahme der Volksrepublik China an der Konferenz sicherzustellen. Im Lichte dieser 
Entwicklung möchte ich auch unserer Hoffnung Ausdruck geben, daß die Delegation Frankreichs 
ihren Sitz in der Albrüstungskonferenz einnehmen wird. 

Ein anderes wichtiges Forum stellen die abwechselnd in Helsinki und Wien geführten 
bilateralen Gespräche zwischen den V,ereinigten Staaten und der Sowjetunion über die Be­
schränkung strategischer Waffen dar. Obwohl die Meinung geäußert wurde, daß Verhandlungen 
auf multilateraler Ebene Vorrang sogar dort haben sollen, wo es sich um Maßnahmen bilateraler 
Selbstbeschränkung handelt, sehen wir doch bedeutenden Wert in der Abhaltung dieser Ge­
spräche, die vom Generalsekretär als die wichtigsten und entscheidendsten Abrüstungsgespräche 
seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wurden. 
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Darüber hinaus besmäftigt sim aum die Politisme Kommission der Generalversammlung 
jedes Jahr ausführlim mit dem Abrüstungsproblem. 

Letztlim werden Abrüstungsbemuhungen aum auf regionaler Basis unternommen. Im 
brauche hier nimt auf die  verschiedenen Maßnahmen in d iesem Bereim einzugehen. 

Alle diese Gremien waren nicht in der Lage, endgültige Lösungen für die Abrüstungs­
probleme anzubieten. Dennom haben sie ihre . Nützlichkeit erwiesen : Ihre Tätigkeit war kon­
struktiv, und es steht zu erwarten, daß sie auch in der Zukunft zu unseren gemeinsamen An­
strengungen auf diesem Gebiete beitragen werden. Die Weltabrüstungskonferenz sollte sohin 
eine breite Basis für die Arbeit in aiesen anderen Organen bilden. Allerdings sollte es die Kon­
ferenz vermeiden, in Prozesse einzugreifen, welche in kleineren Gremien in Gang gesetzt wurden : 
Nur dann kann sie ihren Zweck erreichen, welmer aarin liegt, die Entsmlossenheit der Regie­
rungen, dem Wettrüsten Einhalt zu gebieten, zu verstärken. 

Das Wettrüsten steht mit dem herrschenden Mißtrauen zwismen aen Nationen in engem 
Zusammenhang. Jede Initiative, welme geeignet ist, Spannungen zu vermindern und Mißtrauen 
abzubauen, stellt demgemäß ein wichtiges Element in unseren Bemühungen um Abrüstungs­
maßnahmen dar. Ein solmer Schritt, der auf den Abbau von Spannungen hinzielt, ist die vorge­
smlagene europäisme Simerheitskonferenz, welme auch Auswirkungen auf dem Abrüstungs­
sektor haben würde. 

Herr Präsident! Meine Delegation ist der Auffassung, aaß der Vorbereitungsarbeit für eine 
Welt<lJbrüstungskonferenz besonderes Augenmerk zugewendet werden sollte. Eine derartige Kon­
ferenz müßte, um konkrete Resultate zu erzielen, in eingehenden Konsultationen mit allen 
Regierungen sorgfältig vorbereitet weraen. Die vielen Fragen, welme sich hiebei stellen, be­
treffen nimt ·nur Einvernehmen über die Tagesordnung, sondern aum einen geeigneten Zeitplan 
im Hinblick auf die internationale Lage und aie Teilnahme aller militärisch bedeutsamen Staaten, 
insbesondere der Nuklearmämte. 

Meine Regierung, Herr Präsident, ist bereit, an aen Konsultationen über die Frage der 
Abhaltung einer WeItabrüstungskonferenz aktiv teilzunehmen. 
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Anlage 5 

Erklärung ,des österreich ischen Vertreters in der 1 .  Kommission zur Durchführung der 
Deklaration über die Festigung der Internationalen Sicherheit 

(29. Oktober 1 97 1 )  

Herr Vorsitzender! 

Da die österreichische Delegation heute zum ersten Mal in dieser Debatte das Wort ergreift, 
möchte ich mich meinen Vorrednern anschließen und Ihnen unsere Glückwünsche zu Ihrer Wahl 
zum Vorsitzenden der 1. Kommission aussprechen. Unsere Glückwünsche richten sich in gleicher 
Weise an den Vizevorsitzenden, Botschafter Ramphul von Mauritius, und unseren Bericht­
erstatter, Minister-ConseiUer Migliuolo von Italien. 

Die Deklaration über die Festigung der Internationalen Sicherheit, welche VOn der 
XVI. Generalversammlung angenommen wurde, stellt einen der wesentlichsten Schritte dar, welche 
die Vereinten Nationen in den vergangenen Jahren unternommen haben. österreich, im Herzen 
Europas gelegen, dessen nationale Sicherheit eng mit der internationalen St:libilität verbunden 
ist, ist an allen Maßnahmen, die geeignet sind, die internationale Sicherheit zu festigen, besonders 
interessiert. Wir haben demgemäß von Beginn an die Debatte über diese Frage begrüßt, und wir 
waren Miteinbringer der entsprechenden Resolution anläßlich der XXIV. Generalversammlung. Da 
die Deklaration über die Festigung der Internationalen Sicherheit ein ausgewogettes und um­
fassendes Dokument darstellt, wurde eine erneute Debatte u nd die mögliche Annahme weiterer 
Resolutionen in diesem Gegenstand von einer Reihe von Delegationen in Frage gestellt. 

Die Deklaration ist jedoch offensichtlich nicht als akademisches Instrument gedacht. Inter­
nationale und in der Folge nationale Sicherheit sind, wie wir alle wissen, nicht automatische 
Folgen der Annahme von Resolutionen oder Deklarationen. Sie sind vielmehr die Früchte von 
Maßnahmen, welche von jedem einzelnen Land in Erfüllung der Bestimmungen dieser Deklara­
tion getroff,en werden. Konkrete Maßnahmen, weJche zu einer Atmosphäre gegenseitigen Ver­
trauens führen, sind hiebei notwendig. Unsere Teilnahme an der gegenwärtigen Debatte ist 1ll 

diesem Sinne zu verstehen. 

Die Stellungnahme der österreichischen Regierung zu der Note des Generalsekretärs ist in 
Dokument A/8431 wiedergegeben. Zusätzlich zu diesen Ausführungen möchte ich auf eine 
weitere Entscheidung, welche meine Regierung vor einigen Monaten getroffen hat, hinweisen : 
Die Deklaration mißt dem Konzept der friedlichen Regelung von Streitfällen besondere Ber 
deutung bei. Als logische Konsequenz unseres Interesses an der Herrschaft von Recht und 
Gerechtigkeit in internationalen Beziehungen sind wir an der Rolle des Internationalen Gerichts­
hofes als dem rechtlichen Hauptorgan der Vereinten Nationen besonders interessiert. Am 
1 9. Mai 1 971 hat sich österreich der obligatorischen Rechtsprechung des Gerichtshofes unter­
worfen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat in seiner Einführung zu seinem Bericht 
an die XXVI. Generalversammlung darauf hingewiesen, daß es sich hiebei um den einzigen Fall 
einer neuen Annahme der obligatorischen Gerichtsbarkeit im vergangenen Jahr handelt. 

Darüber hinaus war österreich eines der e�sten Länder, welches mit der Internationalen 
Atomenergieorganisation einen Vertrag über Sicherheitskontrollen gemäß Artikel III des Ver­
trages über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen abgeschlossen hat. Wir haben außer­
dem den Vertrag über das Verbot der Stationierung von Massenv,ernichtungswaffen auf dem 
Meeresboden unterzeichnet und werden ihn in nächster Zukunft ratifizieren. Wir sind gemeinsam 
mit Finnland eines der beiden Gastländer für die Gespräche zwischen der Sowjetunion und den 
Vereinigten Staaten zur Beschränkung von strategischen Waffen. Wir sind von dem bereits 
erzielten Fortschritt dieser Gespräche, welche für eine Reduzierung der Spannung und für 
die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit von ausschlaggebender Bedeutung sind, ermutigt. 

österreich ist sich der Tatsache bewußt, daß viele brennende Probleme existieren, welche 
geeignet sind, den Weltfrieden ernstlich zu :bedrohen, falls für sie in absehbarer Zeit keine 
Lösung gefunden werden kann. Wir appellieren an alle Staaten, speziell an solche, die direkt 
involviert sind, alle nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um friedliche und allgemein 
akzeptable Lösungen herbeizuführen. 
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Herr Vorsitzender! Wir leben i n  e i n  e r Welt. Geschehnisse, welche irgendwo stattfinden, 
berühren direkt oder indirekt die gesamte Menschheit. Die österreichische Regierung ist der 
festen überzeugung, daß jeder Staat spezielle Verantwortung trägt, zu der Lösung jener 
Probleme heizutragen, die seine ei,gene Region tbetreffen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
einige Bemerkungen über die Lage in Europa machen. 

In ·den vergangenM Jahren ist der Wunsch nach Entspannung und verstärkter Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern dieses alten Kontinents slichtbar geworden . .  Der Vertrag über den gegen­
seitigen Gewaltverzicht zwischen der BRD einerseits und der Sowjetunion und Polen andererseits 
stellt, ebenso wie das kürzlich abgeschlossene Abkommen über Berlin, em wichtiges Element 
für eine we.itere Verbesserung der Ost-West-Beziehungen dar. 

In dieser Atmosphäre einer relativen Stabilität und Entspannung, wo .gegenseitiges Ver­
trauen an Booen gewinnt, list die Zeit für die Inangriffnahme weiterer konkreter Schritte 
gekommen. Meine Regierung hat daher zu allem Anfang an die Vorschläge zur Abhaltung 
einer Konferenz oder einer Serie von Konferenzen betreffend Fragen der Siche.rheit und Zu­
sammenarbeit in Europa begrüßt. 

Wir stellen mit Befriedigung fest, daß ,in den VOllbereitenden Diskussionen die Frage der 
Teilnahme an der Konferenz sowie des Ortes für die vorbereitenden Gespräche und für die 
erste Konferenz selbst in einer allgemein akzeptablen Form gelöst werden konnte. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang der finnischen Regierung unsere Anerkennung für ihre Initiative 
auf diesem Gebiet aussprechen. 

Im Zuge der bilateralen Gespräche mit Vertret,ern von ost- und westeuropäischen Staaten 
war meine Regierung bemüht, ihren Beitrag zu den derzeit stattfindenden vorbereitenden 
Arbeiten zu leisten. Was die Tagesordnung der Konferenz betrifft, wurden verschiedene Vor­
schläge unterbreitet. Wir haben in einem Memorandum vom Juli 1971 unserer Meinung Aus­
druck verliehen, daß die Frage einer ausgewogenen gegenseitigen Truppenreduzierung als selb­
ständiger Punkt auf der Ta,gesordnung fungieren sollte. Verschiedene Vorschläge, welche kürzlich 
in ähnlicher Richtung gemacht wurden, beweisen das wachsende Bestreben, alle Möglichkeiten 
für die Erreichung des Konferenzzieles auszuschöpfen. österreich mißt einer verstärkten euro­
päischen Zusammenal'lbeit im wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereich große 
Bedeutung bei. Eine derartige Zusammenarbeit würde nicht nur eine günstige Atmosphäre für 
die Konferenz schaffen, sie würde auch in Zukunft Zu einer Eliminierung möglicher Spannungs­
zonen heitragen. Die Konferenz sollte in ihrer Art und Weise zukunftweisend sein, um eine 
friedliche Entwicklung der europäischen Beziehungen zu sichern. österreich hat demgemäß 
vorgeschlagen, daß die Konferenz bzw. die Konferenzen sich auch mit der Frage institutioneller 
Einrichtungen zur Sicherung der friedlichen Streiter1edigung befassen sollten. Im Einklang mit 
der Deklaration muß die Bedrohung mit oder die Anwendung von Gewalt für immer ausge­
schlossen werden. 

Im selben Maße sollte der Frage der Errichtung einer Institution für die K'oordinierung 
europäischer Zusammenarbeit in den von mir eben erwähnten Gebieten Aufmerksamkeit zuge­
wendet werden. Eines der wesentlichen diesbezüglichen Ziele müßte die Vermeidung unnötiger 
Ausgaben und ·der Duplizierung mit bestehenden Organisationen dan�tellen. Eine derartige 
Institution sollte auf der Basis der Charta prinzipien, die in der Deklaration über die Festigung 
der internationalen Sicherheit ihren Niederschlag gefunden haben, arbeiten. Diese Prinzipien 
beinhalten im besonderen die Achtung der Souveränität und Gleichheit aller Staaten und das 
Prinzip der Nichteinmischung in deren innere Angelflgenheiten. 

österreich hat sich hereit erklärt, an multilateral'en vorbereitenden Konsultationen te.ilzu­
nehmen, sobald die hiezu notwendigen Voraussetzungen geschaffen sind. 

Herr Vorsitzender! Wir leben in einer Zeit internationaler Verhandlungen, die für die 
Zukunft der gesamten Menschheit von ausschlaggebender Bedeutung sind. Wir sind zuver­
sichtlich, daß diese Verhandlungen, wenn sie im Geiste der UN-Satzung u nd den von der 
XXV. Generalversammlung angenommenen Deklarationen geführt werden, zu einer friedlichen 
Entwicklung der internationalen Beziehungen führen werden. 
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Anlage 6 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1 .  Kommission zur Einführung des 
Berichtes der Weltraumkommission 

(4. November 1971)  

Herr Vorsitzender ! 

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Weltraumkommission der Vereinten Nationen 
beehre ich mich, den Bericht der Kommission über ihre 1 4. Tagung vorzulegen. 

Wie die Delegationen aus dem Bericht ersehen können, hat die Weltraumkommission ihre 
diesjährige Tagung vom 1. bis 10. September in New York abgehalten. Die Arbeiten der 
Kommission basierten in der Hauptsache auf der Tätigkeit ihres juridischen sowie wissen­
schaftlich-technischen Unterausschusses, welche ihre Tagungen in Genf bzw. New York 
abhielten. 

Der BeridltSzeitraum war durch weitere Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit 
zur friedlichen Erforschung des Weltraums gekennzeichnet. Diesbezüglich haben die Weltraum­
kommission und ihr-e beiden Unterausschüsse erneut bewiesen, daß sie im Rahmen der 
Vereinten Nationen nicht nur die wichtigsten Organe für die EtaJblierung einer Rechtsordnung 
im Weltraum darstellen, sondern daß sie auch als Koordinator und Initiator vielfältiger Pro­
gramme auf dem Gebiet der praktischen Nutzanwendung der Weltraumtechnologie fungiert 
haben. 

Die XXV. Generalversammlung hatte in ihrer Resolution 27>3 B die Weltraumkommission 
erneut aufgefordert, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um das Haftungsabkommen 
für Weltraumschäden fertigzustellen. Nach vielen Jahren eingehenden Studiums und schwieriger 
Ver'handlungen im juridischen Unterausschuß und in der Kommission selbst ist es dem Unter­
ausschuß in diesem Jahr gelungen, Einigung über den endgültigen Text des Haftungsabkommens 
zu erzielen. Ich bin daher zu meiner großen Genugtuung in der Lage, der Generalversammlung 
hiemit den Konventionsentwurf zur endgültigen Annahme zu unterbreiten. Durch diese Kon­
vention wird sichergestellt, daß den potentiellen Opfern von Schäden, die durch Weltraum­
aktivitäten verursacht wurden, ein prompter und ausreichender Schadenersatz gewährleistet 
wird. Ich möchte hier nicht auf den Inhalt der Konvention im Detail eingehen. In diesem Zu­
sammenhang weise ich auf die Erklärung hin, die der Vorsitzende des juridischen Unteraus­
schusses, Mr. Wyzner, anläßlich der Tagung der Kommission abgegeben hat. Ich bin davon 
übe.rzeugt, daß diese Erklärung, deren Text dem Bericht der Kommission als Anhang beigefügt 
ist, geeignet ist, den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine umfassende, eingehende und 
klare Beschreibung und Analyse des Konventionsentwurfes zu vermitteln. Darüber hinaus wird 
Mr. Wyzner im Anschluß an meine Ausführungen den K'Onventionsentwurf im Detail behandeln. 

Wie bereits zahlreiche Delegationen anläßlich der Tagung der Weltraumkommission betont 
haben, ist die Konvention sicherlich nicht in jeder Hinsicht perfekt ; sie stellt j edoch meiner 
Ansicht nach zweifellos das bestmögliche Ergebnis, welches im gegenwärtigen Zeitpunkt 
realistischerweise erwartet werden kann, dar. Der Konventionsentwurf wurde zwar von der 
Weltraumkommission einstimmig angenommen, einige Delegationen haben jedoch Vorbehalte 
hinsichtlich verschiedener Bestimmungen geltend .gemacht. Diese Vorbehalte sind im Bericht 
der Kommission wiedergegeben, sodaß der Generalversammlung ein klares und ausgewogenes 
Bild vermittelt wird. Indem ich den Konventionsentwurf der Generalversammlung zur end­
gültigen Annahme empfehle, möchte ich gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß eine 
möglichst große Anzahl von Staaten der Konvention beitreten wird. 

Wie aus den Paragraphen 36 his 40 des Berichtes zu ersehen ist, hat sich die Weltraum­
kommission auch eingehend mit ihrer zukünftigen Tätigkeit auf anderen rechtlichen Gebieten 
beschäftigt. Die Kommission hat dem juridischen Unterausschuß vorgeschlagen, der Registrierung 
von Weltraumobjekten sowie Angelegenheiten betreffend den Mond Priorität einzuräumen. 
Diese Entscheidung stellt demnach die Basis für eine eingehende Befassung des juridischen 
Unterausschusses mit dem von der Sowjetunion vorgeschlagenen neuen Tagesordnungspunkt 
"Vorbereitung eines Vertrages betreffend den Mond" dar. Das bedeutet jedoch nicht, daß durch 
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diese Prioritäten die Behandlung anderer Fragen auf der Tagesordnung des UnteraussdlUsses, 
wie z. B. die  verschiedenen Implikationen der Nachrichtenübermittlung mittels Satelliten oder 
Fragen der Definition und Abgrenzung des Weltraums und der Weltraumaktivitäten, verhindert 
wird. 

Die Empfehlungen und Beschlüsse der Weltraumkommission hinsichtlich wissenschaftlich­
technischer Angelegenheiten sind in den Paragraphen 10 bis 29 . des Berichtes enthalten. Der 
wichtigste Schritt des wissenschaftlich-technischen Unterausschusses war die Errichtung einer 
Arbeitsgruppe für Erdforschungssatelliten. Dieser

' 
Schritt war von 

'
der XXV. Generalver­

sammlung in Resolution 2733 C gebilligt worden. Die Arbeitsgruppe trat zu ihrer ersten organi­
satorischen Tagung im Verlaufe der Tagung der Weltraumkommission zusammen. Die abge­
haltenen Diskussionen waren fruchtbar und haben den Weg zu der meritorischen Arbeit der 
Arbeitsgruppe in den kommenden Jahren aufgezeigt. 

Von gleicher Bedeutung im wissenschaftlich-technischen Bereich ist die Resolution, die die 
Kommission hinsichtlich der praktischen Nutzanwendung der Weltraumtechnol'Ogie angenommen 
hat ; sie ist im Paragraph 15 des Berichtes enthalten. Es wurde hierin übereinstimmung über 
die Fortsetzung der verschiedenen Aktivitäten erzielt, welche vornehmlich von Professor Riccardi 
durchgeführt werden. 

Ich glaube, daß der Bericht, den ich hiemit vorlege, Zeugnis davon ablegt, daß die Welt­
raumkommission auch im vergangenen Jahr ihre Aufmerksamkeit vielen wichtigen Problemen, 
die besondere Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit im Weltraum besitzen, zuge­
wendet hat. Ich hoffe, daß die Generalversammlung auf ihrer gegenwärtigen Tagung diese 
Tätigkeit unterstützen und neue Möglichkeiten für noch effektivere künftige Programme auf­
zeigen wird. 
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Anlage 7 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1 .  Kommission zur Frage der inter­
nationalen Zusammenarbeit in der Erforschung und friedlichen Nutzung des Weltraums 

(9. November 1 97 1 )  

Herr Vorsitzender! 

Das Jahr 1971 war Zeuge eines weiteren beachtlichen Fortschrittes der Menschheit in der 
Erforschung des Weltraums. Sowohl die Apollo-1 5-Mission, ,durch welche neue Kenntnisse über 
die Struktur des Mondes gewonnen werden konnten, als auch der Dauerflug der drei sowjetischen 
Kosmonauten - wenngleich dieser so tragisch endete - legen Zeugnis für die bedeutenden 
Erfolge der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion im Weltraum ab. 

Weltraumforschung und speziell die vielfältigen technischen Anwendungsmö,glichkeiten sind 
jedoch nicht Angelegenheiten, die auf die Kapazität und das Interesse einiger weniger Welt­
raummächte beschränkt sind. Diese Aktivitäten sind ihrer Natur nach von globalem Belang, 
sie haben bereits zu einer sich ständig verstärkenden technischen und politischen Interdependenz 
zwischen allen Nationen geführt und erfordern die Zusammenarbeit aller Staaten. Eine Zu­
sammenarbeit auf allen politischen und praktischen Gebieten, Zusammenarbeit zwischen Nationen 
und Menschen in verschiedenen Lebensbereichen ist für unser überleben unerläßlich geworden. 
Die Vereinten Nationen haben ,die maßgebende Rolle, die sie hier spielen können, ja spielen 
müssen, erkannt. 

Das bedeutendste Ereignis innerhalh der Weltraumkommission im letzten Jahr Wllr zweifel­
los die Fertigstellung des Haftungsabkommens für Weltraumschäden im juridischen Unter­
ausschuß. Meine Delegation hat bereits im Verlauf der kürzlich abgehaltenen Tagung der Welt­
raumkommission ihrer tiefen Befriedigung über diese Tatsache Ausdruck verliehen. Die beiaen 
Hauptprobleme, die die Fertigstellung der Konvention für lange Zeit verhindert hatten, sind 
zur Genüge bekannt. Sie beziehen sich einerseits auf die Rechtsnormen, die bei der Schadens­
bemessung zur Anwendung kommen, und andererseits auf das Verfahr,en für Entscheidungen 
der Schadensbemessungskommission. Diese Bestimmungen sind in den Artikeln XII und XIX 
enthalten. Nachdem sie das Resultat langwieriger Verhandlungen zwischen Ländern mit ver­
schiedenen rechtlichen Systemen und Konzepten sind, stellen sie den gemeinsamen Nenner aller 
Meinungen und Vorschläge, die im Verlauf des schwierigen Prozesses der Verhandlungen 
geäußert wurden, dar. So ist es verständlich, daß einige Bestimmungen keine Ideallösung 
gefunden haben. Die österreichische Delegation hatte es ebenso wie andere Delegationen vorge­
zogen, daß das Prinzip der "vollen Entschädigung" nicht nur in der Präambel der Konvention 
aufscheint, sondern auch in den Artikel XII Eingang gefunden hätte. Ebenso hätten wir es lieber 
gesehen, wenn die Entscheidungen der Kommission für die Schadensbemessung für ipso facto 
bindend und endgültig erklärt worden wären. Ich wiederhole jedoch hier unsere Meinung, der­
zu folge es  sich hier um einen sorgfältig ausgearbeiteten Kompromiß für diese b6!iden 
Fragen handelt, welcher zumindest im gegenwärtigen Stadium die beste Lösung darstellt, die 
realistischerweise erwaTtet werden konnte. Jedes Argument, dafür und dagegen, wurde in 
langen Verhandlungen sorgfältig abgewogen, alle Möglichkeiten der Weltraumkommission des 
juridischen Unteraussch,usses wurden ausgeschöpft. Das Prinzip der r e s  t i t u t  i 0 i n  i n t  e­
g r u m  in Artikel XII - vorausgesetzt, daß die Regeln im gegebenen Fall in gutem Glauben 
interpretiert und angewendet werden - scheint uns für potentielle Geschädigte einen ähnlich 
adequaDen Schutz zu bieten, wie wenn die "volle Entschädigung" ausdrücklich aufgenommen 
worden wäre. 

Was das Verfahren für die Schadensbemessung betrifft, so sind wir auch hier der Ansicht, 
daß die diesbezüglichen Bestimmungen sicherlich nicht als ideal anzusehen sind, jedoch einen für 
meine Delgation annehmbaren Kompromiß darstellen. Wir messen der Tatsache, daß die Ent­
scheidung der Kommission veröffentlicht werden soll, große Bedeutung bei, da einer solchen 
Vorgangsweise im gegebenen Fall nicht zu unterschätzendes Gewicht zukommt. 

Herr Vorsitzender, lassen Sie mich meine Außerungen über das uns vorliegende Haftungs­
abkommen mit der Bemerkung schließen, daß die Zukunft - und nur die Zukunft - im 
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Lichte eIner eventuell bereits stattge.fundenen Anwendung der Konvention zeigen wird, ob das 
Instrument geeignet ist, dem Opfer eines Schadensfalles größtmöglichen Schutz zu bieten. Sollte 
dies nicht der Fall sein, so müsse die Konvention revidiert werden. Die diesbezüglichen Bestim­
mungen des A,rtikels XXVI stellen eine wesentliche Verbesserung des Textes gegenüber früheren 
Entwürfen dar. 

Aus allen diesen Gründen hat die österreichische Delegation -beschlossen, den Resolutions­
entwurf, welcher den von der Weltraumkommission übermittelten Konventionsentwurf der 
Generalversammlung zur endgültigen Annahme .empfiehlt, mit einzubringen. Wir g.eben gleichzeitig 
unserer Hoffnung Ausdruck, daß ,der ,f:ntwurf weitestgehende Unterstützung finden wird. 

Hinsichtlich der sonstigen r.echtlichen Angelegenheiten sind wir der Ansicht, daß die Priori­
täten, welche für diese Punkte auf der Tagesordnung des juridischen Unterausschusses erstellt 
wurden und in Paragraph 38 des vorliegenden Berichtes enthalten sind, einerseits den Unter­
ausschuß mit klaren Richtlinien vers.ehen und andererseits genügend flexibel sind, um jeder zukünf­
tigen Entwicklung angepaßt zu werden. 

Wir können nicht die Tatsache übersehen, daß noch, abgesehen von den politischen und 
rechtlichen Implikationen, e in anderer Aspekt der internationalen Zusammenarbeit im Welt­
raum in zunehmendem Maße unsere Aufmerksamkeit beansprucht: Ich, sprech.e von dem 
Problem der Nutzbarmachung der bestehenden und zukünftigen praktischen Anwendungs­
bereiche der Wdtraumforschung für alle Nationen. Es besteht hier berechtigte Besorgnis über 
die unvermeidlich wachsende Kluft in den technisch-wissenschaftlichen Möglichkeiten zwischen 
den Weltraummächten und solchen Staaten, die nicht in der La'ge sind, eigene Weltraum­
programme durchzuführen. Diese Kluft ist nicht nur wegen ihrer wirtschaftlichen Auswir­
kungen, sondern besonders hinsichtlich des Verständnisses für die neuen Möglichkeiten und 
eine neue Verantwortlichkeit im Weltraumzeitalter bedeutsam. Meine Delegation hat in diesem 
Zusammenhang der Tätigkeit der Experten für die praktische Nutzanwendung dler Weltraum­
technologie und der zuständigen Abtei1ung im UN-Sekretariat stets große Bedeutung beige­
messen. Wir unterstützen die Fortführung aller Programme, die im letzten Jahr durchgeführt 
wurden, sei es die Abhaltung von Expertentreffen, die Vergahe von Stipendien an Personen 
aus Entwicklungs'ländern, Konferenzen der einzelnen nationalen Weltraumkontaktstellen sowie 
Besuche Prof. Riccardis in Entwicklungsländern. Wir hoffen, daß die dafür notwendigen finan­
ziellen Mittel, über die in der Weltraumkommission bereits Einigung erzielt wurde, tatsächlich 
zur Verfügung gestellt wer,den. 

Auch die Errichtung einer Arbeitsgruppe über Erdforschungssatelliten stellt ohne Zweifel 
einen der wesentlichsten Schritte der Weltraumkommission im letzten Jahr dar. Meine Delega­
tion ist hier der schwedischen Delegation für alle diesbezüglich unternommenen Bemühungen 
dankbar. Die Arbeitsgruppe ist ein Forum, welches - wenn voll einsatzfähig - für die Ent­
wick1ungsländer von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein wird. Wir geben unserer 
Hoffnung Ausdruck, daß der vorliegende Resolutionsentwurf, den auch meine Delegation 
miteingebracht hat, einstimmige Annahme finden wird. 

In Abschluß meiner Ausführungen über wissenschaftlich-technische Aspekte möchte i ch  
unsere Anerkennung allen denjenigen Organen u n d  Organisationen i m  Rahmen der Vereinten 
Nationen aussprechen, welche Programme auf ,dem Gebiet der Weltraumforschung durchführen. 
Wir sollten realistischerweise nicht erwarten, daß Duplizierungen und überschneidungen der 
einzelnen Tätigkeitsbereiche durchwegs vermieden werden können. Wir soUten jedoch die Tat­
sache aner.kennen, daß die Weltraumkommission das Hauptorgan der Vereinten Nationen zur 
Xoordinierung aller Weltraumaktivitäten darstellt. 

Herr Vorsitzender! Ich möchte nun kurz auf den neuen von der Sowjetunion vorgeschla­
genen Tagesordnungspunkt "Vorbereitung eines internationalen Vertrages betreffend (len 
Mond" zu sprechen kommen, ohne mich jedoch im gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem Inhalt 
des sowjetischen Vertrags entwurfes zu beschäftigen. Wir sind der Ansicht, daß der von der 
Sowjetunion vorgelegte Vertragsentwurf in einigen Punkten über die Bestimmungen des Welt­
raumvertrages des Jahres 1967 hinausgeht. Daher stehen wir auch einer überweisung des Ent­
wurfes an den juridischen Unterausschuß zwecks eingehenden Studiums positiv gegenüber. 
Der Unter ausschuß soll dieser Frage unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Weltraum­
kommission Priorität einräumen. 

Herr Vorsitzender! Ich möchte schließ'lich namens einer Reihe von Delegationen einen 
Resolutionsentwurf bezüglich . des Berichtes der Weltraumkommission einführen. Der Entwurf 
wurde vor kurzer Zeit unter ·den Delegationen zirkuliert. Er ist das Resultat informeller 
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Konsultationen, zu denen gemäß bestehender Tradition alle Mitglieder der Weltraumkommission 
eingeladen waren. Der Text folgt in Forpl und Inhalt zum Großteil der Resolution 2733 C, 
welche wir letztes Jahr einstimmig verabschiedet haben. Wie in den vergangenen Jahren beschäf­
tigt sich der Resolutionsentwurf mit den Empfehlungen der Weltraumkommission auf allen 
Gebieten mit Ausnahme des Haftungsabkommens und der Arbeitsgruppe über Erdforschungs­
satelliten, da diese beiden Fragen Gegenstand gesonderter Resolutionsentwürfe sind. Ich hoffe, 
daß der Resolutionsentwurf von der 1 .  Kommission einstimmig angenommen werden wird. 
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Erklärung des österreich ischen Vertreters in der 1. Kommission 
Aspekten der Abrüstungsfrage 

(26. November 1 971)  

Herr Vorsitzender ! 

1 1 1  

Anlage 8 

zu den verschiedenen 

Die Vereinten Nationen haben von allem Anfang an die Abrüstung als eines ihrer Hauptziele 
angesehen. Die Mitgliedstaaten haben sich den Zielen und Zwecken der Organisation, deren 
Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit ist, ver­
schrieben. Die einschlägigen Artikel der Satzung statuieren, daß die Aufrechterhaltung des 
Friedens u nd der internationalen Sicherheit durch eine minimale VerwMdung wirtschaftlicher 
Substanzen für Rüstungszwecke gewährleistet werden sollte. Durch eine im November 1 959 
einstimmig angenommene Resolution haben die damaligen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen zum ersten Mal in der Geschichte der Albrüstungsbemühungen festgestellt, daß eine 
generelle und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle d as Endziel 
darstellen müsse. Es wäre in der damals herrschenden politischen Situation kaum realistisch 
gewesen, globale übereinstimmung über eine generelle und vollständige Abrüstung für die 
nächste Zukunft zu erwarten. Angesichts dieser Erkenntnis haben die Vereinten Nationen ihre 
Bemühungen auf partielle Abrüstungsmaßnahmen konzentriert, um das gegenseitige Vertrauen 
zu stärken. Gleichzeitig wurde festgestellt, daß eine generelle und vollständige Abrüstung eines 
der brennendsten Anliegen der Menschheit bleibt. 

Diese An der Behandlung der Abrüstungsfrage hat in der vergangenen Dekade zum 
Abschluß wichtiger internationaler Verträge über die Beschränkung und Kontrolle ,der Rüstung 
geführt. Durch diese Verträge war es möglich, große Gebiete der Umwelt und bedeutende Regi­
onen der Erdoberfläche vom Wettrüsten auszunehmen. Die österreichische Regierung hat dieser 
Arbeitsmethode, durch welche Mittel und Wege zur Kontrolle und Beschränkung der Rüstung 
auf verschiedenen Gebieten gefunden wurden, stets große Bedeutung beigemessen. Jeder dieser 
Verträge hat nicht nur zu einer Verminderung der Spannung beigetragen, sondern hat auch die 
Verhandlungen in Gang gehalten und den Rahmen für jene Organe abgesteckt, in welchen 
Abrüstungsgespräche stattfinden können. Wir sind dennoch der Auffassung, daß wir trotz aller 
dieser konkreten Maßnahmen dem selbstg.esteckten Endziel dadurch nicht in nennenswerter Weise 
näher gekommen sind. Bei der Beurteilung der heutigen Situation sollten wir allerdings nicht 
gewisse Veränderungen und Entwicklungen übersehen, die zu neuer Hoffnung auf dem Abrüstungs­
sektor berechtigen. 

Ein neues wichtiges Element, welches sich auf die Abrüstungsdebatte zweifellos positiv 
auswirkt, ist die Anwesenheit einer Delegation der Volksrepublik China. Als die Generalver­
sammlung am 25. Oktober ihren historischen Entschluß faßte, war sie sich auch der Bedeutung 
der Teilnahme der Volksrepublik China an den A'hrüstungsverhandlungen bewußt. Ich möchte 
die Gelegenheit ergreifM, um unsere Befriedigung über die Anwesenheit von Vertretern oer 
Volksrepublik China in unserer Kommission auszudrücken. 

Zum ersten Mal sind nun alle fünf Atommächte in den Vereinten Nationen vertreten und wir 
hoffen, daß sie gemeinsam an den Ahrüstungsgesprächen teilnehmen werden, da keine wirklich 
weitreichende Abrüstungsmaßnahme ohne die Mitwirkung aller Atommächte möglich erscheint. 

Fortschritt in den internationalen Beziehungen ist eng mit allgemeiner Entspannung ver­
bunden, einer Entspannung, die in Europa in zunehmendem Maße deutlich wird, jedoch auch 
Beziehungen zwischen den meisten bedeutenden Mächten zu kennzeichnen scheint. Dieser Ent­
wicklung kommt unserer Meinung nach besondere Bedeutung zu, da eine wirkungsvolle 
Abrüstung letztlich nur dann erreicht werden kann, wenn eine Atmosphäre frei von feind­
lichem Mißtrauen geschaffen wird. 

Ich möchte mich zunächst mit dem Konventionsentwurf über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung von chemisch�bakteriologischen und sonstigen toxischen Waffen und 
deren Vernichtung beschäftigen. Dieser Konventionsentwurf ist die erste partielle Abrüstungs­
maßnahme, welche ein Element tatsächlicher Abrüstung enthält und stellt das einzig konkrete 
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Resultat der Arbeit der Genfer Ahrüstungskonferenz dar. Allein diese Entwiddung würde 
sorgfältige Beachtung verdienen. Es sind jedoch noch andere Gründe, die uns zu einem einge­
henden Studium des Entwurfes veranlassen. 

Ich habe bereits betont, daß die Konvention eine echte Abrüstungsmaßnahme darstellt. 
Durch ihre Bestimmungen werden Waffen der unmenschlichsten Art, welche nicht nur Militär-, 
sondern auch Zivilpersonen in Mitleidenschaft ziehen und verheerende Auswirkungen auf die 
menschliche Umwelt haben, verboten. Wären diese Waffen je verwendet worden, wären Aus,wir­
kungen auf ganze Generationen unausbleiblich gewesen. Die Konvention ist in ihrer gegen­
wärtigen Form ein erster Schritt auf dem Weg einer dringend erforderlichen vollständigen 
Eliminierung auch der chemischen Waffen. Die Tatsache, daß die Konvention die Verpflichtung 
für die Vertragsparteien enthält, Verhandlungen hinsichtlich des vollständigen Verbotes auch 
dieser Waff,enart fortzusetzen, ist ein wichtiger Aspekt, welcher uns veranlaßt hat, den entspre­
chenden Resolutionsantrag miteinzubringen. 

Die Resolution empfiehlt die Konvention den Mitgliedstaaten zur ehestmöglichen Unter­
zeichnung und Ratifikation. 

Die Verbindung, welche in dem vorliegenden Konventionsentwurf zwischen Giftstoffen 
einerseits und den sonstigen Bestimmungen hergestellt wird, ist auch das Verlbindungsglied zu 
jedem zukünftigen Instrument zum Banne chemischer Kampfstoffe. Wir unterstützen den 
Konventionsentwurf als einen der besten unter den gegenwärtigen Umständen erzielharen 
Kompromisse. 

Was die Verifikationsfrage betrifft, die eines der schwi'erigsten Probleme in Abrüstungs­
verträgen darstellt, sind wir der Ansicht, daß im Lichte der speziellen Natur der biologischen 
Waffen die Beschwerdeführung vor dem Sicherheitsrat die sonst für andere Abrüstungsmaß­
nahmen notwendigen und genauen Kontrollen ersetzen könnte. 

Eine ähnliche Prozedur ist auch im Vertrag betreffend das Verbot der Stationierung von 
Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden vorgesehen. Der Trend, dem Sicherheitsrat 
Kontrollfunktionen über Abrüstungsmaßnahmen einzuräumen, würde auch d,as Band ver­
stärken, welches zwischen Abrüstung und der Aufrechterhaltung des Friedens und der inter­
nationalen Sicherheit besteht. 

Die Delegierte Schwedens, die vor einigen Tagen über das Verifikationsverfahren im 
Konventionsentwurf über bakteriologische Waffen gesprochen hat, wollte die Versicherung 
erhalten, daß eine derartige Einbeziehung des Sicherheitsrates nicht zu einem Veto führen 
würde, wodurch jegliche Untersuchung gegenüber einem Ständigen Ratsmitglied verhindert 
werden könnte ; wogegen ein nichtständiges Mitglied eine durch einen Mehrheitsbeschluß des 
Sicherheitsrates angeordnete Untersuchung akzeptieren müßte. Meine Delegation ist de,r Auf­
fassung, daß die Absichten der ursprünglichen Autoren der Konvention nicht darauf gerichtet 
waren, einen Vertrag mit diskriminierenden Bestimmungen zu schaffen, sondern vielmehr 
bestrebt waren, alle Unterzeichnerstaaten ,denselben Kontrollregeln zu unterwerfen. Nichts­
destoweniger anerkennen wir die Berechtigung dieser von Mrs. Myrdal gestellten Frage und 
sind überzeugt, daß sie in angemessener Zeit entsprechende Versicherungen erhalten wird. 
Solang,e nicht die vollständige Eliminierung aller chemischen Waffen erreicht ist, möchten wir 
neuerlich die Notwendigkeit der Stärkung des Genfer Protokolls von 1925 betonen. In diesem 
Zusammenhang können wir mit Befriedigung feststellen, daß im letzten Jahr eine bedeutende 
Anzahl von Staaten einem Appel der Generalversammlung gefolgt sind und ihre Bereitschaft 
bekanntgegeben haben, dem Protokoll heizutreten. Meine Delegation ist abermals Miteinbringer 
eines Resolutionsentwurfes, welcher alle Staaten auffordert, sich strikt an die Prinzipien und Ziele 
des Genfer Protokolls zu halten. Dieser Resolutionsentwurf ersucht darüberhinaus die Genfer 

. Abrüstungskonferenz, ihre Bemühungen zur Erreichung eines Verbotes der Herstellung und 
Lagerung aller ch,emischen Waffen mit Priorität fortzusetzen. Die Abrüstungskonferenz wird 
hiebei auch die in einem gemeinsamen Memorandum festgelegten Ansichten der blockfreien 
Mitgliedstaaten der Konferenz zu berücksichtigen haben. 

Wir glauben, daß diese Art der Behandlung des Problems realistisch ist und einen greif­
baren Fortschritt mit sich bringen wird. 

Die Basis für die Maßnahmen zur Einstellung des nuklearen Wettrüstens sowie zur nukle­
aren Abrüstung wurde durch den Moskauer Tests top-Vertrag und dem Atomsperrvertrag gelegt. 
Beide Verträge enthalten die Aufforderung zu weiteren Verhandlungen und weiteren Verpflich­
tungen auf di,esem Gebiet. Der Teststop-Vertrag von 1963 enthält die Yel'pflichtung der 
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Vertragspartner, Verhandlungen im Hintblick auf einen vollkommenen Teststop für aUe 
nuklearen Waffen fortzuführen. Im Einklang mit den Bestimmungen des Atomsperrvertrages 
verpflichteten sich die Atommächte zu Bemühungen mit dem Ziel, dem Wettrüsten Einhalt zu 
gebieten. Durch das Inkrafttreten des Atomsperrvertrages im vergangenen Jahr wurde eine 
Reihe von Maßnahmen wirksam, darunter auch das System der Sicherheitskontrollen unter den 
Auspizien der Internationalen Atomenergieorganisation. Wir haben die Errichtung eines eigenen 
Komitees für diese SicherheitskontroUen von Anfang an begrüßt, da einem derartigen Komitee 
auch eine Konsultationsfunktion gegenüber den Nicht-Atomwaffenstaaten in Verfolgung der 
mit der IAEO abzuschließenden Abkommen zukommen sollte. Das Komitee hat seine Arheit 
erfolgreich beendet, wodurch .die IAEO nunmehr in die Lage versetzt wurde, in Verhand­
lungen mit den Nicht-Atomwaffenstaaten einzutreten. Meine Regierung hat gemäß dem von 
ihr stets beobachteten Grundsatz, eingegangene Verpflichtungen gewissenhaft zu erfüllen, unver­
züglich mit der IAEO Verhandlungen aufgenommen und hat kürzlich mit der Organisation 
ein Sicherheitskontrollabkommen unterzeichnet. Da internationale Abmachungen nur dann 
sinnvoll sind, wenn sie auch durchgeführt werden, geben wir unserer Hoffnung Ausdruck, daß 
andere Nicht-Atomwaffenstaaten, welche Vertragspartner des Atomsperrvertages sind, eben­
falls mit der IAEO in diesbezügliche Verhandlungen eintreten werden. 

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen des Atomsperrvertrages Erwähnung verdient, ist die 
Verpflichtung der Nuklearmächte, Verhandlungen über die Annahme effektiver Kontroll­
rnaßnahmen für Nuklearwaffen und eine allgemeine Abrüstung fortzusetzen. Da wir weiterhin 
die bilateralen Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten über die 
Beschränkung strategischer Waffen als eine Konsequenz der Bestimmungen des Atomsperr­
vertrages ansehen, glaube ich, daß es angebracht ist, kurz den Fortschritt dieser Gespräche zu 
beleuchten. 

Eine zweifache Entwicklung hat im Rahmen dieser Gespräche, die abwechselnd in Helsinki 
un.d Wien geführt werden, stattgefunden : 

1 .  Die Bekanntgabe vom 20. Mai 1971 ,  daß d ie USA und die Sowjetunion ütbereingekommen 
sind, ihre Bemühungen in diesem Jahr auf ein Abkommen ü'ber die Beschränkung von ABM­
Waffen gemeinsam mit einem Abkommen zur Beschränkung strategischer Offensivwaffensysteme 
zu konzentrieren; 

2. Die Unterzeichnung zweier Abkommen durch die beiden Großmächte im September 1971 ,  
mit  welchen d ie  Gefahr des ungewollten Ausbruchs von Nuklearkriegen reduziert werden soll. 
Diese ersten praktischen Resultate der SALT-Gespräche lösen nicht die Suhstanz des Problems 
der Beschränkung strategischer Waffen, sind aber nichtsdestoweniger geeignet, die Spannung 
zu vermindern und berechtigen uns zu der Hoffnung auf substantielle Fortschritte in den 
Gesprächen. 

Der nächste Punkt, welcher unter den Begriff der vollständigen und allgemeinen Abrüstung 
fällt, ist jener, welcher die Frage eines Vertrages üher das vollständige Vel'1bot aller Kernwaffen­
tests zum Gegenstand hat. 

Ein Vertrag über das vollständige Verbot aller Tests, würde sich, ähnlich wie der Atom­
sperrvertrag, auf einen der Aspekte der nuklearen Weiterverbreitung beziehen. Während der 
Atomsperrvertrag die horizontale Verbreitung von Kernwaffen verbietet, würde ein Vertrag, 
der alle Atomtests vollständig bannt, der vertikalen Weiterverbreitung und Weiterentwicklung 
von Atomwaffen Einhalt gebieten. Dieser zweite Aspekt ist auch eng mit der Substanz und den 
Zielsetzungen der Gespräche zur Beschränkung der strategischen Waffen verbunden. Um 
bleibende Resultate auf dem Gebiet der Beschränkung strategischer Waffen zu erzielen, müssen 
neue Bemühungen unternommen werden, um ein vollständiges Verbot aller Nukleartests zu 
erreichen. 

Die XXV. Generalversammlung war sich der Wechselbeziehung zwischen diesen beiden 
Problemen voll bewußt, als sie die Abrüstungskonferenz aufforderte, der Frage eines umfas­
senden Teststop-Vertrages Priorität einzuräumen und der XXVI. Generalversammlung einen 
speziellen Bericht über das Ergebnis dieser Bemühungen zu unterbreiten. Dieser Bericht wurde 
von der Genfer Abrüstungskonferenz übermittelt und gibt eine übersicht über die gegenwärtige 
Situation betreffend die Möglichkeit des Abschlusses eines derartigen Vertrages. Wir möchten 
unserer Anerkennung für diesen ausgezeichneten Bericht Ausdruck geben, müssen jedoch gleich­
zeitig feststellen, daß die Abrüstungskonferenz ihrem Ziel nicht näher gekommen ist. Die 
Situation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, vielleicht mit der Ausnahme, daß in 
de.r Zwischenzeit neue Kernwaffentests stattgefunden haben. Das hat die überzeugung verstärkt, 

8 UNO-Berlcbt 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)114 von 152

www.parlament.gv.at



1 1 4 

daß die Menschheit mit unabsehbaren Gefahren konfrontiert ist, wenn wir nicht emen umfas­
senden Test-Stop-Vertrag erreichen. 

Wie ich bereits im Vorjahr betonte, hat in der Vergangenheit die Ansicht vorgeherrscht, 
daß es im wesentlichen zwei Aspekte sind, welche den Abschluß eines Test-Stop-Vertrages ver-
hindern. 

. 

Das erste dieser Hindenisse war technischer Natur, nämlich die Fage, wie ein entspre­
chendes Verifikationssystem errichtet werden kann, welches die Anwendung eines derartigen 
Vertrages auf d i,t.'I gesamte Umwelt sicherstellt; das zweite Hindernis war politischer Natur, 
nämlich die Entscheidung und der Wille der Atommächte, derartige Versuche in der gesamten 
Umwelt zu unterlassen. 

Die Mittel und Wege, das Verbot derartiger Tests durch seismologische Mittel zu über­
wachen, wurden in d'er Zwischenzeit erheblich perfektioniert ; was nichts anderes heißt, als daß 
die Probleme, welches sich einer Ausweitung des partiellen Moskauer Test-Stop-Vertrages ent­
gegenstellen, nunmehr ausschließlich politischer Natur sind. Die Seismologie hat uns Mittel in 
die Hand gegeben, um den Unterschied zwischen unterirdischen Atomwaffentests von sonstigen 
unterirdischen Eruptionen mit großer Sicherheit festzustellen. Wenn wir nun mit der Alter­
native 'konfrontiert sind, einelfseits alle unterirdischen Tests uneingeschränkt zu erlauben, oder 
einen Vertrag abzuschließen, der alle Kernwaffenversuche uneingeschränkt verbietet, ohne ein 
Verifikationssystem zu enthalten, muß ich sagen, daß wir die zweite Alternative vorziehen. 

Ein derartiger Vertrag würde zweifellos gegenüber der gegenwärtigen Situation beachtliche 
Vorteile aufweisen, wenngleich wir gleichzeitig das kalkulierte Risiko eingehen müßten, daß 
gewisse schwächere unterirdische Explosionen dem Verifikationssystem entgehen. 

Die, Bedeutung und Dringlichkeit, welche wir dieser Frage beimessen, findet ihren Ausdruck 
in unserer Entscheidung, einen Resoluti'Onsentwurf miteinzubringen, durch welchen alle 
Regierungen, welche bisher Kernwaffentests durchgeführt haben, aufgefordert werden, unver­
züglith einseitige oder vertragliche Maßnahmen zu ergreifen, wodurch auf unterirdische Atomwaffen­
versuche entweder verzichtet oder deren Zahl eingeschränkt würde, solange nicht ein umfassenaer 
Atom-Test-Vertrag in Kraft ist. Der Resolutionsentwurf fordert außerdem die Staaten auf, im 
Rahmen der Genfer Abrüstungskonferenz eine aktive und konstruktive Rolle bei der Ausarbei-
tung eines unterirdischen Test-Stop-Vertrages zu spielen. 

\ 

Als die rumänische Delegation letztes Jahr einen Resolutionsentwurf einbrachte, wodurch 
eine Studie ilber die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Wettrüstens und dessen außer­
ordentlich schädlichen Auswirkungen auf den Weltfrieden angeregt wurde, hat die öster­
reichische Delegation diese Alternative unterstützt und den entsprechenden Resolutionsentwurf 
miteingebracht. Mit Hilfe einer Gruppe außerordentlich qualifizierter internationaler Experten 
hat der Generalsekretär hieraufhin einen Bericht ausgearbeitet, der bereits oft zitiert wurde 
und di,e Erörterung dieser Frage in neuem Licht erscheinen läßt. Wir möchten diese Gelegenheit 
ergreifen, um dem Generalsekretär für den B e.richt zu danken und teilen seine Hoffnung, daß 
dieser Bericht - und ich zitiere : "die Völker und ihre Staatsmänner davon überzeugen wird, 
daß sie beginnen müssen, ihre nationalen und internationalen Prioritäten neu zu überdenken 
und ihre Mittel auf die Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Menschheit 
konzentrieren müssen . . .  < C .  Wir glauben, daß dieser Bericht die weitestmögliche Verbreitung 
verdient. 

Ich möchte einige Worte über regionale Abrüstungsmaßnahmen anfügen, welche aus zwei 
speziellen Gründen neues Interesse erweckt haben: 

1 .  die weitere Stärkung des Vertrag'es von Tlatelolco, durch welchen die erste Atomwaffen­
freizone in eine.r bevölkerten Region unseres Planeten errichtet wurde und 

2. die Einhringung eines neuen Tagesordnungspunktes betreffend die Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone. 

Wie es bei jedem A!brüstungsvertrag der Fall ist, kann ein Vertrag, welcher eine Atom­
waffenfreizone in Lateinamerika etabliert, seine Ziele nur dann erreichen, wenn er von allen 
Staaten akzeptiert wird. Die Fragen der Atomwaffen und d es überlebens der Menschheit sind 
globale Anliegen, welche alle Staaten der Welt angehen. Wir möchten daher an alle Atommächte 
appeJieren, falls sie es bisher noch nicht getan haben, das Zusatzprotokoll Il des Vertrages von 
Tlateloko zu unt,e.rzeichnen. 
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Was den Vorschlag betreffend den Indischen Ozean betrifft, möchten wir der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß die wertvolle Initiative der Regierung von Ceylon die Tür zu fruchtbaren 
Verhandlungen öffnen wird, die einen Beitrag zur Fe.stigung des internationalen Vertrauens 
und der Sicherheit leisten könnten. 

Dieses Jahr hat eine Reihe ermutigender Zeichen in den Abrüstungsbemühungen gebracht. 
Die vor zwei Jahren proklamierte Abrüstungsdekade sollte uns bestimmep., unsere Bestrebungen 
fortzusetzen und zu intensivieren. Wenn wir die Probleme, denen wir uns gegenübersehen, im 
Geiste des Realismus und der Zusammenarbeit anpacken, dann sollte die Dekade die in sie 
gesetzten Erwartungen erfüllen. 
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Anlage 9 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1 .  Kommission zur Fage der Einrichtung 
eines Dienstes für friedliche Kernexplosionen 

(tO. Dezember t97 1 )  

Herr V orsi tzender! 

Im Namen der Miteinbringer möchte ich einen Resolutionsentwurf, welcher in Dokument 
Ale. 1 /L. 594 enthalten ist und sich auf den Tagesordnungspunkt "Einrichtung eines Dienstes 
für friedliche Kerne�losionen unter internationaler Kontrolle im Rahmen der IAEO" bezieht, 
einführen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang die Resolution 2665 der XXV. Generalversammlung 
in Erinnerung rufen, welche die IAEO auffordert, ihre Tätigkeit auf diesem Gebiet fortzusetzen 
und zu intensivieren. Wie wir aus dem Paragraphen 94 und 95 des Jahresberichtes der IAEO 
ersehen, konnte die IAEO weitere Fortschritte im Studium dieses wichtigen Fragenkomplexes 
erzielen. Nach der 1 .  Internationalen Technischen Konferenz im März 1970 traf eine Experten­
gruppe gegen Ende 1970 am Sitz der Organisation zusammen und erörterte i nsbesondere Fragen 
einer geeigneten internationalen Beobachtung friedlicher Atomexplosionen. Ein weiteres Studium 
wird dieses Thema erfahren, sdbald eine genügende Anzahl von Stellungnahmen seitens der 
Mitgliedstaaten der IAEO vorliegen. 

Zu Beginn dieses Jahres konzentrierte sich die 2. Internationale Technische Konferenz auf 
unterirdische Atomexplosionen, welche gemäß technologischen und wirtschaftlichen überlegungen 
größte Bedeutung für industrielle Anwendung haben werden. 

Ich glaube, es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die IAEO ihre beachtliche Arbeit 
auf diesem Gebiet fortführen muß. Zu einer Zeit, da die Aussichten für die Nutzung des Atoms 
im Dienste des Friedens und der Entwicklung so vielverspr.echend sind, muß dif!\ Generalver­
sammlung die Tätigkeit der Organisation unterstütz.en, die - im Einklang mit ihrem Statut 
und Artikel V des Atomsperrvertrages - den Zugang von Nicht-Atommächten zur Atom­
energie ohne Diskriminierung ermöglicht. 

Im Sinne dieser überlegungen wurde der Resolutionsentwurf, welcher sich nunmehr vor 
der Kommission befindet, ausgearbeitet. Die Präambel drückt unsere Anerkennung für die 
bereits durchgeführte Tätigkeit aus und stellt klar, daß die IAEO im Einklang mit ihrem Statut 
und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmung des Atomsperrvertrages das geeignete 
Organ ist, die Funktion eines internationalen Dienstes für friedliche Atomexplosionen wahr­
zunehmen. 

Der operative Teil fordert di-e IAEO auf, ihre Tätigkeit auf d iesem Gebiet fortzusetzen 
und ersucht -den Generalsekretär der Organisation, im Rahmen seines Jahresberichtes über die 
erzielten Fortschritte zu herichten: hiedurch wird eine Behandlung dieser wichtigen und weit­
reichenden Probleme auch auf der XXVII. Generalversammlung sichergestellt. 

Ich möchte abschließ.end der Hoffnung Ausdruck geben, daß der Resolutionsentwurf von 
der Kommission einstimmig angenommen wird. 
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Anlage 10  

Erklärung des österreich ischen Vertreters in der 1 .  Kommission zur Frage der friedlichen 
Nutzung des Meeresbodens 

( 1 5. Dezember 1 971) 

Herr Vorsitzender! 

Im Jahr 1 970 hatte die Politische Kommission im Rahmen der Diskussion der Seerechts­
fragen vier spezielle Punkte behandelt: den Bericht des Meeresbodenkomitees über sejne Arbeit 
im Jahre 1 970, einen Bericht des Generalsekretärs über Meeresverschmutzung, die Frage der 
Abhaltung einer Seerechtskonferenz und schließlich die Frage der Breite der Territorialgewässer. 
Als ein 'Ergebnis dieser Diskussion hatte die XXV. Generalversammlung beschlossen, die Mit­
gliedschaft des Meeres'bodenkomitees zu erweitern und dem K'Omitee ein neues Mandat für die 
Vorbereitung einer Seerechtskonferenz zu geben. 

Gemäß den Bestimmungen der Resolution 2750 C (XXV) soll die nächste Seerechtskonferenz 
grundsätzlich im Jahre 1 973 stattfinden und sich mit der Errichtung eines internationalen Regimes 
für den Meeresboden, einer genauen Definition der Region, für welche dieses Regime Anwendung 
zu finden hätte und mit einem breiten Spektrum einschlägiger Fragen, insbesondere solcher 
betreffend das Regime der Hohen See, den Kontinentalsockel, die Territorialgewässer, Fischerei 
und Konservierung des Lebens im Meer sowie mit der Erhaltung der Meeresumwelt und wissen­
schaftlicher Forschung zu befassen. 

Das Meeresbodenkomitee, welches die Aufga'be hat, Artikelentwürfe für diese Fragen zu 
formuliereri, hat uns einen Bericht über die iErgebnisse seiner A rbeiten im Jahr 1 97 1  vorgelegt. 

Der umfassende Bericht, welcher in Dokument A/8421 enthalten ist, enthält eine Anzahl 
von Annexen und vermittelt ein klares Bild der Arbeiten und Ergebnisse der heiden Tagungen 
des Meeresbodenkomitees im Jahr 197 1 .  

Dem Bericht sind drei Studien des Generalsekretärs angefügt, die sich mit den wirtschaft­
lichen Auswirkungen der Meeresnutzung, den speziellen Problemen der Binnenstaaten und der 
Frage, wie der aus der Ausbeutung des Meeresbodens entstehende Nutzen aufgeteilt werden 
soll, beschäftigen. Diese Studien, für die wir dem Generalsekretär unsere Anerkennung aus­
drücken, waren bereits Gegenstand einer vorläufigen Prüfung durch das Meeres'bodenkomitee 
und werden die Basis für unsere zukünftige Diskussion des Meeresbodenregimes bilden. 

Wenn wir den umfangreichen Bericht des Meeresbodenkomitees betrachten, so müssen wir 
allerdings feststellen, daß es dem Komitee bisher nicht möglich war, Artikelentwürfe für einzelne 
Fragen fertigzustellen. Darü'herhinaus ist festzustellen, daß der Fortschritt in den drei Haupt­
fragen ungleich war. Der erste Hauptpunkt, wo der größte Fortschritt erzielt werden konnte, 
betrifft die Errichtung eines internationalen Regimes für den Meeresboden, die zweite Serie 
von Punkten befaßt sich mit den territorialen Fragen des Seerechts, während die dritte Serie 
von Fragen, die alle von eigenen Unterkomitees behandelt werden, sich mit dem Problem der 
Meeresverschmutzung und der Frage der wissenschaftlichen Forschung beschäftigt. Die Tatsache, 
daß das 1 .  Unterkomitee, welches sich mit dem Meeresbodenregime beschäftigte, größere Fort­
schritte als die anderen Unterkomitees zu verzeichnen hatte, kann am ehesten durch das Arbeits­
programm erklärt w-erden, demzufolge den vom ersten Unterausschuß behandelten Fragen 
Priorität gegeben wurde. Die Mitgliedstaaten 'konnten daher der Frage des Meeresbodenregimes 
größere Aufmerksamkeit schenken. 

Wenngleich diese Bemerkungen auf den ersten Blick zu der Feststellung verleiten könnten, 
daß das Komitee als solches keine großen Fortschritte zu verzeichnen hatte, sind wir doch der 
Ansicht, daß die Ergebnisse durchaus ermutigend sind und die Basis für eine fruchtbare weitere 
Zusammenarbeit geschaffen wurde. Das Komitee verzeichnete z. B. Fortschritte in der Lösung 
der prozeduralen Probleme - es handelt sich hier erfahrungsgemäß um ein besonders heikles' 
Problem, dem sich jedes neue Gremium gegenübersieht - und legte nach langen Verhandlungen 
ein Arbeitsprogramm fest, von dem wir hoffen, daß es eine Fruchtbare Tätigkeit in der Zukunft 
ermöglicht. Was die Substanz des Themas betrifft, ist die Vorlage von Vertrags- und einzelnen 
Artikelentwürren durch individuelle Staaten oder Staaten gruppen über die Errichtung eines 
internationalen Apparates ("international machinery") für den Meeresboden hervorzuheben. 
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Meine Delegation betrachtet die Ausarbeitung dieser Entwürfe als einen ermutigenden ersten 
Schritt, da er von der Ernsthaftigkeit der Bemühungen, ein internationales Meeresbodenregime 
zu errichten, Zeugnis ablegt. Wenn man sich der Tatsache vergegenwärtigt, daß noch vor einigen 
Jahren die Idee eines internationalen Meeresbodenregimes einschließlich eines geeigneten inter­
nationalen Apparates Gegenstand kontroversieller Debatten im früheren Meer,�bodenkomitee 
wie auch in der Generalversammlung bildete, wird man sich des beachtlichen Fortschrittes bewußt, 
der hier erzieh wor�en ist. Im Lichte dieser Entwicklungen ist meine Delegation in der Lage, 
die Hauptgedanken des uns vorliegenden Resolutionsentwurfes, welcher d ie  Grundlage für die 
Arbeit des Meeresbodenkomitees für 1 972 darstellt, zu akzeptieren. 

Herr Vorsitzender, die zur Verfügung stehende Zeit ist beschränkt und den Delegationen 
ist die österreichische Haltung zu den meisten Fragen mit denen sich das Meeresbodenkomitee 
beschäftigt, bekannt. Ich möchte daher lediglich in Erinnerung rufen, daß die österreichische 
Delegation als Vertreter eines Binnenstaates der Erarbeitung eines int,ernationalen Regimes für 
den Meeresboden große Bedeutung beimißt. Wir sehen dies als die einzige Möglichkeit für 
Binnenstaaten und andere Länder, welchen das notwendige Wissen oder die finanziellen Mittel 
fehlen, teilzuhaJben an dem ",gemeinsamen Erbe der ganzen Menschheit" - wie der Meeresboden 
mit Recht bezeichnet wurde. Wir sind der Ansicht, daß eine starke internationale Organisation, 
die in Ausführung dieses Regimes errichtet wird, einerseits eine Garantie für die internationale 
Gemeinschaft darstellt, daß die Prinzipien dieses gemeinsamen Erbes Wirklichkeit werden und 
anderseits zu neuen Formen internationaler Zusammenarbeit führen wird. 

Ein weiterer Aspekt, dem wir in diesem Zusammenhang Bedeutung :beimessen, ist jener, 
daß das Meer.es'bodenregime auf entsprechend großes Gebiet Anwendung finden müßte, da wir 
glauben, daß der internationalen Gemeinschaft am besten dadurch gedient ist, wenn die inter­
nationale Zone so weit wie möglich bemessen wird. 

Meine Delegation ist sich der Tatsache bewußt, daß einige Aspekte der Meeresnutzung für 
bestimmte Staaten verschiedene Bedeutung haben und anerkennt, daß im Rahmen unserer 
Verhandlungen diese speziellen Interessen berücksichtigt werden müssen, da nur Lösungen, welche 
für aUe Staaten annehmbar sind, auch Aussicht auf Verwirklichung haben. 

Herr Vorsitzender, bevor ich schließe, möchte ich ein Wort über die kommende Seerechts­
konferenz sagen. Meine Regierung, welche der Entwicklung der Arbeit im Meeresbodenkomitee 
große Aufmerksamkeit schenkt, ist sich bewußt, daß die Konferenz im Einklang mit Resolution 
2750 (XXV) im Jahre 1 973 einberufen werden soll. Obwohl uns noch fast zwei Jahre von dem 
in Aussicht genommenen Konferenztermin trennen, sehen wir es für richtig an, die Politische 
Kommission davon zu informieren, daß die österreichische Regierung eine Einladung der Kon­
ferenz nach Wien in Erwägung zieht. Da es zu diesem Zeitpunkt verfrüht erscheint, eine formelle 
Einladung auszusprechen, möchte ich mich .darauf beschränken, Ihnen diese Möglichkeit mit 
der Bitte um wohlwollende Aufnahme zu unterbreiten. 
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Anlage 1 1  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zur Frage 
der Palästinaflüchtlinge 

(23. November 197 1 )  

Herr Vorsitzender! 

Die österreichische Delegation möchte zunächst dem Generalkommissär, Sir John Rennie, 
ihre Anerkennung für seinen eingehenden und objektiven Bericht über das Programm des Hilfs­
werks in der zur Debatte stehenden Zeitspanne zum Ausdruck bringen. Ich bin seiner einleitenden 
Erklärung mit Aufmerksamkeit gefolgt und danke ihm für den ausgewogenen überblick, den 
er über die verschiedenen Probleme gegeben hat, denen sich das Hilfswerk gegenübersieht. Der 
Generalkommissär und sein Stab verdienen unsere aufrichtige Dankbarkeit für die sachkundige 
Erfüllung ihrer Aufgabe und Verpflichtungen unter schwierigen Umständen. 

Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um auch dem bisherigen Generalkommissär des 
Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge, Dr. Michelmore, die Anerkennung meiner Regierung für 
die von ihm geleistete Arheit zum Ausdruck zu bring.en. Er hat das Hilfswerk während einer 
äußerst schwierigen Zeitspanne geleitet und hat sein Mandat in vor.bildlicher Weise ausgeführt. 

Ich möchte ferner ·der Arbeitsgruppe für die Finanzierung des Hilfswer.ks für ihren um­
fassenden Bericht danken. Besondere Anerkennung gebührt dem dynamischen Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe, Botschafter Eren (Türkei), dem Vizevorsitzenden, Botschafter Akwei (Ghana) 
und ihrem Berichterstatter, Legationsrat Arvesen {Norwegen). Die Arbeitsgruppe hat sich in 
anerkennenswerter Weise erfolgreich um eine Herabsetzung des Defizits bemüht, welches die 
Tätigkeit des Flüchtlingshilfswerkes während des laufenden Jahres gefährdete. 

Die uns zur Verfügung stehenden Berichte zeigen deutlich, daß trotz einer gewissen Ver­
besserung der finanziellen Lage im Jahr 1 97 1  die Zukunft des Programmes zweifelhaft erscheint. 
Wenn das Hilfswerk seine derzeitigen absolut erforderlichen und sohin minimalen Aktionen auf 
dem Hilfs-, Gesundheits- und Erziehungssektor im bisherigen Rahmen fortsetzen soll, müssen 
6 Millionen US-Dollar mehr als 1 97 1  aufgebracht werden. Das Hilfswerk sieht sich nach wie 
vor einem 'Defizit von rund 2 Millionen US-Dollar im Jahr 1971 gegenüber, womit die ohnehin 
ungenügenden Reserven auf ein gefährlich niedriges Niveau gebracht werden und eine Liquidi­
tätskrise zu Beignn des Jahres 1 972 heraufbeschworen werden könnte, sofern nicht die 
Regierungen ihre Beiträge für 1972 unverzüglich überweisen. Es bedarf keiner besonderen 
Finanzkrise, um die Folgen zu erkennen, die unvermeidlich erscheinen, wenn das Arbeitskapital 
geringer ist als das für 1972 zu befürchtende Defizit in der Höhe von 6 Millionen US-Dolfar. 

Herr Vorsitzender, das Flüchtlingswerk hat die Hauptbürde für verschiedene Dienst­
leistungen für die Palästinaflüchtlinge im Laufe der letzten mehr als 20 Jahre getragen. Das 
Grundproblem bleibt ungelöst. Meine Regierung ist sich der Schwierigkeit dieser politischen 
Aspekte durchaus bewußt. Es ist bedauer1ich, daß trotz aller Bemühungen eine friedliche Lösung 
für den Nahen Osten, einschließlich einer gerechten und dauerhaften Beilegung des Problems 
der Palästinaflüchtlinge, bisher nicht erzielt werden konnte. Bis eine solche Lösung Wirklichkeit 
wird, muß das Flüchtlingshilf.swerk seine humanitäre Aufgabe weiterführen. Dies erscheint 
nicht nur unumgänglich notwendig, um weiteres menschliches Leiden zu verhindern, sondern 
liegt auch im Interesse eines Beitrages zu der Stabilität in diesem Gebiet. 

Hieraus folgt die Notwendigkeit einer Entscheidung der Generalversammlung, die das 
Mandat des Flüchtlingshilfswerks erstreckt und Hilfe für jene Personen einschließt, die als ein 
Resultat der Feindseligkeiten von 1967 ihre Wohnorte verlassen mußten. Den Vereinten Nationen 
und der internationalen Gemeinschaft fällt eine besondere Verantwortung für die Linderung 
menschlichen Leidens zu. österreich hat gerne die Koautorenschaft für einen diesbezüglichen 
Resolutionsantrag übernommen, der in so treffender Form durch den schwedischen Delegierten 
eingeführt wurde. Ich muß allerdings darauf hinweisen, daß die Annahme dieser Resolution 
eine leere Geste bleiben würde, sofern nicht das Hilfswerk über genügende finanzielle Mittel 
verfügt, zumindest das derzeitige Programm durchzuführen. 
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Als zweite Schlußfolgerung bietet sich an, daß die Regierungen unverzüglich der Notwendig­
keit höherer Finanzmittel Rechnung tragen. Solange ·das Programm aus freiwilligen Beiträgen 
finanziert wird, müssen die Beitragslände.r zu einer besonders großen Anstrengung bereit sein. 
Gleichzeitig hoffen wir, daß jene Regierungen, die bisher zu dem UNR WA-Programm noch 
nicht beigetragen haben, alles unternehmen werden, um einen Schritt in diese Richtung zu tun. 
Ist es nicht richtig zu sagen, daß die Unterstützung der Palästinaflüchtlinge eine kollektive 
Verantwortung der internationalen Gemeinschaft darstellt? Geht die Forderung zu weit, wenn 
von der internationalen Gemeinschaft eine außerordentliche -Leistung von 6 Millionen US-Dollar 
für 1972 erwartet wird? - was dem Preis für ein Gemälde oder ein Rennpferd entspricht, wie 
dies der Generalsekretär im vergangenen Jahr dargelegt hat. 

Die dritte Schlußfolgerung ist die Erkenntnis, wie ungerechtfertigt und in ihren Folgen 
unabsehbar eine Entscheidung wäre, die die gewährten Unterstützungsmaßnahmen einschränkt. 
Ich habe die diesbezüglichen Ausführungen des Generalkommissärs wiederholt studiert. Wie, so 
frage ich, können die Vereinten Nationen sich mit einer ins Gewicht fallenden Herabsetzung 
des Erziehungsprogramms einverstanden erklären, das im Laufe der Jahre mit so viel Sorgfalt 
aufgebaut worden ist? Eine solche Maßnahme stünde im Gegensatz zu den Prinzipien und 
Erklärungen d er Vereinten Nationen, die die Rechte jeder Person auf Erziehung anerkennen. 

Taten sprechen deutlicher als Worte. Die österreichische Bundesregierung hat ihren Beitrag 
zur Lösung ihres eigenen Flüchtlingsproblems geleistet. Tatsächlich sind im Jahr 1 W1  
29 Millionen 'Schilling, über 1 Million US-Dollar, für Flüchtlinge, und zwar meist alte und 
körperlich behinderte Personen, zur Verfügung gestellt worden. 

Trotz dieser Belastung hat Osterreich zu einer Anzahl von UN-Hilfsprogrammen, ein­
schließlich UNR WA, beitragen. Osterreich hat seinen Beitrag zu UNR WA in den Jahren 1 969/70 
erhöht und faßt für 19'72 eine weitere Erhöhung seines Beitrags ins Auge. 

Angesichts der schwierigen Finanzlage der UNR W A und entsprechend den Empfehlungen 
der Arheitsgruppe wird der österreichische Beitrag für 1972 teilweise im Dezember d. J. und 
im Februar 1 972 überwiesen werden. Ich hoffe zuversichtlich, daß jene Mitgliedstaaten, die 
bisher nicht in der Lage waren, zu unserer kollektiven humanitären Aktion beizutragen, dies 
jetzt im Rahmen einer gemeinsamen Bemühung tun werden. 
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' Anlage 1 2  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission im Rahmen der General­
debatte über den Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates 

( 1 1 .  Oktober 1971)  

Herr Vorsitzender! 

Die jüngsten Entwicklungen innerhalb des internationalen Währungssystems haben erneut 
die zunehmende Interdependenz der Weltwirtschaft erkennen lass·en und die Notwendigkeit 
einer engt'n Koordination auf diesem Gebiet ins Blickfeld gerückt. 

Eine Lösung der gegenwärtigen Probleme ist umso dringender als wir uns am Beginn eines 
neuen Jahrzehnts internationaler Zusammenarbeit befinden. Um die Ziele der internationalen 
Entwicklungsstrategie zu erreimen und eine rasme Durmführung ihrer Maßnahmen simer­
zustellen, müssen die der gegenwärtigen Lage innewohnenden Gefahren der Ungewißheit und 
Unruhe so rasch wie möglich gebannt werden. 

. Wir sind zuversichtlim, daß eine zufriedenstellende Lösung im Rahmen der zuständigen 
internationalen Gremien gefunden werden kann. Die vom Gouverneursrat des Internationalen 
Währungsfonds am 1 .  Oktober 1 97 1  einstimmig angenommene Resolution zeigt die Grundzüge 
für eine allgemein annehmbare Lösung auf. 

Während der letzten Jahre hat sim immer mehr die Auffassung durmgesetzt, daß ein 
echter Fortschritt, insbesondere auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, ein umfassendes, auf­
einander abgestimmtes Vorgehen erfordert. 

Das Wissen um den äußerst komplexen Charakter des Entwicklungsprozesses, die bessere 
Kenntnis der Bedürfnisse der Entwicklungsländer sowie die g,enauere Analyse und Beurteilung 
der von der internationalen Staatengemeinsmaft in dieser Hinsimt erforderlichen Bemühungen 
hat zur Entwicklung neuer Konzepte und Methoden der internationalen Zusammenarbeit geführt 
und eine Reihe von Initiativen zur Anpassung der Vereinten Nationen an diese neuen Aufgaben 
hervorgebracht. 

Die zunehmende Befassung der Vereinten Nationen mit diesen Aufgaben erfordert d ie  
Rationalisierung ihrer Arbeit und den vollen Einsatz ihres Instrumentariums sowie die  maximale 
Koordination innerhalb ihres Systems. 

Meine Delegation ist der Auffassung, daß der Wirtsmafts- und Sozialrat bei seaner jüngsten 
Tagung einige entsmeidende Schritte in dieser Richtung gesetzt hat. 

Wir sind überzeugt, daß die vorgeschlagene Erweiterung des Rates zusammen mIt den 
verschiedenen Empft'hlungen bezüglim der Rationalisierung seiner Ar'beitsmethoden der 
Stärkung des Wirtsmafts- und Sozialrates bei der Erfüllung seiner Funktionen dienen wird. 
Dies gilt insbesondere auch für die umfassende überprüfung der Durmführung der Internatio­
nalen Entwicklungsstrategie und der eingehenden Behandlung der Fragen von Wissensmaft und 
Temnologie. 

Im Zusammenhang mit der Durmführung der Entwicklungsstrategie sollte der Möglichkeit 
der Anwendung moderner Temnologie in einer Reihe von Gebieten besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Die vielseitigen Aspekte und Auswirkungen der Anwendung von Computer­
temnologie auf die wlrtsmaftliche und soziale Entwicklung we.rden uns immer stärker bewußt. 
Wir waren Zeugen erhöhter Anstrengungen auf versmiedenen internationalen Ebenen zur 
Erfassung dieser ProhIerne. Auf zwei internationalen Kongressen über Datenverarbeitung im 
europäischen Raum, die 1 966 und 1 9'69 in Osterreim stattfanden, wurde unter anderem vorge­
smIagen, die Vereinten Nationen auf d iesem Gebiet in erhöhtem Maße einzuschalten. Ein dritter 
Kongreß über dieses Thema wird im April 1972 in Salzburg stattfinden. 

Die wesentlime Idee, die diesem Vorsmlag einer stärkeren Einsmaltung der Vereinten 
Nationen zugrundeliegt, ist die Erkenntnis der Dringlimkeit, einheitliche Maßstäbe und Normen 
für eine objektive Datenverarbeitung auszuarbeiten und damit auch möglime Manipulationen 
und unerwünsmte Nebenersmeinungen zu verhindern. 
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österreich hofft, daß sich die Vereinten Nationen in nächster Zeit noch eingehender mit 
Fragen der Computer-Anwendung auseinander setzen werden. In diesem Zusammenhang möchte 
ich das besondere Interesse der österre.ichischen Regierung an einer engen Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Computerzentrum in Genf unterstreichen. 

Die Richtschnur aller unserer überlegungen, Initiativen und Bemühungen muß es sein, 
alle Möglichkeiten auszuloten, die zu e.iner Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklungsprozesses beitragen. 
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Anlage 1 3  

Erklärung des österreich ischen Vertreters in  der 2. Kommission der XXVI. General­
versammlung zur Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung 

( 1 8. Oktober 1 971) 

He.rr Vorsitzender! 

Zunächst möchte ich den Herren Direktoren Hoffman, Hoo und Sadry für ihre klaren 
einlei tenden Erklärungen danken. 

Es ist schwierig, sich künftige Debatten der 2 .  Kommission ohne die aktive Teilnahme des 
Administrators des UNDP, Paul Hoffman, vorzustellen, so untrennbar ist sein Name mit dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen verbunden, so grundlegend war sein Beitrag 
zu unseren Debatten. Große Erfahrung, diplomatisches Geschick, Hingabe und Begeisterung haben 
sein Werk und seine Persönlichkeit stets ausgezeichnet. Es sei mir gestattet, Paul Hoffman für 
das, was er auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung geleistet hat, unserer 
aufrichtigen Wertschätzung und Dankbarkeit zu versichern. 

He.rr V orsi tzender! 

Im Laufe des letzten Jahres konnte d as Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
bedeutende Fortschritte bei der Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Reorganisation 
seiner Struktur und Arbeitsweise verzeichnen. Osterreich hat als Beobachter bei der 1 1 . und 
12 .  Tagung des UNDP-Verwaltungsrates und bei der 5 1 .  Tagung d es Wirtschafts- und Sozialrates 
die Beratungen über diese Fragen aufmerksam verfolgt. 

Meine Regierung hat die Reform des UNDP, wifl sie im "Konsensus" vom 30. Juni 1 970 
dargelegt ist, in der überzeugung begrüßt, daß diese Reorganisation durch eine engere Ab­
stimmung der Tätigkeit des UNDP mit den Bedürfnissen und Prioritäten der Entwicklungsländer 
zu einer Stärkung der Leistungsfähigkeit dflS Programmes führen wird. 

Im Rahmen dieser Reform mißt meine Delegation der Einführung der Länderprogrammierung 
besondere Bedeutung bei. Unseres Erachtens stellt diese Methode, insbesondere im Bereich des 
"pre-investment" und der technischen Hilfe, das wesentliche Element in den Bestrebungen der 
Vereinten Nationen dar, den spezifischen Erfordernissen der Entwicklungsländer wirkungsvoller 
Rechnung zu tragen. Wir sind uns der zusätzlichen Anstrengungen bewußt, die die Länder­
programmierung sowohl von den Empfängerländern wie vom UNDP und seinen Vertretern 
in diesen Ländern erfordert. Wir sind jedoch zuversichtlich, daß das Ergebnis des neuen Verfahrens 
diese zusätzliche Arbeitsbelastung vollauf rechtfertigen wird. 

Durch die Annahme der indikativen Planungszahlen für den Zeitraum von 1 972 bis 1 976 
hat der Verwaltungsrat den Versuch unternommen, jedem einzelnen Empfängerland einen Hinweis 
über den Beitrag zu geben, ·den es vom UNDP in dieser Periode erwarten kann. Angesichts der 
bedeutsamen Rolle, die ·den Länderprogrammen im Rahmen der nationalen Entwicklung, ins­
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, zukommt, kann die Bedeutung einer 
weiteren Verfeinerung der Kriterien der Berechnung der indikativen Planungszahlen und die 
Notwendigkeit einer realistischen Schätzung der Mittel des Programmes im Zuge der Festsetzung 
dieser Zahlen kaum überschätzt werden. 

Viele Delegationen haben der Besorgnis bezüglich des tatsächlichen Zuwachses dieser Mittel 
Ausdruck verliehen und die Wichtigkeit einer höheren Wachstumsrate des Programmes betont. 
Es freut mich in diesem Zusammenhang feststellen zu können, daß meine Regierung beschlossen 
hat, den österreichischen Beitrag zum UNDP für 1972 beträchtlich zu erhöhen. 

Die Dezentralisierung von Verantwortung auf Regions- und Landesebene, die engere Inte­
grierung der Tätigkeit des Programmes mit der Entwicklungsplanung in den IEmpfängerländern 
sowie das wachsende Volumen der Beiträge zum Progr:amm haben zu einer beträchtlichen Zunahme 
des Interesses der Regierungen an einer aktiven Teilnahme an den Arbeiten des Verwaltungsrates 
geführt. Dies stellt in den Augen meiner Delegation einen der bedeutsamsten Aspekte des Vor­
schlages zur Erweiterung der Mitgliederzahl des Rates dar. Jeder Erweiterungsvorschlag darf 
jedoch nicht nur im Lichtie der Zielsetzung gesehen werden, den Rat in bezug auf Entwicklungs-
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länder und entwickelte Länder repräsentativer zu gestalten, sondern muß auch im Lichte der 
spezifischen Funktionen dieses Gremiums gesehen werden. Jede Entscheidung über die Größe und 
Zusammensetzung des Rates sollte daher auch der besonderen Aufgabe Rechnung tragen, für 
die er geschaffen wurde. 

Österreich tritt sohm für eine Erweiterung des Verwaltungs rates ein und hofft, daß jede 
Entscheidung über diese Frage diesen grundlegenden überlegungen entspricht. 

Die Art und Weise, in welcher der Rat seit 1 966 sein Mandat erfüllen konnte, spricht für 
die Richtigkeit der Entscheidung, wie sie von der Generalversammlung mit Resolution 2029 (XX) 
getroffen wurde, und für die Formel der Vertretung im Rat, wie sie im Anhang zu d.ieser 
Resolution enthalten ist. Meine Delegation würde es daher vorziehen, diese Gliederung der 
Zusammensetzung des Rates soweit wie möglich beitbehalten zu sehen. 

Der gegenwärtige Stand der Reorganisation und Neuorientierung des Programmes wie auch 
die erwartete Expansion seines Umfanges stellen den Rat vor eine besonders schwierige, Aufgabe. 
Damit der Rat die erforderliche Führung des Programmes vornehmen und die notwendigen 
Entscheidungen treffen kann, ist seine reibungslose Arbeitsweise in dieser kritischen übergangs­
phase von allergrößter Bedeutung. 

Meine Delegation hofft daher, daß die verschiedenen Aspekte jedes Erweiterungsvorschlages 
sorgfältig geprüft werden und daß eine so grundlegende Entscheidung auf Basis einer möglichst 
breiten Unterstützung getroffen werden wird. 

HeH Vorsitzender! 

Ich möchte mich nur kurz mIt zweI weiteren Problemen befassen, die e'benfalls zur Debatte 
stehen. 

In Resolution 1 6 1 7  (LI) des Wirtschafts- und Sozial rates wurde der Verwaltungsrat ersucht, 
den Administrator des UNDP aufzufordern, und ich zitiere, "Anträgen auf dem Gebiet der indu­
strieUen Entwicklung in übereinstimmung mit den Prioritäten, die ihnen von den Entwicklungs­
ländern beigemessen werden, besondere Aufmerksamkeit zu widmen". 

Die eher geringe Za'hl der der UNIDO zugewiesenen UNDP-Projekte kann unserer Beur­
teilung nach nicht nur als Ergebnis der diesem Bereich von den Entwicklungsländern beigemessenen 
Prioritäten gesehen werden, sondern muß wohl auch auf die komplexe Natur der industriellen 
Entwicklung und die umfassenden Bemühungen, die die Ausarbeitung und Durchführung der­
artiger Projekte erf'ordert, zurückgeführt werden. Im Lichte dieser überlegungen stimmt meine 
Delegation mit der oberwähnten Empfehlung des ECOSOC überein. 

He.rr Vorsitzender! 

Osterreich hat die Errichtung des Entwicklungshelfer-Programmes der Vereinten Nationen 
in der festen überzeugung gutgeheißen, daß es  nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit 
der Vereinten Nationen im Ber,eich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leistet, sondern 
auch zu einem stärkeren Engagement der Jugend für die internationale Zusammenarbeit und 
damit zu einer Stä�kung des Glaubens der jungen Generation in die Vereinten Nationen im allge­
meinen führen wird. Die Bedeutung, die mein Land der Arbeit von Freiwilligen in den inter­
nationalen Entwicklungsbemühungen beim ißt, kommt im wachsenden Umfang der österreichischen 
Entwicklungshelfer-Programme im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit einer Reihe von 
Entwicklungsländern zum Ausdruck. 

Meine Delegation ist daher den Erklärungen des geschätzten Koordinators für ,das Frei­
willigenprogramm, Herrn Sadry, mit Interesse gefolgt und wir sind insbesondere dafür dankbar, 
daß Ihre kaiserliche Hoheit, Prinzessin Ashraf Pahlevi von Iran in unserer Kommission zu diesem 
Thema das Wort ergriffen hat. 

Wir halben mit Genugtuung festgestellt, daß das mit 1. Jänner 1 97 1  errichtete Programm 
nunmehr seine Tätigkeit aufgenommen h at. österreich hat bereits mehrere Freiwillige im Rahmen 
des Programmes beigesteIlt und wir hoffen, daß diese Beteiligung in Hinkunft sich weiter erhöhen 
wird. 
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Anlage 14  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission zum Tagesordnungspunkt 
"UNIDO" 

(19.  November 1 971)  

Herr Vorsitzender! 

Ich möchte mich zunächst den Vorrednern anschließen und dem Präsidenten der 5. Tagung 
des Rates für Industrielle Entwicklung, Botschafter Asante, und dem Exekutivdirektor der 
UNIDO, Dr. Abdel-Rahman, für ihre wertvollen einleitenden Erklärungen zu unserer Debatte 
danken. Ich möchte ferner Delegierten jener Länder danken, die so freundliche Worte über die 
Gastfreundschaft meines Landes gefunden haben. 

Wir haben mit Befriedigung festgestellt, daß die UNIDO seit ihrer Errichtung im Jahre 1966 
beträchtliche Fortschritte sowohl bei der Durchführung ihrer operativen Arbeit wie auch in der 
Ausbildung ihrer Funktion als zentrales Koordinationsorgan der Tätigkeiten des Systems der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung verzeichnen konnte. 

Die Internationale Sonderkonferenz der UNIDO, die im Juni dieses Jahres in Wien statt­
fand, hat das Vertrauen der internationalen Staatengemeinschaft in die UNIDO neuerlich bestätigt 
und auch das zunehmende Interesse und die aktive Teilnahme ihrer Mitglieder an der Arbeit 
und der künftigen Orientierung dieser Organisation klar hervortreten lassen. 

Unseres Erachtens hat die Sonderkonferenz zu Recht der Ausarbeitung von Richtlinien für 
eine langfristige Strategie und Orientierung der Tätigkeit der UNIDO hedeutende Anstrengungen 
gewidmet. Meine, Delegation stimmt den Empfehlungen im Teil I des von der Konferenz ange­
nommenen Konsensus grundsätzlich zu. Wir tun dies in der überzeugung, daß ein abgestimmtes 
und gut geplantes Vorgehen zweifellos zu einer besseren Ausnutzung der für die Förderung oer 
industriellen Entwicklung in den Entwicklungsländern verfügbaren Mittel führen wird. 

Wir möchten jedoch an dieser Stelle betonen, daß nach unserer Ansicht bei der weiteren 
Ausarbeitung der langfristigen Strategie der Tätigkeiten der UNIDO folgende überlegungen 
voll berücksichtigt werden sollten: 

1. Jede langfristige Strategie sollte in keiner Weise dem System der Länderprogrammierung 
und dem Prinzip widersprechen, wonach es Sache der Entwicklungsländer selbst ist, die Prioritäten 
hinsichtlich jener Projekte festlegen, für welche sie um eine Finanzierung im Rahmen der 
Technischen Hilfe der Vereinten Nationen ersuchen. 

2. Jede Strategie sollte ferner entsprechendes Gewicht auf d ie  regionale und subregionale 
Zusammenarbeit legen, welche, insbesondere auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung, eine 
wesentliche Grundlage für einen echten Fortschritt darstellt. Eine derartige Zusammenarbeit ist 
auch erforderlich, um die volle Nutzung der modernen Technologie zu ermöglichen und eine 
Produktion zu internationalen Wettbewerbsbedingungen zu begünstigen. 

3.  Wir möchten darüber hinaus darauf verweisen, daß die sozialen Aspekte der Industriali­
sierung voll erkannt und auch in entsprechender Weise in jeder Strategie zur Förderung der 
industriellen Entwicklung berücksichtigt werden sollten. 

Meine Delegation ist überzeugt, daß sich die UNIDO de,r Berechtigung dieser überlegungen 
bewußt ist. Dies wurde auch vom Exekutivdirektor der UNIDO zum Ausdruck gebracht, als er 
in seiner einleitenden Erklärung auf die komplexe Natur ,des Industrialisierungsprozesses, den 
raschen Wandel der Technologie und der Marktverhältnisse verwies, welche neue flexible 
Methoden und geeignete Projektsformen auf diesem Gebiet erfordern. 

Wir sind auch überzeugt, daß eine Ev,duierung der bisherigen Tätigkeit der UNIDO als 
eine weitere Richtschnur für die Ausarbeitung eines Konzepts für die künftige Orientierung der 
Arbeit der Organisation dienen kann. 

Eine ,derartige Orientierung erscheint uns zu einem Zeitpunkt von besonderer Bedeutung, 
zu dem wir uns in der ersten Phase der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Zweite 
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Entwicklungsdekade befinden. Um die Zielsetzung der zweiten Entwicklungsdekade zu ver­
wirklichen, ist ein koordiniertes Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft, insbesondere 
im Bereich der industriellen Entwicklung, von allergrößter Wichtigkeit. 

Die spezifische Rolle, die die, Industrialisierung im Rahmen dieser gemeinsamen Anstren­
gungen spielt, wurde auch vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen in seiner 
Resolution 1 6 1 7  (LI) anerkannt. In dieser Resolution wird der Verwaltungsrat des UNDP 
ersucht, den Administrator des Programmes anzuweisen, den Projektanträgen auf dem Gebiet der 
industriellen Entwicklung in übereinstimmung mit den ihnen von den Entwicklungslänaern 
eingeräumten Prioritäten besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Der komplexe Charakter der­
artiger Projekte erfordert sicherlich besondere Anstrengungen hinsichtlich ihrer Vorbereitung 
und Durchführung. Meine Delegation hat daher diese Empfehlung des ECOSOC begrüßt, welche. 
ferner vorsieht, daß dem Verwaltungsrat jährlich 'bei sein�r Sommertagung ein eigener Bericht 
über die Vorbereitung, Genehmigung und Durchführung solcher Projekte vorgelegt werden soll. 
Wir hoffen, daß die Diskussion eines solchen Berichtes im Rahmen des Verwaltungsrates zu einer 
noch engeren Zusammenarbeit zwischen UNIDO und UNDP führen und sich auch in einer 
weiteren Erhöhung der der UNIDO zugewiesenen UNDP-Projekte auswirken wird. 

Ich möchte noch kurz auf den Resolutionsentwurf eingehen, der von Brasilien zusammen mit 
einigen anderen Staaten eingebracht wurde. Meine Delegation stimmt im wesentlichen mit den darin 
enthaltenen Empfehlungen überein. Wir möchten jedoch hinzufügen, daß es unseres Erachtens zu 
früh erscheint, den Rat für Industrielle Entwicklung schon jetzt zu ersuchen, der Generalversamm­
lung Maßnahmen in bezug auf die Einberufung einer weiteren Sonderkonferenz der UNIDO 
vorzuschlagen, die voraussichtlich im Jahr 1974 oder 1 975 abgehalten werden soll. 

Abschließend möchte ich auf das österreichische Memorandum über UNIDO verweisen, welches 
im Rahmen der Vorbereitung der Sonderkonferenz in Wien vorgelegt wurde. Ich e,rlaube mir, aus 
diesem Dokument wie folgt zu zitieren : "Die Beziehungen zwischen UNIDO und den öster­
reichischen Behörden waren seit der Aufnahme der Arbeiten der Organisation in Wien stets äußerst 
befriedigend. Die österreichische Bundesregierung wird ihrerseits die UNIDO in ihrer Arbeit voll 
unterstützen und ist bereit, aktiv und konstruktiv an den allgemeinen Be!TIühungen zur Stärkung 
der Rolle der UNIDO als dem zMtralen Organ für industrielle Entwicklung innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen teilzunehmen". Es ist mir eine angenehme Aufgabe, diese Erklärung des 
Vertrauens meiner Regierung in die UNIDO hier neuerlich zu bekräftigen. 
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Anlage 15  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission zur Frage der Gründung 
einer Internationalen Universität 

(10. Dezember 1 971)  

Herr Vorsitzender! 

Mit Recht wurde von meinen Vorrednern hervorgehoben, daß das Konzept einer Internatio­
nalen Universität im Laufe der letzten zwei Jahre - seitdem Generalsekretär U Thant einen dies­
bezüglichen Vorschlag der XXIV. Generalversammlung unterbreitet hatte - in vielfacher Hinsicht 
entwickelt und vertieft wurde. Besonders ermutigend erscheint uns jedoch, daß die nun vorliegenden 
Studien über diese Frage zeigen, in wie vielen Punkten bereits eine weitgehCiI1de Annäherung 
ursprünglich verschiedener Standpunkte erzielt werden konnte. Das Konzept einer Internationalen 
Unive.rsität wurde als durchführbar und wünschenswert erkannt. Eine Reihe von Ideen haben 
breite Zustimmung gefunden, wie der Gedanke eines flexiblen Koordinationszentrums und die 
Möglichkeit, mit verhältnismäßig bescheidenen finanziellen Mitteln zu beginnen, um im Laufe der 
Zeit eine organische Weiterentwicklung sicherzustellen. Auch die Bedeutung der Qualifikationen, 
der Initiative und der schöpferischen Gestaltungskraft jener P,ersönlichkei�en, die im Anfangsstadium 
das leitende Gremium der Universität besetzen werden, wurde mit Recht hervorgehobe,n. 

Meine Delegation ist auf Grund des Studiums der vorliegenden Dokumentation zur Auffas­
sung gekommen - und sie teilt in dieser Hinsicht durchaus die von Sierra Leone und Obervolta 
dargelegte Meinung -, daß das Ergebnis dieser Arbeiten die Generalversammlung in die Lage 
versetzen würden, bereits auf ihrer diesjährigen Tagung einen weiteren entscheidenden Schritt zu 
setzen. Wir glauben jedoch, daß der in dem vorliegenden Resolutionsantrag aufgezeigte Weg unter 
den gegebenen Umständen richtig und zielführend ist. Meine Delegation glaubt vor allem auch, 
daß der Wirtschafts- und Sozial rat mit seiner Entscheidung vom 23. November 1 971  zum Ausdruck 
bringen wollte, daß er sich mit dieser Frage eingehend beschäftigen möchte. Diese Aufforderung ist 
auch im Operativparagraphen 5 des Resolutionsantrages verankert. 

Meine Delegation möchte, bevor sie näher auf diesen Antrag eingeht, erwähnen, daß sich die 
Osterreichische Akademie der Wissenschaften mit der Frage der Gründung eine.r Internationalen 
Universität beschäftigt hat und zu der Auffassung gelangt ist, daß eine derartige Institution zu 
einer Verstärkung der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation beitragen würde, ins­
besondere auf jenen Gebieten, die auch in den einzelnen UN-Studien erwähnt werden. Auch dem 
Gedanken einer "Affiliation" schon bestehender bzw. noch zu gründender Institute mit interdis­
ziplinärer Ausrichtung wird grundsätzlich positiv beurteilt. 

Ich möchte diesen Aspekt erwähnen, da einer engen und lebendigen Beziehung zwischen den 
nationalen Universitäten und der zu gründenden Internationalen Universität besondere Bedeutung 
beizumessen ist. 

Osterreich hat sein Interesse an dieser Frage dadurch zum Ausdruck ge'bracht, daß es als Mitein­
bringer des vorliegenden Resolutionsantrages auftritt. Meine Delegation ist der Meinung, daß der 
Antrag in seiner gegenwärtigen Formulierung dazu beitragen wird, die Vorbereitungsal'beiten 
weiterzuführen, noch offene Punkte zu klären und damit die Voraussetzungen zu schaffen, daß die 
Generalversammlung im Rahmen ihrer XXVI. Tagung in die Lage versetzt wird, einen entspre­
chenden positiven Beschluß zu fassen. 
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Anlage 16 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zur Sozialen Weltlage 
(7. Oktober 1 971)  

Frau Vorsitzende! 

Der Bericht des Generalsekretärs aus 1970 über die soziale Weltlage stellt nicht nur in seiner 
äußeren Form ein umfangreiches Werk dar, sondern er ist auch inhaltlich umfassend. Meine Dele­
gation begrüßt vor allem die Methode, die bei der Ausarbeitung des Berichtes angewendet wurde. 
Indem einerseits ein allgemeiner überblick über die soziale Entwicklung in den verschiedenen 
geographischen Regionen geboten wird, anderseits aber zugleich einzelne Gebiete des sozialen 
Lebens einer besonderen Untersuchung unterzogen werden, erleichtert der Bericht wesentlich die 
Orientierung für jeden, der mehr an Einzelaspekten interessiert ist. Nach Ansicht meiner Dele­
gation ist der Bericht daher ein überzeugender Beweis für die großen Fachkenntnisse, die Fähig­
keiten und den Fleiß der Angehörigen der Abteilung für soziale Entwicklung im Sekretariat und 
ich möchte nicht verfehlen, dem Direktor der Abtei lung sowie seinen Mitarbeitern im Namen 
meiner Delegation für die  bemerkenswerte Arbeit zu danken, die sie geleistet haben. 

Die Bedeutung des vorliegenden Dokumentes ist offenkundig. Wie schon in der Einleitung 
des Berichtes hervorgehoben wurde, informiert er über die globalen Tendenzen und Entwicklungen 
auf dem sozialen Gebiet, welche in einen Zeitraum fallen, der sich im wesentlichen mit der zweiten 
HäHte der Ersten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen deckt. Er bietet somit eine gute 
Gelegenheit, nicht nur für eine rückblickende Bewertung des weltweiten sozialen Wandels und 
Fortschritts, sondern auch für überlegungen in bezug auf die sozialen Prohleme, die sich den 
Vereinten Nationen im Laufe der Zweiten Entwicklungsdekade stellen werden. 

In diesem Stadium begrüßt meine Delegation die Gelegenheit eines Gedankenaustausches. Wir 
glauben indessen, daß sich die Diskussion nicht nur auf Bemerkungen zum Bericht des Sekretariats 
oder zur sozialen Weltlage im allgemeinen beschränken sollte. Wir sind vielmehr der Meinung, daß 
auch Be,richte über die Probleme und Erfahrungen einzelner Länder in unsere Beratungen mitein­
bezogen werden sollten, da sich diese für andere Völker als nützlich erweisen könnten. Ich möchte 
daher der Kommission über einige wichtige Erscheinungen der sozialen Entwicklung in Österreich 
in den letzten Jahren Rechenschaft geben. Dabei sei jedoch betont, daß dies in keiner Weise den 
Eindruck erwecken sollte, als wäre der Bericht des Sekretariats nach Auffassung meiner Delegation 
in irgendeiner Beziehung unvollständig. Meine Ausführungen dienen allgemein dem Zweck, einige 
der überlegungen und Bemühungen darzulegen, die in meiner Heimat angestellt bzw. unternommen 
wurden, um die soziale Lage zu verbessern. 

Obwohl die Ergebnisse der in Österreich in diesem Jahr durchgeführten Volkszählung noch 
nicht vorliegen, betrug die Gesamtzahl der B evölkerung im Jahr 1 969 nach amtlicher Schätzung 
7,384.200. Verglichen mit der B evölkerungszahl von 7,073.807 im Jahr 1 961  zeigt dies ein Wachs­
tum von 4'39%. Im Jahr 1 969' nahm die Bevölkerung um 0'310/0 zu. 41 '2% der Bevölkerung 
waren im Jahr 1 969' berufstätig (47"60/0 im Jahr 1961) ,  während der Teil der Bevölkerung, welcher 
Anspruch auf eine Rente oder auf sonstigen Lebensunterhalt hatte, 58 '8°/l) (52'4% im Jahr 196 1 )  
der Gesamtbevölkerung ausmachte. Diese Zahlen zeigen einen bedeutenden Rückgang des berufs­
tätigen Teils der Bevölkerung Ende der sechziger Jahre. 

Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen. Eine davon ist darin zu suchen, daß die junge 
Generation in unserer Zeit im allgemeinen länger vom Produktionsprozeß fern gehalten wird als 
früher. Dies ist teilweise auf d ie  Verlängerung der Dauer des Pflichtschulbesuches zurückzuführen. 
Darüber hinaus hat die Zahl der jungen Leute, die Berufsschulen, Mittelschulen und Universitäten 
besuchen, ständig zugenommen. Ein weiterer Faktor ist in der unter bestimmten Voraussetzungen 
gegebenen Möglichkeit vorzeitiger Pensionierung zu erblicken, die für die Altersgruppen über 55 
bzw. 60 gesetzlich vorgesehen ist. Schließlich wäre zu erwähnen, daß der allgemeine Trend der 
Abnahme des berufstätigen Teils der Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad auch durch den 
höheren Lebensstandard gefördert wird. 

Wie wir alle wissen, bildet das Wirtschaftswachstum eine grundlegende Voraussetzung für jede 
soziale Entwicklung. Es erscheint daher empfehlenswert, mit einigen Worten die Entwicklung der 
österreichischen Wirtschaft in den letzten Jahren darzustellen. Im Jahr 1969 war das reale Brutto-

UNO-Bericht S· 
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nationalprodukt in österreich um 6'4% höher als im Vorjahr. Die entsprechende Ziffer für das 
reale Volkseinkommen war 6'8%. Die Jahreszuwachsrate des Mindestlohnindexes hetrug 6'6% in 
den Jahren 1 967/68 und 5'8% in den Jahren 1 968/69. 1 969 hatte österreich eine Jahreszuwachsrate 
der Verbraucherpreise von 3' 1%, also weniger als die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate 
von 3'50/0 in den Jahren seit 1 961 .  Allein die Rate im Jahr 1 %8 erreichte einen niedrigeren Stand 
von 2'88/0. 

Rasches Wirtschaftswachstum, hoher Lebensstandard und als Folgeerscheinung beschränktes 
Angebot an Arbeitskräften im Lande charakterisierten die Situation, in welcher eine Neuorien­
tierung der Aribeitsmarktpolitik notwendig wurde. Die neue Politik fand ihren Niederschlag im 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, welches am 1 .  Jänner 1 969 in Kraft trat. Auf der Grundlage dieser 
Neuregelung wurde eine Reihe von neuen Zielen und Aufgaben erarbeitet, die von der sogenannten 
Arbeitsmarktverwaltung zu verwirklichen sein werden. Die Arbeitsmarktverwaltung umfaßt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, die Landesarbeitsämter und die Arbeitsämter. 

Es sei mir gestattet, hier nur einige der Zielse.tzungen der neuen Arheitsmarktpolitik zu 
erwähnen, die verwirklicht wfll'den sollen. Eines der gesetzten Ziele kann als die Förderung der 
Arbeitskräftemobilität bezeichnet werden. Dies bedeutet, daß den Arbeitnehmern jede Hilfe 
gewährt werden soll, erforderlichenfalls auch finanzielle Unterstützung, die es ihnen erleichtert, 
sich den Anderungen auf dem Arbeitsmarkt rascher anzupassen. Wenn sie ihren Beruf wechseln 
wollen, soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, die notwendige neue Berufsausbildung zu 
erlangen. Das Gleiche soll für Ar'beiter in d er Landwirtschaft gelten, die in die Industrie gehen 
wollen. Die Verwaltung wird ferner größere Aufmerksamkeit den Problemen der arbeitenden 
Frau und insbesondere jenen Frauen schenken, deren Kinder bereits erwachsen und versorgt sind, 
weshalb sie ihren alten Beruf wieder ausüben oder einen neuen Beruf ergreifen möchten. Gemäß 
der neuen Regelung soll auch die Berufberatung der Jugend verbessert und intensiviert werden. 

Die Volksgesundheit wird als eine anderere Hauptkomponente der allgemeinen sozialen Wohl­
fahrt einer Gemeinschaft betrachtet. Der Bericht des Sekretariates bezeichnet die Sterberate, die 
Säuglingssterblichkeit sowie die Anzahl der Arzte und der Spitalsbetten als die auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens am meisten in Betracht gezogenen Indikatoren. 

Wirft man einen Blick auf die einschlägige Statistik, so fällt der eigenartige Sachverhalt auf, 
demzufolge zwar in österreich die Volksgesundheit immer besser wird, die Sterberate jedoch seit 
1 953 ständig zunimmt. Diese Entwicklung ist auf eine bedeutsame Verschiebung in der Alters­
struktur zurückzuführen, die in der wachsenden Zahl alter Menschen in Erscheinung tritt. Die 
mittlere Lebenserwartung beträgt bei Männern 667 und bei Frauen 73'5 Jahre. Die Säuglings­
sterblichkeit nimmt noch immer leicht ab. 

Was das medizinische Personal betrifft, so ist zu erwähnen, daß wir im Jahre 1969 insgesamt 
1 3 .720 Arzte hatten, d. s. um 4 17  mehr als im vorangegangenen Jahr. Auch die Anzahl des 
Pflegepersonals hat zugenommen. Zum gleichen Zeitpunkt standen 1 0'9 Spitals'betten für je tausend 
Einwohner zur Verfügung. 

Die Regierung plant die Errichtung eines Instituts für Volksgesundheit, welches der Infor­
mation, der Dokumentation und der Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens 
sowie der Ausbildung des Personals der öffentlichen Gesundheitsverwaltung dienen soll. 

Der Einzelne soll durch die Massenmedien zur Mitarbeit an der Erhaltung seiner eigenen , 
Gesundheit aufgefordert werden. 

Auch auf dem Gebiet des Umweltschutzes werden bedeutende Anstrengungen unternommen. 

Im Jahr 1 969 hatten im Jahresdurchschnitt 6,741 .800 Personen, d. s. 9 1 '40/0 der Gesamt­
bevölkerung, Anspruch auf verschiedene Leistungen aus der Sozialversicherung. über 1 ,650.000 
Personen bezogen Renten auf Grund verschiedener rechtlicher Vorschriften. Die ständige Zunahme 
der Sozialversicherungsausgaben, die selbstverständlich nicht zur Gänze durch die Beiträge der 
Versicherten gedeckt sind, macht weitere Zuschüsse aus Budgetmitteln erfor,derlich. Die zuständigen 
Behörden sind sim dieser Entwicklung bewußt. Sie sind entsmlossen, für die gegenwärtige unbe­
friedigende Situation eine geeignete langfristige Lösung zu finden. 

Auf dem Gebiet des Wohnungswesens ist in den letzten Jahren in österreim eine beachtliche 
Verbesserung eingetreten. 1969 wurden 49. 131  Wohnungen gebaut. Dies bedeutet 67 Wohnungen 
auf je tausend Einwohner. Auch hinsichtlim der baulichen Qualität der Wohnungen konnten Fort­
smritte erzielt werden. Sie sind heute viel besser ausgestattet als nom vor einigen Jahren. Eine 
Wohnungseinheit hat heute durchschnittlim 77 m2 Nutzfläche. 

9 UNO-Bericht . 
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Frau Vorsitzende! 

Auf das weitere Gebiet der internationalen Gemeinschaft zurückkommend möch'te ich ' unsere 
überzeugung unterstreichen, daß die Probleme der sozialen Weltlage jene der Jugend , mitein­
schließen. Auch der Bericht des Sekretariats 'bezieht siCh wiederholt auf die Jugend. Wir wissen, daß 
die Fragen der Arbeit, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Volksgesundheit und des Wohnungs­
wesens, nur um einige Beispiele zu nennen, auch die junge Generation stark berühren. Für die 
Gesellschaft der Zukunft sind di'ese Fragen gewiß nicht weniger schwerwiegend als für uns heute. 
Die XXV. Generalversammlung maß dem Problem der Jugend eine derartige Bedeutung bei, daß 
diesbezüglich ein eigener Punkt auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Wenn dies heuer auch nicht 
der Fall ist, so glaube ich doch, daß unsere Beratungen über die soziale Lage der Welt neuerlich 
gezeigt haben, welche Bedeutung den Problemen der Jugend zukommt. 

Nach Ansicht meiner Delegation hat das Jugendproblem zwei Aspekte. Erstens betrifft es die 
Frage, was die nationalen Gemeinschaften und die internationale Gemeinschaft für die junge Gene­
ration tun können und tun sollen. Zweitens ergibt sich die Frage, wie die Jugend an der Ent­
wicklung der nationalen und der internationalen Gemeinschaft teilnehmen bzw. zu dieser 
Entwicklung beitragen kann. Mit anderen Worten: wir haben einerseits die Bedürfnisse der Jugend 
zu prüfen und müssen andererseits der Jugend die Möglichkeit geben, an der Formung der 
Gesellschaft von morgen mitzuarbeiten. 

Meine Delegation möchte unterstreichen, daß die österreichische Regierung der aktiven Betei­
ligung der Jugend an der sozialen Entwicklung der Welt größte Bedeutung beimißt. Der Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Rudolf Kirchschläger, hob in seiner Erklärung vor 
dem Plenum der XXVI. Generalversammlung hervor: "Für die Vereinten Nationen ist es uner­
läßlich, daß sich die junge Generation mit d er Arbeit der Weltorganisation verbunden fühlt. Es 
muß Aufgabe der Vereinten Nationen sein, den richtigen Weg zu einem neuen Engagement der 
jungen Menschen für die Ideale und Ziele der Weltorganisation zu finden. österreich beabsichtigt, 
diesbezüglich zu gegebener Zeit konkrete Vorschläge zU' unterbreiten." 

Wir stellen mit Genugtuung fest, daß andere Delegationen unsere Meinung weitgehend teilen. 
Meine Delegation wird gerne mit ihnen auf diesem Gebiet zusammenarbeiten. 

Frau Vorsitzende! 

Gestatten Sie mir, daß ich meine Erklärung mit der Bemerkung schli'eße, daß die sozialen 
Probleme der Welt nur auf der Grundlage einer umfassenden Planung der zu befolgenden Politik 
gelöst werden können. Wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung sind miteinander eng 
verbunden. Gleiches gilt für die verschiedenen sozialen Faktoren; von denen die sozialen Verhält­
nisse abhängen. Wir glauben daher, daß hinsichtlich der Entwicklungsprobleme nur ein koor­
diniertes Vorgehen wirklichen Fortschritt gewährleisten kann. 
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Anlage 1 7  

Erklärung des österreichischen Vertreters in  der 3.  Kommissi9n zum Tagesordnungspunkt 
"Rassendiskriminierung" 

(28. Oktober 1971)  

Frau Vorsitzende! 

Zunächst möchte ich der besonderen Wertschätzung meiner Deleg",tion gegenüher dem General­
sekretär für di-e umfassenden Berichte Ausdruck geben, die er zu der von uns behandelten Frage 
vorgelegt hat. Ich möchte auch Herrn Dr. Schreiber, dem Vertreter des Generalsekretärs, für seine 
aufschlußreichen einführenden Worte zu Beginn unserer Debatte danken. 

Frau Vorsitzende! Das österreichische Volk und die österreichische Regierung lehnen alle 
Formen der Rassendiskriminierung, insbesondere auch die Politik der Apartheid, entschieden ab. 
Osterreich hat für die Besorgnis, die die afrikanischen Staaten im Zusammenhang mit diesem 
Problem heherrscht, volles Verständnis und schätzt die Bemühungen der Vereinten Nationen, dieser 
Politik durch friedliche Mittel Einhalt zu gebieten. Diese grundlegende österreichische Haltung 
wurde schon oft und sehr klar zum Ausdruck gebracht. Ich halte es daher nicht für erforderlich, 
die grundsätzlichen Ansichten meiner Regierung bezüglich der Rassendiskriminierung näher zu 
erläutern. 

Hingegen möchte ich zu den Untertiteln a) und c) unseres Tagesordnungspunktes einige kurze 
Bemerkungen machen. 

In. meiner Erklärung, die ich anläßlich der letztjährigen Generaldebatte über die Rassen­
diskr.iminierung vor dieser Kommission abgab, nannte ich einige Punkte des Programms, welches 
in Osterreich zur Feier des Internationalen Jahres 1 97 1  zur Bekämpfung des Rassi$mus und der 
rassischen Diskriminierung vbrbereitet war-den war. In der Zwischenzeit wurde ein Großteil dieses 
Programms bereits durchgeführt. Entsprechend der Resolution 2646 (XXV) der Generalver­
sammlung übermittelte meine Regierung am 20. Juli 1 97 1  dem Generalsekretär einen Zwischen­
bericht über die Begehung des Internationalen Jahres in Osterreich. Diese Mitteilung wurde in 
einen der oben erwähnten Berichte des Generalsekretärs, welcher als Dokument A/8367 veröffent­
licht wurde, aufgenommen. Meine Regierung wird üher die zweite Hälfte des Jahres 1 97 1  einen 
abschließenden Bericht ausarbeiten und dem Generalsekretär so bald wie möglich im Jahre 1 972 
vorlegen. 

Im vergangenen Jahr erwähnte ich weiters, daß auch das österreichische Parlament und die 
Bundesregierung die Absicht haben, durch die Ratifizierung des Internationalen übereinkommens 
über die Beseitigung aller Formen der rassischen Diskriminierung einen Beitrag zum Internationalen 
Jahr zur Bekämpfung des Rassismus und der rassischen Dii>kriminierung zu leisten. Dieses Vor­
haben konnte leider .noch nicht verwirklicht werden. Am 14. Juli 1971  beschloß das österreichiS<:he 
Parlament das Bundesgesetz, mit dem die XII. Gesetzgebungsperiode vorzeitig beendet wird. Nach­
dem dieser Beschluß gefaßt worden war, wurden allgemeine Wahlen ausgeschrieben, die dann am 
1 0. Oktober 1 971  stattfanden. Obwohl der Nationalrat gemäß Artikel 27 Abs. 1 der Bundes­
verfassung nicht vor dem Zusammentritt d es neu gewählten Nationalrates aufgelöst werden kann, 
wurde er seit dem Juli tatsächlich zu keiner Tagung einberufen. Die parlamentarische Genehmigung 
konnte daher für das übereinkommen nicht mehr eingeholt werden, obwohl die Verwaltung alle 
für die parlamentarische Behandlung erforderlichen Vorbereitungen bis Ende des Sommers abge­
schlossen hatte. Die neue Bundesregierung wird deshalb das übereinkommen dem neuen Parlament 
zu unterbreiten haben. Im Hinblick auf das vorübergehende tatsächliche Ruhen der legislativen 
Tätigkeit muß allerdings damit gerechnet werden, daß die Gesetzgebung eine umfangreiche Tages­
ordnung zu <bewältigen haben wird. Dennoch kann ich der Kommission versichern, daß meine 
Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um das verfassungsrechtliche Verfahren der 
Ratifizierung zu beschleunigen. 
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Anlage 1 8  

Erklärung des österretChi�en Vertreters i'n  der 3 .  Kommission zum Bericht des Hoch­
kommissars für Flüchtlinge 

( 1 7. November 1971) 

Herr Vorsitzender! 

Im Namen der österreichischen Delegation, die die Resolution L. 1 883  mit eingebracht hat, 
möchte ich dem Hochkommissar und seinem Sekretariat für ihre erfolgreiche Arbeit danken. Wir 
haben den Bericht des Hochkommissars mit großem Interesse vernommen, und a l s  ein Staat, 
der mit dem Flüchtlingsproblem große Erfahrungen hat, begrüßen wir den Fortschritt der auf 
diesem Gebiete zu ver�eichnen ist. 

Der Schutz der Flüchtlinge besteht in einer Komhination klassischen Menschenrechtsschutzes 
und moderner Versuche auf dem Gebiet der Menschenrechte, und zwar im Sinne einer materiellen 
Unterstützung von Menschen. Die Arbeit des Hochkommissars für Flüchtlinge ist von dem Prinzip 
gt'itragen, dem Flüchtling die  Entscheidung zu überlassen, ob er freiwillig in sein Ursprungsland 
zurückkehren oder sich in dem Asylstaat integrieren will. Beides ist aber nur mit der Hilfe des 
jeweils betroffenen Staates möglich, ohne dessen aktive Mitarbeit die Bestrebungen des Hoch­
kommissars vergeblich wären. 

Was die vom Hochkommissar ausgesandten Fragebogen anbelangt, <bedauert die· österreichische 
Delegation, daß noch nicht alle Staaten, deren Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Flüchtlings­
schutzes notwendig erscheint, eine entsprechende Stellungnahme abgegeben haben. Darüber hinaus 
bedaure ich, daß die bereits eingelangten Antworten in dem Bericht des Hochkommissars nicht 
zusammengefaßt sind. 

Weiters erscheint mir hervorhebenswert, daß die Afrikanische Flüchtlingskonvention von 1969 
nur von drei Staaten bisher ratifiziert wurde, während für ihr Inkrafttreten 31 Ratifikationen 
notwendig sind. 

Wesentliche Probleme sind mit dem Flücht!ingsstatus verbunden. Der Bericht stellt sie klar 
heraus : die Festlegung des Flüchtlingsstatus durch' den Staat ; die Gewährung des Asylrechtes ohne 
jede Diskriminierung; die Rückführung des Flüchtlings in sein Ursprungsland, die nicht gegen 
dessen Willen und nicht in der Form der ungerechtfertigten Auslieferung oder Austreibung 
geschehen darf; die Sicherung der Familieneinheit; die Gewährung der Einbürgerung und von 
Reiseerleichterung. Ich unterstreiche, wie notwendig es .ist, in den Flüchtlingspaß die sogenannte 
"Rückkehrklausel" aufzunehmen. Auch sollten Staaten, in denen Flüchtlinge ihren Studien nach­
gehen, daran denken, daß der Flüchtling an deren ordnungsgemäßem Abschluß nicht durch 
formalistische Erwägungen gehindert werde. 

Der Bericht vermeidet sorgfältig die Erörterung der hinter dem Flüchtlingsproblem stehenden 
politischen Ursachen. Es ist auch nicht Aufgabe des Hochkommissars, diese Frage zu untersuchen. 
Seine Aufgabe ist eine rein humanitäre. Es ist Sache der 3. Kommission, sich mit der 
politischen Seite des Problems zu befassen. So wäre es wohl notwendig, den politischen Hinter­
grund des Flüchtlingsproblems in Zaire, Senegal, Uganda, Tanzania, Zambia usw. auszuloten. 
Die Flüchtlinge suchen Asyl, weil sie befürchten, in ihren Menschenl'lechten verletzt zu werden. 

�.;; A'bschließend möchte ich feststellen, daß österreich im letzten Jahr 3085 Menschen Asyl 
gewährt hat. 2200 davon wurden in Flüchtlingsheimen untergebracht. 1 528 wanderten in andere 
Länder aus, hauptsächlich nach den USA, Kanada und Australien, einige nach Schweden. Die 
übrigen konnten in österreich selbst integriert werden. Der Beitrag österreichs zur Arbeit des 
Flüchtlingshochkommissars ist in den Annexen zu dessen Bericht ausgewiesen. 

III-51 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 133 von 152

www.parlament.gv.at



.. 

1 3 � 

Anlage 19  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3 .  Kommission zu dem Bericht des 
Flüchtlingshochkommissars 

(9. November 1 971)  

Frau Vorsitzende! 

Die österreichische Delegation möchte dem Hoch.kommissar ihren Dank für den gestern 
vorgelegten ausgezeichneten Bericht zum Ausdruck tbripgen. Auch den Bericht des Sonderbeauf­
tragten des Generalsekretärs, Paul-Mare Henri, hat meine Delegation mit größter Aufmerksamkeit 
zur Kenntnis genommen. Durch diese Berichte hat das Komitee ein abgerundetes Bild von der 
zur Debatte stehenden Frage erhalten. Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß sich 
die österreichische Delegation der ungeheuren Arbeit bewußt ist, die vom Hochkommissar und 
seinem Sekretariat sowie von Paul-Mare Henri geleistet worden ist. 

iEs ist hier kaum möglich, die Berichte im Detail zu erörtern. Die 3. Kommission ist mit 
derselben Schwierigkeit konfrontiert, die sich schon bei der Diskussion des Jahresberichtes des 
Hochkommissars abgezeichnet hat : eine menschliche Tragödie kann nicht mit humanitären Maß­
nahmen allein gelöst werden, wenn diese Tragödie hochpolitische Wurzeln hat. Zahlreiche Dele­
gationen haben ersucht, man solle diesen politischen Hintergrund der Frage nicht diskutieren. 
Auch meine Delegation beschränkt sich daher darauf, ihre besondere Anteilnahme an der Frage 
und zugleich die Hoffnung auszudrücken, daß eine politische Lösung im Geiste jener Menschen­
rechte gefunden werde, die hier in diesem Haus immer und immer wieder bei so zahlreichen 
Gelegenheiten betont werden. 

Es gibt einen Aspekt in dem Bericht des Hoch.kommissars, der hervorgehoben sei. Auf 
Seite 10 des englischen Textes seines Berichtes heißt es: "Ich hebe zusätzlich hervor, daß der 
Flüchtlingshochkommissar Resultate nur dann erzielen kann, wenn eine übereinstimmung 
zwischen dem Gastland und jenem Staat erzielt werden kann, dessen Ziel die freiwillige Rückkehr 
der .flüchtlinge ist." Auch der Generalsekretär hat ähnliches gesaßt - und ich zitiere: "Das 
Grundproblem kann nur gelöst werden, wenn eine politische Lösung unter Achtung der 
humanitären Prinzipien erreicht werden kann." 

Ich frage mich, ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist, da die Vereinten Nationen durch 
ihren Generalsekretär dazu beitragen könnten, eine Lösung der Frage zu finden, vor allem im 
Hinblick auf den Zeitpunkt und die Modalitäten der Rückkehr d er Flüchtlinge. Was nun die 
Resolution der Niederlande und Neuseelands angeht, so anerkennt die österr·cichische Delegation 
die Bemühungen und den Mut dieser Delegationen, die der Kommission zeigen sollen, wo ihre. 
Verantwortung liegt. Die österreichische Delegation glaubt jedoch, daß das Ergebnis unserer 
Diskussion nicht kontroversieJi sein sollte. Vielleicht stellt der vom tunesischen Botschafter auf­
gezeigte Weg einen annehmbaren Komprorniß dar. 

Abschließend rege ich an, daß die Generalversammlung dem Hochkommissar für Flüchtlinge 
und seinem Sekretariat sowie dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für ihre humanitären 
Bemühungen den Dank ausspricht. Ihre Initiativen, ihr persönliches Interesse und ihre Einsatz­
bereitschaft verdienen höchste Anerkennung. 
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Anlage 20 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zum Tagesordnungspunkt 
"Fragen des alten Menschen" 

(9. Dezember 1971) 

Frau Vorsitzende! 

Die Erklärung des Botschafters von Ekuador enthielt den S�tz "Ich bin kein junger Mann, 
doch ich versuche jung zu bleiben." Für ein junges Mitglied der Kommission ist es eine Aus­
zeichnung, zu dem vorliegenden Thema zu sprechen, da doch gewöhnlich das Umgekehrte der Fall 
ist. Es mag sogar anmaßend scheinen, wenn jemand, der das Alter des Alt-Seins noch nicht erreicht 
hat, versucht, im Namen seiner Delegation zu dieser Frage Stellung zu nehm<M. Ich meine damit, 
Frau Vorsitzende, daß mir die Kenntnis mangelt, das Problem auszuschöpfen, daß ich so hin 
gerne Ihrer Aufforderung folge, kurz hier Stellung zu nehmen. 

Ich möchte mich zu zwei Aspekten äußern : erstens, allgemein zum vorliegenden Bericht des 
Generalsekr,etärs, und zweitens, kurz zu den Leistungen Osterreichs auf diesem Gebiet. 

Der Bericht des Generalsekretärs bezieht sich auf "die Tendenz, die alten Menschen von den 
übrigen Menschen zu trennen und zu isolieren". Damit wird elegant ein Problem u mschrieben, 
welches ander,e "Generationskonflikt" nennen. Es ist ein natürliches, menschliChes Problem. Nur 
scheint es, daß dieser "trennende und isolier,ende" Aspekt in� unserer Zeit ungeahnte Ausmaße 
erreicht hat. Er ist ,aus dem Blickwinkel der Sozialpsychologie zu betrachten. Die Isolierung der 
sogenannten älteren und alten Menschen und die Beschäftigung mit ihnen als Problem sind eng 
miteinander verbunden. Bestünde eine gesunde und natürliche Beziehung zwischen den Jungen 
und den weniger Jungen, würde die Frage des älteren Menschen als Problem schwinden. Dieser 
Aspekt ist grundlegender Art. Er soll in den zukünftigen Berichten des Generalsekretärs nicht 
übersehen werden. 

Es genügt nicht, einen Teil der Bevölkerung zu unterstützen. Es ist notwendig, dem alten 
Menschen das Bewußtsein einer sozialen Funktion zu geben, wenn auch nur das Bewußtsein emer 
menschlichen V�antwortung für die Jungen. 

Wie dem vorliegenden Bericht des Generalsekretärs zu entnehmen ist, sind die alten Menschen 
individuellen und sozialen Bedürfnissen ausgesetzt. Unter die individuellen Bedürfnisse fallen 
Gesundheit, Fürsorge, Nahrung, Einkommen, Wohnung, Freizeit usw. ;  unter die sozialen fallen 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration. Absichtlich habe ich in meinen Ausführungen die 
sozialen Erfordernisse überbetont, welche, wie erwähnt, die Wurzel des Problems zu bilden 
scheinen. 

Die österreichische Delegation begrüßt die Untersuchung, die derzeit in zwölf Staaten durch­
geführt wird und welche sich den praktischen und geplanten Maßnahmen auf diesem Gebiet 
widmet. Ich beziehe mich auf Seite 1 8  des Sekretariatsberichtes. Es handelt sich um einen wert­
vollen praktischen Beginn, der notwendige Grundlageninformationen' l iefern wird. 

Ich darf nun zum zweiten Teil meiner überlegungen kommen und kurz berichten, was in 
Osterreich gemacht wird, ohne daß ich auf die Sozialversicherung als solche spezifisch eingehe. 

Beinahe 200/0 der Bevölkerung Osterreichs sind ältere und alte Menschen. Die Altersfürsorge 
in Dänemark ist kurz zuvor ausführlich erörtert worden. Die öst,erreichischen Maßnahmen folgen 
ähnlichen Linien. Ich möchte diese erwähnen und mich hiebei insbesondere auf das Beispiel der 
Bundeshauptstadt Wien beziehen. 

In sogenannten Pensionisten klubs zum Beispiel wird eine beträchtliche Zahl älterer Stadt­
bewohner erfaßt und vor allem während der Wintermonate betreut. 

Älteren Menschen, welche wegen körperlicher Gebrechen ihr Heim nur unter Schwierig­
keiten oder überhaupt nicht verlassen können, stehen geschulte Heimhelferinnen und Haus­
krankenpflegerinnen zur Verfügung. 

In Ergänzung des Heimhilfedienstes ist in Wien ein Essenzustelldienst eingerichtet worden. 
Durch diesen Dienst werden von der Stadtverwaltung Mahlzeiten älteren und alten Menschen 
zugestellt, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst Mahlzeiten zuzubereiten. 
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Wenn die älteren und alten Menschen zu Hause nicht mehr betreut werden können, bieten 
die Altersheime der Stadt eine Pflegemöglichkeit. Die Heime sind nach modernen medizinischen 
und psychologischen Gesichtspunkten eingerichtet. In diesem Zusammenhang ist der Dienst der 
Verbindungsfürsorgerinnen besonders nützlich, durch deren nachfürsorgliche Betreuung ein 
Spitalsaufenthalt oft erst Erfolg bringt. 

Kürzlich sind in Wien sogenannte Sozialberatungsstellen eing·erichtet worden, welche älteren 
und alten Menschen in sozialpolitischer Hinsicht behilflich sind. 

Weiters hat die Stadt Wien Wohnheime für ältere Menschen errichtet, die sowohl für Ehepaare 
als auch für Alleinstehende vorgesehen sind. 

Gestatten Sie mir, aJbschließend zu bemerken, daß die österreichische Delegation die Leit­
gedanken begrüßt, die im vorläufigen Bericht des Generalsekretärs enthalten sind. Auch danke ich 
dem Leiter der Sozialabteilung des Sekretariats für seine einführende Erklärung. 

Die österreichische Delegation ist der Ansicht, daß der vorliegende Resolutionsentwurf em 
geeigneter Beginn ist, jedem Menschen das Recht auf Erfüllung im Leben zu geben. 
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Anlage 21 

Erklärung des österreich ischen Vertreters in der 4. Kommission zu den Problemen des 
südlichen Afrikas 

(28. Oktober 1 971)  

Herr Vorsitzender! 

Die Situation im südlimen Afrika hat sim hinsimtlim aer drei Fragen, die wir derzeit disku­
tieren, in den letzten Jahren nimt wesentlim gebessert. Dies ist aum in praktism allen Erklärungen 
im Verlauf dieser Debatte klar zum Ausdruck gekommen. Enttäusmung und Zweifel über die 
Möglimkeiten der Vereinten Nationen sind eine logisme Folge dieser Lage. Vorsmläge und Ideen, 
die neue Elemente in die Debatte 'bringen sollen, smeinen an der harten Wirklimkeit zu smeitern. 

Herr Vorsitzender, wir dürfen dabei die Tatsame nimt außer amt lassen, aaß in zugegebener­
maßen besmränkten Gebieten Fortsmritte erzielt werden konnten. Unsere Debatte in den Ver­
einten Nationen wird zusammen mit konkreten, entweder smon initiierten oder ins Auge gefaßten 
Maßnahmen weiterhin die internationale öffentlime Meinung auf aie Situation in diesem Teil der 
Welt aufmerksam mamen. Eine Entwicklung hat hegonnen, die von den Vereinten Nationen 
aufmerksam verfolgt und unterstützt werden soUte, wobei nie aas vorherrschende Ziel - die 
friedliche Verwirklichung der Grundideen der Satzung - aus den AUßen verloren werden darf. 
Der Zweck meiner Intervention ist daher so zu umreißen : 

Ich mömte kurz die Haltung meiner Regierung gegenüber diesen Problemen darlegen und 
die konkreten Maßnahmen, die meine Regierung in Durchführung der einschlägigen Entscheidungen 
der Organe der Vereinten Nationen gesetzt hat, in Erinnerung rufen. 

Herr Vorsitzender, die gegenwärtige Debatte jn der 4. Kommission konzentriert sich auf 
Fragen der derzeitigen Lage im südlichen Afrika, die flagrante Verletzungen der Satzung der 
Vereinten Nationen einschließt. Ein gemeinsamer Nenner aer Probleme ist aie Verweigerung des 
Rechtes auf Selbstbestimmung. Meine Regierung vertritt die Auffassung, daß letzten Endes nur 
auf aer Basis der vollen Anwenaung dieses Rechtes zufriedenstellende Resultate erzielt werden 
können. Das Remt auf Selbstbestimmung, wie es in der Satzung verankert ist, foraert dessen 
strikte Anwendung auf der ganzen Welt. 

Die Frage Namibia wurde in den vergangenen Jahren sowohl in der Generalversammlung 
als auch im Sicherheitsrat eingehend behandelt. Die Generalversammlung beendete in ihrer praktisch 
einstimmig angenommenen ltesolution 2 145 (XXI) vom 27. Oktober 1 966 das Mandat über Süd­
westafrika una aberkannte Südafrika das Recht, dieses Gebiet weiter zu verwalten. Die Vereinten 
Nationen haben die direkte Verantwortung für Namibia übernommen. Diese Entscheidung hat 
dem Vorgehen unserer Organisation klare Linien vorgezeichnet. 

Osterreim begrüßte daher die Entscheidung des Sicherheitsrates, der in seiner Resolution 284 
vom 29. Juli 1 970 ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes betreffend "die rechtlichen 
Folgen für Staaten, die sim aus der fortgesetzten Anwesenheit Südafrikas in Namibia ergeben" 
anforderte. 

Die Haltung, die der Gerimtshof nun in seinem Gutachten eingenommen hat, ist eine logische 
Folge früherer Entsmeidungen dieser Organisation, die Namibia unter die direkte Verantwortung 
der Vereinten Nationen stellten. Das hömste Gerichtsorgan der Vereinten Nationen hat damit 
die Ungesetzlichkeit aer fortgesetzten Anwesenheit Südafrikas in Namibia bestätigt. Der Simer­
heitsrat und die Generalversammlung werden diese Rechtsmeinung des Internationalen Gerichts­
hofes in besonderem Maße berücksichtigen müssen. 

Die Haltung der österreimischen Regierung wurde durch Osterr,eichs positive Stimmabgabe 
für Resolution 2145 (XXI) eindeutig dargelegt. 

Osterreich hat keine diplomatische, konsularische oder Handelsvertretung in Namibia. 

Meine Regierung arbeitet mit dem UN-Rat für Namibia zusammen. Die vom Rat für Namibia 
herausgegebenen "Reise- und Identitätsdokumente" werden von den österreichischen Behörden 
innerhalb der österreichischen Jurisdiktion als gültige Reisedokumente anerkannt. 

.. 
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Bei unseren Bemühungen, das in Resolution 2145 (XXI) der XXI. Generalversammlung fest­
gelegte Ziel zu erreichen, sollten wir versuchen, einen Kurs einzuschlagen, der soweit wie möglich 
der Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber diesem Problem entspricht. Unsere Be­
mühungen müssen von d em Gedanken an das Wohl der Bevölkerung Nami'hias getragen werden. 
Auch das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes betont diesen Aspekt in den Para­
graphen 12 1 ,  123 und 125. 

In realistischer Einschätzung der Lage sollten wir vorsichtig und schrittweise vorgehen und 
nie die Tatsache aus den Augen verlieren, daß eine zufriedenstellende Lösung nur auf der Basis 
des Selbstbestimmungsrechtes erzielt werden kann. 

Die Meinung der Weltöffentlichkeit wird von dem derzeitigen unrechtmäßigen Regime in 
Rhodesien weiterhin mißachtet. Die Verfassung aus dem Jahre 1966 verweigert als Folge rassischen 
Vorurteils und rassischer Diskriminierung der Mehrheit seiner Staatsbürger gleiche Rechte. 

Meine Regierung hat das bestehende Regime in Rhodesien nicht anerkannt. Die ehemaligen 
österreichischen Konsulate in Bulawayo und SaJ.isbury wurden unmittelbar nach der einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung geschlossen; in dem Gebiet besteht keine österreichische Vertretungs­
behörde. 

Osterreich hat sich zur Durchführung der Sanktionen des Sicherheitsrates, wie sie in den 
Resolutionen 232 ( 1%6) und 253 (1968) verankert sind, verpflichtet und wird weiterhin mit dem 
Komitee, das gemäß Paragraph 20 der Resolution 253 eingesetzt wurde, zusammenarbeiten. 

Herr Vorsitzender !  Trotz mangelnden Fortschritts, trotz der manchmal entmutigenden Ergeb­
nisse von Entscheidungen der Vereinten Nationen ist meine Delegation der Auffassung, daß alle 
Mittel und Wege geprüft werden sollten, die zur friedlichen Erlangung der Unabhängigkeit der 
betroff·enen Völke.r beitragen können . 
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Anlage 22 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 4. Kommission zu der Frage "Angebote 
der Mitgliedstaaten für Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner nicht­

selbständiger Gebiete" 
(2. Dezember 1971) 

Herr Vorsitzender! 

Die österreimisme Delegation mißt dieser Frage besondere Bedeutung bei, da wir der Auf­
fassung sind, daß die Angebote für temnisme und beruflime Ausbildung sowie für Ausbildung 
nam abgesmlosse.ner Grundsmule und auf Homsmulniveau eine praktisme Hilfe für die Ein­
wohner nimtselbständiger Gebiete in ihren Bemühungen um Selbstbestimmung und Selbstregierung 
darstellen. Demgemäß hat meine Regierung während der letzten Jahre im Rahmen unserer Mög­
limkeiten Beträge zu Trainingsprogrammen für Einwohner nimtselbständiger Gebiete geleistet, 
wie sie in der Resolution 845 (IX) der Generalversammlung vom 22. November 1 954 gefordert 
wird. 

Wie smon aus dem Bericht des Generalsekretärs (Dok. A/8530) ersichtlim, hat Osterreich 
in diesem Jahr beschlossen, Stipendien für qualifizierte Studenten aus nimtselbständigen Gebieten 
zum Studium an der Diplomatismen Akademie in W.ien · für den im Jahre 1 972 beginnenden Lehr­
gang zur Verfügung zu stellen. Nam ahg.esmlossener Hochsmulbildung bietet die Akademie 
intensive Ausbildung auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, des Außendienstes, der 
Wirtsmaft und anderen damit im Zusammenhang stehenden Gebieten. Seit dem Jahre 1965, als 
die Akademie ihre Tätigkeit aufnahm, haben Studenten aus 29 Ländern ihre Studien an der 
Akademie abgeschlossen. 

Im vorigen Jahr ersucht·e die Generalversammlung im operativen Paragraphen 4 ihrer Reso­
lution 2705 (XXV) jene Mitgliedstaaten, die Stipendien zur Verfügung stellen, aum die Reisekosten 
zu übernehmen. 

Im freue mim mitteiIen zu können, daß die zuständigen österreimismen Stellen entspremend 
diesem Ersuchen bereit sind, die Reisekosten für die Stipendiaten zu tragen. 

• 
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Anlage 23 

Erklärung des österreimismen Vertreters in der 5. Kommission zum Budgetvoransdtlag 
der Vereinten Nationen für das Finanzjahr 1 972 

(8. Oktober 1971) 

Herr Vorsitzender! 

Die Erklärung des Generalsekretärs am 6. Oktober 1971 vor dieser Kommission hat wieder 
die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf die Finanzlage der Vereinten Nationen gelenkt. 
Der Generalsekretär wies darauf hin, daß Ende September 1 5  Millionen US-Dollar von Sonder­
konten und Spezialfonds zur Bestreitung der laufenden Ausgaben einschließlich der monatlichen 
Gehaltsauszahlungen entliehen werden mußten. Der abtretende sowie der neue Präsident der 
Generalversammlung haben in ihren Erklärungen betont, daß die Ver-einten Nationen in Cler 
bisherigen Weise nicht weiterarheiten können und daß verschiedene Maßnahmen ergriffen weraen 
müßten, um die drohende Insolvenz der Vereinten Nationen - die im gegenwärtigen Zeitpunkt 
unsere gesamte Arbeit überschattet - zu verhüten. 

Herr Vorsitzender, meine Delegation will diese Probleme nicht dramatisieren, da wir zuver­
sichtlich sind, daß es uns im Laufe d ieser Sitzungsperiode gelingen -wird, Mittel und eg--e zur 
zumindest teil weisen Abwendung der finanziellen Schwierigkeit zu finden. Wir können einfach 
nicht glauben, -daß irgendein Mitgliedstaat nach ernsthaften überlegungen diese Organisation an 
den Rand ihrer Existenz stoßen will. 

Der Vorsitzende des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Budgetfragen (ACABQ) 
hat in seiner Erklärung einige Sofortmaßnahmen aufgezeigt, von denen eine positive Auswirkung 
zu erwarten ist. Er wies darauf hin, daß am 30. Juni d. J. nur etwa ein Drittel der für 1 971  
fälligen Beiträge eingezahlt waren, woraus sich -ergebe, daß eine promptere Bezahlung der Beiträge 
durch die Mitgliedstaaten eine erste wesentliche Hilfe darstellen würde. 

Herr Vorsitzender, wir sind uns der Tatsache bewußt, daß wir Entscheidungen über dieses 
Problem nicht mehr länger hinausschieben können. Wir wissen alle, wo die Wurzeln des übels 
liegen, und es steht d aher unserer Auffassung nach nicht die Frage der Schaffung -eines neuen 
Komitees zur Diskussion, das die Ursachen der Finanzkrise untersuchen soll. Im gegenwärtigen 
Zeitpunkt müssen wir unsere Bereitschaft bekunden, uns mit diesem . Problem auseinanderzusetzen, 
und unseren Mut unter Beweis stellen, eine Lösung zu erarbeiten, die die Stellung aller betroffenen 
Mitgliedstaaten respektiert. Wir dürfen daher nicht zögern, uns dieser Mühe so bald wie möglich 
zu unterziehen, und wir dürfen f.erner nicht vergessen, daß es der Hauptzweck unserer Kommission 
ist, die Vorwärtsentwicklung der Organisation auf die wirkungsvollste und wirtsdlaftlichste Art 
und Weise zu gewährleisten - wobei die Betonung auf dem Wort "Vorwärtsentwicklung" liegt. 

über Aufforderung des Generalsekretärs hat sich der Präsident der XXV. Generalversammlung, 
Botschafter Hambro, um eine generelle Lösung der Finanzkrise bemüht, und wir freuen uns, daß 
seine Verhandlungen im gegenwärtigen Zeitpunkt intensiv vorangehen. Wir hoffen, daß diese 
Bemühungen zu einer für alle Mitgliedstaaten akzeptable.n Lösung führen werden. 

Herr Vorsitzender, der Generalsekretär hat einen Budgetvoranschlag für das Jahr 1 972 in der 
Höhe von 2077 Millionen Dollar vorgelegt und darauf hingewiesen, daß sich dieser Betrag mög­
licherweise auf 2 1 5  Millionen US-Dollar erhöhen werde. bies würde ein Ansteigen von 1 1  oder 1 2010 
gegenüber dem Bruttobudget von 1 92 Millionen US-Dollar für das Jahr 1971 bedeuten. Der 
Beratende Ausschuß hat bisher eine Kürzung des ersten Voranschlages des Generalsekretärs um 
2'4 Millionen US-Dollar -empfohlen, und wir haben mit Befriedigung die Erklärung des General­
sekretärs zur Kenntnis genommen, derzufolge er dieser Kürzung zustimmt. 

Da sich die Beiträge der Mitgliedstaaten aus Steuergeldern zusammensetzen, w-erden Sie, Herr 
Vorsitzender, die große Besorgnis meiner Delegation über diesen beträchtlichen Anstieg verstehen. 
Die Erhöhung zeigt, daß die Ausgaben der Vereinten Nationen eine steig-e.nde Tendenz aufweisen, 
unbeeinflußt von jeglichen Maßnahmen, die zur Erleichterung des finanziellen Druckes auf die 
Mitgliedstaaten und zur Erreichung einer dauerhaften Lösung des scheinbar unlösbaren Problems 
des Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage ergriffen wurden. Wir sind uns der Schwierig­
keiten voll bewußt, denen sich der Generalsekretär hier gegenübersieht, da ein beträchtlicher Teil 
des Budgetanstieges auf Faktoren zurückzuführen ist, die jenseits der Kontrolle des Generalsekretärs 
liegen. 
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Meine Delegation teilt nicht die Meinung jener, die systematisch gegen jede Erhöhung der 
administrativen Ausgaben auftreten und behaupten, daß diese ung.erechtfertigt seien. Wir sind uns 
aher anderseits der Tatsache bewußt, daß zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um 
die Arbeit der Organisation wirkungsvoller zu gestalten. Wenn heispielsweise die Mitglie.dstaaten 
an die Vereinten Nationen wegen der Ausarbeitung eines Berichtes herantreten, so bedeutet das 
unserer Meinung nach nicht automatisch die Schaffung neuer Posten oder die Rekrutierung eines 
Sonde.rberaters . .  Wir sind der Auffassung, daß das Sekretariat mehr Vertrauen in seine eigene 
Maschinerie haben und versuchen sollte, die Probleme im Rahmen s·eines eigenen Wirkungskreises 
zu lösen. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht im Detail auf den Bundesvoranschlag eingehen. In d en ver­
gangenen Jahren hat d ie österreichische Delegation immer den Budgetvoranschlägen des General­
sekretärs im Lichte der Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Budget­
fragen zugestimmt, und ich möchte betonen, daß die österreichische Delegation auch heuer bereit 
ist, die Budgetvoranschläge für das Jahr 1972 mit derselben positiven Einstellung zu prüfen. 

Die Form der Präsentierung des UN-Budgets und die Dauer des Budgetzyklus waren in den 
letzten Jahren Gegenstand eingehender Untersuchungen. Die Hauptfrage dabei war, ob das Budget 
auf Programmbasis präsentiert werden soll statt auf Ausgabenbasis, was zur Zeit die Regel darstellt. 
Das "Ad-hoc-Expertenkornitee zur Untersuchung der Finanzen der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen" stellt in seinem ß.ericht, Dokument A/6343, fest, daß die weitere Entwick­
lung eines integrierten Systems langfristiger Planung auf Programm basis die  grundlegende Bedin­
gung für die Verbesserung des Programmier- und Budgetierprozesses und für die r<lotionellere 
Verwendung der verfügbaren Mittel im gesamten UN-System wäre. 

In dem Bericht des Mitglieds der "Joint Inspection Unit", Maurice Bertrand, ist der Vorschlag 
enthalten, die Vereinten Nationen sollten ihre Budgetvoranschläge, soweit durchführbar, auf 
Programmbasis präsentieren, wobei diese die gesamte l'ätigkeit der Organisation umfassen sollte, 
ob sie nun im regulären Budget enthalten ist oder durch außerbudgetäre Mitt·el finanziert wird. 

Das Beratende Komitee hat in seinem Bericht A/S033 angeregt, daß eine Buagetprogrammierung 
gekoppelt mit mittel- oder langfristiger Programmplanung von großem Vorteil für die Vereinten 
Nationen wäre, vorausgesetzt, daß die notwendigen VOl'bedingungen für ihren reibungslosen 
Ablauf geschaffen werden. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an die Erklärung Dr. Banniers, des ehemaligen 
Vorsitzenden des ACABQ, der in seiner Rede vor der 5 .  Kommission zu Beginn der XXV. Gene­
ralversammlung sagte, daß "sehr viele Argumente für die Einführung einer besseren Gliederung 
des Grundprogramms der Vereinten Nationen sprechen, die die Aufstellung von echten Priori­
täten im Hinblick auf die Bewältigung der wichtigeren Fragen unserer Zeit erforderlich macht. 

Das Beratende Komitee wies in seinem Bericht A/S033 darauf hin, daß, sollten die Vereinten 
Nationen ein sinnvolles Programmbudgetieren einführen, die Mitgliedstaaten zuallererst eine 
Technik entwickeln müßten, die es ihnen ermöglicht, ihre Ziele g.enauer als in der Vergangenheit 
zu definieren. In den Vereinten Nationen besteht eine Vielfalt von Programmen, die von eigenen 
Organen formuliert werden; keines dieser Programme ist bisher einer Revision durch ein Haupt­
organ unt·erzogen worden, um zu bestimmen, wo der Hauptansatzpunkt gemeinsamer Bemühungen 
im Rahmen der Vereinten Nationen liegen sollte: 

Die Frage des Programmbudgetierens ist auch vom Komite,e für Programmgestaltung und 
Koordination behandelt worden, das in seinem Bericht E/4'929 ebenfalls zur Auffassung gelangt, 
daß in dieser Richtung ein Anfang gemacht und das Budget auf Programmbasis präsentiert werden 
sollte. 

Meine Delegation hat mit Befriedigung festgestellt, daß nach eingehenden Diskussionen die 
XXV. Generalversammlung beschlossen hat, das UN-Budget ab 1972 auf Programmbasis zu unter­
breiten, obzwar nur auf- provisorischer Basis. 

Wir sehen mit Genugtuung, daß nun allgemein erkannt wird, wie wichtig die Einführung 
rationeller Methoden in unserem Budgetverfahren ist. Der Generalsekretär hat in seiner Einfüh­
rung zum Budgetvoranschlag für das Finanzjahr 1972 (Dokument A/S046, Paragraph 22 bis 26) 
auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, für die Arbejt des komplexen Systems der Welt­
organisation Prioritäten zu setzen. Er fordert die Entwicklung neuer Technik und neuer Verfahrens­
welsen, um die verfügbaren Mittel mit den verschiedenen Aktionsbereichen in Einklang zu 
bringen. 

• 
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Der Generalsekretär sagte wörtlich : "Was die Vereinten Nationen selbst betrifft, war eine 
der bedeutendsten Errungenschaften der XXV. Generalversammlung die einstimmige Annahme der 
Internationalen Entwicklungsstrategie für die 2. UN-Entwicklungsdekade. Ich glaube, daß der 
nächste wichtige Schritt die baldige Aufstellung eines international.en Planungs-, Programmierungs­
und Budgetsystems sein muß, welches die Vorbereitung des Budgets auf Programmbasis im Rahmen 
der mittelfristigen Planung zur Erreichung der gesteckten Ziele ermöglicht." 

Herr Vorsitzender, wenn wir uns den bei der Budgetprogrammierung in den verschiedenen 
Sonderorganisationen erzielten Fortschritt ansehen, beobachten wir, daß das Budgetprogrammier­
system in d er FAO, UNESCO, ILO und WHO existiert. Das System des zweijährigen Budgetie­
rens ist bisher für die FAO, UNESCO und ILO eingeführt worden. Mit dem mittelfristigen 
Programmi'eren ist für UNESCO und FAO bereits begonnen worden und wird für ILO in 
nächster Zukunft begonnen werden. UNESCO und FAO haben für diese Probleme ein eigenes 
Budgetprogrammierungssystem eingerichtet. Im Vergleich zu den Sonderorganisationen müssen 
wir also darauf schließen, daß die Vere�nten Nationen auf diesem Gebiet noch nicht so fortschritt­
lich sind, was hoffentlich nicht auf eine Generationslücke zwischen den Vereinten Nationen und 
ihren Sonderorganisationen schließen läßt. 

Da wir den Programmbudgetierungsentwurf der Vereinten Nationen noch nicht erhalten 
haben, muß meine Delegation ihre Kommentare auf einen späteren Zeitpunkt zurückstellen; wir 
ersehen jedoch aus den von den Sonderorganisationen gesammelten Erfahrungen, daß die Ein­
führung einer Budgetprogrammierung eine Gesamobeurteilung der bisherigen Tätigkeiten gewähr­
leistet, was wiederum zu einer besseren Ermittlung der ins Auge gefaßten Prioritäten geführt hat. 

Budgetprogrammierung ist nicht nur ein technisches und formales Problem. Sie garantiert die 
Festigung der internationalen Zusammenarbeit, weil sie eine klarere Auswahl und Definition der 
Ziele und somit di'e Aufstellung einer Reihenfolge der Prioritäten ermöglicht. Budgetprogrammie­
rung würde unserer Meinung nach die schwierige Aufgabe erleichtern, die Mittel zur Erreichung 
der gewünschten Ziele zu finden. 

Herr Vorsitzender ! Wie wir alle wissen, sind die von den Sonderorganisationen bei der Durch­
führung der Budgetprogrammierung gesammelten Erfahrungen nicht automatisch auf unsere 
Organisation anwendbar, da die Vereinten Nationen ihre spezifische Struktur und cine Vielfalt 
von Aktionsbereichen aufweisen, die unweigerlich ein Sonderverfahre.n im Budgetprogrammier­
system erfordern werden. Die Vielfalt an Komitees und Körperschaften, gepaart mit der Tatsache, 
daß klare Trennungslinien zwischen den verschiedenen Aktionsbereichen fehlen, wird unsere 
Aufgabe sicherlich erschweren. 

Was das UN-Sekretariat betrifft, so sehen wir uns mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein 
technisches Komitee zu schaffen, das die wirtschaftliche und soziale Tätigkeit der ESA, UNCTAD 
und UNIDO gemäß ,dem Vorschlag des Gene.ralsekretärs in seinem Bericht A/C. 5/1 355, Para­
graph 23 und 24, koordinieren würde. Darüber hinaus müßte ein Programm- und Budgetüber­
prüfungskomitee auf hoher Ebene errichtet' werden. 

In der Praxis besteht heute eine Trennung zwischen der Arbeit der programmformulierenden 
Körperschaften und jenen, die für das Budgetieren verantwortlich sind. Der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Tätigkeiten und speziell das dazugehörige V,erfahren zur ß.estimmung der 
finanziellen Implikationen erfüllt diesen Zweck nur unzulänglich. 

Der Generalsekretär hat in seinem Berich't Ale. 5/1335, Paragraph 1 6, darauf hingewiesen, daß 
der Vorgang des natürlichen organischen Wachstums, der die Entwicklung der Vereinten Nationen 
bisher geprägt hat, in einen Vorgang kontrollierten Wachstums umgewandelt werden sollte. Er 
-schlägt daher vor, daß sich die Kompetenz für die Durchführung von Projekten und die Bestim­
mung des organisatorischen Programms und der Budgetpolitik auf möglichst wenige Organe, im 
Idealfall auf ein einziges Organ, konzentrieren sollte. 

Obwohl diese Frage außerordentlich kompliziert ist, ist meine Delegation zuve.rsichtlich, daß 
es uns gelingen wird, eine brauchbare Lösung zu finden. Eine neue Manda'tsdefinition, eine 
Kompetenzerweiterung sowie die Einführung neuer Arbeitsmethoden würden sich für das ACABQ 
als notwendig erweisen, falls die Budgetprogrammierung eingeführt wird. Es könnte f.e.rner erfor­
derlich sein, die Tätigkeit des Komitees für Programmg,estaltung und Koordination neu zu defi­
nieren. Das Komitee sollte sich besonders auf die Aufstellung e.iner Synthese der Programme aller 
UN-Sonderorganisationen konzentrieren und somit zum zuständigen vorbereitenden Organ für die 
Arbeit des ECOSOC bezüglich des Wirtschaft- und Sozialprogramms der Vereinten Nationen 
werden. 
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Herr Vorsitzender, wir sollten schließlich die Entwicklung ein-es Verfahrens im Auge behalten, 
welches es ermöglichen würde, durch präliminäre und offizielle Konsultationen der Mitgliedstaaten 
die Höhe des kommenden Budgets frühzeitig festzustellen. Es scheint logisch, daß nur nach einem 
Beschluß über den Budgetrahmen die Entscheidung üher die verschiedenen Prioritäten getroffen 
werden kann. Wir möchten vorschlagen, die in den Sonderorganisationen entwickelten V'erfahren 
in Betracht zu ziehen, die uns, wie meine Delegation glaubt, bei der Entwicklung des erforderlichen 
Verfahrens helfen könnten. 
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Anlage 24 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 5. Kommission zum Tagesordnungspunkt 
"Publikationen und Dokumentation ,der Vereinten Nationen" 

(2. Dezember 1971) 

Herr V orsi tzender!  

Die Durchschnittskosten der Herstellung eines in  vier Sprachen veröffentlichten 40seitigen 
Dokuments seitens des UN-Sekretariats betrugen im Jahre 1 970 1 40 US-Dollar pro Seite! 

Die Produktion von UN-Dokumenten im Jahre 1 970 hatte einen solchen Umfang ange­
nommen, daß im Grunde genommen jeder Mitgliedstaat ungefähr 600 Seiten pro Tag zu "konsu­
mieren" gehabt hätte, ohne hiebei ein freies Wochenende in Anspruch nehmen zu können. Dies, 
Herr Vorsitzender, sind die Schlußfolgerungen der Inspektoren, welche in den Seiten 8 bis 10 des 
Anhanges zu ihrem Bericht A/83 19  enthalten sind. 

Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß die österreichische Delegation diesen Untersuchungen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat und auch die Stellungnahme des Generalsekretärs sowie 
des Beratenden Komitees für Verwaltungs- und Budgetfragen, die in den Dokumenten A/8437 
und A/8532 enthalten sind, sorgfältig studiert hat. 

. 

Es erscheint bezeichnend, daß über die Frage der Einschränkung der Dokumentation bereits 
so zahlreiche Untersuchungen, Stellungnahmen und Resolutionen sowie Empfehlungen von den 
verschiedensten Organen ausgearbeitet wurden, ohne daß bisher wesentliche Reformen erzielt 
werden konnten. Das Prohlem der Dokumentenflut ist freilich so alt wie unsere Orginisation selbst. 
Angesichts der bisherigen Erfahrungen sollte man sich unserer Auffassung nach numehr auf die 
zwei folgenden Punkte konzentrieren: 

1 .  eine Verringerung des Umfanges der Dokumentation; 
2. eine Straffung des Inhaltes der Dokumente. 
Nach zahlreichen vergeblichen Bemühungen scheint sich nunmehr em Konsensus herauszu­

kristallisieren, de.r auf eine rasche Lösung dieses Problems abzielt. 
Was den ersten Punkt betrifft, ist sich meine Delegation bewußt, daß der Umfang der Doku­

mentation in einem direkten Verhältnis zur Za!hl der UN�Tagungen und Konferenzen steht. Aus 
diesem Grund sollte man sich bei der Lösung des Problems auch an das bestehende Org.anisations­
schema der Vereinten Nationen halten und insbesondere die bisher verwendeten Methoden zur 
Einschränkung der Dokumentation nachhaltig, aber in realistischer Weise einsetzen. 

Wir sind der Auffassung, daß die Veröffentlichung eines UN-Dokumentes seitens des General­
sekretärs erst nach einer zumindest minimalen Kostenrechnung in Betracht gezogen werden sollte. 
Diesbezügliche Bemühungen müßten jedoch nicht nur vom UN-Sekretariat, sondern auch von den 
einzelnen Delegationen im Auge behalten werden, da wir uns der budgetären Auswirkungen 
hewußt sein sollten, die eine steigende und in mancher Hinsicht auch nicht unbedingt notwendige 
Dokumentation mit sich bringt. 

Unsere Bestrebungen müssen von der Erfahrungstatsache ausgehen, daß radikale und unprak­
tische Vorschläge nicht zielführend sind. Es geht vielmehr darum, die Arbeit künftiger General­
versammlungen zu erleichtern, wie es die oben erwähnten Berichte vorgezeichnet haben. Mit dem 
vorgeschlagenen System der Einführung von Publikationsquoten für jede UN-Abteilung im 
kommenden Jahr zu beginnen, scheint unserer Ansicht nach ein richtiger Schritt zu sein. Das 
Quocensystem sollte jedoch alljährlich von der Generalversammlung auf seine Wirksamkeit über­
prüft und gleichzeitig eine Kostenanalyse durchgführt wer.den. 

Ferner sollte sich eine Methode erarbeiten lassen, mit welcher die bestehende Dokumentation 
analysiert und auf Dringlichkeit geprüft wird. Allerdings werden Ver.besserungen durchgeführt 
werden können, wobei auf die sich stetig ändernden Aufgaben der Vereinten Nationen Rücksicht 
zu nehmen sein wird. 

Herr Vorsitzender, im möchte in diesem -Zusammenhang die Mi�glieder der Joint Inspection 
Unit und auch die Mitglieder des Beratenden Komitees für Verwaltungs- und Budgetfragen für 
ihre eingehenden Analysen beglÜckwünsch.en. Der vom Beratenden Komitee in Dokument A/8532, 
Annex IU, formulierte Resolutionsentwurf erscheint meiner Delegation ausgeglichen und r.ealistisch, 
und Osterreich wird folglich ,für diesen Entwurf stimmen. 
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Anlage 25 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 5. Kommission über den Fortschritt bei 
der Planung und Errichtung des Amtssitzes Internationaler Organisationen in Wien 

(7. Dezember 1 971) 

Herr Vorsitzender! 

Im Vorjahr hat meine Delegatiol;l vor dieser Kommission eine Erklärung über die Errichtung 
des provisorischen Hauptquartiers der UNIDO sowie über die Pläne der Errichtung eines ständi­
gen Sitzes der UNIDO und der IAEO, welche überdies ein eigenes Konferenzz,entrum einschließen, 
abgegeben. 

Herr Vorsitzender! Ich möchte auch diesmal einen Bericht über die Bürogebäude, d ie  von den 
österreichischen Stellen der UNIDO zur Verfügung gestellt werden, geben. Hinsichtlich der provi­
sorischen Unterbringung der UNIDO möchte ich zunächst feststeHen, daß es wegen des weiteren 
Wachstums der UNIDO erforderlich wurde, ein weiteres Bürogebäude zur Verfügung zu stellen, 
welches neben dem von UNIDO bereits belegten Felderhaus gelegen ist. Die Fertigstellung und 
übergabe des zusätzlichen Gebäudes wird im 3. Quartal 1 972 erfolgen. Damit wird die UNIDO 
über Nettobüroflächen im Ausmaß von zirka 2400 m2 für die Unterbringung von rund 200 Beam­
ten verfügen. 

Herr Vorsitz,ender! Ich freue mich ferner mitteilen zu können, daß, was die Ausarbeitung der 
Pläne für die Errichtung des Ständigen Amtssitzes der UNIDO und der IAEO anbelangt, weitere 
Fortschritte zu verzeichnen sind. 

Am 1 8. Dezember 1 970 haben die zuständigen Mitglieder der österreich ischen Bundesregierung 
und des Wiener Stadtsenates unter Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky nach intensiven 
Konsultationen mit UNIDO und IAEO und nach Erzielung eines übereinkommens über gewisse 
Modifikationen beschlossen, das Projekt des österreichischen Architekten Staber für die Aus­
führung zu wählen. 

Im Hinblick auf die Bedeutung des Bauvorhabens habe,n die österreichische Bundesregierung 
und di'e Stadt Wien am 3. Mai 1 97 1  eine AktiengeseHschaft gegründet, deren Aufgabe es ist, das 
große Projekt in möglichst effizienter Weise und kürzester Zeit zu verwirklichen. 

Am 24. Mai 1971 hat die österreichisch,e Bundesregierung im Einvernehmen mit der Stadt 
Wien die Größenordnung des Projektes festgelegt. 

Demnach wird, bezogen auf das Jahr 1 977, für die UNIDO auf österreichische Kosten für 
die Unterbringung von 1 8 1 3  Personen Vorsorge getroffen. Von diesen werden 85% in Büro­
räumen des Amtssltzg,ebäudes, weitere 1 5% in Räumen der gemeinsamen Einrichtung·en ozw. der 
autonomen Konferenzsaalgruppe unoergebracht. Unabhängig von der individuellen Raumgröße 
wird hiebei ein Schlüssel von 12 m2 Nettobürofläche zugrunde gelegt. 

Darüber hinaus wird für di.e Unterbringung von weiteren 453 Personen Vorsorge getroffen; 
hiebei wird ein durchschnittlich 50f0iger jährlicher Personalzuwachs in den Jahren 1 977 bis 1 98 1  
zugrunde gelegt. 

Bezogen auf das Jahr 198 1  wird demnach für einen Raumbedarf der UNIDO im Gesamt­
ausmaß von insgesamt 2266 Personen auf österreichische Kosten Vorsorge getroffen werden. 

Für die IAEO wird in der etwa gleicher Größenordnung, ebenfalls auf österreichische Kosten, 
Vorsorge getroffen werden. 

Demnach werden die österreichische Bundesregierung und die Stadt Wien bis zum Jahre 1 98 1  
für die Unterbringung von insgesamt mehr als 4500 Personen beider Organisationen (UNIDO und 
IAEO) aufkommen. 

Mit der Durchführung des Bauvorhabens in der genannten Größenordnung, was nahezu einer 
Y.erdoppelung des ursprünglichen Anbotes gleichkommt, betrachtet di'e österreichische Bundes­
regierung ihre gegenüber den Vereinten Nationen übernommenen Verpflichtungen als erfüllt und 
beendet. 

Nach der Festlegung dieser Größenordnung hat die österreichische Bundesregierung die 
UNIDO und die IAEO eingeladen, im Rahmen d es Raumprogramms ihre funktionellen Erforder­
nisse abschließend bekanntzugeben. Beide Organisationen sind diesem Ersuchen nachgekommen 

UNO-Bericht 9· 
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und haben der österreichischen Seite detaillierte Unterlagen zur Verfügung gestellt. Auf Grund 
dieser Unterlagen wurde bereits die Detailplanung der beiden Amtssitzgebäude in Angriff genom­
men und wesentliche organisatorische Grundlagen für di·e Inangriffnahme des Bauvorhabens 
geschaffen, während die Konsultationen mit den beiden Organisationen über gemeinsame Ein­
richtungen derzeit noch weitergeführt werden. 

Die mit der Durchführung dieses Projektes beauftragte Gesellschaft wurde in einem Bau­
leitungsgebäude neben der Baustelle untergebracht. In die.sem Gebäude werden auch Räume für 
die UNIDO und für die IAEO zur Verfügung gestellt. Durch diese Nähelage zum österreichischen 
Planungsstab ist gewährleistet, daß Konsultationen mit den zukünftigen Benützern auf kürzestem 
Wege durchgeführt werden. 

Das Beratende Komitee für administrative und budgetäre Fragen hat sich im Mai d. J. nach 
Wien begeben, um die administrativen und budgetären Verfahren der IAEO zu überprüfen. Das 
Beratende Komitee hat zu dieser Frage einen ausgezeichneten Bericht, enthalten in Dokument 
A/8447, ausgearbeitet, und wir haben mit Befrie.digung die positiven Feststellungen des Komitees 
im Paragraph 70 seines Bericht.es zur Kenntnis genommen, die sich auf die seitens öst·erreichs 
der IAEO zur Verfügung gestellten Gebäude beziehen. 

Ich möchte. .den Mitgliedern dj.eser Kommission v·ersichern, daß die österreichischen Stellen 
auch in Hinkunft alles in ihrer Kraft Stehende tun werden, um die besten Arbeitsbedingungen 
für die IAEO und für die UNIDO zu gewährleisten und die Lebensbedingungen der internationalen 
Be-amten in Wien zu erleichtern. 

Wir sind überzeugt, daß durch die Errichtung des neuen Hauptquartiers und den Ausbau 
eines neuen Konferenzzentrums die Bedeutung Wiens als internationaler Treffpunkt noch erhöht 
werden wird . 

10 UNO-Bericht 
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Anlage 26 

ETklärung des österreichischen Vertreters in der 6. Kommission über den Bericht der 
Völkerrechtskommission 

(19. Oktober 1971) 

Herr Vorsitzender! 

Die österreichische Delegation möchte der Völkerrechtskommission für ihre überaus wert­
vollen Bemühungen während des vergangenen Jahres ihre Anerkennung ausdrücken. Wir möchten 
auch ihrem Vorsitzenden, Botschafter Senji Tsuruoka, für die ausgezeichnete und klare Einführung 
des Berichtes der Völkerrechtskommission über die Arbeit ihrer 23. Tagung (Dokument A/8410) 
danken und ihn hi'ezu beglückwünschen. 

Hinsichtlich des Entwurfes von Artikeln über die Vertretung von Staaten in ihren ß.eziehun­
gen zu internationalen Organisationen möchte sich die österreichische Delegation auf zwei Bemer­
kung,en beschränken, behält sich aber ,das Recht vor, zu diesen Fragen später nochmals Stellung zu 
nehmen. 

. 

Zu Artikel 4 des endgültigen Entwurfes stellt die österreichische Delegation mit  Genugtuung 
fest, ·daß die Völkerrechtskommission die einschlägigen Ausführungen der österreichischen R'egierung 
vom 30. August 1969, die in Dokument A/8410, Add. 1 ,  Seite 5 und 6, wiedergegeben sind, berück­
sichtigt hat. Der neue Text läßt in gebührender Weise die Bestimmungen bestehender internationaler 
Abkommen über den gleichen Gegenstand und insbesondere die Amtssitzabkommen und die 
bestehenden Konventionen über Privilegi,en und Immunitäten unberührt. Die österreichische Dele­
gation akzeptiert daher Artikel 4 des endgültigen Entwurfes und schließt sich auch dem Kommen­
tar der Völkerrechtskommission zu dem neuen Artikel 4 an, wonach das neue Regime der zukünf­
tigen Konvention bestimmten Normen keinen Abbruch tut, die in einzelnen Or,ganisationen 
gelten und welche den besonderen B·edürfnissen der betreffenden Organisationen Rechnung tragen. 
Die österreichische Delegation stimmt auch dem weiteren Kommentar zu, daß der Entwu.rf der 
Artikel in keiner Weise die Vereinbarung anderslautender Normen ausschließen soll, welche für 
eine besondere Situation oder für eine bestimmte internationale Organisation angemessener 
erschcinen. 

Die österreichische Delegation stellt fest, daß .die Völkerrechtskommission gemäß Artikd 23 
Abs. 1 ihres Statuts eine Empfehlung beschlossen hat, die Generalv,ersammlung möge eine inter­
nationale Konferenz von Bevollmächtigten einberufen, um den Entwurf der Völkerrecht�kommis­
sion über di,e Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen zu internationalen Organisationen 
zu untersuchen und darüber eine Konvention abzuschließen. Die 6. Kommission und die General­
versammlung werden zu entscheiden haben, ob der endgültige Entwurf über die Vertretung von 
Staaten in ihren Beziehungen zu internationalen Organisationen - insgesamt 83 Artikel, zu denen 
noch eine Präambel und Schlußartikel kommen werden - von der 6. Kommission seIhst oder von 
einer eigens zu diesem Zweck einberuf.enen internationalen Konferenz von Staatenvertretern 
erörtert und ang,enommen werden soll. 

Die österreichische Delegation hat mit großem Interesse die Erklärungen v'erfolgt, welche die 
einzelnen Delegationen in den vorangeganl?enen Sitzungen abgegeben haben. Mehrere Delegierte 
haben nun die österreichische Delegation gefragt, ob nicht wieder Wien als Ort dieser Konferenz 
unter denselben Bedingungen dienen könnte, wie dies in den Fällen der internationalen Konferenzen 
über diplomatische Beziehungen im Jahre 1961 ,  über konsularische Beziehungen im Jahre 1963 
und über das Recht der Verträge in den Jahren 1968 und 1969 der Fall gewesen ist. Wir haben 
darüber dem österreichischen Außenministerium berichtet und sind nun errciichtigt, zu erklären, 
daß die österreichische Regierung bereit wäre, die internationale Staatenkonferenz über die Ver­
tretung von Staaten in ihren Beziehungen zu internationalen Organisationen unter denselben 
Bedingungen wie die Konferenzen 196 1 ,  1963, 1968 und 1969 nach Wien einzuladen, und zwar 
in dem Fall, daß die 6. Kommission und die Generalversammlung in diesem oder vi·eUeicht im 
nächsten Jahr beschließen sollten, eine solche internationale Konferenz ·einzuberufen. 

Was Teil IU des Berichtes der Völkerrechtskommissinn anlangt, stellt die österreichische 
Delegation mit Befriedigung fest, welche Fortschritte ,die Völkerrechtskommission gemacht hat: 
Zum Thema der Staatennachfolge hinsichtlich von Verträgen mit dem Vierten Bericht des Sonder-
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berichterstatters, Sir Humphrey Waldock, und zum Thema Staatennachfolge in anderen Materien 
(außer den Verträgen) mit dem Dritten Bericht des Sonderberichterstatters, Mr. Mohammed 
Bedjaoui. Zum Thema Staatenhaftung hat der Sonderberichterstatter Professor Ago der Völker­
rechtskommission seinen Dritten Bericht unterbre.itet. Die österreich ische Delegation bringt ihre 
hohe Wertschätzung für die wichtigen und fruchtbaren Arbeiten der Sonderberichterstatter zum 
Ausdruck und dankt für ihre Be�ühungen. 

Desgleichen möchte die österreichische Delegation dem Sekretariat ihre Anerkennung aus­
sprechen, das durch seine verschiedenen Untersuchungen der Völkerrechtskommission und dem 
Sonderberichterstatter wertvolle Unterstützung bei der Bewältigung der schwierigen Aufgaben 
gewährt hat. Die österreichische Delegation möchte besonders den ausgezeichneten Arbeitsbehelf 
"übersicht über den Stand des Völkerrechts" hervorheben, den das Sekre.tariat der Vereinten 
Nationen ausgearbeitet hat. 

. 

Die österreichische Delegation hat gerne zur Kenntnis genommen, daß das Büro der Ver­
einten Nationen in Genf anläßlich der 23. Tagung der Völkerrechtskommission wieder ein Völker­
rechtsseminar für fortgeschrittene Studenten und Beamte einzelner Staaten unter der großzügigen 
Mitwirkung von Mitgliedern der Völkerrechtskommission und in Genf anwesender internationaler 
Beamter veranstaltet hat. 

Die österreichische Delegation erklärt sich schließlich mit dem zukünftigen Arbeitsprogramm 
der Völkerrechtskommission, wie es in deren Bericht in Aussidlt genommen wird, einverstanden. 
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Anlage 27 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 6. Kommission zur Überprüfung der Rolle 
des Internationalen Gerichtshofs 

(10. November 1 971)  

Herr V orsi tzencler! 

österreich schließt sich allen jenen ·Staaten an, die die begrenzte Rolle beklagen, die der Inter­
nationale Gerichtshof während der letzten Jahre auf internationaler Ebene gespielt hat, obwohl 
die Satzung -den Gerichtshof unter den Hauptorganen der UNO aufzählt. Es läßt sich nicht le,ugnen, 
daß die Anwendung der gerichtlichen Streitbeilegung gegenwärtig zu den am wenigsten beliebten 
Methoden zur friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeiten zählt. Leider liegen die Gründe, 
aus denen Staaten sich weigern, dem Gerichtshof die Befugnis zu übertragen, rechtliche Streitig­
keiten selbst von geringer Bedeutung zu entscheiden, in den Grundzügen der gegenwärtigen int-er­
nationalen Gesellschaft. Ideologische Gegensätze, verschiedene Einstellungen zum Völkerrecht, die 
Wichtigkeit, die der Souveränität beigemessen wird, tragen alle zur Abneigung der Staaten bei, 
einer dritten Partei die Beilegung von Streitigkeiten zu übertragen, selbst wenn diese Partei ein 
unparteiischer un-d unabhängiger Gerichtshof ist. Unter diesen Umständen läßt sich mit Gewißheit 
vorhersagen, daß der Internationale Gerichtshof nicht in der Lage sein wird, eine Stellung ähnlich 
der innerstaatlichen Gerichte einzunehmen, bevor nicht die gegenwärtige internationale Gesellschaft 
wenigstens Elemente einer Gemeinschaft entwick-elt. In der gegenwärtigen Lage mag dies bestenfalls 
das Ergebnis eines langfristigen Prozesses sein. 

Alles, was deshalb jetzt getan werden kann, ist ein Versuch, bestimmte Symptome eines 
internationalen Problems zu kurieren, ohne die tieferliegenden Ursachen zu beseitigen. 

Dennoch kann auch eine Behandlung von Symptomen zur Verbesserung friedlicher und 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen Staaten führen. Deshalb unterstützen wir, wie wir bereits 
gesagt haben, alle Bemühungen, die auf die Stärkung -des Internationalen Gerichtshofes gerichtet 
sind. Diese unsere Haltung wird durch die Tatsache bewiesen, -daß österreich vor kurzem die 
obligatorische Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes gemäß Artikel 36 Abs. 2 seines Statuts anerkannt 
hat. Andererseits sind wir uns wohl bewußt, daß manche ,der Vorschläge zur Kurierung von 
Symptomen, sogar jene, die nur beschränkte Schritte verlangen, unter Umständen eine Revision 
des Statuts erfordern. Diese verfassungsrechtliche Erfordernis könnte sich als größeres Hindernis 
erweisen, wei l  wenigstens gegenwärtig eine gewisse Abneigung zu bestehen scheint, eine Änderung 
der UNO-Satzung und ,demgemäß auch des Statuts des Internationalen Gerichtshofes in Angriff 
zu nehmen. Obwohl sich meine Delegation über diese Schwierigkeiten durchaus im klaren ist, 
würde sie dennoch gerne kurz zu , e inigen der Vorschläge St,ellung nehmen, die am häufigsten 
unterbreitet werden, wenn die Rolle des Gerichtshofes diskutiert wird. Dabei wird die öster­
reichische Delegation nicht ' einfach die Argumente wiederholen, die in ihrer Antwort auf den 
Fragebogen des Generalsekretärs enthalten sind, sondern ihre Bemerkungen auf jene Punkte kon­
zentrier-en, die im Lichte -der Kommentare anderer Staaten in ihren schriftlichen und mündlichen 
Erklärungen als die Hauptfragen erscheinen. 

Herr Vorsitzender, meine Delegation möchte zu allererst auf Lücken in der Aufzählung der 
Quellen des Völkerrechts in Artikel 38 des Statuts hinweisen. :Entwicklungen im Bereich der inter­
nationalen Organisationen sind zu berücksichtigen. So sollten Entscheidungen internationaler 
Organisationen, die für die Mitgliedstaaten verbindlich sind - was immer auch ihre besondere 
Bezeichnung s-ein mag - in Artikel 38 Abs. 1 als gesonderte Quelle des Völkerrechts erwähnt 
werden. Eine solche Erweiterung ist umso berechtigter, als der Gerichtshof mehr als einmal i n  
solchen Entscheidungen enthaltene Normen angewandt hat. E s  sollte i n  Artikel 38  auch klar­
gestellt werden, daß andere von int,ernationalen Organisationen angenommene Resolutionen und 
Deklarationen vom Gerichtshof als Hilfsmittel zur Bestimmung der Rechtsnormen gemäß Artikel 38 
Abs. 1 lit. d betrachtet werden sollten. 

Die österreichische Delegation hat gewisse Vorbehalte gegen Vorschläge, die Zahl der Richter 
des Gerichtshofes zu vermehren. Es verdient vermerkt zu werden, daß das Institut de Droit Inter­
national im Jahre 1954 zu einem ähnlichen Schluß kam. Es gibt verschiedene Gründe für unseren 
Standpunkt. Erstens ist zu 'beachten, daß die geographische Zusammensetzung des Internationalen 
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Gerichtshofes die des Sicherheitsrates widerspiegelt, die zufriedenstellend und allgemein annehmbar 
zu sein scheint. 

Ferner ist meine Delegation der Ansicht, daß eine Vermehrung der Zahl der Richtersitze d as 
Verfahren vor dem Gerichtshof noch schwerfälliger machen und seine Effizienz vermindern könnte. 
Außerdem sehen wir es als nicht s,elbstverständlich an, daß eine gleichmäßigere Vertretung der 
verschiedenen Rechtssysteme der Welt ihrem erklärten Zweck dienen wird. Es läßt sich schwer 
vorstellen, daß Staaten, die im Prinzip eine gerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten ablehnen, 
sich an den Gerichtshof nur deshalb wenden, weil die Zahl der Richter vermehrt wurde. 

Schließlich scheint keine Einigkeit über die Zahl zu bestehen, auf der die Mitgliedschaft eines 
erweiterten Gerichtshofes festgelegt werden soll. Eine Entscheidung über die Erhöhung der Zahl 
der Richter könnte deshalb zu einer langwierigen Debatte führen, bevor ein neu es Gleichgewicht 
erzielt werden kann. 

Andererseits findet meine Delegation Vorschläge des Institut de Droit International und ver­
schiedener Staaten über die Einführung einer verbindlichen Altersgrenze und die Abschaffung der 
Wiederwählbarkeit der Richter sehr interessant. Von einer verbindlichen Altersgrenze kann 
erwartet werden, daß sie eine zusätzliche Garantie dafür darstellt, daß der Gerichtshof neue Ent­
wicklungen im Völkerrecht und in den internationalen Beziehungen g,ebührend berücksichtigt. Hin­
sichtlich des zweiten Vorschlags wird angenommen, daß das Vertrauen in die' Unabhängigkeit der' 
Richter gestärkt würde, wenn ihre Wiederwahl unmöglich wäre. Die österreich ische Delegati6n 
vertritt die Ansicht, daß diese Vorschläge, die das psychologische Klima verbessern sollen, um die 
Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofes den Staaten akzeptabler zu machen, sorgfältigeres 
Studium verdienen. 

Bei den Diskussionen über die unbefriedigende Rolle, die der Internationale Gerichtshof 
gegenwärtig spielt, ist eines der am häufigsten angeregten Mittel zur Abhilfe die Anrufung von 
Kammern, wie sie in den Artikeln 2S bis 29' des Statuts vorgesehen sind. 

Herr Vorsitzender, die. österreichische Delegation ist der Meinung, daß auch hier die wahr­
scheinlichen Vorteile und möglichen Nachteile dieses Vorschl;tgs sorgfältig abgewogen werden 
sollten. Zwei Typen von Kammern sind in diesem Zusammenhang zu unterscheiden. 

Von Regionalkammern wird behauptet, daß sie für die Parteien akzeptabler sind, wenn die 
Existenz von Normen regionalen Völkerrechts umstritten ist. Die Richtigkeit dieser Behauptung 
ist jedoch wiederum nicht selbstverständlich. Wenigstens schien der Gerichtshof keine besonderen 
Schwierigkeiten zu haben, z. B. im Asylfall regionale Normen anzuwenden. 

Es wäre denkbar, daß Staaten im Gegenteil noch weniger bereit sind, ihre Streitigkeiten 
Richtern zu unterbreiten, die wegen ihrer eingehenden Kenntnis der regionalen Probleme im 
allgemeinen und des konkreten Falles im besonderen als zu sehr in die Angelegenheit verwickelt 
angesehen werden könnten. Diese psychologischen Gründe können dazu führen, daß es Staaten 
vorziehen, einen Streit vor ein Gericht zu bringen, das sie für unbeteiligter halt,en. Weiters ließe 
sich vorbringen, daß die von den einzelnen Parteien bestellten Vertreter in der Lage sein sollten, 
besondere regionale Aspekte eines Streits den Richtern des Gerichtshofes in voller Besetzung zu 
erklären. Außerdem ist die Möglichkeit der Ernennung eines "judex ad hoc" eine zusätzliche 
Garantie dafür, daß bestimmte Punkte den anderen Richtern klargemacht werden. Diese sind 
schließlich alle hochqualifizierte Juristen. 

' 

Das Hauptargument gegen die Beilegung von Streitigkeiten durch Regionalkammern ist 
natürlich, daß sie zur Zersplitterung des Völkerrechts führen könnten, Dies würde bedeuten, daß der 
einzige entscheidende Vorteil verloren geht, den der Internationale Gerichtshof gegenüber Schieds­
gerichten benützt. 

Eine zweite Variante sind Kammern für technische Angelegenheiten oder die Kammer für 
summarisches Verfahren gemäß Artikel 29 des Statuts. Es ließe sich erwarten, daß diese rascher 
und mit g,eringeren Kosten arbeiten. Die Anrufung solcher Kammern würde also zwei 'Einwen­
dungen begegnen, die häufig von Staaten erhoben werden, die dazu gedrängt werden, Streitig­
keiten dem Gerichtshof zu unterbreiten. 

Auch hier verdienen die Argumente, die gegen diese Art von Kammer vorgebracht werden 
könnten, sorgfältige überprüfung, Die beschränkte Zahl der Richter könnte z. B. ein psycholo­
gisches Hindernis darstellen. Wegen ihrer Zusammensetzung könnte eine solche .Kammer einer 
,der Parteien vor,eingenommen erscheinen, Auße,rdem k0nnte das Ergebnis eines Verfahrens vor 
,einer Kammer schwer vorherzusagen sein, besonders wenn die betreffende Kammer noch keine 
ausreichende Spruchpraxis aufweist. 
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Aus diesen überlegungen heraus könnten Staaten zögern, eine Streitigkeit einer solchen 
Kammer zu untel1breiten. Wenn sie überhaupt eine Entscheidung durch Richterspruch wählen, 
werden sie wahrscheinlich ein Schiedsgericht einsetzen, in dem sie durch Schiedsrichter ihrer Wahl 
vertreten sind. 

Jedenfalls scheint es bezeichnend, daß keine solche Kammer je zur Entscheidung einer Streitig­
keit angerufen wurde, obwohl die Kammer für abgekürztes Verfahren bereits besteht. asterreich 
lehnt jedoch nicht im Prinzip Schritte zur Aktivierung von Kammern mit beschränkter Richterzahl 
ab. Wir möchten jedoch die Notwendigkeit betonen, alle Vor- und Nachteile des Problems äußerst 
sorgfältig zu studrieren, bevor konkrete Aktionen empfohlen werden. 

Herr Vorsitzender, wir möchten auch kurz zur zweifellos wichtigen Frage der Kompetenzen 
des Gerichtshofes Stellung nehmen. österreich unterstützt die Ausdehnung sowohl der Kompetenz 
in streitigen Verfahren als auch der zur Erstattung von Gutachten. In erster Linie sollte angesichts 
der steigenden Bedeutung internationaler Organisationen in den internationalen Beziehungen, wie 
sie z. B.  in der zunehmenden Zahl der von ihnen geschlossenen Abkommen zum Ausdruck kommt, 
dies,en Organisationen Zutritt zum Gerichtshof in Streitsachen gewährt wer,den. 

Wir sind uns jedoch bewußt, daß eine umfassende Formel, wie sie von einigen Staaten und 
Autoren vorgeschlagen y,rird, wonach internationale Organisationen in Artikel 34 Abs. 1 des 
Statuts aufgenommen werden sollten, in der Praxis auf Schwierigkeiten stoß,en würde. Die Frage, 
ob eine bestimmte Organisation eine internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts ist, 

. ist häufig umstritten. Deshalb könnte als erster Schritt die Prozeßfähigkeit den Vereinten Nationen, 
den Spezialorganisationen und der Internationalen Atomenergieorganisation gewährt werden. 
Sollte Einigkeit über diesen ersten Schritt erzielt werden, wäre es logisch, diesen Organisationen 
die Anerkennung der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofes gemäß 
Artikel 36 Abs. 2 seines Statuts zu gestatten, wie dies z. B. von der International Law Association 
im Jahre 1 956 vorg,eschlagen wurde. 

Zweitens hält meine Delegation Vorschläge zur Erweiterung des Rechts, den Gerichtshof um 
Rechtsgutachten zu ersuchen, für interessant. Gegenwärtig ist dieses Recht gemäß der Satzung 
auf bestimmte Organe der Vereinten Nationen und auf von ihnen dazu ermächtigte Spezial­
organisationen beschränkt. Es lassen sich Argumente dafür vorbringen, die Anrufung des Gerichts­
hofes zur ErteilUrig von Rechtsgutachten sowohl zusätzlichen internationalen Organisationen als 
auch Staaten zu gestatten. 

Sollten Staaten jedoch zur Anforderung von Rechtsgutachten ermächtigt werden, könnten 
erneut Schwierigkeiten auftreten. Denn ein Mißbrauch dieses Rechts ist zweifellos denkbar. Staaten 
könnten sich z. B. versucht fühlen, sich dieser Prozedur zu bedienen, um den Grundsatz zu um­
gehen, daß kein Staat ohne seine Zustimmung irgendeiner Streiterledigung durch Dritte unter­
worfen werden darf. Ein Staat, der in einen Streit verwickelt ist, könnte um ein Rechtsgutachten 
ansuchen. Stellt sich die Ansicht des Gerichtshofes als für seinen Standpunkt günstig heraus, könnte 
der betreffende Staat sich dann gegenüber seinem Gegner auf das Gutachten berufen und dadurch 
versuchen, auf diesen Druck auszuüben. Ein Ausweg aus ,diesem Dilemma würde darin bestehen, 
das Recht der Staaten, um Rechtsgutachten zu ersuchen, von der Zustimmung aller Streitparteien 
abhängig zu machen. 

Ein weiterer Gedanke, der Beachtung verdient, betrifft die Ermächtigung staatlicher Höchst­
gerichte, sich an den Internationalen Gerichtshof um Rechtsgutachten über Fragen des Völkerrechts 
zu wenden, die in Fällen vor di,esen Gerichtshöfen aufgeworfen werden. Dies würde aber erford.ern, 
daß die staatlichen Gerichte von vornherein die Gutachten des Internationalen Gerichtshofes als 
verbindlich anerkennen. 

Nicht zuletzt möchte die österreich ische Delegation auf ihre schriftlichen Kommentare zu den 
Problemen der Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren vor dem Gerichtshof verweisen. 
In diesem Zusammenhang unterstützen wir Vorschläge, die den Gerichtshof auffordern, prozeß­
hindernde Einreden so schnell wie möglich zu entscheiden und es zu unterlassen, sie mit der 
meritorischen Erledigung zu verbinden, wenn dies nicht absolut notwendig ist. 

Wir möchten an dieser Stelle betonen, daß es unmöglich ist, in einer kurzen mündlichen 
Erklärung alle die komplexen Fragen, die in den verschiedenen Vorschlägen an dieses Komitee 
aufgeworfen wurden, ausreichend zu behandeln. Demgemäß wird meine Delegation jeden Vorschlag 
positiv aufnehmen, der das weitere Studium der Vorschläge gestattet, die in den schriftlichen 
Kommentaren und in der gegenwärtigen Debatte unterbreitet wurden. 

.. 
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